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Nationalsozialismus und Geschlecht: 

eine Einführung

ELKE FRIETSCH/CHRISTINA HERKOMMER

Das Thema ›Nationalsozialismus und Geschlecht‹ eröffnet eine Vielzahl an Bedeu-
tungsebenen, Bildern und Diskussionen. Der nationalsozialistischen Rassenideolo-
gie lagen essentialistische Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder zugrunde. Anti-
semitische Klischees, aber auch Idealisierungen des »arischen Körpers« wurden 
häufi g über Geschlechterbilder verhandelt.1 Neben Ideologie und Bilderpolitik blie-
ben auch die Lebensverhältnisse im »Dritten Reich« von der Kategorie Geschlecht 
nicht unbeeinfl usst. Die Handlungsräume von Männern und Frauen unter dem Re-
gime waren verschieden. Darüber hinaus wird die Erinnerung an den Nationalsozi-
alismus maßgeblich über Geschlechterbilder strukturiert.2 

In die allgemeine historiografi sche und mediale Auseinandersetzung mit der 
NS-Vergangenheit haben diese Aspekte durchaus Eingang gefunden. Doch bei ge-
nauerer Betrachtung ist der Bezug auf die Kategorie Geschlecht nur marginal und 
durchsetzt von Klischees: In der Mainstreamforschung zum »Dritten Reich« wer-
den die Ergebnisse der Frauen- und Geschlechterforschung kaum berücksichtigt. 
Anstatt die Kategorie Geschlecht bei der Analyse heranzuziehen, wird meist ein 
undifferenzierter Blick auf die Stellung von ›Frauen im Dritten Reich‹ geworfen,3 
wodurch nicht nur Frauen mit ›Geschlecht‹ gleichgesetzt werden, sondern auch die 

1  |   Vgl. hierzu: A. G. Gender-Killer (Hg.): Antisemitismus und Geschlecht. Von »mas-
kulinisierten Jüdinnen«, »effeminierten Juden« und anderen Geschlechterbildern, Münster: 
Unrast 2005.

2  |   Insa Eschebach/Sigrid Jacobeit/Silke Wenk (Hg.): Gedächtnis und Geschlecht. Deu-
tungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen Genozids, Frankfurt/Main, New 
York: Campus 2002.

3  |   Mit Frauen sind im Folgenden deutsche nichtjüdische Frauen gemeint. Die Einstellung 
der Nationalsozialisten gegenüber jüdischen Frauen war – daran kann kein Zweifel bestehen – 
durchweg diffamierend. Die diffusen Vorstellungen, die im deutschen Faschismus von ›der 
jüdischen Frau‹ herrschten, bedürften darum einer gesonderten Betrachtung.
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vielfältigen Zusammenhänge der nationalsozialistischen Ideologie mit Weiblich-
keits- und Männlichkeitskonstruktionen unberücksichtigt bleiben. 

Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass die Nationalsozialisten frauenver-
achtend gewesen seien und ein einheitliches Bild von ›der Frau‹ gehabt hätten. We-
niger eindeutig ist die Vorstellung davon, welche Einstellung deutsche nicht ver-
folgte Frauen selbst gegenüber dem Nationalsozialismus gehabt haben. Hier sind 
zwei divergierende Ansichten maßgeblich: zum einen die Annahme, die gesamte 
weibliche Bevölkerung sei Opfer des nationalsozialistischen Regimes gewesen, 
zum anderen die These einer spezifi sch weiblichen Täterschaft. Diese gegensätz-
lichen Meinungen sind irritierend, denn zwischen Opfer- und Täterschaft liegt – 
zumindest im juristischen Sinne – ein weites Feld. 

Die feministische Forschung hat seit ihrer Entstehung in den 1970er Jahren 
diese divergierenden und irritierenden Auffassungen zur Rolle von Frauen im Nati-
onalsozialismus versucht sichtbar zu machen, zu kritisieren und zu analysieren und 
mit vielen Klischees aufzuräumen. Dennoch lassen sich auch hier vereinzelt ›blinde 
Flecken‹ erkennen, die zumindest eine Zeit lang dazu geführt haben, dass auch 
die Frauen- und Geschlechterforschung in ihren Analysen zum NS-Herrschafts-
system bisweilen dichotomen Bildern der Rollen von Männern und Frauen und 
Annahmen eines generellen ›weiblichen Opferstatus‹ oder einer spezifi sch ›weib-
lichen Täterschaft‹ folgte. Mittlerweile liegen aus dem Bereich der feministischen 
Theorie jedoch zahlreiche historische, kulturwissenschaftliche und soziologische 
Studien vor, die belegen, dass das dichotome Schema der Opfer- oder Täterschaft 
von deutschen nichtverfolgten Frauen im »Dritten Reich« zu kurz greift.4 Auch die 
meisten Klischees zur Rolle der weiblichen Bevölkerung im Nationalsozialismus 
sind widerlegt. Frauen gingen demnach in ihrer überwiegenden Mehrheit weder 
ausschließlich in der Mutterrolle auf,5 noch waren sie weniger berufstätig als vor 
1933,6 noch haben sie den Nationalsozialisten mehr Wählerstimmen gegeben als der 
männliche Teil der Bevölkerung.7 Die Handlungsräume von Frauen waren komplex. 
Die weibliche Bevölkerung teilte sich im Nationalsozialismus, wie Gisela Bock in 

4  |   Einen guten Überblick bietet der Sammelband von Kirsten Heinsohn/Barbara Vogel/
Ulrike Weckel (Hg.): Zwischen Karriere und Verfolgung. Handlungsräume von Frauen im nati-
onalsozialistischen Deutschland, Frankfurt/Main, New York: Campus 1997. Die Untersuchun-
gen zum Status der Frauen im »Dritten Reich« werden ergänzt durch feministische Studien zur 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Vgl. z. B. Lerke Gravenhorst/Carmen Tatschmurat 
(Hg.): TöchterFragen. NS-Frauen-Geschichte, Freiburg/Breisgau: Kore 1990.

5  |   Gisela Bock: »Ganz normale Frauen. Täter, Opfer, Mitläufer und Zuschauer im Natio-
nalsozialismus«, in: Heinsohn/Vogel/Weckel (Hg.), Zwischen Karriere und Verfolgung (1997), 
S. 249–251.

6  |   G. Bock: »Ganz normale Frauen«, a. a. O., S. 263 f.
7  |   Annemarie Tröger: »Die Dolchstoßlegende der Linken: ›Frauen haben Hitler an die 

Macht gebracht‹«, in: Frauen und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Sommeruniversität für 
Frauen, Juli 1976, 2. Aufl ., Berlin: Courage Verlag 1977, S. 324–355; Jürgen W. Falter: Hitlers 
Wähler, München: C. H. Beck 1991, S. 143–146. 
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einer Studie von 1997 schreibt, in »Täter, Opfer, Mitläufer, Zuschauer, Widerstands-
kämpfer und Helfer«.8

Trotz dieser von der feministischen Forschung erarbeiteten Differenzierungen 
hat innerhalb der bundesrepublikanischen Mainstreamforschung zum »Dritten 
Reich« das dichotome Schema von ›weiblicher Opfer- und Täterschaft‹ nicht seine 
Anziehungskraft verloren. Die Beliebtheit dieses Schemas bei gleichzeitiger weit-
gehender Nichtberücksichtigung der vielfältigen Ergebnisse der NS-Frauen- und 
Geschlechterforschung in der allgemeinen Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus legt es nahe, in einer Einführung zum Thema ›Nationalsozialismus 
und Geschlecht‹ auf die Hintergründe einzugehen, vor denen die Kategorisierung 
der weiblichen Bevölkerung in ›Opfer oder Täterinnen im Dritten Reich‹ vorge-
nommen wird. Denn möglicherweise sind es noch immer, und trotz aller Bemü-
hungen der feministischen Forschung, persistente Klischees ›weiblicher Opfer- und 
Täterschaft‹, die einer differenzierten Auseinandersetzung mit Weiblichkeits- und 
Männlichkeitskonstruktionen im »Dritten Reich« sowie deren Bedeutung für die 
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit nach 1945 im 
Weg stehen.

Anliegen dieser Einführung ist es daher, die Diskurs- und Bildgeschichte zur 
dichotomen Setzung ›weiblicher Opfer- oder Täterschaft‹ zu analysieren: Weshalb 
wird die nichtjüdische weibliche Bevölkerung so häufi g in ihrer Gesamtheit entwe-
der zu ›Opfern‹ oder aber ›Täterinnen im Nationalsozialismus‹ stilisiert? Mit wel-
chen politischen Strategien sind diese Kategorisierungen verbunden, und in wel-
chen Zusammenhängen wurden und werden sie vorgenommen? Zu Beginn geben 
wir einen Einblick in das dichotome Schema ›weiblicher Opfer- und Täterschaft 
im Dritten Reich‹, wie es im Zeitraum von 1931 bis heute von Gegnern des Nati-
onalsozialismus verwendet wurde. Weiter zeigen wir, wie die Nationalsozialisten 
selbst auf das Opfer- und Täterinnenschema rekurrierten und welcher Status hier-
bei der visuellen Kultur zukam. Nachfolgend widmen wir uns der Frage nach der 
Kontinuität und nach den Neustrukturierungen der hier beschriebenen Klischees 
in der Auseinandersetzung mit dem »Dritten Reich«. Im Anschluss daran wird die 
Verwendung von Opfer- und Täterinnenbildern in der Geschlechterforschung zum 
Nationalsozialismus analysiert und ein Überblick über die Themen des Sammel-
bandes gegeben.

8  |   G. Bock: »Ganz normale Frauen«, a. a. O., S. 261.
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Frauen – Opfer oder Täterinnen im 
Nationalsozialismus? Imaginationen von 1931 
bis heute

Bereits aus der Zeit vor dem »Dritten Reich« sind Schriften überliefert, die sich 
mit dem nationalsozialistischen Frauenbild auseinandersetzten.9 Der Jurist und Po-
litiker Wilhelm Hoegner widmete sich 1931 in einem kleinen Buch mit dem Titel 
»Die Frau im Dritten Reich« der Diskriminierung des weiblichen Geschlechts in 
Alltag und Beruf. Bestehende Ungerechtigkeiten, die in der Weimarer Zeit deutlich 
zurückgegangen seien, würden unter einer nationalsozialistischen Regierung neu-
erlich verschärft. Hoegner ging es nicht nur um die Thematisierung der Rechte von 
Frauen, sondern ebenfalls um die Beschreibung eines gesellschaftlichen Zustandes 
am Bild der Frau. Er erklärte: 

»Nur bei wilden Völkern ist die Frau häufi g nur das Lasttier, die stumme Dulderin gewe-
sen. Auch alle Diktatoren, man denke an Napoleon und seine Gesetzbücher, sind im tiefsten 
Grunde frauenfeindlich gewesen, sie haben die Frau höchstens als Geschlechtswesen 
geschätzt.«10 

Die »Befreiung der Frau« sei Errungenschaft und Symbol der Sozialdemokratie. 
Hoegner resümierte: 

»Die Staatsvergottung der Nationalsozialisten [...] läßt nichts zu als das Bild einer Mater 
dolorosa, der schmerzensreichen Mutter, deren immer wiederkehrendes Schicksal es ist, 
um gefallene Söhne zu trauern. Das wäre das Los der Frauen im Dritten Reich, und weil 
das ein unmenschliches und trostloses Schicksal ist, deshalb darf dieses Dritte Reich nicht 
entstehen!«11 

Hoegner ging davon aus, dass der ›Status der Frau‹ die Wertvorstellungen einer 
Gesellschaft widerspiegele: je weiter fortgeschritten das kulturelle Niveau eines 
Staates, desto ausgebildeter die Rechte der weiblichen Bevölkerung, je tyrannischer 
und unkultivierter ein Staat, desto rechtloser die Frauen. In einem weiteren Text 
zum Thema »Die Frau im Dritten Reich« aus dem Jahr 1931 wird ähnlich argumen-
tiert. Als positives Gegenbild zu der ›im Dritten Reich unterdrückten Frau‹ wird 
hier die Rolle der Frau im Kommunismus genannt. Die Autorin Marie Blum kommt 
zu dem Schluss, die Sowjetunion sei »das einzige Land, das der werktätigen Frau 
aus Unterdrückung und Finsternis zur Gleichberechtigung verhalf, das Mutter und 

9  |   Zu den folgenden Ausführungen vgl.: Elke Frietsch: »›Die Staatsvergottung der Natio-
nalsozialisten lässt nichts zu [...] als das Bild einer Mater dolorosa.‹ Zu den Strategien einer po-
litischen Argumentation seit 1931«, in: Christine Künzel/Gaby Temme (Hg.), Täterinnen und/
oder Opfer? Frauen in Gewaltstrukturen, Münster: LIT Verlag 2007, S. 69–87.

10  |   Wilhelm Hoegner: Die Frau im Dritten Reich, Berlin: Dietz 1931, S. 15 f.
11  |   Ebd., S. 16.
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Kind von allen Ländern der Welt den meisten Schutz gewährt«.12 Neben solchen 
Vorstellungen von der Frau im »Dritten Reich« als Opfer existierte jedoch bereits 
in den 1930er Jahren das sexualisierte Bild der Frau als Täterin im NS. Bisweilen 
gingen Opfer- und Täterinnenklischees auch Hand in Hand.13

In Studien nach 1945, die sich der Unterdrückung der Arbeiterbewegung im fa-
schistischen Deutschland widmen, wird die Benachteiligung von ›Arbeiter‹ und 
›Frau‹ oft parallel gelesen. Die Frauen, so heißt es in einer Untersuchung von 1979, 
seien im Nationalsozialismus vollständig als »Gebärmaschinen« funktionalisiert 
worden, die »patriarchalisch-autoritäre Ideologie« habe ihnen »keinen Spielraum« 
gelassen.14 Dass Hitler Ende Februar 1945 noch die Aufstellung eines bewaffneten 
Frauenbataillons genehmigen ließ, zeuge von der unbeschreiblichen Misogynie des 
Regimes.15 Der Autor betont, dass die Frauen sich gegen die ›Menschen- und Frau-
enverachtung‹ des Systems zur Wehr gesetzt hätten. Seine Studie endet mit dem 
hoffnungsvollen Resümee: 

»Wohl im Namen der überwiegenden Mehrzahl der weiblichen Bevölkerung, vor allem der 
Proletarierinnen, schrieb eine von ihnen folgende Postkarte: ›An den Reichsmarschall, ge-
nannt Maier, Berlin, Luftfahrtsministerium. Herr Reichsmarschall, alias Maier! Wir brau-
chen keine Kanonen, wir wollen Butter und Brot. An den Galgen mit Euch Halunken, das 
wünschen Euch alle deutschen Frauen.‹«16 

Ein einzelnes Beispiel einer engagierten Frau wird hier auf die Gesamtheit der 
weiblichen Bevölkerung übertragen. Der Nationalsozialismus, so wird suggeriert, 
sei in allen Lebensbereichen misogyn gewesen und die Frauen hätten sich dagegen 
so gut es ging zur Wehr gesetzt. In anderen Studien hingegen geht die These von 
der ›absoluten Frauenverachtung‹ des deutschen Faschismus mit der Annahme ein-
her, dass die Frauen eine starke Affi nität zum Nationalsozialismus gehabt und ihm 
äußerste Unterstützung entgegengebracht hätten. Joachim C. Fest schreibt in der 
Untersuchung »Profi le einer totalitären Herrschaft«: 

»Die Frauenfeindlichkeit der Anfangsphase blieb, trotz aller abschwächenden Verlautba-
rungen der Führungsspitze, in den Reihen der Bewegung einer der bestimmenden Grund-

12  |   Marie Blum: Die Frau im ›Dritten Reich‹. Was die werktätigen Frauen von den Nati-
onalsozialisten zu erwarten haben, Berlin: Internationaler Arbeiterverlag 1931, S. 10 f.

13  |   Hierzu ausführlich: Kathrin Hoffmann-Curtius: »Feminisierung des Faschismus«, in: 
Claudia Keller/LiteraturWERKstatt Berlin (Hg.), Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt 
schon der Tag. Antifaschismus: Geschichte und Neubewertung, Berlin: Aufbau Verlag 1996, 
S. 45–69.

14  |   Stefan Bajohr: Die Hälfte der Fabrik. Geschichte der Frauenarbeit in Deutschland 
1914–1945, Marburg: Verlag der Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaft 1979, 
S. 235.

15  |   Ebd., S. 296.
16  |   Ebd., S. 297.
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züge und unterschied die NSDAP nachdrücklich von allen übrigen Parteigruppierungen im 
politischen Raum.«17 

Dennoch kommt Fest zu dem Schluss, die weibliche Bevölkerung habe Hitler »ent-
deckt, gewählt und vergöttert«.18 Fests Ausführungen enthalten misogyne Klischees 
über vermeintliche Eigenschaften von Frauen: 

»Hitler selbst hat bekundet, er habe sich in seinen Reden ›systematisch auf den Geschmack 
der Frauen‹ eingestellt. [...] Ob man nun für Art und Umstände solcher Kundgebungsero-
tik machttaktische Erwägungen oder die persönlichen Fixierungen Hitlers verantwortlich 
macht – im einen wie im anderen Falle wurde die Frau lediglich als Objekt betrachtet und in 
den spezifi sch weiblichen Eigenschaften beispielsweise einer gesteigerten Hingabefähigkeit 
oder des Verlangens nach Autorität und Ordnung nur die Möglichkeiten intensiverer psycho-
logischer Lenkbarkeit erkannt und verwertet.«19 

Die »Frauenideologie« zeige die »mörderische Wirklichkeit« der nationalsozialis-
tischen Weltanschauung.20 Auch Fest beendet seinen Blick auf die NS-Frauenideo-
logie mit einem Resümee zum Zusammenbruch des »Dritten Reiches« und einem 
anschaulichen Bild: 

»Konsequenterweise endete [...] was einst als Protest gegen die ›Vermännlichung‹ der Frau 
begonnen hatte, mit der endlichen Aufhebung aller Unterschiede im totalitären System, das 
nur noch geschlechtslose ›Einsatzträger‹ kannte. Weit nachdrücklicher als die Erscheinung 
der in Rüstungsindustrie oder in den Nachrichtenabteilungen der Wehrmacht zum Kriegs-
dienst herangezogenen Frau vermag, was hier gemeint ist, eine Aufnahme aus den Tagen 
nach dem Zusammenbruch sichtbar zu machen; sie zeigt am Zaun des Konzentrationslagers 
Bergen-Belsen einige der ehemaligen Bewacherinnen. Die von Hitler und dem Nationalso-
zialismus betriebene Degradierung der Frau ist vom blinden und mit Hilfe populärer För-
derungsmaßnahmen korrumpierten zeitgenössischen Bewußtsein freilich nie ganz realisiert 
und in ihrem Ausmaß auch heute noch nicht erkannt worden.«21

Wie in der zuvor zitierten Studie wird auch hier davon ausgegangen, dass sich am 
›Status der Frau‹ der Zustand einer Kultur ablesen lasse. Die Schlussfolgerung in 
Bezug auf den Nationalsozialismus allerdings ist eine andere: ›Weiblichkeit‹ wird 
nicht zum Symbol für Unterdrückung und engagierten Widerstand, sondern zum 
Bild der ›Degradierung der gesamten Kultur‹ durch die Nationalsozialisten. Die 
von Hitler ›verführte und degradierte Frau‹ steht gleichsam für die ›verführte und 
degradierte deutsche Nation‹. 

17  |   Joachim C. Fest: Das Gesicht des Dritten Reiches. Profi le einer totalitären Herrschaft, 
München: Piper [1963] 1996, S. 356.

18  |   Ebd., S. 359.
19  |   Ebd., S. 360.
20  |   Ebd., S. 360 f.
21  |   Ebd., S. 371.
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So beliebt wie die Verknüpfung des Themas »Frauen im NS« mit der Betrach-
tung des Zusammenbruchs des »Dritten Reiches« ist die Koppelung von Bildern des 
Weiblichen mit dem Blick auf den bundesrepublikanischen Neubeginn: Nach 1945 
entstanden mythische Bilder, wie etwa das der »Trümmerfrau«. Das Negativbild 
der ›im NS unterdrückten Frau‹ wurde als Zeichen für den ›Verfall‹ von Kultur im 
Faschismus eingesetzt, aus dem die wiedergewonnene Humanität in der Stunde null 
des Jahres 1945 hinausgeführt habe.22 Auch in Texten, die der Annahme von der 
Stunde null nicht verhaftet sind, wird die vermeintliche Misogynie des deutschen 
Faschismus häufi g aus der Menschenfeindlichkeit der NS-Ideologie abgeleitet. So 
heißt es in David Schoenbaums »Sozialgeschichte des Dritten Reiches«: 

»Das ganze Gefüge der Einstellungen, das im Nationalsozialismus seinen Ausdruck fand, 
führte unvermeidlich zu einer Frauenfeindlichkeit [...]. Diese Frauenfeindlichkeit war gleich-
sam sekundär rassistisch. Die Auffassung, daß die Frau von Natur minderwertig sei, war 
eine offensichtliche, stillschweigende Folge der Vorstellung von der Minderwertigkeit aller 
Menschen, die weder Deutsche noch Arier waren.«23 

Schoenbaum geht jedoch davon aus, dass die Frauenfeindlichkeit der NS-Kultur- 
und Rassentheorie nicht verwirklicht worden sei. Nach Auswertung historischer 
Fakten kommt er zu dem Schluss, dass sich die wirtschaftliche Situation der Frauen 
im »Dritten Reich« unter dem Druck zunehmender Industrialisierung verbessert 
habe und der weiblichen Bevölkerung sogar »ein neuer Status von relativer Gleich-
berechtigung« erwachsen sei.24 

Auch innerhalb der feministischen Geschichtswissenschaft wird die univer-
salisierende Rede von der ›Misogynie des Nationalsozialismus‹ mittlerweile hin-
terfragt. Die pauschalisierende These, dass deutsche nichtverfolgte Frauen im Na-
tionalsozialismus ›Opfer‹ einer ins Extrem gesteigerten patriarchalen Herrschaft 
gewesen seien, geht, so die Kritik, ähnlich wie das Gegenkonstrukt der ›weiblichen 
Täterschaft‹ an den »Handlungsräumen von Frauen im nationalsozialistischen 
Deutschland« zwischen »Karriere und Verfolgung« vorbei.25 Demnach ist es not-
wendig, die konkreten Lebenszusammenhänge und Gesetzgebungen, von denen 
Frauen betroffen waren, bei den jeweiligen Kategorisierungen zu berücksichtigen. 
Dieses kritische Anliegen lässt sich vor dem Hintergrund der hier vorgestellten 
Textbeispiele noch erweitern. Das dichotome Schema der ›Opfer- und Täterschaft‹ 
von Frauen im »Dritten Reich« wird nicht nur den historischen Rollen der Frauen 
nicht gerecht, sondern es verhindert auch eine kritische Auseinandersetzung mit 

22  |   Vgl. hierzu kritisch Irit Rogoff: »Von Ruinen zu Trümmern. Die Feminisierung von 
Faschismus in deutschen historischen Museen«, in: Silvia Baumgart et al. (Hg.), Denkräume 
zwischen Kunst und Wissenschaft, 5. Kunsthistorikerinnentagung in Hamburg, Berlin: Reimer 
1998, S. 258–285.

23  |   David Schoenbaum: Die braune Revolution. Eine Sozialgeschichte des Dritten Rei-
ches, veränderte Aufl ., Köln: Kiepenheuer & Witsch [1968] 1980, S. 226.

24  |   Ebd., S. 241.
25  |   K. Heinsohn/B. Vogel/U. Weckel: Zwischen Karriere und Verfolgung, S. 7–23.
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den Ursachen des Nationalsozialismus und des Antisemitismus. Wurde von Geg-
nern der Nationalsozialisten vor 1933 die These von der ›Opferschaft‹ der deutschen 
Frauen im »Dritten Reich« verwendet, um vor den Folgen dieses Unrechtsregimes 
zu warnen, so wurde sie nach 1945 oft eingesetzt, um eine kritische Auseinan-
dersetzung mit den Bedingungen des Nationalsozialismus zu umgehen. Letztlich 
ist die Vorstellung, dass sich am ›Bild der Frau‹ der Zustand einer Gesellschaft 
ablesen lasse, die dem Schema der Opfer-Täterinnen-Dichotomie zugrunde liegt, 
aus heutiger Sicht problematisch. Historische Studien haben gezeigt, dass die Natu-
ralisierung des Weiblichen, wie sie in Zusammenhang mit politischen Argumenta-
tionen oft verwendet wird, aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert stammt.26 Mit dem 
Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft begann die zirkelförmige Defi nition von 
Weiblichkeit über Natur und Natur über Weiblichkeit. In dem Maße, wie Frauen aus 
dem neu defi nierten Bereich des Politischen ausgegrenzt wurden, schien das Weib-
liche als ›das Andere‹ geeignet, diesen Bereich durch Allegorien zu verkörpern.27 
Damit einher ging die Vorstellung, dass sich am ›Status der Frau‹ der jeweilige 
Zustand einer Gesellschaft ablesen lasse.28 

Der Rekurs auf das Opfer-Täterinnen-Schema durch 
die Nationalsozialisten und der Status der Bilder

Die Nationalsozialisten rekurrierten ebenfalls auf diese Annahme und führten die 
Verschränkung von Staats- und Weiblichkeitsdiskursen in der Produktion natio-
naler Identität noch weiter. Misogyne Argumente in früheren kulturtheoretischen 
Argumentationen ersetzten sie durch einen extremen Antifeminismus, aber auch 
durch Antimisogynie.29 So grenzten sie sich von der Frauenfeindlichkeit in ande-
ren Kulturen ab und behaupteten, diese resultiere aus fehlenden Wert- und Moral-
vorstellungen.30 Der Nationalsozialismus habe der Frau zu gleichem Ansehen wie 
dem Mann verholfen und verkörpere damit eine ›hochentwickelte Kultur‹. Damit 

26  |   Claudia Honegger: Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Men-
schen und das Weib 1750–1850, München: dtv 1996.

27  |   Silke Wenk: Versteinerte Weiblichkeit. Allegorien in der Skulptur der Moderne, Köln, 
Weimar, Wien: Böhlau 1996.

28  |   Vgl. C. Honegger: Die Ordnung der Geschlechter, S. 50–54.
29  |   Zum Begriff der ›Antimisogynie‹: Elke Frietsch: »Kulturproblem Frau«. Weiblich-

keitsbilder in der Kunst des Nationalsozialismus, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2006, S. 45–57; 
Elke Frietsch: »Bilder des Weiblichen als Zeichen für den ›Aufstieg und Verfall‹ von Kul-
tur. Anti misogynie im Nationalsozialismus«, in: Andrea Geier/Ursula Kocher (Hg.), Wider 
die Frau. Zu Geschichte und Funktion misogyner Rede, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2008, 
S. 149–181.

30  |   Hans F. K. Günther: Herkunft und Rassengeschichte der Germanen, München: J. F. 
Lehmanns 1935, S. 172 f. Zu damit verbundenen Bildern vgl. auch Elke Frietsch: »Der tro-
janische Königssohn im Polohemd. Sind die Darstellungen des Parisurteils aus der Zeit des 
›Dritten Reiches‹ ›spezifi sch nationalsozialistisch‹?«, in: Gender-Killer (Hg.), Antisemitismus 
und Geschlecht (2005), S. 171–187.
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verbunden war die Befürchtung der Nationalsozialisten, von ihren Gegnern Be-
nachteiligungen des weiblichen Geschlechts im »Dritten Reich« nachgewiesen zu 
bekommen. Über das tatsächliche Leben von Frauen im Zeitraum von 1933 bis 1945 
sagen die Äußerungen der Nationalsozialisten nur bedingt etwas aus. Frauenpoli-
tische Aussagen waren stets Teil der kultur- und rassenpolitischen Propaganda – ein 
Aspekt, der bei vielen Interpretationen des Frauenbildes der nationalsozialistischen 
Weltanschauung, die auf die Opfer-Täterinnen-Dichotomie zurückgreifen, unbe-
rücksichtigt bleibt. 

Opfer-Täterinnen-Klischees fanden (und fi nden) nicht nur in Analysen zum 
Frauenbild des Nationalsozialismus und der Rolle der Frau im »Dritten Reich« An-
wendung, sondern wurden auch in der NS-Propaganda selbst verwendet, wobei hier 
der Bilderpolitik eine wichtige Funktion zukam. Das Opferschema ist durch die 
Forschung gut untersucht.31 Bekannt sind die Motive der ›arischen Frau‹, die ›vom 
jüdischen Triebtäter geschändet‹ wird.32 In diesen Bildern steht die Frau für die 
vom Juden ›vergewaltigte deutsche Nation‹, die vom ›soldatischen Mann‹ wieder 
›ins Recht gesetzt‹ werden muss. Weniger erforscht sind eine Reihe von anderen 
Illustrationen, die ebenfalls auf das Klischee des weiblichen Opfers rekurrierten, 
aber in etwas anderem Kontext zu sehen sind, da ihnen auch deutlich das Täterin-
nenschema inhärent war. In ihnen wurde der Frau keine Gewalt angetan, sondern 
sie wurde selbst als Gewalt ausübend und verroht dargestellt. Solche Motive fi nden 
sich zuhauf in nationalsozialistischen Artikeln, die sich mit den dem Nationalsozia-
lismus gegenüber kritisch eingestellten Kulturen beschäftigen. Im »Dritten Reich« 
wurden oft Bilder aus der Auslandspresse abgedruckt, die gegen das nationalsozi-
alistische Deutschland gerichtet waren. Ein wichtiges Thema war dabei die Abbil-
dung frauenfeindlicher Illustrationen.33 Um die eigene Aggression gegenüber ande-
ren Kulturen zu legitimieren, versuchte man zu beweisen, dass die ›Diffamierung 
Deutschlands‹, wie sie sich in frauenfeindlichen Motiven ausdrücke, in einer langen 
Tradition stünde. Nicht selten wurden zu diesem Zweck ausländische Karikaturen 
aus dem Ersten Weltkrieg gezeigt. Ein auf 1915 datiertes Bild etwa, das als Hetzpro-
paganda der USA und Englands im Ersten Weltkrieg bezeichnet wird,34 zeigt eine 
deutsche Krankenschwester, die sich weigert, einen britischen Verwundeten zu ver-
pfl egen (Abb. 1). Vor seinen Augen und seiner fl ehend ausgestreckten Hand schüttet 
sie das Durst löschende Wasser auf den Boden. Der Verständlichkeit halber ist das 
Bild mit Text unterlegt. Nicht allein die Handlung wird beschrieben – auch eine mo-
ralische Schlussfolgerung ist beigefügt: »There is no woman in Britain who would 
do it. There is no woman in Britain who will forget it.« Mit der Wiedergabe solcher 
Illustrationen wurde versucht, darzulegen, welches Unrecht den deutschen Frauen 

31  |   Vgl. Christina von Braun: »Und der Feind ist Fleisch geworden. Der rassistische 
Anti semitismus«, in: Dies./Ludger Heid (Hg.), Der ewige Judenhaß, Berlin, Wien: Philo 2000, 
S. 149–213.

32  |   Vgl. C. Braun, »Und der Feind ist Fleisch geworden«, a. a. O., Abb. 40–44.
33  |   Vgl. N. N.: »Woher Deutschenhaß?«, in: Das Schwarze Korps vom 9.3.1936, S. 8.
34  |   N. N.: »Durch Schaden klug geworden«, in: Das Schwarze Korps vom 19.10.1939, 

S. 8.



18  |  ELKE FRIETSCH/CHRISTINA HERKOMMER

und der deutschen Nation angetan worden sei. Die These, verunglimpft worden zu 
sein, geht dabei einher mit der Behauptung, zu Unrecht besiegt worden zu sein.

In diesem Kontext sind auch die Bilder der trauernden Mutter (Abb. 2) und 
der möglichen ›Gesundung‹ des Volkes anhand ›weiblicher Reinheit‹35 zu sehen, 
wie sie seit dem verlorenen Ersten Weltkrieg massiv in Umlauf waren. In der of-
fi ziellen Kunst des Nationalsozialismus fungierte die Frau dann als Inbegriff der 
›wiedergewonnenen Hygiene‹, mit Vorliebe zeigte man weibliche Figuren bei der 
Körperpfl ege, im bäuerlichen Interieur oder in der Natur.36 In der nationalsozialis-
tischen Propaganda der »entarteten Kunst« hingegen wurden Weiblichkeitsbilder 
in der Großstadt als Beispiel der ›Verunreinigung und Degradierung‹ der Wert-
vorstellungen in der Zeit der Weimarer Republik vorgeführt.37 Auch das Bild der 

35  |   Vgl. z. B. die Abbildung von Felix Pfeifers Brunnen »Genesung« im Vorhof des Ge-
bäudes der Leipziger Ortskrankenkasse, in: Kunst für Alle, Januar 1928, S. 135.

36  |   Vgl. z. B. Josef Pieper, »Nausikaa am Gestade«, in: Westermanns Monatshefte, Juli 
1942, S. 569; Richard Klein, »Badende«, in: Das Bild, Juli/September 1943, S. 102.

37  |   Vgl. z. B. Wolfgang Willrich: Säuberung des Kunsttempels. Eine kunstpolitische 
Kampfschrift zur Gesundung deutscher Kunst im Geiste nordischer Art, Berlin: J. F. Lehmanns 
1937, S. 16.

Abb. 1: aus: Das Schwarze Korps, 1939.
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Täterin erfüllte eine wichtige Funktion. Verkörperten während der Kriegsjahre 
die deutschen Frauen und ihre Verbündeten die tapfere »Heimatfront«, so wurden 
die ausländischen Frauen diffamiert. Idealisiert wurden die fi nnischen Lotten, die 
»der Truppe folgen, sie beköstigen und ihre Wunden heilen. Die ›Lotten‹ sind keine 
weiblichen Soldaten, sondern die helfenden ›Mütter‹ der fi nnischen Armee.«38 Bei 
der Auswahl der Illustrationen für die Kriegspropaganda achtete man peinlich ge-
nau darauf, blonde, fröhliche Frauen nicht nur während der Arbeit, sondern ebenso 
im Privatleben, etwa beim »Baden am Waldsee«, zu zeigen (Abb. 3). Dass es zu je-
ner Zeit im Nationalsozialismus ein Idealbild der ›fi nnischen Frau‹ gab, hatte einen 
politischen Grund: Finnland war am 26. Juni 1941 auf deutscher Seite in den Krieg 
gegen die Sowjetunion eingetreten.

Im Gegensatz dazu wurden die britischen, amerikanischen und sowjetischen 
Frauen als ›Flintenweiber‹ dargestellt. Die Illustrationen der Propagandaartikel 
hoben sowohl das vermeintlich ›Vermännlicht-Jungfernhafte‹ als auch das ›Ver-
führerisch-Hexenhafte‹ der Frauen hervor (Abb. 4). Sie würden gezielt eingesetzt, 
um die deutsche Armee zu destabilisieren, denn schließlich könne ein deutscher 
Mann kein weibliches Wesen im Kampf erschießen, sondern müsse sich auch hier 
noch als Gentleman erweisen: »Immer wieder machen die deutschen Soldaten [...] 
weibliche Gefangene, zum Teil in Frauenkleidern, zum Teil in Uniform: sie wer-
den als hinterlistige Heckenschützen gefaßt, als Besatzungsmitglieder von Panzer-

38  |   Vgl. N. N.: »Ihr glücklichster Tag«, in: Berliner Illustrirte Zeitung vom 23.10.1941, 
S. 1079.

Abb. 2: Benno Elkan, »Gefallenen-Denkmal«, Völklingen. Aus: Kunst für Alle, 
1931.
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zügen, als Kraftfahrerinnen [...].«39 Hier wird deutlich, dass die Diffamierung der 
ausländischen Frauen als Täterinnen meist mit der Annahme ihrer ›Degeneriert-
heit‹ einherging. Die These vom ›Eindringen von Frauen in männliche Domänen‹ 
wurde auch mit dem Vorwurf der »Entartung« und »Verjudung« verknüpft.40 Auf 
die Frage, warum innerhalb dieser Argumentationen so gern und oft illustrierende 
Bilder eingesetzt wurden, fi ndet sich in den Quellen aus der Zeit des Nationalsozi-
alismus eine Antwort. Der NS-Bildtheoretiker Willy Stiewe erklärte das Pressefoto 
aufgrund seines dokumentarischen Charakters zu einer »der stärksten Stützen der 
Staatspropaganda«.41 Das künstlerische Bild wurde von Ideologen als Ausdruck ei-

39  |   Vgl. N. N.: »Ein einzigartiges Bild-Dokument«, in: Berliner Illustrirte Zeitung vom 
24.7.1941, S. 789.

40  |   Vgl. hierzu Abbildung 9 in E. Frietsch: »Kulturproblem Frau«.
41  |   Willy Stiewe: Das Pressephoto als publizistisches Mittel, Leipzig: Röder 1936, 

S. 126.

Abb. 3: aus: Berliner Illustrirte Zeitung, 1942.
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ner überhistorischen Wahrheit angesehen.42 Zu der Vorstellung, dass das ›Bild der 
Frau‹ besonders geeignet sei, um gesellschaftliche Zustände darzustellen, fi nden 
sich im Nationalsozialismus unzählige Aussagen. So schreibt 1940 ein Autor: 

»Die Erscheinung der Frau ist zu allen Zeiten ein Kulturproblem gewesen. Geist, Niveau 
und Formgefühl einer Zeit bekunden sich an ihr. Sie ist am sichtbarsten die Verkörperung 
des Geschmacks. Ihre Haltung wird das Gesicht der Zeit bestimmen. Sie wird kundtun, wer 
wir sind; eine dekadente Gesellschaft oder ein mit Geist und Kultur, mit Seele und Schönheit 
begabtes Volk.«43 

42  |   Houston Stewart Chamberlain: Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, Bd. 2, Mün-
chen: Bruckmann [1899] 1935, S. 876 f., sowie Harry Griessdorf: Unsere Weltanschauung. 
Gedanken über Alfred Rosenbergs: Der Mythus des 20. Jahrhunderts, Berlin: Nordland-Verlag 
1941, S. 102–107; vgl. E. Frietsch: »Kulturproblem Frau«, S. 111–130.

43  |   Karl Pawek: »Die deutsche Frau von Morgen«, in: Die Pause (Doppelnummer Heft 
2 und 3, 1940), S. 37.

Abb. 4: aus: Berliner Illustrirte Zeitung, 1942.
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Kontinuität im Bruch: die Gleichsetzung von 
Weiblichkeits- und Gesellschaftsbildern in der 
Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit 
nach 1945

Vergleicht man die Verwendung der Opfer-Täterinnen-Dichotomie durch die Nati-
onalsozialisten mit der Argumentation der Gegner des »Dritten Reiches« und der 
Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit nach 1945, so lässt sich eine gewisse 
Kontinuität im Bruch nicht abstreiten. Das Bild der mater dolorosa, von Wilhelm 
Hoegner als Warnung vor dem nationalsozialistischen Unrechtsregime verwendet, 
von den Nationalsozialisten als Ausdruck der ›Degradierung der deutschen Nation‹ 
durch den Versailler Vertrag gesehen, wurde nach 1945 für die Trauer der Deut-
schen über die nationalsozialistische Herrschaft eingesetzt. 

Die epochen- und parteienübergreifende Verwendung von Weiblichkeitskli-
schees aus dem Opfer-Täterinnen-Repertoire lässt sich an der Geschichte einer 
Skulptur veranschaulichen. 1937/38 fertigte Käthe Kollwitz die Pietà »Mutter mit 
totem Sohn« (Abb. 5) im Andenken an ihren im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohn 
Peter an. 1914 hatte Kollwitz dem minderjährigen Jungen die elterliche Erlaubnis 
zu seiner Freiwilligenmeldung gegeben. Mit dem Tod des Sohnes wandelte sich 
die Einstellung der Künstlerin zum Krieg. In der Pietà visualisierte Kollwitz ihren 
Schmerz um den Verlust des Kindes. Gleichzeitig war das Kunstwerk Ausdruck 
der in den 1930er Jahren pazifi stischen wie auch kommunistischen Haltung der 
Künstlerin. 

1993 entschied der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, in der 
»Neuen Wache« in Berlin eine »zentrale Gedenkstätte« für die »Opfer« der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft zu errichten. Er beschloss, Kollwitz’ Skulptur 
stark vergrößert in der »Neuen Wache« platzieren zu lassen. In seiner Rede vor dem 
Bundestag am 14. Mai 1993 begründete Kohl die Wahl des Mutterbildes damit, dass 
es in besonderem Maße geeignet sei, »der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft« 
zu gedenken.44 Kohl kam zu dem Schluss: 

»[...] die Trauer der Mutter drückt mehr als Schmerz aus. Sie erinnert uns, daß wir gerade im 
Angesicht der Unmenschlichkeit und der systematischen Menschenvernichtung des 20. Jahr-
hunderts die Pfl icht haben, uns die personale Würde des einzelnen zu vergegenwärtigen. 
Der Glaube an das Unzerstörbare des Individuums ist der Kern aller religiösen und philoso-
phischen Traditionen, auf die sich unsere abendländische Kultur beruft. Und so vergewissern 
wir uns auch eines Erbes, das Menschlichkeit stiftet.«45 

Der Vorschlag, der noch im selben Jahr umgesetzt wurde, wurde damals einer 
umfassenden kunsthistorischen Kritik unterzogen. Die Hauptkritikpunkte bezo-

44  |   Abgedruckt in: Christoph Stölzl (Hg.): Die Neue Wache Unter den Linden. Ein 
deutsches Denkmal im Wandel der Geschichte, Berlin, München: Koehler & Amelang 1993, 
S. 215.

45  |   Ebd.
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Abb. 5: Käthe Kollwitz, »Pietà« (Mutter mit totem Sohn), 1937/38.

gen sich auf die Bildgeschichte des Motivs.46 So wurde darauf hingewiesen, dass 
das Thema »Mutter mit totem Sohn« seit der Weimarer Zeit im revanchistischen 
Sinne eingesetzt wurde. Käthe Kollwitz hatte den revanchistischen Aspekt vermie-
den, indem sie für ihre Skulptur ein kleines Format wählte. Das Werk hatte keinen 
politisch-offi ziellen Charakter, sondern diente als Intimskulptur der privaten Er-
innerung und Trauer. Vergrößert jedoch wird es zum Denkmal, das weniger dem 
Gedenken der Ermordeten dient als dazu, die Trauer der Deutschen gegenüber ihrer 
eigenen Geschichte auszudrücken.47 

46  |   Hans-Ernst Mittig: »Indienststellung der Toten«, in: Büchten/Frey (Hg.), Im Irrgarten 
deutscher Geschichte (1993), S. 55–59; Kathrin Hoffmann-Curtius: »Ein Mutterbild für die 
Neue Wache in Berlin«, in: Büchten/Frey (Hg.), Im Irrgarten deutscher Geschichte (1993), 
S. 60–63; Silke Wenk: »Die überdimensionierte Mutter als Symptom?«, in: Büchten/Frey 
(Hg.), Im Irrgarten deutscher Geschichte (1993), S. 64–68.

47  |   Reinhart Koselleck hat prägnant erklärt, warum die Skulptur dem Gedenken der 
Toten des Zweiten Weltkrieges weder auf realistischer noch auf symbolischer Ebene gerecht 
wird: »Wenn an das Massensterben im Zweiten Weltkrieg erinnert werden soll, so können auf 
der realistischen Ebene ebenso der Vater seine im Bombenkrieg verlorene Tochter betrauern 
oder die Kinder die im Luftschutzkeller verbrannten Eltern. Die Beziehung zwischen Mutter 
und Sohn ist nicht mehr der dominante Fall der Trauer, wie er es nach dem Ersten Weltkrieg 
mit seinen rund zwei Millionen (deutschen) gefallenen Soldaten noch war. Wird dagegen die 
symbolische Aussage ernst genommen, so werden die Juden ausgeschlossen, die zu Millionen 
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Es lohnt, auch den oben zitierten von Wilhelm Hoegner 1931 geäußerten Satz 
»Die Staatsvergottung der Nationalsozialisten [...] läßt nichts zu als das Bild ei-
ner Mater dolorosa« hinsichtlich seines realistischen und symbolischen Gehalts zu 
überprüfen. Betrachtet man seine realistische Ebene, so fällt auf, dass der Natio-
nalsozialismus keineswegs nur das Bild der mater dolorosa zugelassen hat. Schon 
die hier vorliegende Analyse48 zeigte verschiedene Frauenbilder; zumeist waren sie 
in das Opfer-Täterinnen-Klischee eingepasst. Heute erneut die Opfer-Täterinnen-
Klischees zu bedienen bedeutet, Analyse zu vermeiden und auf die ›Wirkmacht 
der Bilder‹ zu setzen. Diese Überlegung führt zur Refl exion über die symbolische 
Aussage des Satzes »Die Staatsvergottung der Nationalsozialisten [...] läßt nichts zu 
als das Bild einer Mater dolorosa«. Konnte das Diktum vor 1945 noch als Warnung 
gelten, so macht es den Nationalsozialismus heute gewissermaßen zu einem ›Un-
fall der Geschichte‹. Diesem Satz liegt keine analytische Kategorie mehr zugrunde, 
sondern ein naturalisierendes Bild. 

Während eine Interdependenz zwischen dem nationalsozialistischen Antisemi-
tismus und Antifeminismus unbestreitbar ist,49 war Misogynie kein wesentlicher 
Bestandteil der NS-Weltanschauung, sondern vielmehr die Verwendung essentia-
listischer Geschlechterbilder. Es scheint sinnvoll, die universalisierende Rede von 
der Frauenfeindlichkeit des Nationalsozialismus aufzugeben und stattdessen von 
seinem Antifeminismus zu sprechen. Diese These vom Antifeminismus des Nati-
onalsozialismus und seinen essentialistischen Geschlechterbildern eröffnet ein 
breites Feld historischer Analysen: Es kann untersucht werden, auf welche Weise 
der Nationalsozialismus gegenüber deutschen Frauen antifeministisch war, wie au-
ßerordentlich diffamierend er sich gegenüber ausländischen Frauen – insbesondere 
während der Kriegsjahre – zeigte und gleichzeitig gegenüber politischen Gegnern 
behaupten konnte, diese seien selbst frauenfeindlich und hätten einen minderen kul-
turellen Stand. Nicht zuletzt wird so auch die bundesrepublikanische Rede von der 
Frauenfeindlichkeit des Nationalsozialismus selbst zum Gegenstand historischer 
Analyse von Kontinuität und Bruch im Frauen- und Gesellschaftsbild vor und nach 
1945 und die Wichtigkeit der Kategorie Geschlecht für die Analyse des nationalso-
zialistischen Herrschaftssystems wird hervorgehoben.

umgebracht wurden. Sie können sich von der christlichen Symbolsprache der Pietà so wenig 
angesprochen fühlen wie von der realistischen Aussage, als handele es sich bei der Erinnerung 
an das Massenmorden nur um eine Beziehung von Mutter und Sohn. Weder als Realaussage 
noch als symbolische Darstellung ist die Pietà […] geeignet, um an das alle Generationen und 
alle Geschlechter und alle Völker erfassende Massensterben und eben auch das Massenmorden 
zu erinnern, für das wir Deutsche einzustehen haben.« Reinhart Koselleck: »Bilderverbot. Wel-
ches Totengedenken?«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8.4.1993, S. 33.

48  |   Für eine ausführlichere Analyse vgl. E. Frietsch: »Kulturproblem Frau«.
49  |   Ute Planert: Antifeminismus im Kaiserreich. Diskurs, soziale Formation und politi-

sche Mentalität, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1998, S. 12.
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Opfer- und Täterinnenbilder in der 
Geschlechterforschung zum Nationalsozialismus

Es ist das Verdienst der feministischen Theorie, die Bedeutung der Kategorie Ge-
schlecht für das Funktionieren der nationalsozialistischen Herrschaft kenntlich ge-
macht zu haben. In den 1970er Jahren war es die sich aus der Frauenbewegung neu 
entwickelnde feministische Forschung, die nicht nur bestehende unterdrückende 
Herrschaftsverhältnisse offenlegte, analysierte und kritisierte, sondern auch nach 
der Rolle von Frauen in der Geschichte und hier insbesondere während der Zeit 
des Nationalsozialismus fragte.50 In den Anfängen richtete sich die Kritik der 
Frauenforschung in erster Linie gegen Aussagen, wie sie z. B. prominent von Joa-
chim C. Fest vertreten worden waren, in denen auf der einen Seite eine (politische) 
Machtlosigkeit der Frau konstatiert wurde, auf der anderen Seite Frauen aber als 
hysterische Verehrerinnen Hitlers galten.51 Die verbreitete Annahme, Frauen hätten 
Hitler mit ihrer Wahlstimme an die Macht gebracht, wurde von der entstehenden 
Frauenforschung kritisiert und widerlegt.52 Dennoch tat sich auch die feministische 
Forschung schwer mit ihrem nationalsozialistischen Erbe, da es nicht nur galt, My-
then der herkömmlichen Geschichtsschreibung zur Rolle von Frauen im National-
sozialismus offenzulegen, sondern auch die eigenen Verstrickungen aufzudecken 
und zu analysieren.

Dabei lassen sich bis heute verschiedene Phasen des Diskurses zur Rolle von 
Frauen im Nationalsozialismus erkennen. Diese Einteilung in drei oder seit jüngstem 
vier Phasen53 ist aus verschiedenen Gründen nicht unumstritten. Zum einen produ-
ziert die Phaseneinteilung – wie jede Form der Kategorisierung – Ausschlüsse und 
stellt eine Verallgemeinerung dar. Es besteht also die Tendenz, nicht alle Beiträge, 
die zum Thema ›Frauen im Nationalsozialismus‹ publiziert wurden, einzubeziehen. 
Zum anderen scheint die Einteilung des Diskurses in Phasen den Eindruck einer 
forschrittsorientierten und wertenden Logik zu befördern und damit gleichzeitig 
eine Negativeinschätzung der frühen Forschung zur Rolle von Frauen nahezule-

50  |   Vgl. zur ausführlichen Zusammenfassung des wissenschaftlichen Diskurses zur 
Rolle von Frauen im Nationalsozialismus: Christina Herkommer: Frauen im Nationalsozia-
lismus – Opfer oder Täterinnen? Der Diskurs der Frauenforschung zur Rolle von Frauen 
im Nationalsozialismus im Spiegel feministischer Theoriebildung und der allgemeinen his-
torischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus, München: Meidenbauer 2005. Ausgespart 
bleiben hier allerdings neueste Ansätze der Frauen- und Geschlechterforschung zum Thema 
›Nationalsozialismus und Geschlecht‹.

51  |   J. C. Fest: Das Gesicht des Dritten Reiches, S. 359. Siehe dazu auch oben.
52  |   Vgl. A. Tröger: »Die Dolchstoßlegende der Linken«, a. a. O., S. 324–355.
53  |   Vgl. z. B. Christina Herkommer: »Women under National Socialism«, in: Olaf Jen-

sen/Chris Szejnman (Hg.), Ordinary People as Mass Murderers. Perpetrators in Comparative 
Perspectives, Basingstoke: Palgrave Macmillan (im Druck).
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gen.54 Seit den 1990er Jahren zeichnet sich der Trend ab, dass die kritische Ausein-
andersetzung mit den wichtigen Arbeiten prominenter Wissenschaftlerinnen aus 
den Anfängen der Frauenforschung immer wieder eine Abwehrhaltung der Frauen 
hervorruft, die aktiv die neue Frauenbewegung mitgestaltet haben.55 Dabei ist mit 
der kritischen Einschätzung dieser Arbeiten nur selten eine Abwertung verbunden; 
vielmehr zeigt sich darin die Bedeutung dieser Forschungen für die aktuelle Be-
schäftigung mit dem Thema: So wird z. B. kaum eine ernstzunehmende Arbeit zu 
Frauen im Nationalsozialismus darauf verzichten können, sich mit Gisela Bocks 
detaillierter und wichtiger Studie zur Zwangssterilisation zu befassen,56 in der 
sie auf den Zusammenhang zwischen dem Rassismus des nationalsozialistischen 
Herrschaftssystems und der NS-Geschlechterordnung verweist.57 Dennoch muss es 
möglich bleiben, dies in kritischer Weise zu tun. Am schwersten wiegt jedoch der 
Einwand, dass durch die Phaseneinteilung die binäre Einordnung von Frauen in 
Opfer und Täterinnen fortgeschrieben werde.58 Hier handelt es sich um eine Fehl-
einschätzung: Die Phaseneinteilung beruht nicht auf einer impliziten oder gar expli-
ziten Akzeptanz der Opfer-Täterinnen-Dichotomie. Sie versucht vielmehr deutlich 
zu machen, dass diese Dichotomie nicht nur in der Mainstreamforschung zum Na-
tionalsozialismus ihre Verwendung fi ndet, sondern auch in den Analysen der Ge-
schlechterforschung zum Nationalsozialismus auftaucht. Nicht die Übernahme der 
Opfer-Täterinnen-Dichotomie steht also hinter der Phaseneinteilung, sondern viel-
mehr der Versuch, die Konstruktion dieser Dichotomie und ihre Veränderungen im 
Laufe des Diskurses der Frauen- und Geschlechterforschung zur Rolle von Frauen 
im Nationalsozialismus sichtbar und damit möglicherweise auch durchlässiger zu 
machen.

Die dennoch in Teilen durchaus berechtigte Kritik an der Einteilung der Frauen-

54  |   Vgl. Susanne Lanwerd/Irene Stoehr: »Frauen- und Geschlechterforschung zum Na-
tionalsozialismus seit den 1970er Jahren. Forschungsstand, Veränderungen, Perspektiven«, 
in: Johanna Gehmacher/Gabriella Hauch (Hg.), Frauen- und Geschlechtergeschichte des Na-
tionalsozialismus. Fragestellungen, Perspektiven, neue Forschungen, Wien: Studien Verlag 
2007, S. 22–68, hier S. 22. 

55  |   Hierzu beispielsweise Irene Stoehr: »Gründerinnen – Macherinnen – Konsumentin-
nen? Generationenprobleme in der Frauenbewegung der 1990er Jahre«, in: Ilse Modelmog/
Ulrike Gräßel (Hg.), Konkurrenz und Kooperation. Frauen im Zwiespalt?, Münster: LIT Ver-
lag 1994, S. 91–115. Kritisch zu diesem ›Generationenkonfl ikt‹: Paula-Irene Villa: »Woran 
erkennen wir eine Feministin? Polemische und programmatische Gedanken zur Politisierung 
von Erfahrungen«, in: Gudrun-Axeli Knapp/Angelika Wetterer (Hg.), Achsen der Differenz. 
Gesellschaftstheorie und feministische Kritik II, Münster: Westfälisches Dampfboot 2003, 
S. 266–285.

56  |   Gisela Bock: Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik 
und Frauenpolitik, Opladen: Westdeutscher Verlag 1986. 

57  |   Vgl. Sybille Steinbacher (Hg.): Volksgenossinnen. Frauen in der Volksgemeinschaft, 
Göttingen: Wallstein 2007, S. 16.

58  |   S. Lanwerd/I. Stoehr: »Frauen- und Geschlechterforschung zum Nationalsozialis-
mus«, a. a. O., S. 22.
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forschung zum Nationalsozialismus in Phasen hat zudem bisher nicht dazu geführt, 
dass ein neues Konzept vorgelegt wurde, welches die Phaseneinteilung umgeht, aber 
gleichwohl dazu in der Lage ist, die Veränderungen in der wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung zu Frauen im Nationalsozialismus hinreichend zu analysieren.59 
Daher wird auch im Folgenden, in Ermangelung adäquaterer Analysekategorien, 
die Phaseneinteilung beibehalten, um den Diskurs der Frauenforschung zur Rolle 
von Frauen im Nationalsozialismus nachzuvollziehen und den momentanen Stand 
der Diskussion festzuhalten

Mit Beginn der Frauenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland und der 
aus ihr heraus entstehenden feministischen Forschung wurden ab Ende der 1970er 
und Anfang der 1980er Jahre verschiedene Erklärungsansätze zur Rolle von Frauen 
im Nationalsozialismus entwickelt. Hier wurde vor allem auf den Ausschluss von 
Frauen aus staatlichen Machtpositionen hingewiesen ebenso wie auf eine patriar-
chale Arbeitsmarktpolitik, die eine Rekonstruktion der geschlechtsspezifi schen 
Arbeitsteilung anstrebte und Frauen auf unbezahlte Arbeit im Haushalt oder unter-
bezahlte Arbeit in der Wirtschaft zurückdrängte.60 Aber auch die rassistische und 
antisemitische Politik des Nationalsozialismus wurde in diesen ersten Studien zur 
Rolle der Frauen im »Dritten Reich« betrachtet und, so wie z. B. bei Gisela Bock in 
Form der NS-Sterilisationspolitik, als Teil der nationalsozialistischen Frauenpolitik 
dargestellt.61 Der Nationalsozialismus und seine Frauenpolitik wurden dabei von 
einem Teil der feministischen Forschung als extreme Erscheinungsform des Patriar-
chats interpretiert und seine Misogynie herausgestellt. Dementsprechend galten al-
le – also auch nichtverfolgte deutsche – Frauen im nationalsozialistischen Deutsch-
land als Opfer der unterdrückenden Verhältnisse. Eine aktive Beteiligung an den 
unterdrückenden und gewalttätigen nationalsozialistischen Gesellschaftsstrukturen 

59  |   Vgl. auch hier S. Lanwerd/I. Stoehr: »Frauen- und Geschlechterforschung zum Na-
tionalsozialismus«, a. a. O., S. 22–68, die in ihrem Text ebendiese Punkte kritisieren, dann 
aber im Folgenden ebenfalls die Phaseneinteilung übernehmen, wenn auch mit einer anderen 
Gewichtung und Einordnung der Diskursbeiträge.

60  |   Vgl. hierzu Frauengruppe Faschismusforschung (Hg.): Mutterkreuz und Arbeitsbuch. 
Zur Geschichte der Frauen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, Frankfurt/
Main: S. Fischer 1981, und Susanna Dammer/Carola Sachse: »Nationalsozialistische Frau-
enpolitik und weibliche Arbeitskraft«, in: Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 5 
(1981), S. 108–117. 

61  |   Bock geht in diesem Zusammenhang von Folgendem aus: »Frauen, die an der Ste-
rilisationspolitik mitwirkten, waren eine Minderheit unter ihren Akteuren und erst recht eine 
Minderheit unter den Frauen. Dies gilt nicht nur für die Sterilisationspolitik, sondern für 
den nationalsozialistischen Rassismus insgesamt« (G. Bock: Zwangssterilisation, S. 208). 
Die Beteiligung von Frauen an Rassismus und Antisemitismus und der damit verbundenen 
Gewalt wird von Bock mit dem Hinweis bedacht, dass es zumeist kinderlose Helferinnen 
der Sterilisationspolitik und KZ-Aufseherinnen gewesen seien, die rassistische Strategien 
verfolgt hätten. Deren Rassismus sei jedoch nicht eine eigene Handlungsmotivation gewesen, 
sondern eine Anpassung an »männlichen« Rassismus.
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wurde kaum in Betracht gezogen.62 Zwar gab es auch Untersuchungen, wie etwa die 
von Margarete Mitscherlich, die sich gezielt mit dem Antisemitismus von Frauen 
befassten. Dies geschah zumeist jedoch nur, um darüber festzustellen, dass die-
ser Antisemitismus nicht aus einer eigenen Motivation der Frauen rühre, sondern 
vielmehr aus einer Anpassung an den Antisemitismus der Männer erklärt werden 
könne.63 Auch hier blieb die Annahme eines Opferstatus ›der Frau‹ also bestehen. 
Hinter dieser Feststellung eines generellen Opferstatus von Frauen im Nationalso-
zialismus und der damit verbundenen Konstruktion eines weitgehend homogenen 
Gesamtsubjekts ›Frau‹ stand vor allem die politische Strategie, Gemeinsamkeiten 
zwischen Frauen, eine gemeinsame und positive ›weibliche Identität‹ herzustellen, 
um darüber schließlich auch ein solidarisches Vorgehen gegen unterdrückende 
Strukturen in der Gegenwart ermöglichen zu können.

Mitte der 1980er Jahre fand eine Veränderung innerhalb der feministischen 
Theoriebildung statt, die auch Teile der Forschung zur Rolle von Frauen im Na-
tionalsozialismus beeinfl usste. Der bisherigen grundlegenden Annahme der Ge-
schlechterdifferenz wurde nun stärker die Annahme der Gleichheit der Geschlech-
ter entgegengestellt.64 In diesem Zusammenhang wurde die Frage nach der Betei-
ligung von Frauen an Aufbau und Erhalt unterdrückender patriarchaler Strukturen 
gestellt. Auch der Nationalsozialismus geriet dabei in den Blick. Es bildete sich die 
Tendenz heraus, verstärkt nach der Mittäterschaft und Täterschaft von Frauen in-
nerhalb des nationalsozialistischen Herrschaftssystems zu fragen.65 Die These von 
der Frau als (Mit-)Täterin führte zu heftigen Kontroversen innerhalb der feminis-

62  |   Die einzige aktive Rolle, die Frauen im Nationalsozialismus zu diesem Zeitpunkt zu-
gestanden wurde, war die der Widerständigen: So verweist z. B. Annemarie Tröger im Zusam-
menhang mit der Verdrängung weiblicher Arbeitskräfte aus qualifi zierten Berufen auf Frauen 
als widerständig, wenn sie einen »[...] massive[n], unorganisierte[n] Widerstand der erwerbstä-
tigen und arbeitslosen Frauen gegen die propagierte Arbeitsteilung der Geschlechter und damit 
gegen das nationalsozialistische Frauenbild [...]« konstatiert (Annemarie Tröger: »Die Frau im 
wesensgemäßen Einsatz«, in: Arbeitsgruppe Faschismusforschung [Hg.], Mutterkreuz und Ar-
beitsbuch. Zur Geschichte der Frauen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, 
Frankfurt/Main: S. Fischer, S. 246–272, hier S. 258). 

63  |   Margarete Mitscherlich: »Antisemitismus – eine Männerkrankheit?«, in: Psyche. 
Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendung 37 (1983), Heft 1, S. 41–54, oder Marga-
rete Mitscherlich: Die friedfertige Frau, Frankfurt/Main: S. Fischer 1987.

64  |   Zu dieser Debatte auch Ute Gerhard/Mechthild Jansen/Andrea Maihofer (Hg.): 
Differenz und Gleichheit. Menschenrechte haben (k)ein Geschlecht, Frankfurt/Main: Ulrike 
Helmer Verlag 1990; Karen Hagemann-White: Sozialisation: weiblich – männlich?, Opladen: 
Leske & Budrich 1984, S. 78 f.

65  |   Die These der Mittäterschaft der Frauen an gewalttätigen und unterdrückenden Struk-
turen wurde von Christina Thürmer-Rohr in den Diskurs eingeführt (vgl. Christina Thürmer-
Rohr: Vagabundinnen. Feministische Essays, Berlin: Orlanda Frauenverlag 1987), die jedoch 
in ihren Ausführungen weniger auf den Nationalsozialismus rekurriert als vor allem auf die 
atomare Bedrohung und die Zerstörung der (Um-)Welt. Dennoch wurde die These der Mittäter-
schaft in erster Linie in Bezug auf die Rolle von Frauen im Nationalsozialismus diskutiert.
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tischen Forschung. Gisela Bock bezeichnete diese Kontroverse seinerzeit sogar als 
»Historikerinnenstreit«.66 Dabei war es weniger die direkte Täterschaft von Frauen 
im Rahmen der Verfolgung und Ermordung von Juden und anderen missliebigen 
Personen, die kontrovers diskutiert wurde. Es war vor allem die Annahme, Frauen 
seien innerhalb ihrer eigenen ›weiblichen Sphäre‹ als Mütter, Ehefrauen, Haus-
frauen und durch ein Festhalten an dieser Sphäre zu Täterinnen geworden, die wis-
senschaftliche Kritik und Entrüstung auslöste.67 Die Kritik an der These der Frau als 
Täterin erwies sich letztlich in weiten Teilen als eine Kritik der differenztheoretisch 
ausgerichteten Frauenforschung an gleichheitstheoretischen Argumentationen. Die 
›Täterinnenthese‹ kann daher als gegenläufi ge Tendenz zur zuvor vorherrschenden 
Annahme eines allgemeinen Opferstatus der Frau verstanden werden. Die Fest-
stellung, dass Frauen auch Täterinnen sein können, führte jedoch allein nicht zu 
einer differenzierteren Betrachtung des Beitrags von Frauen zu unterdrückenden 
und gewalttätigen gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie im Nationalsozialismus 
vorherrschend waren. Zwar hatte sich der Inhalt der Argumentation verändert, der 
Bezugsrahmen einer grundlegenden Zweigeschlechtlichkeit mit seinen Zuschrei-
bungen blieb jedoch ebenso wie die Annahme eines Gesamtsubjektes ›Frau‹ weiter 
elementar für die Betrachtung der Rolle von Frauen im Allgemeinen und der Be-
trachtung der Rolle von Frauen im Nationalsozialismus im Besonderen.

Eine wichtige Veränderung erfuhr die Erforschung der Rolle von Frauen im Na-
tionalsozialismus durch einen Perspektiv- bzw. Paradigmenwechsel der bundesdeut-
schen Frauenforschung Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre. Es wurde begon-
nen, nicht mehr nur die geschlechtsspezifi schen Rollenerwartungen an Frauen und 
Männer als soziales Konstrukt zu sehen, sondern auch Körperlichkeit und damit 
Zweigeschlechtlichkeit als biologisches Faktum selbst zu hinterfragen. Vor allem 
der Ansatz von Judith Butler, der nicht nur die (diskursiven) Herstellungsmodi von 
Geschlecht betrachtet, sondern zugleich danach fragt, wie die Konstruktion von 
Geschlecht und die damit verbundene heterosexuelle Normierung des Begehrens 
aufgelöst werden kann, war dabei von besonderer Bedeutung.68 Diese neue Orien-

66  |   Gisela Bock: »Ein Historikerinnenstreit?«, in: Geschichte und Gesellschaft 18 
(1992), S. 400–404.

67  |   Vor allem die Beiträge von Claudia Koonz (Claudia Koonz: Mütter im Vaterland, 
Freiburg/Breisgau: Kore 1991) und Karin Windaus-Walser (Karin Windaus-Walser: »Gnade 
der weiblichen Geburt? Zum Umgang der Frauenforschung mit Nationalsozialismus und Anti-
semitismus«, in: Feministische Studien 6 [1988], S. 102–115), beides Beiträge von Forscherin-
nen, die selbst nicht aus Deutschland, sondern aus den USA bzw. der Schweiz stammen, wur-
den einer breiten Kritik unterzogen. Es wurde der Vorwurf laut, dass hier die Vergangenheit mit 
Blick auf die politische Brauchbarkeit für die Gegenwart aus der Perspektive einer bestimmten 
feministischen Richtung, nämlich dem equal rights feminism, betrachtet werde (Gisela Bock: 
»Die Frauen und der Nationalsozialismus. Bemerkungen zu einem Buch von Claudia Koonz«, 
in: Geschichte und Gesellschaft 15 [1989], S. 563–579, hier S. 565).

68  |   Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1991. 
Ein weiterer Ansatz, der ebenfalls dazu beitragen konnte, dass in der feministischen Forschung 
die Annahme einer essentiellen Weiblichkeit zugunsten der Annahme der Konstruiertheit von 
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tierung führte in Teilen der Erforschung des Nationalsozialismus zu einer verän-
derten Wahrnehmung von deutschen nichtverfolgten Frauen und ihren Handlungs-
möglichkeiten innerhalb nationalsozialistischer Herrschaftsstrukturen. Es wurden 
differenzierte Bilder der Rollen von Frauen und Männern im Nationalsozialismus 
entworfen. Dabei stand immer weniger die Darstellung von Frauen als einer homo-
genen Gruppe mit gleichen Problemen und Erfahrungen im Vordergrund, sondern 
vielmehr die Thematisierung der vielfältigen Lebenssituationen.69 Die seit Mitte der 
1980er Jahre andauernde Kontroverse um die Rolle von Frauen im Nationalsozialis-
mus begann sich aufzulösen. Konsens schien, dass Frauen, abhängig von ihrer po-
litischen Einstellung, ethnischen Zugehörigkeit und gesellschaftlichen Position zur 
Zeit des Nationalsozialismus, Opfer, Täterinnen, Zuschauerinnen, Mitläuferinnen 
oder Widerstandskämpferinnen hatten sein können.70 

Die Akzeptanz der Rollenvielfalt deutscher nichtjüdischer Frauen im national-
sozialistischen Herrschaftssystem führte in der Frauen- und Geschlechterforschung 
aber auch dazu, dass vielfach eine theoretische Position außerhalb der bisher oft be-
deutungsvollen Opfer-Täterinnnen-Dichotomie gesucht wurde. Forderung war, die 
Begriffl ichkeiten, die bisher für eine möglichst eindeutige Zuordnung von Frauen 
im Nationalsozialismus gestanden hatten, aufzulösen. So stellt z. B. Carola Sachse 
fest, dass binär konstruierte Begriffe wie ›Opfer/Täter‹, ›Mann/Frau‹ etc. »[...] ver-
mutlich unverzichtbare politische Instrumente moderner Gesellschaften [...]« sind, 
dass sie aber »als heuristische Instrumente zur Analyse von totalitärer Herrschaft, 

Geschlecht und vor allem Zweigeschlechtlichkeit an Bedeutung verloren hat, stammt aus der 
Tradition der Ethnomethodologie und des symbolischen Interaktionismus. Er befasst sich vor 
allem mit der interaktiven Herstellung von Geschlecht und Zweigeschlechtlichkeit; vgl. hierzu 
z. B. Harold Garfi nkel: Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs: Prentice Hall 1967; 
Regina Gildemeister/Angelika Wetterer: »Wie Geschlechter gemacht werden. Die soziale 
Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifi zierung in der Frauenforschung«, in: 
Gudrun-Axeli Knapp/Angelika Wetterer (Hg.), Traditionen, Brüche. Entwicklungen feministi-
scher Theorie, Freiburg/Breisgau: Kore 1992, S. 201–254; Candace West/Don H. Zimmerman: 
»Doing Gender«, in: Judith Lorber/Susan A. Farell (Hg.), The Social Construction of Gender, 
London: Sage 1991, S. 13–37. 

69  |   Vgl. hierzu z. B. die Untersuchungen zu Frauen und ihrem Alltag im Nationalsozia-
lismus von Uta Cornelia Schmatzler: Verstrickung, Mitverantwortung und Täterschaft im Na-
tionalsozialismus. Eine Untersuchung zum Verhältnis von weiblichem Alltag und Faschismus, 
Kiel: L & F Verlag 1994. 

70  |   Dieser neuen Perspektive haben sich auch Forscherinnen, die ehemals stärker diffe-
renztheoretisch argumentiert und dabei vor allem den Opferstatus der Frauen hervorgehoben 
hatten, nicht entzogen. So stellt z. B. auch Gisela Bock in neueren Arbeiten die Vielfalt der Po-
sitionen von Frauen heraus und hält dabei fest, dass es nicht nur die eine Geschichte von Frauen 
im Nationalsozialismus gab, sondern dass gerade während der NS-Herrschaft die Unterschiede 
zwischen verschiedenen Gruppen von Frauen über deren Leben und Tod bestimmen konnten. 
Vgl. G. Bock: »Ganz normale Frauen«, S. 245–277. 
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die sich um Sprachspiele und deren Regeln einen Dreck schert [...]«,71 nicht taugen. 
Und auch Kirsten Heinsohn, Barbara Vogel und Ulrike Weckel konstatieren: 

»Die Begriffe ›Opfer‹ und ›Täterin‹ eignen sich offenbar wenig als analytische Kategorien, sie 
transportieren vielmehr vor allem moralische Urteile oder doch zumindest Konnotationen. 
So erfüllen sie denn auch in der jüngsten Debatte unter feministischen Wissenschaftlerinnen 
in erster Linie polemische Funktionen und liefern als solche noch keinen Erklärungsansatz 
für das Verhalten historischer Frauen.«72

Seit Ende der 1990er Jahre zeigt sich eine neue Entwicklung in Teilen der feminis-
tischen Forschung bzw. der Frauen- und Geschlechterforschung zum Nationalsozi-
alismus. Weiterhin orientiert an der Tendenz der neueren allgemeinen Frauen- und 
Geschlechterforschung, die bisher als universal und grundlegend begriffene binäre 
Grundeinteilung der Menschheit, die Zweigeschlechtlichkeit, als Konstrukt zu be-
greifen und zu dekonstruieren, entwickelten sich innerhalb der Frauenforschung 
zum Nationalsozialismus neue Untersuchungen. Ein großer Teil dieser Untersu-
chungen bezieht sich auf Frauen, die als KZ-Aufseherinnen gearbeitet haben – eine 
Gruppe von Frauen, der zwar große öffentliche Aufmerksamkeit entgegengebracht 
wurde und wird, die aber lange von der Forschung zu Frauen im Nationalsozialis-
mus unbeachtet geblieben war. Zentral für die Analyse ist dabei jedoch nicht mehr 
die Einordnung in Opfer- oder Täterinnenschemata, sondern vor allem die Frage 
nach nationalsozialistischen Geschlechterarrangements, nach Handlungsspielräu-
men von Frauen im Nationalsozialismus und nach Geschlechterbildern, die wäh-
rend und nach der Zeit des Nationalsozialismus wirksam waren.

Als wichtiger Beitrag sind hier vor allem die Untersuchungen von Gudrun 
Schwarz zu erwähnen, die sich mit Frauen in der SS bzw. im SS-Gefolge befassen.73 
Schwarz benennt ein breites Spektrum der Tätigkeiten und Verwicklungen von 
SS-Frauen in den Prozess der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung 
und sieht diese Frauen als eigenverantwortlich Handelnde, die mit ihrer Täterschaft 
vor allem die eigene Karriere, den sozialen Aufstieg und ökonomische Vorteile im 
Blick hatten. Die Kategorie Geschlecht spielt bei den Analysen von Schwarz eine 
wichtige Rolle, jedoch nicht als Indikator für die Beteiligung oder Nichtbeteiligung 
an NS-Verbrechen. Sie betrachtet vielmehr die zugrunde liegenden Geschlechter-
arrangements des Nationalsozialismus, die einen nahezu reibungslosen Ablauf der 
Ermordung von Millionen von Menschen ermöglichten. Auch die Handlungsräume 
von Frauen stehen sowohl bei Schwarz als auch in anderen neueren Untersuchungen 
immer stärker im Vordergrund der Betrachtungen. Dabei wird deutlich, dass die 

71  |   Carola Sachse: »Frauenforschung zum Nationalsozialismus. Debatten, Topoi und Er-
gebnisse seit 1976«, in: Mittelweg 36 6 (1997), Heft 2, S. 24–33, hier S. 33.

72  |   K. Heinsohn/B. Vogel/U. Weckel: Zwischen Karriere und Verfolgung, S. 13.
73  |   Gudrun Schwarz: »Eine Frau an seiner Seite«: Ehefrauen in der »SS-Sippengemein-

schaft«, Hamburg: Hamburger Edition 1997, oder auch Gudrun Schwarz: »Das SS-Herrenmen-
schenpaar«, in: Helgard Kramer (Hg.), Die Gegenwart der NS-Vergangenheit, Berlin, Wien: 
Philo 2000, S. 304–313.
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Kategorie Geschlecht für Frauen bestimmte Handlungsräume versperrte, wie etwa 
den Aufstieg in viele der höheren Positionen, dass sich dafür aber auch andere ge-
schlechtsspezifi sche Handlungsräume eröffneten, die wiederum sehr unterschied-
lich genutzt wurden.74

Einige vielversprechende neuere Untersuchungen befassen sich mit der Wahr-
nehmung von Frauen, die sich als KZ-Aufseherinnen oder aber auch als Kranken-
schwestern nachweisbar an nationalsozialistischem Unrecht und Gewaltakten be-
teiligten, im öffentlichen Diskurs der Nachkriegszeit und den Geschlechterbildern, 
die innerhalb dieses Diskurses transportiert werden, ebenso wie mit der Funktion 
dieser Bilder. Sie zeigen, dass Verbrechen im Nationalsozialismus, die von Frauen 
begangen wurden, zumeist mit ›devianter Weiblichkeit‹ erklärt und in diesem Zu-
sammenhang häufi g sexualisiert werden. Die Gewalttaten von Frauen erscheinen 
als besonders brutal, weil sie den traditionellen Weiblichkeitsbildern widerspre-
chen. Die Anwendung von Gewalt wurde und wird bei Frauen als abweichendes 
Verhalten betrachtet und damit nicht nur pathologisiert, sondern oft zugleich auch 
dämonisiert. Das führt dazu, dass der »Normalmensch« von der Verantwortung 
entlastet wird.75

74  |   Johannes Schwartz: »Geschlechtsspezifi scher Eigensinn von NS-Täterinnen am Bei-
spiel der KZ-Oberaufseherin Johanna Langefeld«, in: Viola Schubert-Lehnhardt (Hg.), Frauen 
als Täterinnen im Nationalsozialismus, Gerbstedt: Mansfeld-Druck 2005, S. 56–82; Johannes 
Schwartz: »Handlungsräume einer KZ-Aufseherin. Dorothea Binz – Leiterin des Zellenbaus 
und Oberaufseherin«, in: Simone Erpel (Hg.), Im Gefolge der SS: Aufseherinnen des Frauen-
KZ Ravensbrück, Begleitband zur Ausstellung, Berlin: Metropol 2007, S. 59–71.

75  |   So zeigt Julia Duesterberg am Beispiel der ehemaligen KZ-Aufseherin Dorothea 
Binz, die in ihrem Strafverfahren von der Anklage als »Bestie« und »sadistic slut« betitelt wur-
de, dass die Gewalttaten der KZ-Aufseherinnen mit deutlich sexualisierenden Konnotationen 
bedacht werden, weil sie den traditionellen Weiblichkeitsbildern zu widersprechen scheinen 
(vgl. Julia Duesterberg: »Von der ›Umkehr aller Weiblichkeit‹. Charakterbilder einer KZ-Auf-
seherin«, in: Eschebach/Jacobeit/Wenk [Hg.], Gedächtnis und Geschlecht [2002], S. 227–243, 
hier S. 227). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Alexandra Przyrembel in ihrer Ausein-
andersetzung mit Ilse Koch, der Ehefrau des KZ-Kommandanten und SS-Offi ziers Karl Koch, 
die zwar keine KZ-Aufseherin war, aber dennoch in gewalttätiger Weise in den Lageralltag 
eingriff. Die Verbrechen Ilse Kochs wurden mit sexuell deviantem Verhalten in Verbindung 
gebracht und pathologisiert. Ihre Verurteilung fungierte als »[...] eine Katharsis für alle ›an-
ständigen Deutschen‹« (Alexandra Przyrembel: »Der Bann eines Bildes. Ilse Koch, die ›Kom-
mandeuse von Buchenwald‹«, in: Eschebach/Jacobeit/Wenk [Hg.], Gedächtnis und Geschlecht 
[2002], S. 245–267, hier S. 264). Auch Anette Kretzer weist in ihren Untersuchungen zu der 
Repräsentation von Täterinnen im ersten Hamburger Ravensbrück-Prozess auf die Tatsache 
hin, dass im öffentlichen Diskurs zu Frauen im Nationalsozialismus deutlich wird, dass gera-
de die von Frauen begangenen Verbrechen als besonders rätselhaft erscheinen, skandalisiert 
und pathologisiert werden. Vgl. Anette Kretzer: »›His or her special job‹. Die Repräsentation 
von NS-Verbrecherinnen im Ersten Hamburger Ravensbrück-Prozess und im westdeutschen 
Täterschafts-Diskurs«, in: Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in 
Norddeutschland 7 (2005), Entgrenzte Gewalt, S. 134–150.
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Neuere Untersuchungen der Frauen- und Geschlechterforschung thematisieren 
nicht in erster Linie die Frage, ob Frauen in ihrer Gesamtheit nun Täterinnen oder 
doch eher Opfer waren. Es wird als gegeben vorausgesetzt, dass nichtverfolgte 
deutsche Frauen sich in den verschiedensten Bereichen am nationalsozialistischen 
Herrschaftssystem beteiligten bzw. von ihm profi tierten, und es bleibt deutlich, dass 
diese Frauen nicht ausschließlich Opfer einer patriarchalen Politik bzw. Gesellschaft 
waren, sondern in weiten Teilen das mörderische System des Nationalsozialismus 
gestützt haben. Im Zentrum stehen die Handlungsspielräume von Frauen, aber auch 
nationalsozialistische Geschlechterarrangements und die Geschlechterbilder in den 
medialen Inszenierungen. Es wird deutlich, dass Geschlecht eine wichtige Katego-
rie ist, um den Nationalsozialismus, seine Funktionsweisen und seine gesellschaft-
lichen Aus- und Nachwirkungen zu analysieren. 

Ein Ziel innerhalb der künftigen Frauen- und Geschlechterforschung wird es 
sicherlich sein, neben der Bedeutung der Weiblichkeitskonstruktionen im »Dritten 
Reich« auch verstärkt die Bedeutung der Männlichkeitskonstruktionen in die Ana-
lyse einzubeziehen. 

Ein wichtiger Ansatz, Vereinfachungen und Essentialismen im Blick auf die 
Bedeutung der Kategorie Geschlecht im »Dritten Reich« zu vermeiden, kommt aus 
der feministischen Kunstgeschichtsschreibung und stand lange eher am Rand der 
Frauen- und Geschlechtergeschichte bzw. fand nur langsam Eingang in den in viel-
fältigen Zeitschriftenbeiträgen und Sammelbänden geführten kritischen Diskurs 
zum Thema ›Nationalsozialismus und Geschlecht‹. Es ist nicht ohne eine gewisse 
Ironie, dass gerade die Augenfälligkeit, mit der sich die im »Dritten Reich« mit dem 
Monopol76 versehene ›allgemein verständliche Massenkunst‹ der geschlechterrol-
lenspezifi schen Vorstellungen bediente, in der allgemeinen kunsthistorischen For-
schung häufi g als Argument dafür herangezogen wird, die Art und Weise der Insze-
nierung nicht näher analysieren zu müssen. Die damit verbundene Argumentation 
ähnelt dem überkommenen Umgang mit den künstlerischen Produktionen des deut-
schen Faschismus. Mit der Erklärung, dass diese banal und lächerlich seien, hatte 
sich die Kunstgeschichtsschreibung nach 1945 einer Stellungnahme entzogen. In 
Abgrenzung zu dieser vereinfachenden Sicht versuchten kritische theoretische An-
sätze seit den 1970er Jahren zwar das Verhältnis von Ästhetischem und Politischem 
zu beleuchten,77 bei der Auseinandersetzung mit machtstrategischen Aspekten der 

76  |   Bei Durchsicht der nationalsozialistischen Kunstzeitschriften fällt auf, dass es be-
ständig dieselben Künstler waren, über die geschrieben wurde und deren Werke abgebildet 
waren. Ein Überblick entsteht beim Vergleich der aufwändig gestalteten Kunst- und Kulturzeit-
schriften wie »Das Bild«, »Die Kunst«, »Die Kunst im Dritten Reich«, »Kunst für Alle«, »Die 
Kunst dem Volk« oder »Die Pause«. Abgebildet waren Werke, die an traditionelle und bekannte 
Motive anknüpften. Als überzeugend angesehen wurde Allgemeinverständlichkeit.

77  |   Die Veröffentlichungen (siehe u. a. Berthold Hinz: Die Malerei im deutschen Faschis-
mus. Kunst und Konterrevolution, München: Hanser 1974) konnten lediglich an einige wenige 
Untersuchungen anknüpfen. Hier ist insbesondere Hildegard Brenners Auseinandersetzung mit 
der Kunstpolitik des Nationalsozialismus zu nennen: Hildegard Brenner: Die Kunstpolitik des 
Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1963. 
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visuellen Kultur im »Dritten Reich« blieb die Kategorie Geschlecht jedoch weit-
gehend im Dunkeln. Meist beschränkte man sich darauf, den Objektcharakter der 
Weiblichkeitsbilder ins Blickfeld zu rücken.78 Die beständige Betonung, die NS-
Kunst sei pornografi sch und dabei frauenfeindlich, sie diene ausschließlich dem 
›männlichen Blick‹, kommentierte Silke Wenk 1987 mit den ironischen Worten, 
»man könnte fast meinen, die Kunstgeschichte sei in der Hand von Feministen«.79 

Auf Dekonstruktion bedachte feministische Forschungen gingen nun daran, die 
Kontinuitätslinien in der Darstellung vor und nach 1933 kenntlich zu machen.80 Ein 
wichtiges Anliegen feministischen Herangehens war und ist es dabei, auf den blin-
den Fleck der Forschung hinsichtlich der Beziehung von kollektivem Imaginärem, 
Sexualität und Macht aufmerksam zu machen. Weiblichkeit wurde, so Irit Rogoff, 
nach 1945 oft »als Metapher für eine ruinierte Nation eingesetzt«.81 Substanzialisie-
rung des ›Opfers‹ und »Feminisierung« einer ganzen Nation, sowohl im Diskurs als 
auch in der Ausstellungspraktik und künstlerischen Inszenierung wirksam – man 

78  |   Siehe u. a. B. Hinz: Die Malerei im deutschen Faschismus, S. 83–93; Klaus Wolbert: 
Die Nackten und die Toten des »Dritten Reiches«. Folgen einer politischen Geschichte des 
Körpers in der Plastik des deutschen Faschismus, Gießen: Anabas 1982, S. 42.

79  |   Silke Wenk: »Aufgerichtete weibliche Körper. Zur allegorischen Skulptur im deut-
schen Faschismus«, in: NGBK (Hg.), Inszenierung der Macht – ästhetische Faszination im 
Faschismus, Berlin: Nishen 1987, S. 103–118, hier S. 103. Zur Problematik siehe auch ausführ-
lich Silke Wenk: »Hin-weg-sehen oder: Faschismus, Normalität und Sexismus. Notizen zur 
Faschismusrezeption anläßlich der Ausstellung ›Inszenierung der Macht‹«, in: NGBK (Hg.), 
Erbeutete Sinne. Nachträge zur Berliner Ausstellung »Inszenierung der Macht – ästhetische 
Faszination im Faschismus«, Berlin: Nishen 1988, S. 17–32; Silke Wenk: »Rhetoriken der Por-
nografi sierung. Rahmungen des Blicks auf die NS-Verbrechen«, in: Eschebach/Jacobeit/Wenk 
(Hg.), Gedächtnis und Geschlecht (2002), S. 269–294.

80  |   Siehe u. a. S. Wenk: »Aufgerichtete weibliche Körper«, a. a. O.; Silke Wenk: »Götter-
Lieben. Zur Repräsentation des NS-Staates in steinernen Bildern des Weiblichen«, in: Leonore 
Siegele-Wenschkewitz/Gerda Stuchlik (Hg.), Frauen und Faschismus in Europa. Der faschisti-
sche Körper, Pfaffenweiler: Centaurus 1990, S. 181–210; Silke Wenk: »Volkskörper und Me-
dienspiel. Zum Verhältnis von Skulptur und Fotografi e im deutschen Faschismus«, in: Kunst-
forum international (114) 1991, S. 226–236; Kathrin Hoffmann-Curtius: »Die Frau in ihrem 
Element. Adolf Zieglers Triptychon der ›Naturgesetzlichkeit‹«, in: kritische berichte 2 (1989), 
S. 5–25; Anne Meckel: Animation – Agitation. Frauendarstellungen auf der »Großen Deut-
schen Kunstausstellung« in München 1937–1944, Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1993; 
E. Frietsch: »Der trojanische Königssohn im Polohemd«, a. a. O.; E. Frietsch: »Kulturproblem 
Frau«; ferner Elke Frietsch: »Helden und Engel. Unsterblichkeitsphantasmen in der Kunst des 
NS-Regimes während der Kriegsjahre«, in: Paula Diehl (Hg.), Körper im Nationalsozialismus. 
Bilder und Praxen, München, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag/Schöningh 2006, S. 129–148; 
Elke Frietsch: »Die Wiederkehr des Helden. Politische Religion, Macht, Herrschaft und Ge-
walt in künstlerischen Inszenierungen seit der Französischen Revolution«, in: Kirchliche Zeit-
geschichte. Internationale Halbjahreszeitschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft 2 
(2007), S. 355–380. 

81  |   I. Rogoff: »Von Ruinen zu Trümmern«, a. a. O., S. 260.
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denke an die Präsentation von Käthe Kollwitz’ stark vergrößerter Skulptur »Mut-
ter mit totem Sohn« in der »Neuen Wache« in Berlin –, dien(t)en sowohl dazu, 
der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen auszuweichen, als auch, 
eine Analyse der Interdependenz von Lebensrealität und Ästhetik zu umgehen. Ka-
thrin Hoffmann-Curtius hat in einem Aufsatz aus dem Jahr 1996 Rogoffs These 
von der Feminisierung des Faschismus noch weiter ausgeführt.82 In ihrer Analyse  
weist Hoffmann-Curtius darauf hin, dass die Bedeutung, die das Markieren der 
Geschlechterdifferenz im »Dritten Reich« und der Auseinandersetzung mit ihm 
hatte und hat, noch kaum erforscht ist. Mehr als zehn Jahre nach Erscheinen dieses 
Aufsatzes hat sich diese Situation noch nicht umfassend geändert.83 Da das »Dritte 
Reich«, aber auch die Darstellung des nationalsozialistischen Genozids nicht nur 
massiv auf Geschlechterbilder, sondern auch auf Symbolsprachen rekurrierten und 
rekurrieren, scheint eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der NS-Ge-
schlechterforschung und der feministischen Kunstgeschichtsschreibung produktiv.

Die Themen des Sammelbandes

Der vorliegende Sammelband möchte an diese kritische Diskussion anknüpfen. 
Dazu werden Ansätze zur Erforschung der Bedeutung von Geschlecht im Natio-
nalsozialismus auf internationaler und interdisziplinärer Ebene vorgestellt und mit-
einander verbunden. Unterteilt werden diese Ansätze in drei Themenbereiche. Der 
erste Bereich befasst sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Geschlechter-
forschung zum Nationalsozialismus und zeigt neue Entwicklungen auf. Im darauf-
folgenden zweiten Bereich werden Geschlechterdifferenzen im »Dritten Reich« ins 
Zentrum der Betrachtungen gestellt. Formen der Sexualisierung werden hier auf-
gezeigt ebenso wie mediale Repräsentationen der Geschlechterdifferenz, aber auch 
(geschlechtsspezifi sche) Handlungsräume. Im abschließenden, dritten Themenfeld 
wird auf das soziale Gedächtnis und die Identitätspolitik nach 1945 rekurriert.

Im Zentrum aller drei Bereiche stehen unterschiedliche theoretische, analy-
tische und methodische Zugänge zur Auseinandersetzung mit dem Thema ›Natio-
nalsozialismus und Geschlecht‹. Vor allem die Herausstellung der Bedeutung, die 
der Kategorie Geschlecht im »Dritten Reich« zukam, aber auch die Wichtigkeit 
dieser Kategorie für die wissenschaftliche Analyse der Entstehung und der Funk-
tionsweisen des nationalsozialistischen Herrschaftssystems sind damit Anliegen 
dieses Buches. Auf diese Weise soll ein Beitrag dazu geleistet werden, unzulässige 
Vereinfachungen, Essentialismen und ›Re-Objektivierungen‹, wie sie in der popu-
lären und medial vermittelten Diskussion zu ›Nationalsozialismus und Geschlecht‹ 
außerhalb der feministischen Forschung zu beobachten sind, entgegenzutreten. 

82  |   K. Hoffmann-Curtius: »Feminisierung des Faschismus«, a. a. O..
83  |   Wichtige neuere Ansätze hierfür bietet der Sammelband I. Eschebach/S. Jacobeit/ 

S. Wenk (Hg.): Gedächtnis und Geschlecht, sowie allgemein zum Verhältnis von visueller Kul-
tur und Gewalt: Linda Hentschel (Hg.), Bilderpolitik in Zeiten von Krieg und Terror. Medien, 
Macht und Geschlechterverhältnisse, Berlin: b_books 2008.
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Geschlechterforschung zum Nationalsozialismus: 
neue Perspektiven – alte Konfl ikte?

Die Frauen- und Geschlechterforschung zum Nationalsozialismus bietet in der 
jüngsten Zeit aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen neue Per-
spektiven zur Betrachtung der Kategorie Geschlecht und eröffnet damit die Mög-
lichkeit einer umfassenderen Analyse sowohl der Zeit des Nationalsozialismus als 
auch des Umgangs mit der NS-Herrschaft nach 1945 bis heute. Dabei stehen auch 
immer wieder alte Konfl iktlinien zur Debatte, wie etwa die Frage der Misogynie des 
Nationalsozialismus, der stereotypen und klischeehaften Darstellung ›der Frauen‹ 
im »Dritten Reich« oder die Frage nach der Bedeutung der Kategorie Geschlecht 
für die Analyse des NS-Herrschaftssystems. 

Johanna Gehmacher befasst sich in diesem Zusammenhang mit populären Per-
spektiven auf Frauen der NS-Elite und diskutiert die Funktion des homogenisie-
renden, essentialisierenden und häufi g auch sexualisierenden Blicks auf Frauen im 
Nationalsozialismus. Die sexualisierenden Elemente in der Auseinandersetzung mit 
dem »Dritten Reich« werden auch von Silke Wenk in ihrer Analyse des Umgangs 
mit dem Nationalsozialismus in der visuellen Kultur betont. Sie verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Funktion der scheinbar widersprüchlichen Repräsentati-
onen, die zum einen die Misogynie des NS-Herrschaftssystems herausstellen, zum 
anderen »die Frau« als »Höllenfi gur« zeigen. Verdeutlicht wird diese Problematik 
der lediglich funktionalisierenden, nicht aber analytischen Verwendung der Kate-
gorie Geschlecht noch einmal von Lerke Gravenhorst. In ihrer Auseinandersetzung 
mit der historischen Mainstreamforschung zur Täterschaft im Nationalsozialismus 
stellt sie die Bedeutung von Geschlecht als Analysekategorie heraus und zeigt, 
dass die bisherigen theoretischen Schlussfolgerungen zu diesem Themenbereich 
durch die Nichtbeachtung von Geschlecht in ihrer Aussagefähigkeit deutlich ein-
geschränkt sind.

Geschlechterdifferenzen im »Dritten Reich«

Die Wichtigkeit von Geschlecht als Analysekategorie zeigt sich vor allem bei der 
Betrachtung der im Nationalsozialismus bestehenden Geschlechterdifferenzen. 
Welche Unterschiede mit der einer binären Ordnung folgenden Zuschreibung zu 
dem einen oder anderen Geschlecht verbunden waren, wird hier auf den Ebenen 
der Sexualität bzw. der Sexualisierung, der medialen Repräsentation und der Hand-
lungsräume nachvollzogen.

Auf der Ebene der Sexualisierung verweist Thomas Roth auf die Bedeutung 
der Kategorie Geschlecht im NS-Strafrecht und zeigt, dass über die NS-Rechtspre-
chung zugleich auch ideologisch geprägte Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit 
verhandelt, vermittelt und reproduziert wurden. Dass die NS-Geschlechterbilder 
nicht nur zur unterschiedlichen Beurteilung von Straftaten führten, sondern auch 
bestimmte sexualisierte Formen der Gewalt beförderten, zeigt Brigitte Halbmayr 
in ihrer Analyse der Gewalt gegen verfolgte Frauen im Nationalsozialismus. Mit 
sexualisierter Gewalt gegen Frauen, vor allem aber mit sexualisierten Vorstellungen 
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von Weiblichkeit und Männlichkeit befasst sich Robert Sommer in seiner Unter-
suchung zu Bordellgängern in Konzentrationslagern und verweist damit zugleich 
auf die Funktion hegemonialer Männlichkeit und männlicher Sexualität. Dass diese 
nicht nur im Nationalsozialismus, sondern auch in anderen Gesellschaften vorherr-
schenden Bilder einer hegemonialen und dominanten männlichen Sexualität unter 
bestimmten Umständen auch Brechungen unterlagen, ohne dadurch aber die Ord-
nung der Geschlechter nachhaltig zu stören, zeigt Patrice Arnaud am Beispiel der 
Liebesbeziehungen zwischen deutschen Frauen und französischen Zwangsarbeitern 
und beurlaubten Kriegsgefangenen im »Dritten Reich«.

Auf der Ebene der medialen Repräsentation der Geschlechterdifferenz im 
»Dritten Reich« arbeitet Elke Frietsch Charakteristika unterschiedlicher Darstel-
lungsformen und ihre Geschlechtsspezifi k heraus, wobei die künstlerischen Insze-
nierungen von »Volk und Führer« und ihrer Negativbilder im Zentrum der Über-
legungen stehen. Monika Pater konzentriert sich in ihrer Untersuchung auf das 
Medium Radio und analysiert am Beispiel einer Unterhaltungssendereihe die hier 
dargebotene gesellschaftliche Ordnung und ihre Repräsentationen von Weiblichkeit 
und Männlichkeit. Mit einer Untersuchung der Darstellung von Künstlerpaaren im 
NS-Spielfi lm zeigt Barbara Schrödl eine weitere Facette der medialen Vermittlung 
gesellschaftlicher Geschlechterbilder und Geschlechterdifferenzen im National-
sozialismus. Ebenfalls den Film als Medium in das Zentrum ihrer Untersuchung 
stellend, verweist Irina Scheidgen vergleichend auf Frauenbilder im Spielfi lm, Kul-
turfi lm und der Wochenschau und stellt Unterschiede zwischen den Genres, aber 
auch Ähnlichkeiten, wie sie sich vor allem in der Anpassung des Frauenbildes an 
die je aktuellen politischen Erfordernisse des nationalsozialistischen Staates zeigen, 
heraus.

Die Bedeutung der im »Dritten Reich« vorherrschenden Geschlechterbilder und 
der damit einhergehenden Geschlechterdifferenzen zeigt sich auch auf der Ebene 
der Handlungsräume. Die Zuordnung zu einem Geschlecht, insbesondere zur Ka-
tegorie Frau, war, wie Claudia Schoppmann am Beispiel der Hilfe für verfolgte 
Jüdinnen und Juden verdeutlicht, nicht immer nur mit Einschränkungen verbunden, 
sondern konnte auch Räume öffnen – z. B. für widerständiges Handeln. Dass die-
se für nichtverfolgte deutsche Frauen vorhandenen Handlungsräume nicht nur für 
widerständiges Handeln, sondern auch zur Förderung der eigenen Karriere genutzt 
wurden, wird von Viola Schubert-Lehnhardt ausgeführt, wenn sie auf die Beteili-
gung von Frauen an NS-Verbrechen im Gesundheitswesen verweist. Dass auch KZ-
Aufseherinnen Handlungsräume besaßen, die in unterschiedlicher Weise genutzt 
wurden, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Lavern Wolfram diskutiert in diesem 
Zusammenhang die Frage nach der Parteizugehörigkeit von KZ-Aufseherinnen und 
ob ein Eintritt in die NSDAP erwartet oder verlangt wurde.
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Soziales Gedächtnis und Identitätspolitik nach 1945

Mit dem Ende des Nationalsozialismus begann die politische Auseinandersetzung 
mit dem »Dritten Reich«. Es wurde versucht zu erklären, wie ein gewalttätiges ex-
pansionistisches Regime, wie das des Nationalsozialismus, an die Macht hatte kom-
men können, und es wurde ebenso versucht, das NS-System in den Gesamtzusam-
menhang der deutschen Geschichte einzuordnen. Geschlecht als Analysekategorie 
spielte dabei keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Welche Bedeutung dieser 
Kategorie aber tatsächlich im sozialen Gedächtnis zum Nationalsozialismus und der 
Identitätsbildung nach 1945 zukommt, wird hier für die Bereiche der rechtlichen, 
medialen und privaten Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ausge-
führt. So diskutiert Massimiliano Livi am Beispiel des Entnazifi zierungsprozesses 
der ehemaligen NS-Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink die Wirkung der 
Kategorie Geschlecht auf die juristische Bewertung des Nationalsozialismus und 
verweist hier vor allem auf die Geschlechtsspezifi k der Beurteilung von politischer 
Partizipation, von Schuld oder Verantwortung. Auch Simone Erpel stellt in ihrer 
Untersuchung zum letzten Ravensbrück-Prozess die Bedeutung der Analysekatego-
rie Geschlecht heraus. Sie weist darauf hin, dass in den Verteidigungsstrategien der 
Angeklagten Klischees von Weiblichkeit als Entlastungsstrategien fungierten.

Im Rahmen der medialen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
diskutiert Hildegard Frübis, welchen Anteil Bilder an der Konstruktion der Fi-
gur ›Anne Frank‹ hatten und haben, welche gesellschaftspolitische Funktion der  
medialen und vor allem über Bilder vermittelten Repräsentation dieser Figur als 
stellvertretendes Opfer in der Rezeptionsgeschichte des Holocaust zukommt und 
welche Rolle dabei die Kategorie Geschlecht spielt. Die Bedeutung der Kategorie 
Geschlecht für die Darstellung historischer Ereignisse wird auch von Anette Diet-
rich und Andrea Nachtigall hervorgehoben, wenn sie auf die in zeitgenössischen 
Spielfi lmen repräsentierten Geschlechterbilder sowie deren Funktion verweisen. 
Gudrun Hauer zeigt am Beispiel der Rezeption der Geschichte von Aimée und Ja-
guar, welche Rolle Geschlecht und hier insbesondere die sexuelle Orientierung für 
die unterschiedliche identifi katorische Aneignung des medial vermittelten Erinne-
rungsdiskurses zum Nationalsozialismus spielt.

Die Auseinandersetzung mit und Erinnerung an den Nationalsozialismus fi n-
det nicht nur im öffentlichen Raum statt, sondern auch im Bereich der privaten 
Lebensverhältnisse. Und auch hier spielt die Kategorie Geschlecht eine wichtige 
Rolle. Darauf verweist Sabine Grenz, wenn sie am Beispiel der Tagebuchaufzeich-
nungen zweier Frauen, die sich kritisch mit ihren Geschlechtsgenossinnen in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit auseinandersetzen, die Bedeutung des Verhaltens 
der weiblichen Bevölkerung für die Konstruktion einer neuen, möglichst unbescha-
deten nationalen Identität hervorhebt. Iris Wachsmuth diskutiert abschließend am 
Beispiel der Geschichte von Familien, die den Nationalsozialismus unterstützten, 
die Tradierung von Erfahrungen und Erlebnissen aus dieser Zeit an Kinder und 
Enkelkinder und verweist dabei auf die Geschlechtsspezifi k der Tradierungsmus-
ter und die daraus entstehenden biografi schen Selbstentwürfe der nachfolgenden 
Generationen.
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Unser Dank geht an viele. Das vorliegende Buch ist aus der internationalen und 
interdisziplinären Tagung »Nationalsozialismus und Geschlecht« hervorgegangen, 
die 2007 am Kunsthistorischen Institut und am Institut für Soziologie der Freien 
Universität Berlin stattgefunden hat. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG 
sei für die großzügige Finanzierung der Tagung gedankt. Prof. Dr. Werner Busch 
und Prof. Dr. Helgard Kramer danken wir für die Kooperation. Die Beratung von 
Sybill De Vito-Egerland vom Außenamt der Freien Universität Berlin war bei der 
Tagungsvorbereitung und Antragstellung eine unschätzbare Hilfe. Die Fertigstel-
lung des Buches wurde durch Frauenfördermittel des Fachbereichs Politik- und So-
zialwissenschaften der Freien Universität Berlin ermöglicht. Dr. Christian Jerger 
danken wir für Korrektorat und Satz. Den Vortragenden der Tagung, den Autoren 
und Autorinnen des Buches sowie dem transcript Verlag sei für die produktive Zu-
sammenarbeit gedankt.
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Geschlechterforschung 

zum Nationalsozialismus:        

neue Perspektiven – 

alte Konfl ikte?





Im Umfeld der Macht: populäre Perspektiven 

auf Frauen der NS-Elite

JOHANNA GEHMACHER

Irritierende Bilder

Eva Braun und andere Ehefrauen, Geliebte und Musen der NS-Elite im Dirndlkleid, 
Adolf Hitler mit Hund in entspannter Haltung zwischen ihnen auf der Terrasse des 
Obersalzbergs, die bayerische Berglandschaft in einem Kameraschwenk auf Farb-
fi lm festgehalten – solche Dokumente privater Inszenierung zählen heute zu den 
Ikonen der populären Darstellung nationalsozialistischer Machtentfaltung. Sie fun-
gieren als bunte Gegenbilder zu den in kontrastreichem Schwarz-Weiß gehaltenen 
Bildern endloser Formationen männlicher Körper bei Parteitagsaufmärschen. Im 
Gegensatz zu Letzteren versprechen sie einen Blick ›hinter die Kulissen‹, sie sind – 
so legt zumindest ihr strategischer Einsatz in Dokumentationen zum Nationalsozi-
alismus1 nahe – nicht Teil der offi ziellen Repräsentation des Regimes, sondern seine 
geheime Kehrseite. Eine spezifi sche, nur selten durchbrochene Form des Einsatzes 
weiblicher Figuren insbesondere in Dokumentarfi lmen2 prägt das Bild der NS-Herr-
schaft in der populären Wahrnehmung mindestens ebenso sehr wie das männlich 
codierte Bild der militärischen Masse. Der Geschlechterdiskurs als »Archiv eines 
Bilderrepertoires«, das, wie Sigrid Weigel formuliert hat, »durch eine Repräsenta-
tion differenter Individuen als Gattungswesen […] historische Erfahrungen auf so 
genannte Natur zurückführt«,3 wird hier nur zu deutlich. 

1  |   Vgl. etwa die ZDF-Serie »Hitlers Frauen und Marlene« von Guido Knopp, in deren 
Vorspann Filmmaterial vom Berghof mit Massenszenen auf der Straße gegengeschnitten wird. 

2  |   Für eine grundlegende Auseinandersetzung mit der televisuellen Darstellung des 
Nationalsozialismus vgl. Judith Keilbach: »Fernsehbilder der Geschichte. Anmerkungen zur 
Darstellung des Nationalsozialismus in den Geschichtsdokumentationen des ZDF«, in: 1999. 
Zeitschrift zur Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 17 (2002), S. 102–113.

3  |   Sigrid Weigel: Bilder des kulturellen Gedächtnisses. Beiträge zur Gegenwartsliteratur, 
Frankfurt/Main u. a.: Tende 1994, S. 187.
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Nicht zuletzt die Irritation durch diese persistenten Bilder hat mich angeregt, 
zweierlei genauer nachzufragen: Was kann zum einen über die Frauen, die hier ab-
gebildet werden, herausgefunden werden und welche geschichtskulturelle Funktion 
hat zum anderen die Herstellung und Darstellung solcher spezifi scher weiblicher 
Figuren? Diesen Fragen nachzugehen scheint mir umso wichtiger, als mit dem Weg-
sterben der Erfahrungsgeneration die Bilder ins kulturelle Gedächtnis übergehen, 
die Stereotypisierung damit noch zugespitzt wird und zugleich schwerer hinterfragt 
werden kann.4 Wer heute die Geschlechterverhältnisse des Regimes zum Thema 
macht, wird bald mit der Präsenz dieser medialen Ikonen in den Geschichtsbildern 
konfrontiert sein: Nicht die Abwesenheit von Frauen im Bild des Nationalsozialis-
mus, sondern die ubiquitäre Anwesenheit eines Klischees ist, so die These, die ich 
hier formulieren möchte, die Herausforderung für eine differenzierte Darstellung 
der NS-Gesellschaft. 

Die Frage, was über die Frauen herausgefunden werden kann, die auf diesen 
klischeehaften Bildern zu sehen sind, führt schnell zu einem paradoxen Befund von 
Fülle und Leere: Eine Flut an zum Teil breit vermarkteten Publikationen und Doku-
mentationen fokussiert in unterschiedlicher Brennweite das Thema ›Die Frauen der 
Nazis‹.5 Der Fülle des populären Genres, das schnell Redundanzen erkennen lässt, 
steht ein lang anhaltendes Desinteresse der seit den 1970er Jahren sich entwickeln-
den frauen- und geschlechtergeschichtlichen Forschung zum Nationalsozialismus 
an Frauen der NS-Elite gegenüber.6 Wenn es im Folgenden um die Funktionswei-
sen und Hintergründe der Attraktion eines populären Genres geht, so soll mit dem 
Begriff ›populär‹ keine Wertung, sondern die Charakterisierung einer spezifi schen 

4  |   Vgl. zu Geschlechterbildern in Repräsentationen der NS-Vergangenheit: Insa Esche-
bach/Sigrid Jacobeit/Silke Wenk (Hg.): Gedächtnis und Geschlecht. Deutungsmuster in Dar-
stellungen des nationalsozialistischen Genozids, Frankfurt/Main, New York: Campus 2002; 
Ulrike Weckel/Edgar Wolfrum (Hg.): »Bestien« und »Befehlsempfänger«: Frauen in NS-Pro-
zessen nach 1945, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003.

5  |   Vgl. z. B. Jean-Michel Charlier/Jaques de Launay: Eva Hitler geb. Braun. Die füh-
renden Frauen des Dritten Reichs, Stuttgart: Busse-Seewald Verlag 1979; Henriette von Schi-
rach: Frauen um Hitler. Nach Materialien von Henriette von Schirach, 3. Aufl ., München: 
Herbig 1987; Volker Elis Pilgrim: »Du kannst mich ruhig ›Frau Hitler‹ nennen«. Frauen als 
Schmuck und Tarnung der NS-Herrschaft, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1994; Guido Knopp 
(in Zusammenarbeit mit Alexander Berkel): Hitlers Frauen und Marlene, Rheda-Wiedenbrück 
u. a.: Orbis 2001 (Buch zur Videodokumentation); Ulrike Leutheusser: Hitler und die Frauen, 
München: Heyne 2003; Anna Maria Sigmund: Die Frauen der Nazis, München: Heyne 2004 
(1. Aufl . 1998); Erich Schaake/Roland Bäurle: Hitlers Frauen, München: Ullstein 2000. Für das 
frühe Interesse der Alliierten an dem Thema vgl. Richard Overy: Verhöre. Die NS-Elite in den 
Händen der Alliierten 1945, München: Propyläen 2005, S. 251–265, der ein Dossier von Karl 
Brandt zu »Frauen um Hitler« abdruckt.

6  |   Nach wie vor singulär zu Ehefrauen in der SS: Gudrun Schwarz: »Eine Frau an sei-
ner Seite«: Ehefrauen in der »SS-Sippengemeinschaft«, Hamburg: Hamburger Edition 1997. 
Zu hohen Funktionärinnen der NS-Frauenorganisationen vgl. Andrea Böltken: Führerinnen im 
»Führerstaat« – Gertrud Scholtz-Klink, Trude Mohr, Jutta Rüdiger und Inge Viermetz, Pfaffen-
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Positionierung am Markt verbunden sein, die explizite Intention der Autorinnen 
und Autoren aber auch Ergebnis einer spezifi schen Rezeption sein kann. Dazu 
zählt eine Erwartungshaltung, die auf eine beschreibbare Gruppe zielt, wiewohl 
die mehrfach auch in Sammelbänden vorgestellten historischen Figuren kaum als 
homogene Gruppe darstellbar sind. Der scheinbaren Klarheit von Buchtiteln wie 
»Hitlers Frauen und Marlene« oder »Frauen um Hitler« stehen häufi g heterogene 
Sammlungen von Biografi en im Inneren der zitierten Bände gegenüber. Liegt der 
Fokus immer auf den Ehefrauen und Geliebten der Machtelite des NS-Staates – 
Eva Braun, Magda Goebbels und Carin und Emmy Goering sind hier die meist-
porträtierten Protagonistinnen –, so werden doch zumeist auch eine Reihe anderer 
Frauen, die sich im Umfeld der Macht bewegt haben, dargestellt: prominente Re-
präsentantinnen der Kultur- und Unterhaltungsindustrie des Regimes wie Winifred 
Wagner, Leni Riefenstahl und Zarah Leander oder aber auch spektakuläre Figuren 
wie die Testpilotin Hanna Reitsch oder die Freikorpskämpferin und Blutordensträ-
gerin Eleonore Bauer. Was diese Zusammenstellungen konstituiert und welche Wi-
dersprüche möglicherweise damit verbunden sind, soll im Folgenden Thema sein. 
Festhalten will ich an dieser Stelle, dass mein Ausgangspunkt ein publizistisches 

weiler: Centaurus 1995; Massimiliano Livi: Gertrud Scholtz-Klink: die Reichsfrauenführerin. 
Politische Handlungsräume und Identitätsprobleme der Frauen im Nationalsozialismus am Bei-
spiel der »Führerin aller deutschen Frauen«, Münster: LIT Verlag 2005.

Abb. 1: Eva Braun. Filmstills aus der ZDF-Serie »Hitlers Frauen«, D 2001,       
Regie: Guido Knopp.
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Phänomen ist, das möglicher-, aber nicht notwendigerweise auf einen bestimmten 
Typus von Personen verweist, nicht aber eine vorab historisch-soziologisch defi -
nierte Gruppe darstellt.

Metaphern der Liebe

Im Jahr 2006 erschien aus der Feder der Journalistin Angela Lambert eine aus-
führliche, mit einem umfangreichen Fußnotenapparat versehene englischsprachige 
Biografi e zu Eva Braun.7 Als wohl nur vorläufi g letzte einer langen Reihe von Pu-
blikationen zu Hitlers Geliebter und Ehefrau der letzten Stunden, die unmittelbar 
nach dem Krieg mit der Publikation ihrer gefälschten Tagebücher einsetzte,8 kann 
sie in vielen Punkten als paradigmatisch für die Artikulationen des Themas gelten. 
Das beginnt mit dem Hinweis, doch irgendwie die erste Biografi e vorzustellen – 
»only the second in English and the fi rst by someone of her own gender«9 – und 
damit Einblick in bislang Verborgenes zu gewähren. Charakteristisch ist auch die 
Präsentation einer besonderen – neuen, intimen und scheinbar besonders vertrau-
enswürdigen – Zeugin: Eva Brauns Cousine Gertraud Weisker, die einige Monate 
mit Eva Braun auf dem Berghof verbracht haben soll.10 Signifi kant ist aber vor allem 
die Herstellung von Relevanz über einen monströsen Vergleich: 

»When an ignorant girl meets any man who takes an interest in her she’s bound to be fl attered, 
but there was more to it than that. The histrionic explanation would be that he was Eva’s 
destiny, as he was Germany’s destiny. Their relationship is worth investigating because his 
treatment of this one young woman – fi rst enthralling, then dominating and fi nally destroying 
her – refl ects in microcosm the way he also seduced and destroyed the German people.«11 

Vor dem Hintergrund dieses Vergleichs gewinnt Lamberts Anliegen, Eva Brauns 
Ehre zu retten, seine Bedeutung: Sie sei keine Nationalsozialistin gewesen, erfah-
ren wir, vielmehr war die Autorin »intrigued by her sheer ordinariness – the banal-

7  |   Angela Lambert: The Lost Life of Eva Braun, London: Random House UK Ltd. 
2006.

8  |   Zu den Tagebüchern vgl. Marcel Atze: »Unser Hitler«. Der Hitler-Mythos im Spie-
gel der deutschsprachigen Literatur nach 1945, Göttingen: Wallstein 2003, S. 236. Besonders 
einfl ussreich wurde die Biografi e von Nerin E. Gun: Eva Braun-Hitler. Leben und Schicksal, 
Velbert: Blick und Bild Verlag 1968, die zeitgleich auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italie-
nisch, Japanisch und Türkisch erschien. Vgl. auch: Alessandro Cova: Eva e il Führer. Una storia 
d’amore, Milano: Arnoldo Mondadori 1995; Johannes Frank: Eva Braun. Ein ungewöhnliches 
Frauenschicksal in geschichtlich bewegter Zeit, Preußisch Oldendorf: Nation Europa Verlag 
1998; Glenn B. Infi eld: Eva and Adolf, New York: New English Library 1974.

9  |   A. Lambert: Lost Life, S. X.
10  |   Auf Weisker stützt sich auch Sibylle Knauss: Evas Cousine. Roman, München: 

Claassen Verlag 2000. Nerin Gun beruft sich insbesondere auf Eva Brauns Schwester Gretl 
Braun, mit der er auch auf dem Buchumschlag abgebildet ist. Vgl. N. Gun: Eva Braun-Hitler.

11  |   A. Lambert: Lost Life, S. 10.
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ity of goodness, if you like«.12 Das Buch präsentiert sich aber auch als home story 
zum Diktator Hitler: »He loved kitsch, and liked to watch the latest German and 
American fi lms while holding her hand like a teenager.«13 Es informiert akribisch 
über sexuelle Details, wie über den Zeitpunkt der Defl oration von Eva Braun,14 und 
schmückt die letzten Tage bis zum Selbstmord im Bunker der Berliner Reichskanz-
lei mit Einfühlung aus: 

»Hitler and Eva still indulged in the fantasy of a future together. It was their way of protecting 
each other, he with pretended optimism, she with pretended gaiety. They talked of retiring 
to Linz after the war, where Hitler had spent part of his youth, and living quietly in Bavarian 
domesticity. Secretly, Eva dreamed of starring in a fi lm based on her life. Hitler dreamed of 
displaying German culture and civilisation to the world.«15 

Auf mehreren Ebenen verspricht der Text damit Einblick in Verborgenes, für das 
Sexualität und die letzten Gedanken vor dem Tod als Chiffre stehen. Fast schon 
karikaturhaft ist schließlich die Form der autobiografi schen Einbettung der Bio-
grafi e. Lambert verweist darauf, dass ihre in Deutschland aufgewachsene Mutter 
nicht nur im gleichen Jahr wie Eva Braun und in ein ähnliches Milieu geboren wur-
de, sondern dass sie auch die gleiche Position in der Geschwisterfolge eingenom-
men habe: »This account of Eva’s life is larded with stories of my mother’s parallel 
childhood«,16 gesteht sie freimütig ein.

Die Frauen der NS-Elite sind allerdings nicht nur ein Thema von Journalistinnen 
und Journalisten sowie Historikerinnen und Historikern, es gibt auch eine Reihe 
autobiografi scher Thematisierungen. Paradigmatisch dafür sind die Bücher von 
Henriette von Schirach. Die Autobiografi e der Tochter von Hitlers Leibfotografen 
Heinrich Hoffmann und späteren Gattin des Reichsjugendführers Baldur von Schi-
rach ist seit 1956 in mehreren Aufl agen – zuletzt 2003 – jeweils leicht verändert 
erschienen.17 Der Titel – »Der Preis der Herrlichkeit« – markiert eine Ambivalenz 
in der Einschätzung des Nationalsozialismus, die sich im Spannungsverhältnis zwi-
schen Text und Bildern des Bandes wiederfi ndet. Der Text thematisiert vor allem 
die Zeit nach 1945: die Lagerhaft, das Gerichtsverfahren, dem sich Henriette von 
Schirach unterziehen musste, die Schwierigkeiten, eine ökonomische Existenz auf-
zubauen. Im umfangreichen, größtenteils der Zeit vor 1945 gewidmeten Bildteil 
ist das Ehepaar von Schirach in vertrautem Gespräch mit Hitler auf dem Berghof 
zu sehen, mit Goebbels in der Loge der Wiener Staatsoper, auch die jugendliche 
Henriette Hoffmann mit ihrer Teenager-Freundin Eva Braun tritt auf. Zum Teil un-
scharfe Schnappschüsse belegen die Nähe zur Machtelite des Nationalsozialismus 

12  |   Ebd., S. IX.
13  |   Ebd., S. 192.
14  |   Ebd., S. 126.
15  |   Ebd., S. 409.
16  |   Ebd., S. X.
17  |   Henriette von Schirach: Der Preis der Herrlichkeit. Erlebte Zeitgeschichte, 2. Aufl ., 

München: Herbig 1976 (1. Aufl . Wiesbaden 1956, 7. Aufl . München 2003).
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und heben damit die Marktchancen des Buches. Henriette von Schirach erläutert 
das Geschäft, das sich damit machen ließ, selbst: Sie habe ihr auf der Flucht aus 
Wien mitgeschlepptes bestes Abendkleid als Kleid von Eva Braun gewinnbringend 
an einen amerikanischen Offi zier verkauft: »Der Name trieb den Preis mächtig in 
die Höhe, mein Käufer war entzückt, eine so interessante Beute mit in die Staaten 
nehmen zu können.«18

Das Buch spricht auf visueller und narrativer Ebene unterschiedliche Rezep-
tionsinteressen an – der Versuch, ein möglichst breites Publikum zu adressieren, 
kommt in der Verknüpfung apologetischer und scheinbar kritischer Perspektiven 
im Titel zum Ausdruck. Während die Fotografi en dokumentieren, was von Schi-
rach auch nachträglich als »Herrlichkeit« darstellen wollte, handelt der Text vom 
»Preis«, den die Autorin, wie sie meint, dafür zu zahlen hatte. Die Wertigkeiten 
haben sich dabei im Laufe der Ausgaben verschoben: Was 1956 noch ein Kapitel 
unter anderen bildete, steht ab der Ausgabe 1976 im Vordergrund: Henriette von 
Schirach habe 1943 in Holland die Deportation jüdischer Frauen mit angesehen und 
in der Folge Hitler im persönlichen Gespräch damit konfrontiert. Dies habe zum 
Bruch und der Verstoßung des Ehepaares von Schirach aus dem engeren Umkreis 
Hitlers geführt.19 Wird damit der Eindruck von Widerstand und Gefahr erweckt, so 
ist festzuhalten, dass Baldur von Schirach von 1940 bis Kriegsende Gauleiter und 
Reichsstatthalter in Wien und maßgeblich für die Deportation der Wiener jüdischen 
Bevölkerung verantwortlich war.20 Der Versuch, die eigene Biografi e zu schönen, 
ist offensichtlich – der Hinweis, von den Verbrechen des Regimes gewusst zu ha-
ben, ist gleichwohl eine Besonderheit, die der Autorin in den Kreisen der Ehema-
ligen vermutlich Ablehnung eingetragen hat: Durchweg nahmen die Frauen auch 
aus dem unmittelbarsten Umfeld der Macht für sich in Anspruch, nichts von den 
Massenvernichtungen gewusst zu haben.21 

Die Zugehörigkeit zur NS-Elite nutzt Henriette von Schirach auch in ihrem 
zweiten Buch, »Frauen um Hitler«, in dem sie neben Magda Goebbels und Eva 
Braun u. a. auch die frühe Verehrerin Hitlers, Unity Mitford, und die Geliebte und 

18  |   H. v. Schirach: Preis der Herrlichkeit, S. 227.
19  |   Ebd., S. 5–11.
20  |   Baldur von Schirach hatte nach der Besetzung Polens zu den Ersten gezählt, die ve-

hement die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem Reichsgebiet ins Generalgouver-
nement gefordert und damit im Dezember 1940 auch Erfolg gehabt hatten. Vgl. Hans Safrian: 
Die Eichmann-Männer, Wien, Zürich: Europa Verlag 1993, S. 96 f. Vor diesem Hintergrund 
erscheint die Behauptung seiner Frau fragwürdig, von Schirach habe jüdische »U-Boote« in 
Wien unterstützt. Vgl. H. v. Schirach: Preis der Herrlichkeit, S. 225.

21  |   Zuletzt hat dies auch die Hitlersekretärin Traudl Junge formuliert und das mit dem 
Selbstvorwurf verbunden, dass sie mehr hätte wissen können. Ihr nachträgliches Schuldgefühl 
ehrt sie – es stützt freilich die Behauptung des Nichtwissens sehr wirksam und lässt ihre Dar-
stellung damit zur willkommenen Argumentationsstütze für jene werden, die für sich in An-
spruch nehmen, nichts gewusst zu haben. Traudl Junge/Melissa Müller: Bis zur letzten Stunde. 
Hitlers Sekretärin erzählt ihr Leben, München: Claassen Verlag 2002, S. 10 und 261.
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Cousine Geli Raubal vorstellt.22 Dabei stellt sie eine Verbindung zwischen Liebe 
zu Hitler und Suizid her: »Ich habe sie alle gekannt: Geli, Unity, Magda, Eva, die 
Mädchen und Frauen um Hitler, die sich beeinfl ußt von ihm und von seinen Ideen 
selbst das Leben genommen haben.«23 Sie beginnt ihr Buch mit einem viel zitierten, 
Hitler zugeschriebenen Ausspruch: »[…] meine Geliebte ist Deutschland.« »Neben 
dieser Geliebten mussten«, so von Schirach, »wirkliche Frauen die zweite Rolle 
spielen« – wichtig als Helferinnen, Verehrerinnen, Gesprächspartnerinnen – »und 
als Schicksalsgefährtinnen, die er mit sich in den Abgrund riß.«24 Damit wird deut-
lich, was von Schirach, die Hitler in ihrer Autobiografi e als idealisierte Vaterfi gur 
zeichnet, der ihr als Kind Stiefel schenkte und später ihr Trauzeuge war,25 als ihre 
eigentliche Leistung sieht: sich dem Sog dieser Beziehung entzogen zu haben. Die 
Deportationen der jüdischen Bevölkerung benutzt sie in dieser Erzählung, um sich 
selbst vom System des Nationalsozialismus distanzieren zu können, das Schicksal 
der Deportierten aber ist kein Thema, das weiterverfolgt wird. 

Die so unterschiedlichen Publikationen – die derzeit neueste Biografi e zu Eva 
Braun und die Memoiren Henriette von Schirachs, die zu den Ersten zählte, die den 
Marktwert von Berichten aus dem engsten Umfeld Hitlers erkannte – setzen glei-
chermaßen auf eine spezifi sche metaphorische Verfl echtung: Die skandalisierten 
Repräsentantinnen des NS-Regimes, die durchweg als heimliche oder verschmähte 
Geliebte Hitlers präsentiert werden, stehen für Deutschland. Sie werden zum Exem-
pel für das Verhältnis der Deutschen als Masse, als Volk zu Hitler. Paradigmatisch 
formuliert hat dies Nerin Gun, einer der ersten Biografen von Eva Braun, wenn er 
postuliert, die von ihm präsentierten Dokumente enthüllten »das Bild einer Frau, 
die Adolf Hitler liebte, die ihm Vertrauen schenkte wie Millionen Deutsche, die ihn 
wie einen Halbgott verehrte und seiner Führung bis in die Katastrophe folgte, bis 
zum Sturz in die Hölle«.26 Der Fernsehhistoriker Guido Knopp dreht das Bild noch 
ein Stück weiter, wenn er nicht nur die unterschiedlichsten Frauenbiografi en unter 
dem Titel »Hitlers Frauen und Marlene« zusammenfasst, sondern jeder der Doku-
mentationen den gleichen Vorspann einer Hitler zujubelnden Masse voranstellt, aus 
der die Kamera euphorisierte Frauen herausgreift, die dann von Bildern der jeweils 
Porträtierten und Hitler überblendet werden. Die simple Botschaft lautet: Das Volk 
ist Hitler verfallen wie die hysterische weibliche Masse, die wiederum repräsentiert 
ist durch die Verehrerinnen, die es in die Nähe der Macht geschafft haben und an 
denen nun gezeigt werden kann, was die Anziehung ausmachte.27 Die erfolgreiche 
Metapher steht im Zentrum eines gewinnträchtigen publizistischen und televisu-

22  |   H. v. Schirach: Frauen um Hitler.
23  |   Ebd., S. 9.
24  |   Ebd., S. 7.
25  |   H. v. Schirach: Preis der Herrlichkeit, S. 96 f.
26  |   N. Gun: Eva Braun-Hitler, S. 210.
27  |   Der Topos von den Hitler verfallenen Frauen hat eine wechselvolle Geschichte und 

reicht zurück bis in die 1930er Jahre. Für eine pointierte Analyse vgl. Eva Sternheim-Peters: 
»Brunst, Ekstase, Orgasmus: Männerphantasien zum Thema ›Hitler und die Frauen‹«, in: Psy-
chologie heute 7 (1981), S. 36–41.
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ellen Phänomens: der pornografi sche Blick auf das Zentrum des Bösen über den 
Umweg der verharmlosenden biografi schen Thematisierung der weiblichen Ange-
hörigen der NS-Machtclique.

Der Roman »Hitler lieben«,28 in dem sich der Schriftsteller Peter Roos mit dem 
Fortleben der deutschen Vergangenheit auseinandersetzt, fällt aus der Reihe der 
hier untersuchten Texte heraus, da er nicht auf die andeutungsvolle Schlüsselloch-
perspektive setzt, sondern die mit den Mächtigen des NS-Regimes verbundenen 
Sexualphantasien durch Überzeichnung zu destruieren sucht. Auch er arbeitet mit 
dem Bild einer Beziehungskonstellation »Hitler – Deutschland – Hitlers Geliebte«. 
Doch sein Ziel ist es, das nicht enden wollende Interesse an Hitler zu exponieren: 
Nicht Hitlers zerstörerische Liebe zu Deutschland, sondern die Affi ziertheit der 
Deutschen mit Adolf Hitler ist sein Thema. Ausgeführt wird dies anhand eines Ge-
sprächs mit einer gealterten Eva Braun, die im Geheimen überlebt hat und in einer 
nicht enden wollenden Rede über einen sexbesessenen Hitler und über ihre Liebe zu 
ihm räsoniert.29 Roos’ Eva Braun artikuliert die Dreiecksgeschichte in Gegenrich-
tung zur gängigen Darstellung, wenn es in einem grotesken Resümee heißt: »Lieber 
hat man jemanden, der sechs Millionen Juden vergast, als man jemanden hat, der 
jemanden liebt, der sechs Millionen Juden vergast hat.«30 Es ist dieses Selbstmitleid 
der sich ungeliebt fühlenden, unbelehrbaren Anhänger Hitlers, das Roos seziert, 
nicht Hitlers Sexualität. Mit dieser Strategie entlarvt sein Buch ein wirkungsmäch-
tiges Narrativ – populär ist es, wohl gerade deswegen, nicht.

Biografi en: Eva Braun als Paradigma

Die Konjunktur der Biografi en zu Frauen der NS-Elite setzte in den 1950er Jahren 
ein und ist seither ungebrochen. Besonders viele Texte sind in den 1970er Jahren 
erschienen, was möglicherweise im Zusammenhang mit dem wachsenden Inte-
resse an der Geschichte des Nationalsozialismus in der Folge der neuen sozialen 
Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre zu sehen ist. Ein weiterer Höhepunkt 
wurde im vergangenen Jahrzehnt erreicht. Vorausgegangen war den Biografi en im 
ersten Nachkriegsjahrzehnt eine zum Teil skandalisierende, zum Teil apologetische 
Zeitungsberichterstattung zu den Ehefrauen der als Hauptkriegsverbrecher identi-
fi zierten Männer.31 Neben den beiden berühmten weiblichen Toten des Führerbun-
kers – Eva Braun und Magda Goebbels32 –, zu denen es jeweils mehrere Biografi en 
gibt, sind es vor allem die schon aufgrund ihres Berufes sichtbareren Frauen der 

28  |   Peter Roos: Hitler lieben. Roman einer Krankheit, Tübingen: Klöpfer & Emil 1998.
29  |   Für eine Analyse des Romans vgl. M. Atze: »Unser Hitler«, S. 245 ff.
30  |   P. Roos: Hitler lieben, S. 309.
31  |   So etwa die Artikelserie »Mein Mann – der Kriegsverbrecher« in der Wochenillus-

trierten »die strasse« ab September 1950. Vgl. dazu G. Schwarz: Eine Frau an seiner Seite, 
S. 271–276.

32  |   Erich Ebermayer/Hans Roos: Gefährtin des Teufels. Leben und Tod der Magda 
Goebbels, Hamburg: Hoffmann & Campe 1952; Hans-Otto Meissner: Magda Goebbels. Ein 
Lebensbild, München: Blanvalet 1978; Anja Klabunde: Magda Goebbels. Annäherung an ein 
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Kunstszene, denen besonderes Interesse entgegengebracht wurde und wird: Leni 
Riefenstahl,33 Zarah Leander34 und zuletzt auch Winifred Wagner.35 Darüber hi-
naus ist das Phänomen der stereotypisierenden Biografi ensammlungen symptoma-
tisch: »Die Frauen der Nazis«,36 »Hitler und die Frauen«,37 oder »Hitlers Frauen und 
Marlene«,38 »Frauen um Hitler«,39 »Eva Hitler geb. Braun. Die führenden Frauen 
des Dritten Reichs«40 und schließlich Volker Elis Pilgrims »Du kannst mich ru-
hig ›Frau Hitler‹ nennen«.41 Die beiden letztgenannten Bücher machen besonders 
explizit, was eine Tendenz aller Biografi ensammlungen zu diesem Thema ist: Sie 
konstruieren einen Typus nach dem Motto »Alle sind Eva Braun oder wären gerne 
an ihrer Stelle gewesen«. Bei Charlier und de Launay kommt dies in der absur-
den Titelgebung zum Ausdruck, die das Kollektiv »Die führenden Frauen …« mit 
einem individuellen Namen – Eva Hitler – gleichsetzt. Pilgrim formuliert folgende 
These: Als Töchter mit Vatermangel suchten sie alle die Nähe des gewaltbereiten 
Mannes, um aus der Mutterbindung befreit zu werden. Scheinbar feministisch 
aufgeklärt knüpft Pilgrim an die mit der Dekonstruktion essentialisierender Dis-
kurse in der feministischen Debatte einhergehenden Fragen nach unterschiedlichen 
historischen Akteurinnen und den damit verbundenen Perspektivwechsel in der 
frauen- und geschlechtergeschichtlichen Thematisierung des Nationalsozialismus 
an.42 Doch in der Folge fokussiert er nicht Differenzen zwischen Frauen, sondern 

Leben, München: Goldmann 2001. Für eine Kritik an Klabunde vgl. Birgit Schmidt: »Hitlers 
Frauen«, in: Willi Bischof (Hg.), Filmri:ss. Studien über den Film »Der Untergang«, Münster: 
Unrast 2005, S. 95–102, hier S. 98 f.

33  |   Eine Reihe von Biografi en entstanden rund um ihren 100. Geburtstag 2002: Angelika 
Taschen (Hg.): Leni Riefenstahl. Five Lives – Fünf Leben, Köln: Taschen Verlag 2000; Rainer 
Rother: Leni Riefenstahl. Die Verführung des Talents, München: Heyne 2001; Lutz Kinkel: Die 
Scheinwerferin. Leni Riefenstahl und das »Dritte Reich«, 2. Aufl ., Hamburg: Europa Verlag 
2002; Jürgen Trimborn: Riefenstahl. Eine deutsche Karriere, Berlin: Aufbau Verlag 2002.

34  |   Paul Seiler: Zarah Leander. Ein Kultbuch, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1985; 
Ulrike Sanders: Zarah Leander. Kann denn Schlager Sünde sein?, Köln: Pahl-Rugenstein 1988; 
Cornelia Zumkeller: Zarah Leander. Ihre Filme – ihr Leben, München: Heyne 1988; Jutta Jaco-
bi: Zarah Leander. Das Leben einer Diva, Hamburg: Hoffmann & Campe 2006.

35  |   Brigitte Hamann: Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, München: Piper 2002.
36  |   A. M. Sigmund: Die Frauen der Nazis.
37  |   U. Leutheusser: Hitler und die Frauen.
38  |   A. Berkel/G. Knopp: Hitlers Frauen und Marlene.
39  |   H. v. Schirach: Frauen um Hitler.
40  |   J.-M. Charlier/J. de Launay: Eva Hitler. 
41  |   V. E. Pilgrim: »Du kannst mich ruhig ›Frau Hitler‹ nennen«.
42  |   Vgl. für einen Überblick zur Forschungsentwicklung Carola Sachse: »Frauenfor-

schung zum Nationalsozialismus. Debatten, Topoi und Ergebnisse seit 1976«, in: Mittelweg 
36 6 (1997), S. 24–33; Christina Herkommer: Frauen im Nationalsozialismus – Opfer oder 
Täterinnen? Eine Kontroverse der Frauenforschung im Spiegel feministischer Theoriebildung 
und der allgemeinen historischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, München: Meidenbauer 
2005.



58  |  JOHANNA GEHMACHER

reetabliert ein Kollektivsubjekt »Frauen«, wenn er nicht nur am Beispiel seiner Pro-
tagonistinnen fragt, warum Frauen das Gewaltregime des NS unterstützt haben, 
sondern sie mit »Millionen von Frauen« gleichsetzt: »Die sechs repräsentieren Mil-
lionen von Frauen, die das gleiche gewollt haben und getan hätten, wäre ihnen die 
Möglichkeit dazu eingeräumt worden.«43 Auch hier werden also zuerst alle Frauen 
der NS-Elite als irgendwie mit Hitler intim verbunden gedacht und dann in einem 
weiteren Schritt einer großen Masse von Frauen gleichgesetzt. Von da ist es nur 
mehr ein kleiner Schritt zur Positionierung ihrer Biografi en als Paradigma für ›das 
Volk‹ und sein Schicksal. 

Autobiografi e als Intervention und Geschäft

Eine ganze Reihe von Frauen aus dem engeren Machtumfeld des Nationalsozia-
lismus hat auf das mediale Interesse an ihnen damit reagiert, dass sie selbst zu 
schreiben begonnen haben. Wesentliche Voraussetzung dafür war, dass sie mehr-
heitlich nicht oder nur in einem geringen Ausmaß strafrechtlich verfolgt wurden.44 
Die öffentliche Aufmerksamkeit bot ihnen – zumal viele von ihnen unter zum Teil 
schwierigen Bedingungen ihr ökonomisches Fortkommen und das ihrer Familien 
sichern mussten – eine Einkommensquelle. Nicht wenige nutzten das ihnen entge-
gengebrachte Interesse auch für ihre – im Wesentlichen immer apologetischen – po-
litischen Botschaften. Dies gilt insbesondere für Ilse Heß, die sich mit zwei Publi-
kationen für ihren inhaftierten Mann, den ehemaligen ›Stellvertreter des Führers‹ 
Rudolf Heß, einsetzte,45 aber auch für Lina Heydrich, die in ihrer Autobiografi e 
ihrem 1942 bei einem Attentat getöteten Mann Reinhard Heydrich, der als Chef der 
Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes verantwortlich für die Organisation 
der Deportation und den Massenmord an Juden und Jüdinnen im deutschen Herr-
schaftsbereich war, ein Denkmal setzte. Die anachronistische Setzung des von ihr 
gewählten Buchtitels – »Leben mit einem Kriegsverbrecher« – ist signifi kant für ihr 
Selbstverständnis als Witwe, aber auch für eine spezifi sche Strategie der Relevanz-
erzeugung, reiht sie doch ihren Mann, der aufgrund seines frühen Todes niemals 
vor ein Gericht gestellt wurde, in die Gruppe der Nürnberger Angeklagten ein.46 

43  |   V. E. Pilgrim: »Du kannst mich ruhig ›Frau Hitler‹ nennen«, S. 7.
44  |   Dabei spielten sicherlich Geschlechterstereotype eine Rolle. Paradigmatisch heraus-

gearbeitet hat dies Massimiliano Livi für das Entnazifi zierungsverfahren der Reichsfrauenfüh-
rerin Gertrud Scholtz-Klink. Vgl. M. Livi: Scholtz-Klink. 

45  |   Ilse Heß: Antwort aus Zelle Sieben. Briefwechsel mit dem Spandauer Gefangenen, 
Leoni am Starnberger See: Druffel-Verlag 1967; Ilse Heß: Gefangener des Friedens. Neue Brie-
fe aus Spandau, Leoni am Starnberger See: Druffel-Verlag 1962. Heß, der 1941 nach England 
gefl ogen war, um die britische Regierung zur Duldung der deutschen Eroberungspolitik in Ost-
europa zu überreden, war nach seiner Inhaftierung durch die Briten von Hitler für wahnsinnig 
erklärt worden. Im Nürnberger Prozess wurde er 1946 zu lebenslanger Haft verurteilt.

46  |   Lina Heydrich: Leben mit einem Kriegsverbrecher. Mit einem Kommentar von Wer-
ner Maser, Pfaffenhofen: Ludwig Verlag 1976.
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Mit mehreren Publikationen gingen die schon genannte Henriette von Schi-
rach, aber auch Leni Riefenstahl47 und Hanna Reitsch an die Öffentlichkeit. Letz-
tere etwa beginnt 1951 mit »Fliegen – mein Leben«, das mehrfach in Zehntausen-
den Exemplaren aufgelegt wurde – die letzte Aufl age erschien 2001 –, 1968 folgte 
»Ich fl og für Kwame Nkrumah«, 1975 »Das Unzerstörbare in meinem Leben« und 
schließlich 1978 »Höhen und Tiefen. 1945 bis zur Gegenwart«.48 Reitsch, die sich 
mit Vortragsreisen und als Fluglehrerin in vielen Ländern auch international große 
Sympathien erwarb, hat sich von ihren öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten im 
»Dritten Reich«, zu denen auch der von ihr vehement verfochtene Vorschlag zähl-
te, Selbstmordfl üge gegen kriegswichtige Ziele der Alliierten zu fl iegen, nie dis-
tanziert.49 Sie hat Anfang der 1970er Jahre ihre deutsche Staatsbürgerschaft gegen 
die österreichische eingetauscht und dies mit der in Deutschland anhaltenden Kritik 
an ihrem NS-Engagement begründet.50 Die Apologie des Nationalsozialismus ist in 
unterschiedlichen Formen allen diesen Büchern inhärent und basiert nicht zuletzt 
auf spezifi schen Weiblichkeitsbildern, durch die zuerst die persönliche Unschuld 
der Autobiografi nnen begründet wird, welche dann – mehr oder weniger explizit – 
auf das gesamte Regime ausgedehnt wird. 

Genres und Figuren

Liz Stanley hat in »The auto/biographical I« darauf hingewiesen, wie sehr die Gen-
res von Biografi e und Autobiografi e miteinander verfl ochten sind.51 Dies lässt sich 
nicht nur an Angela Lamberts extremem Beispiel zeigen, die ihre Recherche zu Eva 
Braun mit der Geschichte ihrer deutschen Verwandten verfl icht, sondern vor allem 
auch an den erfolgreichen familiär gestützten biografi schen Arbeiten.52 Noch mehr 
gilt dies für die Autobiografi en der Gattinnen und Witwen führender Nationalsozi-
alisten, die mit ihren Texten immer zugleich auch über ihre Männer erzählen, deren 
Namen ihren Büchern öffentliche Wirksamkeit garantieren. Eine weitere Verfl ech-
tung der Genres ergibt sich aus der Kooperation mit Zeitzeuginnen und Zeitzeu-
gen, die sich bisweilen zu einem späteren Zeitpunkt als Autorinnen und Autoren 
selbständig machen – so zuletzt Traudl Junge mit ihrem 1947 aufgezeichneten und 

47  |   Leni Riefenstahl: Memoiren, Köln: Taschen Verlag 2000 (zahlreiche Aufl agen).
48  |   Hanna Reitsch: Das Unzerstörbare in meinem Leben, München: J. F. Lehmanns 

1975; Hanna Reitsch: Fliegen – mein Leben, 4. Aufl ., München: Herbig 2001; Hanna Reitsch: 
Höhen und Tiefen. 1945 bis zur Gegenwart, 2. Aufl ., München: Herbig 1978; Hanna Reitsch: 
Ich fl og für Kwame Nkrumah, München: J. F. Lehmanns 1968.

49  |   H. Reitsch: Fliegen – mein Leben, S. 300. 
50  |   A. M. Sigmund: Frauen der Nazis, S. 577.
51  |   Liz Stanley: The auto/biographical I, Manchester u. a.: Manchester University Press 

1992.
52  |   Vgl. zuletzt: Richard von Schirach: Der Schatten meines Vaters, München: Hanser 

2005; Katrin Himmler: Die Brüder Himmler. Eine deutsche Familiengeschichte, Frankfurt/
Main: S. Fischer 2005.
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2002 publizierten Bericht über ihre Jahre als Hitlers Privatsekretärin, der zeitgleich 
mit dem von André Heller und Othmar Schmiderer produzierten Interviewfi lm pu-
bliziert wurde.53 Nicht zuletzt sind hier Rezeptionszusammenhänge und Interakti-
onen zwischen den Texten zu nennen. So werden die Autobiografi en nicht selten 
als Quelle der Biografi en genutzt, ohne dass sie einer quellenkritischen Analyse 
unterzogen würden.54 Bisweilen werden wörtliche Zitate und Paraphrasen aus den 
Autobiografi en auch ohne Hinweis auf die Quellen übernommen.55 Die Autobiogra-
fi en dienen aber auch dazu, das eigene Bild in der Öffentlichkeit zu korrigieren – 
Hanna Reitschs Konfl ikt mit dem britischen Historiker Hugh Trevor-Roper über die 
Darstellung der Ereignisse im Berliner Bunker 1945 ist hierfür ein Beispiel.56 

Über biografi sche und autobiografi sche Publikationen hinaus fi nden sich auch 
zahlreiche Literarisierungen des Themas.57 Eva Braun als Metapher für ›die Deut-
schen‹ spielt hier ebenso eine Rolle wie die Stilisierung von Magda Goebbels zur 
von ihrem Mann betrogenen Medea, die nicht nur ihre Kinder ermordet, sondern 
am Ende des »Dritten Reiches« zuletzt »als konsequente Hitler-Verehrerin und 
fanatische Nationalsozialistin […] die Führung in den Tod« übernimmt.58 Der 
Berghof als Ort amouröser Abenteuer wie auch des geheimen Widerstandes der 
mehrere Monate dort lebenden Cousine Eva Brauns im Roman von Sibylle Knaus 
zählt ebenfalls dazu.59 Plots wie diese leben von der Verbindung von Sexualität und 
Gewalt, die sie in ihren Handlungen gar nicht mehr darzustellen brauchen, da sie 
bereits untrennbar mit den von ihnen eingesetzten historischen Figuren verknüpft 
sind. 

Was alle Genres miteinander verbindet, ist ein bestimmtes Set an Haupt- und 
Nebenfi guren. Sie lassen sich nicht zuletzt nach den Kontexten ihrer publizistischen 

53  |   Traudl Junge: Bis zur letzten Stunde. Hitlers Sekretärin erzählt ihr Leben. Unter Mit-
arbeit von Melissa Müller, München: Claassen Verlag 2002; Othmar Schmiderer/André Heller: 
Im toten Winkel – Hitlers Sekretärin. Dokumentarfi lm, Österreich 2002. Vgl. dazu: Johanna 
Gehmacher: »Frauen, Männer, Untergänge. Geschlechterbilder und Gedächtnispolitiken in 
Darstellungen zum Ende des ›Dritten Reiches‹«, in: Dies./Gabriella Hauch (Hg.), Frauen- und 
Geschlechtergeschichte des Nationalsozialismus. Fragestellungen, Perspektiven, neue For-
schungen, Innsbruck: StudienVerlag 2007, S. 240–256.

54  |   Dies wird auch in mehreren Rezensionen kritisiert. Vgl. Andrea Übelhack: »Reibach 
mit einem Modethema: ›Die Frauen der Nazis‹«, in: HaGalil onLine (http://www.hagalil.com/
archiv/2001/01/nazifrauen.htm [13.3.2007]); Waltraud Burger: »›Wir lieben doch unseren Füh-
rer‹ – über Täterinnen und Mitläuferinnen«, in: Newsletter des Fritz Bauer Instituts 1 (FJ 2000) 
(http://www.fritz-bauer-institut.de/rezensionen/nl18/burger.htm [13.3.2007]).

55  |   Vgl. z. B. A. M. Sigmund: Frauen der Nazis, S. 412. Die Darstellung folgt ohne 
Verweis L. Heydrich: Leben mit einem Kriegsverbrecher, S. 92. Für den Hinweis danke ich 
Magdalena Frühmann.

56  |   Vgl. A. M. Sigmund: Frauen der Nazis, S. 572–574.
57  |   Für einen Überblick zu den Literarisierungen der Figur Eva Braun vgl. M. Atze: 

»Unser Hitler«, S. 235–252.
58  |   Gert Heidenreich: Magda. Der Wechsler. Zwei Stücke, München: Piper 1993, S. 12.
59  |   S. Knauss: Evas Cousine.
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Thematisierung unterscheiden. Da ist zum einen der Einsatz von biografi schen Tex-
ten in der nationalsozialistischen Propaganda. Als Modell und Ikone dieser Instru-
mentalisierung kann Hermann Görings erste, früh verstorbene Frau Carin Göring 
gelten, die in einer massenhaft verbreiteten Biografi e ihrer Schwester Fanny Wila-
mowitz-Moellendorff zum Idealbild stilisiert wurde.60 Zu den ersten Hauptfi guren, 
die nach 1945 Interesse erregten, zählten die Frauen, die die letzten Kriegstage 
im Bunker der Reichskanzlei in Berlin verbracht hatten. Zum einen boten sich die 
beiden Selbstmörderinnen, die in der Propaganda zuvor als weibliche Repräsen-
tationsfi gur aufgebaute Magda Goebbels und die geheim gehaltene Geliebte Eva 
Braun, zur Legendenbildung an, zum anderen waren es nicht zuletzt Frauen, die als 
Zeuginnen der letzten Stunden der Machthaber überlebt hatten und befragt wurden: 
Hanna Reitsch als letzte Besucherin des Berliner Bunkers und Hitlers Privatse-
kretärin Traudl Junge, die erfolgreich durch die Front der Roten Armee gefl üch-
tet war.61 Mit dem Beginn der Nürnberger Prozesse richtete sich die öffentliche 
Aufmerksamkeit verstärkt auf die Gattinnen der Angeklagten. Deren Erzählungen 
über das Privatleben der Mächtigen des »Dritten Reiches« antworteten im Zuge 
der Aufdeckung der Verbrechen ihrer Männer auf ein heterogenes Bündel an In-

60  |   Fanny von Wilamowitz-Moellendorf: Carin Göring, Berlin: Warneck 1935.
61  |   Schon kurz nach dem Krieg begann, zum Teil auf Basis extensiver Zeugenbefragung, 

die öffentliche Thematisierung der Ereignisse im Bunker. Vgl. Michael A. Musmanno: Hitlers 
letzte Zeugen. Authentische Darstellung der dramatischen Ereignisse der letzten Wochen im 
Führerbunker der Reichskanzlei, München: Droemer 2004 (1. Aufl . 1950: Ten Days to Die); 
Hugh R. Trevor-Roper: The Last Days of Hitler, 2. Aufl ., London: Macmillan 1950.

Abb. 2: Magda Goebbels. Filmstills aus der ZDF-Serie »Hitlers Frauen«.
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teressen, das von Fragen nach möglichen Hintergründen über den Wunsch nach 
Entzauberung wie auch pornografi sierender Faszination bis hin zur apologetischen 
Einfühlung in die Massenmörder reichte.

Eine eigene Gruppe von Autobiografi en und Biografi en bezieht sich schließ-
lich auf jene Frauen, die durch sportliche, künstlerische oder sonstige Leistungen 
in das engere Umfeld nationalsozialistischer Macht gelangt waren. Wiewohl ihr 
Status als ehemalige Nutznießerinnen und Mitläuferinnen des NS-Regimes immer 
bedeutsam für die Rezeption ihrer Werke und ihrer Selbstdarstellungen blieb, er-
fuhren sie doch auch nach 1945 viel Bewunderung und erlangten zum Teil den 
Status von Pop-Ikonen: Leni Riefenstahl, Hanna Reitsch, Zarah Leander, Winifred 
Wagner. Auffällig ist die Ambivalenz, die ihnen entgegengebracht wurde62 und die 
in mehrfacher Weise mit ihrem Geschlecht verbunden ist. So werden sie – nicht 
zuletzt über die Einreihung in Publikationen wie »Hitlers Frauen« – als symbo-
lische Gattinnen des Diktators präsentiert. Zugleich wird ihnen aber eher als etwa 
männlichen Künstlern, die eng mit dem NS-Regime verbunden waren, Distanz zur 
nationalsozialistischen Ideologie zugestanden, was nicht zuletzt mit dem Topos der 
Politikferne von Frauen zusammenhängt. Und schließlich bilden sie auch als leib-
haftige Infragestellung dessen, was als nationalsozialistische Frauenideologie breit 
vermittelt ist, ein gewisses Faszinosum.

Festgehalten kann an dieser Stelle werden, dass es eine auf den ersten Blick 
homogen erscheinende Gruppe von Protagonistinnen eines populären Genres gibt, 
der sehr unterschiedliche Figuren zuzuordnen sind: sowohl NS-Ikonen wie Carin 
Göring als auch die spektakulär gewordenen Frauen des Bunkers unter der Reichs-
kanzlei wie Eva Braun und Magda Goebbels, darüber hinaus die Gattinnen der 
Nürnberger Angeklagten und schließlich während des NS-Regimes berufl ich sehr 
erfolgreiche Frauen wie Leni Riefenstahl. Ihre Zusammengehörigkeit ist freilich 
ein nachträgliches Phänomen ihrer öffentlichen Darstellung nach 1945 – sie erhielt 
nicht zuletzt dadurch Plausibilität, dass Autobiografi nnen wie Henriette von Schi-
rach aktiv an dieser Kategorisierung mitwirkten.

 
Apologie und Pornografi e – die Popularität eines 
wiederkehrenden Narrativs

Die ›Frauen der Nazis‹ sind ein Konstrukt, das im Rahmen eines spezifi schen – 
äußerst erfolgreichen – publizistischen Genres entstanden ist. Diese Feststellung 
enthebt freilich nicht der Frage, woher die damit verbundene Attraktion rührt. Was 
hält die Konstruktion zusammen und strukturiert sie zugleich? Wenn im Zentrum 
die Ehefrauen und Geliebten der Mächtigen des NS-Regimes stehen, so werden 
doch in die entsprechenden Sammelbände immer auch andere Frauen einbezogen, 
die in irgendeiner Weise spektakulär waren. Verbunden sind sie, so möchte ich ar-
gumentieren, über den Topos der realen oder fi ktiven Intimität vorzüglich mit der 

62  |   Für eine frühe (1974) und paradigmatische Analyse dieses Phänomens vgl. Susan 
Sontag: »Faszinierender Faschismus«, in: Dies., Im Zeichen des Saturn. Essays, Frankfurt/
Main: S. Fischer 1983, S. 96–125. 
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Zentralfi gur Hitler oder mit einem der mächtigen Protagonisten des NS-Regimes. 
So etwa wehrt sich Hanna Reitsch ebenso wie Henriette von Schirach gegen ein 
ihr unterstelltes Verhältnis mit Hitler,63 Magda Goebbels wird in eine Dreiecksbe-
ziehung mit Goebbels und Hitler gestellt,64 und auch durch Riefenstahl-Biografi en 
geistert eine romantische Szene mit Hitler am Nordseestrand.65 

Besonders deutlich wird die Zentralität dieses Topos, wo er besonders unan-
gemessen wirkt, etwa in Guido Knopps Einbeziehung von Marlene Dietrich in 
seine Serie »Hitlers Frauen«. Er braucht die ›Gegnerin‹ in seiner Typologie ›Mu-
se – Gefolgsfrau – Freundin‹, doch will er offenbar keinesfalls auf die sexualisierte 
Anbindung verzichten. Darum agiert er mit einem noch enger gefassten Genitiv 
als andere Autorinnen und Autoren. Er spricht einfach von »Hitlers Frauen« – und 
»Marlene«. Auf die Weise wird nicht nur das Interesse des NS-Regimes, die Schau-
spielerin für die deutsche Filmindustrie zu verpfl ichten, in sexualisierten Kontexten 
präsentiert. Es wird auch suggeriert, dass Hitler und Goebbels wie die von Marlene 
Dietrichs Show erotisierten GIs »hingerissen« gewesen seien und »um ihre Gunst 
geworben«66 hätten. Sie aber, die »Verführerin auf der Leinwand«, sei den Avancen 
Hitlers, der »unzählige Deutsche [verführte]«, nicht erlegen.67 Die Auseinanderset-
zung mit der dezidierten Gegnerin wird dergestalt als transatlantischer Liebeskampf 
inszeniert.

Was hier deutlich wird, sind »Rhetoriken der Pornografi sierung«, auf die Sil-
ke Wenk so nachdrücklich am Beispiel visueller Repräsentationen des National-
sozialismus hingewiesen hat. Nicht, dass hier Sexualität ins Spiel gebracht wird, 
ist das Problem, sondern es sind, wie Wenk formuliert hat, vielmehr jene rheto-
rischen Verfahren, »die versprechen, die eine ›Wahrheit‹ in der einen Nahsicht auf 
die Sexualität zu entdecken«.68 Im Blick auf die realen oder imaginierten Sexual-
partnerinnen der führenden Nationalsozialisten erhält diese Strategie eine zusätz-
liche Dimension, wenn in alternierenden Beschwörungen der extremen Sichtbarkeit 
bzw. vollkommenen Unsichtbarkeit dieser Frauen der Reiz noch gesteigert wird. 
Die postulierte Nahsicht auf die sexuellen Begierden und Praktiken ihrer in der 
historischen Erinnerung untrennbar mit den Gewaltverbrechen des NS-Regimes 
verbundenen Männer wird dabei wahlweise zur Identifi kation mit der von diesen 
Männern ausgeübten Macht angeboten oder als Erklärung für die von ihnen ausge-
übte Gewalt. Diese immer aufrechterhaltene Ambivalenz zwischen Erklärung und 
Identifi kation, so würde ich gerne in Anknüpfung an Wenks These formulieren, 
stellt den Kern des Diskurses über die ›Frauen der Nazis‹ dar: nicht dass er eine 

63  |   H. v. Schirach: Preis der Herrlichkeit, S. 83 f.; H. Reitsch: Fliegen, S. 8. 
64  |   A. M. Sigmund: Frauen der Nazis, S. 126 f.
65  |   G. Knopp: Hitlers Frauen, S. 179; J.-M. Charlier/J. de Launay: Eva Hitler, S. 55.
66  |   G. Knopp: Hitlers Frauen, S. 370.
67  |   Ebd., S. 433.
68  |   Silke Wenk: »Rhetoriken der Pornografi sierung. Rahmungen des Blicks auf die 

NS-Verbrechen«, in: Insa Eschebach/Sigrid Jacobeit/Dies. (Hg.), Gedächtnis und Geschlecht. 
Deutungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen Genozids, Frankfurt/Main, New 
York: Campus 2002, S. 269–294, hier S. 291.
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Sexualität der Gewalttäter imaginiert, sondern dass er unter dem Deckmantel der 
Aufklärung Einfühlung erlaubt und es ermöglicht, die narrative Vermischung von 
Gewalt und Sexualität zu genießen, ohne dies zugeben zu müssen.

Neben der pornografi schen Attraktion spielt auch die apologetische Dimension 
der Narrative eine wichtige Rolle. Dabei lassen sich zwei Strategien zeigen. Die 
erste ist mit dem bezeichnet, was Irit Rogoff und Kathrin Hoffmann-Curtius an 
Beispielen musealer Repräsentation als »Feminisierung des Faschismus« beschrie-
ben haben.69 Das hier schon an einer Reihe von Beispielen gezeigte narrative Muster 
lautet: Frauen waren die überzeugtesten Nationalsozialistinnen, ihr Fanatismus für 
das System war sexuell begründet und an ihren erfolgreichsten Vertreterinnen, die 
es bis in die Privaträume der gewalttätigen Männer geschafft haben, lässt sich zei-
gen, wie das funktioniert hat. Die Abgrenzung von diesem Bild fällt leicht – wer 
sich vor den verführerischen Frauen retten kann, ist vor dem Faschismus geschützt, 
so lautet die simple Botschaft.

Die zweite Strategie stellt die Harmlosigkeit und Alltäglichkeit der porträtierten 
Frauen ins Zentrum. Die Blumen pfl ückende Eva Braun70 oder Angela Lamberts 
Wort von der Banalität der Gutherzigkeit (»banality of goodness«) sind Inbegriffe 
dieser Strategie. Anhand der Erzählung eines harmlosen Alltags der Ehefrauen und 
Geliebten der NS-Größen wird ein ebenso harmloser Alltag ihrer Männer nahege-
legt: Die Biografi en der Frauen fungieren als Raum, in dem die Verbrecher als gute, 
private Menschen dargestellt werden können. Diese Strategie knüpft unmittelbar an 
jene NS-Propagandastrategie an, die in der Rede von den »anständig gebliebenen« 
SS-Männern zum Ausdruck kommt.71 Es ist die Verbindung des pornografi schen 
Blicks auf das imaginierte ›Geheimnis‹ des Bösen mit den in der Banalität des ›All-
tags‹ angelegten apologetischen Angeboten, die, wie ich glaube, den Diskurs um die 
imaginierten und realen, intimen und symbolischen Partnerinnen der nationalsozi-
alistischen Machthaber so attraktiv und auch so gefährlich macht.

69  |   Kathrin Hoffmann-Curtius: »›Feminisierung des Faschismus‹«, in: Claudia Keller/
LiteraturWERKstatt Berlin (Hg.), Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag. 
Antifaschismus: Geschichte und Neubewertung, Berlin: Aufbau Verlag 1996, S. 45–69; Irit 
Rogoff: »Von Ruinen zu Trümmern. Die Feminisierung von Faschismus in deutschen histo-
rischen Museen«, in: Silvia Baumgart et al. (Hg.), Denkräume zwischen Kunst und Wissen-
schaft, Berlin: Reimer 1993, S. 258–285.

70  |   So etwa in der Dokumentation »Hitlers Frauen und Marlene« von Guido Knopp in der 
Folge »Eva Braun – die Freundin« von Oliver Halmburger, Stefan Braunburger (ZDF 2001).

71  |   In einer Geheimrede vor SS-Führern am 4. Oktober 1943 in Posen hatte Heinrich 
Himmler explizit und ohne Tarnbegriffe über die Massenmorde an den Juden gesprochen und 
es in diesem Zusammenhang als »Ruhmesblatt« der SS-Männer bezeichnet, dass sie bei der 
Mordarbeit »anständig geblieben« seien. Vgl. dazu: Peter Longerich: Der ungeschriebene Be-
fehl. Hitler und der Weg zur »Endlösung«, München: Piper 2001.
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Geschichte, Geschlecht und Gedächtnis 

Die Historikerin Anna Maria Sigmund nimmt im Vorwort der 2005 erschienenen 
Taschenbuchausgabe ihrer »Frauen der Nazis« für sich in Anspruch, die Beschäfti-
gung mit dem Thema initiiert zu haben: 

»Als ›Die Frauen der Nazis‹ von 1998 an in insgesamt drei Bänden erschienen, stießen sie 
auf großes internationales Interesse. Inzwischen werden die Bücher in fast 30 Sprachen ver-
breitet. Sie werden in Europa und den USA ebenso gelesen wie in China und Südamerika. 
Zahlreiche Nachfolgewerke und Dokumentationen nahmen sich des Themas an und weiteten 
es aus. Seminare beleuchteten die Rolle der weiblichen Elite im Dritten Reich, Schüler(innen) 
schrieben darüber Hausarbeiten, Student(inn)en erwarben mit der Problematik der NS-
Frauen Diplome.«72 

Der Topos der ersten Thematisierung hat sich freilich in dem seit den 1950er Jah-
ren fl orierenden publizistischen Feld, in das sich Sigmunds Darstellung einschreibt, 
ständig wiederholt: Immer wieder ging und geht es um die erstmalige Lüftung von 
damit zugleich nahegelegten Geheimnissen. Eine Rezeption der – wechselvollen – 
Entwicklungen der inzwischen über 30-jährigen Frauen- und Geschlechterfor-
schung zum Nationalsozialismus ist in Sigmunds Arbeit hingegen nicht erkennbar. 
Der publizistische Erfolg des Werkes ist wohl auch eher in der zugleich intime und 
alltägliche Details versammelnden Schlüssellochperspektive zu suchen, die nicht 
zuletzt in der vertraulichen Adressierung der Protagonistinnen mit ihren Vornamen 
hergestellt wird. 

Das verbreitete Missverständnis, bei dem populären Diskurs über die ›Frauen 
der Nazis‹ handle es sich um Frauen- und Geschlechterforschung zum Nationalso-
zialismus, bedarf dringend der Korrektur. Dies wird, wie ich glaube, nur möglich 
sein, wenn die – zu differenzierende – Geschichte der Frauen der NS-Elite in Ver-
bindung mit der Gedächtnisfunktion des Bildes der ›Frauen der Nazis‹ im postna-
tionalsozialistischen Diskurs in den Blick genommen wird. Dies aus mindestens 
zwei Gründen: Zum einen waren die Frauen, um die es hier geht – in unterschied-
lichen Positionen, sei es als außerordentliche Identifi kationsfi guren, wie etwa die 
Fliegerin Hanna Reitsch, oder als Gattinnen, wie etwa die staatliche Repräsentati-
onsfunktionen wahrnehmende Magda Goebbels, aber auch als verborgene Gelieb-
te –, selbst Teil der Repräsentationspolitik des Regimes. Sie sind bei Kriegsende 
keine unbeschriebenen Blätter, haben keine bloß privaten Existenzen, sondern be-
reits eine – meist sorgfältig konstruierte – Fama. An diese knüpft, und das ist der 
zweite Aspekt der Verfl echtung, der Nachkriegsdiskurs an: zum Teil unter verän-
derten Vorzeichen, nicht selten aber auch in relativ unverblümter Fortschreibung. 
Diesen Zusammenhang sichtbar zu machen, die stereotypen Narrative erkennbar 
zu machen und die unterschiedlichen damit verbundenen Darstellungsstrategien zu 
dekonstruieren, scheint mir eine wichtige Voraussetzung dafür zu sein, die vielfach 
phantasmatischen Geschlechtermetaphern in der Gedächtnisgeschichte des Nati-

72  |   A. M. Sigmund: Frauen der Nazis, S. 7.
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onalsozialismus aufzulösen und damit ihren so problematischen gedächtnis- und 
geschlechterpolitischen Folgen entgegenzuwirken. 

Dazu gilt es, sich eingehender als bislang mit den Geschlechterverhältnissen und 
Handlungsräumen für Frauen in der NS-Elite auseinanderzusetzen. Zu fragen ist 
etwa nach dem spezifi schen Einsatz von Ehefrauen und Familien der führenden Po-
litiker in der Repräsentationspolitik des Regimes wie auch bei der Integration zwi-
schen alten gesellschaftlichen Eliten und neuer (Bewegungs-)Elite. Erneut zu unter-
suchen wären aber auch die propagandistischen Funktionen von Ausnahmefi guren 
wie Riefenstahl oder Reitsch. Zugleich sollte, wie ich glaube, das Phänomen der 
Geschichtspolitik betreibenden Gattinnen und Witwen als Apologetinnen des Nati-
onalsozialismus ernster genommen werden, als dies bislang geschehen ist. So fi ndet 
die biografi sche Thematisierung von ehemaligen NS-Größen nicht selten durch ihre 
Gattinnen statt – zum Teil, weil sie die Überlebenden sind, zum Teil, weil sie als 
weniger schuldig Erscheinende eher in der Öffentlichkeit auftreten können. Ihre zu-
meist als Autobiografi en publizierten Texte haben vielfach über weite Strecken die 
Männer zum Gegenstand. Das gilt dann in Folge auch für die biografi schen Texte, 
die ihre Attraktion maßgeblich aus den Namen der Männer der Porträtierten bezie-
hen. Dass die Präsentation der sonst nicht ohne den Hinweis auf ihre Verbrechen 
darstellbaren Ehemänner als private Personen massive apologetische Effekte hat, ist 
dabei kaum zu übersehen. Die Netzwerke und Verweissysteme im Kontext der hier 
postulierten ›Zeitzeugenschaft‹ gilt es einer ausführlichen Analyse zu unterziehen. 
Nicht zuletzt bedürfen die gedächtnispolitischen Funktionen des Bildes der ›Frauen 
der Nazis‹ in populären Diskursen einer genaueren Untersuchung. Dazu gilt es, 
dem Sog omnipräsenter stereotyper Bilder die Aufmerksamkeit für die Narrative 
entgegenzusetzen, die mit ihnen einhergehen und die ihre Wirkungsmächtigkeit 
nicht zuletzt aus ihrer Trivialität und scheinbaren Universalität beziehen. 

Abb. 3: Vorspann. Filmstills aus der 
Serie »Hitlers Frauen«.
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Expositionen des Obszönen: zum Umgang mit 

dem Nationalsozialismus in der visuellen Kultur

SILKE WENK

Die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus bedeutet für alle Über-
lebenden, zu denen selbst die Nachgeborenen gezählt werden können, »eine einzige 
Kränkung der Eigenständigkeit. Und zwar deshalb, weil wir ja keine Kontrolle [ha-
ben] über das, was schon passiert ist.« Deswegen haben wir »die Nostalgie erfun-
den, d. h. den Kitsch Erinnerung […]«, schreibt Ruth Klüger über den »Missbrauch 
der Erinnerung: KZ-Kitsch«.1 Zum »Kitsch der Erinnerung« gesellte sich nicht sel-
ten die Pornografi e, bestimmt von dem Wunsch, die »Kontrolle« wiederzugewin-
nen, Grenzen gegenüber dem zu ziehen, was geschehen ist.2 Inwiefern dies auch für 
Bilder gilt, über die seit den späten 1960er Jahren die Geschichte des Nationalsozi-
alismus repräsentiert wird, ist eine Frage, die den folgenden Text motivierte; eine 
weitere die, in welcher Weise uns diese Bilder der nun mehr als ein halbes Jahrhun-
dert zurückliegenden Verbrechen nicht nur als Repräsentationen des Vergangenen 
einholen, sondern sich womöglich auch immer wieder mit solchen von aktuellen 
Kriegen und Terror, denen wir in anderer Weise ausgesetzt sind, überlagern.

Konstruktionen des Obszönen haben eine wichtige Funktion für die (Selbst-)
Positionierung der Nachgeborenen gegenüber dem Nationalsozialismus und seinen 
Verbrechen wie auch deren Nachwirkungen im aktuellen Bildergedächtnis. Bei 
dem Begriff des ›Obszönen‹ geht es hier keineswegs nur um Sex oder Sexuali-
tät, sondern ebenso auch um Gewalt, kurz um das, was als unerträglich gilt, was 
jenseits der Grenze des Erträglichen und damit des allgemein Sichtbaren platziert 
wird und dennoch stets gesehen werden will. Was als ›obszön‹ gilt, ist bekanntlich 
keineswegs immer und überall gleich, sondern wird jeweils hergestellt, auch mo-
difi ziert, dargelegt und ausgestellt, exponiert. Wenn ich von ›Exposition‹ spreche, 
meine ich hier nicht nur Ausstellung im kunstwissenschaftlichen Kontext, sondern 
spiele ebenso auf die literaturwissenschaftliche Bedeutung von Exposition an – als 

1  |   Ruth Klüger: Von hoher und niedriger Kultur, Göttingen: Wallstein 1996, S. 30 f.
2  |   Ebd., S. 35 und 38.
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Einführung des Zuschauers in eine zu erwartende Handlung in einem Drama. Über 
›Expositionen des Obszönen‹ werden, so meine These, Grenzen markiert, jenseits 
derer die historischen Verbrechen des Nationalsozialismus lokalisiert werden und 
gegenüber denen sich die Nachgeborenen zu positionieren suchen.

Expositionen der Misogynie

In der 19683 erstmals erschienenen und mehrfach wieder aufgelegten »Sittenge-
schichte des Zweiten Weltkrieges« fi ndet sich im sechsten Kapitel über »Das Ge-
schäft der Vernichtung« eine ganzseitig reproduzierte Fotografi e, die den national-
sozialistischen Terror veranschaulichen soll (Abb. 1). Der Herausgeber der Publi-
kation, die als Fortsetzung der von Magnus Hirschfeld verfassten »Sittengeschichte 
des Ersten Weltkrieges« verstanden werden will und eine breite Öffentlichkeit an-
sprechen soll, sah sich, so heißt es im Vorwort, mit der Notwendigkeit konfrontiert, 
»im Bild so präzis zu sein, wie das irgend anging«.4 Rechts, ganzseitig, sieht man 
am Galgen hängende Menschen, die meisten von ihnen lassen sich über ihre Klei-
dung als weiblich identifi zieren. Dieser Fotografi e der Erhängten ist auf der linken 
Seite halbseitig ein Foto mit der Bildunterschrift »Auspeitschung im 20. Jahrhun-

3  |   Ich danke Kathrin Hoffmann-Curtius und Sigrid Philipps für die unterstützende Re-
cherche hinsichtlich der Erscheinungsdaten des ohne Jahresangabe gedruckten Werks.

4  |   Karl Schustek (Hg.): Sittengeschichte des Zweiten Weltkrieges, Hanau: Schustek und 
Müller & Kiepenheuer o. J. (Neuaufl age 1981), o. S.

Abb. 1: aus: Karl Schustek (Hg.): Sittengeschichte des Zweiten Weltkrieges, o. J.
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dert« gegenübergestellt (Abb. 2).5 Auf diesem Foto können wir Männerrücken er-
kennen, die traktiert werden. Auf den ersten Blick wird auf diesen beiden gegen-
überliegenden Seiten die Inhumanität des NS-Regimes als Gewalt gegen Menschen 
vorgeführt. Auf den zweiten Blick wird jedoch ein Unterschied in den Bedeutungen 
erkennbar. Nicht nur in der Größe und der damit einhergehenden Eindrücklichkeit 
der Fotos ist eine unterschiedliche Ausrichtung des Blicks der Betrachter/-innen 
gegeben, sondern auch in den Untertiteln. Wird auf der einen Seite skandalisiert, 
dass »Auspeitschung im 20. Jahrhundert« stattfand, man könnte ergänzen, sogar 
noch im 20. Jahrhundert, so heißt es auf der anderen Seite schlicht und zugespitzt: 
»Umgang mit Frauen«.

Mag sich uns heute die Frage danach aufdrängen, wer diese gehängten Frauen 
waren – Jüdinnen, antifaschistische Kämpferinnen, Partisaninnen – und aus wel-
chen Ländern sie kamen, wird mit der Art und Weise der Repräsentation der »Sit-
tengeschichte des Zweiten Weltkrieges« von 1968 diese Frage nach der Differenz 
schlicht aus- bzw. überblendet. Darüber hinaus gibt die Unterschrift diesem Bild 
des Schreckens einen anderen Sinn als der Fotografi e, die die »Auspeitschung im 
20. Jahrhundert« zeigt: Was skandalisiert, exponiert wird, ist hier der »Umgang mit 
Frauen«, man könnte ergänzen, die Gewalt gegen das ›schwache Geschlecht‹. Diese 
Form der Präsentation der Fotografi e lässt sich m. E. als symptomatisch nicht nur 
für den Band, sondern auch für die späten 1960er und 1970er Jahre lesen. Das NS-
System wird hier nicht nur als reaktionär, in den Methoden der Gewalt eher ›dem 
Mittelalter‹ (»Auspeitschung im 20. Jahrhundert«) als ›der Moderne‹ verwandt dar-
gestellt; es erscheint darüber hinaus als frauenfeindlich. Der skandalisierende Vor-
wurf der Misogynie kennt keinen Unterschied zwischen Frauen. Sie scheinen von 
Natur aus alle gleich und potenzielle Opfer einer Männerherrschaft zu sein, gegen 
die wiederum – das ist die implizite Botschaft – nur männliche Wehrhaftigkeit ei-
nen Schutz bieten kann. Gegen solche Stereotypisierungen und Essentialisierungen 

5  |   Quellen der fotografi schen Dokumente sind nicht angegeben.

Abb. 2: aus: Karl Schustek (Hg.): Sittengeschichte des Zweiten Weltkrieges, o. J.
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haben Gender-Forscherinnen in den letzten Jahrzehnten viele gut begründete Ein-
wände formuliert. Sie haben daran erinnert, dass es im NS-Staat rassistisch defi -
nierte Differenzen im »Umgang mit Frauen« gegeben hat (vgl. die Einführung von 
Elke Frietsch und Christina Herkommer in diesem Band). Fraglich ist jedoch immer 
wieder von Neuem, wie sich Stereotype ›männlicher Gewalt‹ und ›weiblicher Op-
fer‹ aufl ösen lassen. 

Stereotypisierungen – man könnte ebenso gut von Schemata sprechen – haben 
die Muster der Deutung des schwer fassbaren Schreckens des NS-Systems nachhal-
tig geprägt. Stereotype und Schemata sind nicht nur vereinfachend oder Komple-
xität reduzierend, sie haben immer auch die Funktion der Verständigung, der Ab-
sicherung der Grenzen, innerhalb derer sich ein Kollektiv bewegt und über seinen 
Zusammenhalt verständigt. Sind sie ihrerseits Vorgaben, von denen man weiß, dass 
sie Verallgemeinerungen oder Versämtlichungen sind, denen die Individuen in ihrer 
Unterschiedlichkeit nie ganz genügen können, so werden sie gleichwohl akzeptiert 
und tradiert, über Bilder, visuelle Zeichen und Texte. Insbesondere angesichts von 
Terror und Schrecken scheinen sie den Subjekten des jeweiligen Kollektivs Sicher-
heit zu versprechen. Im Blick auf den Nationalsozialismus und seine Verbrechen 
dienen heteronormativ bestimmte Geschlechterstereotype, die Differenzen aus-
blenden oder zur Nebensache erklären, der Verständigung über die Grenzen, hinter 
denen sich das vermeintlich ganz Andere vollzogen hat. Dabei wird zugleich immer 
auch ausgemalt – in der Phantasie ebenso wie in vergegenständlichten Visualisie-
rungen –, was sich jenseits der Grenze noch ereignet hat, zur eigenen Rückversi-
cherung. Das, was ausgemalt wird, vollzieht sich den ›Expositionen‹ entsprechend. 
Sie legen fest, was bedeutungsvoll war am Geschehen – und sie produzieren Un-
sichtbarkeiten.6

Expositionen des Pornografi schen als Form 
der Grenzmarkierung 

Zu den Expositionen des Obszönen hat die Disziplin der Kunstgeschichte wieder-
holt ihren Beitrag geleistet. Lange zwar war die Kunst der NS-Zeit unter Verschluss 
geblieben. Sie galt aufgrund ihrer engen und offensichtlichen Beziehung zum NS-
Staat als Nichtkunst oder auch als Kitsch, kurz als ›das ganz Andere‹ von Kunst, 
wodurch die Kunst vor 1933 und nach 1945 von jeder Verfl echtung mit Macht frei-
gesprochen werden konnte.7 Eine andere Grenze wurde jedoch gezogen, nachdem 

6  |   Man denke hier etwa an die jahrzehntelang tabuisierte Sex-Zwangsarbeit in den 
Konzentrationslagern des Nationalsozialismus. Vgl. hierzu Baris Alakus et al. (Hg.): Sex-
Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, Wien: Mandelbaum 2006, und 
die Ausstellung »Sex-Zwangsarbeit in NS-Konzentrationslagern«, die im Januar 2007 in der 
Gedenkstätte Ravensbrück eröffnet wurde.

7  |   Ich habe mich mit entsprechenden Darstellungsmustern bereits früher ausführlich aus-
ein andergesetzt: vgl. Silke Wenk: »Hin-weg-sehen oder: Faschismus, Normalität und Sexis-
mus. Notizen zur Faschismus-Rezeption anlässlich der Kritik der Ausstellung ›Inszenierung der 
Macht‹«, in: NGBK (Hg.), Erbeutete Sinne. Nachträge zur Berliner Ausstellung »Inszenierung 
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1974 die »Kunst im 3. Reich« in einer mit großer Medienöffentlichkeit bedachten 
Ausstellung mit dem Untertitel »Dokumente der Unterwerfung« im Frankfurter 
Kunstverein der Öffentlichkeit zu sehen gegeben wurde. Gegen die vielfach, auch 
drei Jahrzehnte später, etwa anlässlich der 2006 eröffneten Schweriner Ausstel-
lung von Werken Arno Brekers, noch zu hörenden Befürchtungen, dass das Zei-
gen von Nazi-Kunst gefährlich und verführerisch sei, hatten sich die Frankfurter 
Ausstellungsmacher/-innen eine besondere, didaktische Präsentationsstrategie 
ausgedacht. Sie arbeiteten mit dem Prinzip der Konfrontation. Sie versuchten, ge-
gen den ›schönen Schein‹ der Kunst mit Dokumenten der ›Wirklichkeit‹ des Ter-
rorregimes, sprich Schreckensfotos anzugehen, indem etwa dem Nazi-Gemälde 
einer ›heilen‹ Bauernfamilie Fotos von Bombenopfern gegenübergestellt wurden 
oder Mütterdarstellungen Aufnahmen von Arbeiterinnen in einer Munitionsfabrik 
(Abb. 3, Abb. 4).8 

Über derartige Konfrontationen sollten auch die Misogynie und die »Subordi-
nation« der Frauen ›entlarvt‹ werden. Davon jedenfalls ist in dem begleitenden Ka-
talog vielfach die Rede. Der Nationalsozialismus sei »notorisch frauenfeindlich und 
prüde« gewesen.9 Wiederholt wird vom »Objektstatus der Frau« gesprochen. Diese 
Rede wird zugleich durchkreuzt von der stetigen, in gleichem Maße beschwörend 
wiederholten Charakterisierung des nationalsozialistischen Systems und seiner 
Führung als »sexualfeindlich«.10 Derartige Charakterisierungen fi nden sich neben – 
von nun an immer wieder in verschiedenen folgenden Publikationen wiederholten – 
zeitgenössischen Zitaten, wie etwa aus dem Brief von Gerda Bormann, in dem sie 
ihren Mann für seinen ›Seitenschritt‹ mit einer jungen »Arierin« beglückwünscht,11 
ein seither vielfach zitierter Beleg für die ›Perversion‹ des Nationalsozialismus.

Zwischen den Bildern und kunsthistorischen Kommentaren vollzieht sich ein 
bemerkenswertes Spiel der Sexualisierung. So etwa ist angesichts von Aktgemälden 
der NS-Zeit von Frauen die Rede, »die darauf warten, gepfl ückt und verspeist zu 
werden«,12 und schließlich auch von (freilich nur damals) überforderten Männern: 

der Macht. Ästhetische Faszination im Faschismus«, Berlin: Nishen 1988, S. 17–32, und Silke 
Wenk: »Rhetoriken der Pornografi sierung. Rahmungen des Blicks auf die NS-Verbrechen«, in: 
Eschebach/Jacobeit/Dies. (Hg.), Gedächtnis und Geschlecht (2002), S. 269–294.

8  |   Vgl. Kunst + Unterricht 28 (1974), S. 46. In der Bildunterschrift heißt es: »Die di-
daktische Aufbereitung des Ausstellungsgegenstandes, die Gegenüberstellung der (wenigen) 
Originale und der Schrift- und Bildtafeln, die den ›Zeitgeist‹ dokumentieren, kann zu keinen 
Mißverständnissen führen.«

9  |   So heißt es in dem Artikel über die »Darstellung der Frau«: Kunst im 3. Reich. Doku-
mente der Unterwerfung. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Frankfurter Kunstverein, 
Frankfurt/Main 1974, z. B. S. 182 und 184.

10  |   Vgl. dazu auch Elke Frietsch: »Kulturproblem Frau«. Weiblichkeitsbilder in der 
Kunst des Nationalsozialismus, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2006, S. 4 ff. u. a.

11  |   Beispielsweise Berthold Hinz: Die Malerei im deutschen Faschismus. Kunst und 
Konterrevolution, München: Hanser 1984, S. 87.

12  |   Ebd.
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Abb. 3 (oben): Blick in die Ausstellung »Kunst im 3. Reich«, aus: Kunst + Unter-
richt, 1974.
Abb. 4 (unten): »Kunst im 3. Reich«, Katalog Frankfurter Kunstverein, 1974.
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»Die derart animierten Mannsbilder sind vielfach nicht in der Lage, die ihnen zugedachte 
Rolle, ihre Potenz selbst auszuspielen. Sie schlüpfen in die Masken des Göttervaters Zeus und 
suchen als Stiere, Schwäne usw. auf seinen Spuren ihre Opfer heim.«13 

Performativ wird hier offenbar der eigene – männliche – Subjektstatus zu sichern 
gesucht. In der Kritik der vermeintlichen Sexualfeindlichkeit und Misogynie des 
Nationalsozialismus wird inmitten des kunsthistorischen Diskurses eine pornogra-
fi sche Rede legitim.14 Und über diese sexualisierende, pornografi sche Rede wird 
schließlich die neue auf gewisse Weise wie ehedem männerbündische Gemein-
schaft, die sich gegen den Nationalsozialismus etablierte, als eine angeblich freie 
bzw. sexuell befreite konstituiert.

Die Unterstellung der ›Sexualfeindlichkeit‹ ist zu verorten im Diskurs der Se-
xualisierung, wie er jüngst auch von Dagmar Herzog zur Diskussion gestellt wurde. 
Aus ihrer Untersuchung »Die Politisierung der Lust«15 ist zu lernen, dass das, was 
als Sex-Reduktionismus bezeichnet werden kann, die 1960er Jahre mit den 1950ern 
verband: Waren es zunächst die Perversionen, die Abweichungen von ›normaler‹ 
Sexualität, die als Begründungen für den Nazi-Terror herhalten mussten, so war es 
seit den 1960ern die Unterdrückung ›der Sexualität‹. Herzog hat jedoch weitestge-
hend ausgeblendet, dass die Kritik an der vermeintlichen Sexualfeindlichkeit vor-
nehmlich über Bilder weiblicher Körper artikuliert und ausgetragen wurde. Damit 
wurde an eine schon länger andauernde Tendenz zur Beschreibung des historischen 
Faschismus in Metaphern von Geschlecht angeknüpft.

Feminisierung des Faschismus

Die These der »Feminisierung des Faschismus« ist insbesondere von Irit Rogoff und 
Kathrin Hoffmann-Curtius formuliert und begründet worden. Rogoff hat bereits 
1993 an Beispielen musealer Repräsentationen des Nationalsozialismus analysiert, 
inwiefern nach 1945 über die visuelle Verknüpfung der deutschen Bevölkerung 
mit dem ›schwachen Geschlecht‹ eine Entlastung gesucht wurde. Die Politik einer 
Selbstviktimisierung bedient sich Rogoff zufolge Stereotypen des Weiblichen.16 

Neben sexualisierten Metaphern unschuldig-naiver Verführbarkeit und Ver-
führung kursierte, wie Kathrin Hoffmann-Curtius 1996 gezeigt hat, von Anbeginn 
auch das Pendant der gefährlichen, mit Weiblichkeit konnotierten Verführung. Ver-
suche, das ›Problem Nationalsozialismus‹ über Weiblichkeitsmetaphern zu bewäl-
tigen, lassen sich in die antifaschistische Kunst der 1930er Jahre zurückverfolgen. 
So gibt uns z. B. David Alfaro Siqueiros die »Geburt des Faschismus« in seinem 

13  |   Ebd., S. 88.
14  |   Dazu ausführlich: S. Wenk: »Hin-weg-sehen«, a. a. O.
15  |   Vgl. Dagmar Herzog: Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Ge-

schichte des 20. Jahrhunderts, München: Siedler 2005.
16  |   Irit Rogoff: »Von Ruinen zu Trümmern. Die Feminisierung von Faschismus in deut-

schen historischen Museen«, in: Silvia Baumgart et. al. (Hg.), Denkräume zwischen Kunst und 
Wissenschaft, Berlin: Reimer 1993, S. 258–285.
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gleichnamigen Gemälde von 1936 über die frontale Ansicht einer gebärenden Frau 
zu sehen.17 Bertolt Brechts Wendung »Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das 
kroch« wurde bekanntlich zur antifaschistischen Wendung schlechthin. Sie hat im 
Feld des Visuellen auch nach 1945 sexistische Phantasien befl ügelt – in künstle-
rischen ebenso wie in explizit pornografi schen Produktionen.18

Am Cover des Katalogs zur Ausstellung, die 1974 im Frankfurter Kunstverein 
stattfand (Abb. 5), lässt sich die von Hoffmann-Curtius breit belegte Tendenz der 
sexualisierenden Feminisierung des historischen Faschismus noch weiter illustrie-
ren. In gewisser Weise anknüpfend an künstlerische Strategien, wie sie prominent 
in den Montagen des antifaschistischen Künstlers John Heartfi eld erprobt wurden, 
wird hier auf dem Katalogcover das ›Eigentliche‹, das ›hinter‹ der nationalsozialis-
tischen Inszenierung Liegende aufzudecken beansprucht: Wo Heartfi eld allerdings 
noch ›das Kapital‹ platzierte, erscheint hier eine weibliche Gestalt, gleichsam als 
Domina über den Truppenformationen auf dem Nürnberger Parteitagsgelände.19 
Aus der »Göttin der Kunst«, von Adolf Ziegler 1938 auf der »Großen Deutschen 
Kunstausstellung« in München präsentiert, wird eine Allegorie des NS-Staates. 

Die Fixierung auf das weibliche Geschlecht, über welches das ›ganz Andere‹ 
des Faschismus exterritorialisiert und zugleich als solches immer wieder erkundet 
werden sollte, fand schließlich eine Fortsetzung im Cover des Katalogs der Ausstel-
lung »Kunst und Diktatur« (Abb. 6), die 20 Jahre nach der Frankfurter Ausstellung 
in Wien präsentiert wurde. Ausschnitte, Ausleuchtungen eines NS-Gemäldes – es 
handelt sich um Ivo Saligers »Rast der Diana« aus dem Jahr 1940 – versprechen eine 
»maximale Sichtbarkeit«. Sie kommen voyeuristischer Schaulust entgegen, ohne sie 
jedoch wirklich befriedigen zu können, insofern auch die mehrfachen Ansichten 
weiblicher Scham nichts weiter zu sehen geben (können).20

Folgern lässt sich, dass Geschlechterbilder die Deutungen bzw. Deutungsmuster 
des Nationalsozialismus entscheidend strukturieren. Über sie werden die Grenzen 
markiert, die uns vom Nationalsozialismus und seinen Verbrechen trennen sollen. 

17  |   Vgl. Kathrin Hoffmann-Curtius: »Feminisierung des Faschismus«, in: Claudia Kel-
ler/LiteraturWERKstatt Berlin (Hg.), Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der 
Tag. Antifaschismus: Geschichte und Neubewertung, Berlin: Aufbau Verlag 1996, S. 45–69, 
hier S. 59.

18  |   Vgl. ebd. und S. Wenk: »Rhetoriken der Pornografi sierung«, a. a. O.
19  |   Hoffmann-Curtius hat auch auf die Verwandtschaft dieser Montage mit Präsentati-

onen von Lili Marleen als »Vamp vor einer Hakenkreuzaureole« im gleichnamigen Film von 
R. M. Fassbinder von 1981 aufmerksam gemacht – vgl. K. Hoffmann-Curtius: »Feminisierung 
des Faschismus«, a. a. O., S. 53.

20  |   Zur Analyse der Darstellungsstrategie der »Pornografi sierung« siehe S. Wenk: 
»Rhetoriken der Pornografi sierung«, a. a. O. Weitere Belege und Illustrierungen fi nden sich 
ebenfalls dort. Vgl. zu der Suche nach der »maximalen Sichtbarkeit« in der Pornografi e auch 
Linda Williams: Hard Core. Macht, Lust und die Tradition des pornographischen Films, Basel, 
Frankfurt/Main: Stroemfeld/Nexus 1995, und weiterführend zur Geschichte der Kunst seit der 
Neuzeit: Linda Hentschel: Pornotopische Techniken des Betrachtens. Raumwahrnehmung und 
Geschlechterordnung in visuellen Apparaten der Moderne, Marburg: Jonas Verlag 2001. 
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Das exterritorialisierte Andere bleibt jedoch oder gerade deswegen ein Projekti-
onsfeld: In Szenen der Phantasie und der vergegenständlichten Bilder wird den Ex-
positionen des Obszönen entsprechend durchgespielt, was folgen könnte, was sich 
alles noch ereignen könnte. Zweifellos werden darüber zugleich immer wieder die 
Defi nitionen und Grenzen des Obszönen verschoben. Im Feld des Visuellen sind 
es vor allem und redundant Bilder des Weiblichen, an denen das Obszöne durchge-
spielt wird. Neben dem Bild unschuldiger, bloß verführter Weiblichkeit, über das 
Bestimmungen von Maskulinität reartikuliert und zu bestätigen versucht werden, 
kursiert das Bild der bedrohlichen Femme fatale, der sich hinzugeben tödlich sein 
kann. Diese visuellen Konstruktionen haben schließlich eine Entsprechung in den 
Bildern der KZ-Aufseherinnen, wie sie z. B. in dem Bestseller »Das Gesicht des 
Dritten Reiches« von Joachim C. Fest publiziert wurden.21 Solche Bilder scheinen 
ungeachtet der mehrfach geäußerten Kritik immer noch geeignet, das Grauen zu 
lehren, und bleiben auf ihre Weise obszön.22 Ich erinnere hier an das berühmte Foto 
der KZ-Aufseherinnen von Bergen-Belsen (Abb. 7). Diese und vergleichbare Abbil-
dungen der Täterinnen gelten als Bilder der Perversion,der Überschreitung sexuel-

21  |   Joachim C. Fest: Das Gesicht des Dritten Reiches. Profi le einer totalitären Herrschaft, 
München: Piper 1996.

22  |   Vgl. dazu auch K. Hoffmann-Curtius: »Feminisierung des Faschismus«, a. a. O.

Abb. 5: Katalogcover »Kunst im 3. Reich«, 1974.
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ler wie geschlechtlicher Normen.23 Deren Bilder hatten und haben die Funktion, das 
Kollektiv des nachfaschistischen Deutschland zu entlasten. Sie versprechen, mit 
der Rückkehr zur heterosexuellen Normativität auch die politische Gemeinschaft 
zu sichern. Eine Fortsetzung scheinen derartige Bilder in der Figur der Lynndie 
England, der Täterin von Abu Ghraib, gefunden zu haben. (Ich komme am Ende 
des Textes darauf zurück.)

Man kann sagen, dass in den Versuchen der eigenen Positionierung der Über-
lebenden und der Nachgeborenen gegenüber dem Nationalsozialismus altbekannte, 
stereotype Gegensatzpaare bzw. Aufspaltungen des Weiblichkeitsbildes am Werk 
sind: Mutter/Heilige auf der einen Seite, Hure/Perverse oder auch Monster auf der 
anderen. Jedoch sollten wir beim bisweilen ermüdenden Wiedererkennen des Alt-
bekannten nicht übersehen, welche Dynamik diesen Mustern in der stetigen Arbeit 
der Absicherung der Grenzen eigen ist – Grenzen, die nie endgültig dicht zu ma-
chen sind, erst recht nicht in einer Zeit von Krieg und Terror, in der uns schrecklich 

23  |   Vgl. hierzu Julia Duesterberg: »Von der ›Umkehr aller Weiblichkeit‹. Charakterbilder 
einer KZ-Aufseherin«, in: Eschebach/Jacobeit/Wenk (Hg.), Gedächtnis und Geschlecht (2002), 
S. 227–243; Alexandra Przyrembel: »Der Bann eines Bildes. Ilse Koch, die ›Kommandeuse 
von Buchenwald‹«, in: Eschebach/Jacobeit/Wenk (Hg.), Gedächtnis und Geschlecht (2002), 
S. 245–267. 

Abb. 6: Katalogeinband »Kunst und Diktatur«, 1994 (Umschlaggestaltung Peter 
Kaimer, Bernhard Grafl ).
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vertraute Bilder der überwunden geglaubten Vergangenheit plötzlich als aktuelle 
aus anderen Teilen der Welt wieder begegnen und im »Krieg der Bilder« vermehrt 
in Umlauf gebracht werden.24 

Unmögliche Bewältigungen 

Feministische Kunst- und Medienwissenschaftlerinnen haben in den letzten Jahr-
zehnten den »Bild-Status der Frau« und dessen zentrale Funktion in der Moderne 
analysiert. Silvia Eiblmayr etwa hat im Anschluss an Jacqueline Rose die sympto-
matische Funktion des Weiblichen im System der Repräsentation betont: Am Bild 
›der Frau‹ – der Singular verweist auf die essentialisierende Konstruktion – werden 
soziale Krisen abgearbeitet und zugleich zu lösen gesucht. »Der symbolische Man-
gel, dem jedes Subjekt unterworfen ist, durch den es sich überhaupt konstitutiert, 
wird allein der Frau zugeschrieben.«25 Insofern erhält ihr Bild eine symptomatische 
Funktion. 

24  |   Etwa Silke Wenk: »Sichtbarkeitsverhältnisse: ›asymmetrische Kriege und (a)sym-
metrische Geschlechterbilder‹«, in: Linda Hentschel (Hg.), Bilderpolitik in Zeiten von Krieg 
und Terror: Medien, Macht und Geschlechterverhältnisse, Berlin: b_books 2008, S. 31–49.

25  |   Silvia Eiblmayr: »Gewalt am Bild – Gewalt im Bild. Zur Inszenierung des weibli-
chen Körpers in der Kunst des 20. Jahrhunderts«, in: Ines Lindner et al. (Hg.), Blick-Wechsel. 
Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit in Kunst und Kunstgeschichte, Berlin: Rei-
mer 1989, S. 337–357, hier S. 339.

Abb. 7: KZ-Aufseherinnen in Bergen-Belsen, aus: Karl Schustek (Hg.):               
Sittengeschichte des Zweiten Weltkrieges, o. J.
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Mit dem von Judith Butler und anderen Gender- und Queer-Forscherinnen 
und -Forschern geschärften Wissen, dass weder Weiblichkeit noch Männlichkeit 
ein für alle Mal herstellbar oder gar zu haben, sondern immer wieder von Neuem 
zu sichern sind, lässt sich die symptomatische Funktion ›der Frau‹ noch genauer 
bestimmen. In den immer wieder zu wiederholenden und nie wirklich, geschwei-
ge denn auf Dauer glückenden Versuchen, den unmöglichen Normen der Zweige-
schlechtlichkeit zu entsprechen, gibt es eben die Gefahr nicht nur des Verfehlens, 
sondern auch der Bestrafung, die Gefahr eines sozialen Todes. Butler spricht von 
zwei »Höllenfi guren«, welche »die ›Drohung‹, die die Annahme männlicher und 
weiblicher Attribute erzwingt«,26 begleiten: Bei Nichterfüllung der heteronorma-
tiven Anforderungen droht entweder der »Abstieg in die weibliche Kastration und 
Verächtlichkeit [abjection]« oder ein »monströser Aufstieg zum Phallizismus«,27 
zur »phallischen Mutter« und zum destruktiven Monster. In den Figuren der »KZ-
Aufseherin« scheint dieser monströse Aufstieg sein historisch fi xierbares Bild ge-
funden zu haben: eine Höllenfi gur, die zugleich verschmolzen wurde mit einem 
System von Gewalt und Terror, von dem die Nachgeborenen sich immer wieder von 
Neuem versuchen abzugrenzen – in Szenarien der Phantasie sowie in Bild und Text. 
Wir haben es hier offenbar mit einer brisanten Verknüpfung von Versuchen der ›Be-
wältigung‹ der Unmöglichkeit der heterosexuellen Normen und der Unmöglichkeit, 
die Geschichte als eine abgeschlossene hinter uns zu lassen, zu tun.

Zur Aktualität der Höllenfi guren

Gerade die Überlagerungen einer doppelten Bedrohung des Status eines handlungs-
mächtigen Subjekts in der postfaschistischen Ordnung einerseits und der hetero-
normativen Matrix andererseits sind es, so meine zusammenfassende These, die 
die Expositionen des Obszönen vorantreiben und zugleich von ihnen forciert wer-
den. Rhetoriken der Pornografi sierung geben der Obsession, sehen und wissen zu 
wollen, ebenso einen Raum wie den Wünschen, sich gegenüber dem, »was schon 
passiert ist« (Klüger) und sich der Verfügung entzieht, positionieren zu können. 
Pornografi sche Lust ist eng verknüpft mit der Lust zu wissen, wer wir sind. Butler 
hat Pornografi e als eine »Allegorie männlicher Willensmacht und weiblicher Un-
terwerfung« zu lesen vorgeschlagen, als eine Allegorie, »die immer wieder ihre 
eigene Unrealisierbarkeit durchspielt«: Pornografi e als »Text der Unwirklichkeit des 
Geschlechts, der Text der unmöglichen Normen, denen es unterworfen ist und ange-

26  |   Judith Butler: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, Ber-
lin: Berlin Verlag 1995, S. 143

27  |   »Die Figur des übersteigerten Phallizismus, typisiert in der phallischen Mutter, ist 
verschlingend und zerstörerisch, das negative Schicksal des Phallus, wenn er an der weiblichen 
Position festgemacht ist. Bezeichnend in ihrer Frauenfeindlichkeit suggeriert diese Konstruk-
tion, daß ›den Phallus zu haben‹ als ein weibliches Wirken weitaus zerstörerischer ist als ein 
männliches Wirken, eine Behauptung, die die Verschiebung der phallischen Destruktivität sym-
ptomatisiert und die besagt, daß es für Frauen keinen anderen Weg gibt, den Phallus anzuneh-
men, außer in seinen tödlichsten Modalitäten« (J. Butler: Körper von Gewicht, S. 143).
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sichts derer es beständig scheitert«.28 An den vergeschlechtlichten Bildern, über die 
der NS-Staat mit seinen Verbrechen zu repräsentieren gesucht wird, ist zum einen 
zu verfolgen, dass das Pornografi sche sich keineswegs als Genre eingrenzen lässt, 
und zum anderen, dass ihm im Kontext der Selbstpositionierungen der Nachgebo-
renen, angesichts der »Kränkung der Eigenständigkeit« (Klüger), der sie ausgesetzt 
sind, eine spezifi sche Funktion zukommt. 

Man mag fragen, welche Aktualität die genannten Bilder des Nationalsozialis-
mus noch in Zeiten haben, in denen uns Bilder von Gewalt und Terror als Bilder 
unserer eigenen Gegenwart einholen. Ich habe eine Antwort bereits angedeutet, in 
dem ich einen Vergleich zwischen den KZ-Aufseherinnen und Lynndie England 
gezogen habe. Beide Fälle wurden uns als Bilder äußerster, von Frauen, die ihrer 
zugewiesenen Rolle nicht gerecht werden, vollführter Entgleisung vorgeführt und 
können so die Funktion der Entlastung des zur Verantwortung heranzuziehenden 
Kollektivs übernehmen.29 

Dafür, dass sich Bilder zeitgenössischer Folterinnen im Bildergedächtnis mit 
denen aus den historischen Konzentrationslagern verbinden, sorgt zudem das Ki-
no. Als aktualisierte nazistische »Höllenfi gur« könnte man die Vorstellung von 
Magdalena Goebbels im Film »Der Untergang« (Oliver Hirschbiegel, 2004) sehen: 
Zum ersten Mal in der Filmerzählung eingeführt erscheint sie mit der Architektur 
des Bunkers verbunden, zentralperspektivisch ausgerichtet unter der Aufschrift 
»Gas«, ein weiteres Mal liegt sie dem »Führer« zu Füßen. Am eindrücklichsten ist 
jedoch die Szene, in der wir der »Vorzeigemutter« des »Dritten Reiches«, wie sie 
oft in bewusst zynischer Weise tituliert wird, ausführlich dabei zusehen können 
bzw. müssen, wie sie, weitaus entschlossener als ihr Mann, ihre Kinder tötet. Die 
Taten der skrupellosen Kindermörderin werden extensiv durch- und ausgespielt. 
Jede einzelne Tötung gegen unterschiedlichen Widerstand der sechs Kinder wird 
uns zu sehen gegeben – bis an die Grenzen des Erträglichen. Exponiert wird also 
hier die Obszönität des Tötens unschuldiger Kinder als Tat einer weiblichen Figur. 
Wie und von wem die Goebbels-Kinder ermordet wurden, konnte meines Wissens 
nie endgültig geklärt werden. Gleichwohl ist diese Szene in der Kritik weder dies-
bezüglich noch in Hinblick auf die inhärenten Geschlechterstereotype kritisch be-
fragt, sondern als eine herausgehoben worden, die uns den eigentlichen Schrecken 
des nationalsozialistischen Terrors zu vermitteln in der Lage sei.30 Schlüssig scheint 

28  |   Judith Butler: »Schmährede«, in: Barbara Vinken (Hg.), Die nackte Wahrheit. Zur 
Pornographie und zur Rolle des Obszönen in der Gegenwart, München: dtv 1997, S. 92–112, 
hier S. 111.

29  |   Silke Wenk: »Neue Kriege, kulturelles Gedächtnis und visuelle Politik«, in: Frauen-
KunstWissenschaft 39 (2005), S. 122–132, hier S. 128 f.

30  |   »Einzig Corinna Harfouch als Magda Goebbels gelingt es, uns das Gruseln zu leh-
ren«, heißt es z. B. in einer Kinokritik des Bayerischen Fernsehens (http://www.br-online.de/
kultur-szene/fi lm/kino/0408/03519 [17.8.2004]). In einer anderen: »Der Wahn nicht nur Hit-
lers, sondern seines ganzen engeren Kreises wird an der sicherlich atemberaubendsten Szene 
des ganzen Films deutlich, in der Magda Goebbels ihre sechs Kinder im Bunker umbringt. 
Darin offenbart sich die Kälte und Grausamkeit […]« (Pitt Herrmann, in: Kino News, http://
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dabei nach wie vor die Konstruktion der Geschlechterbilder: Der unschuldigen, ah-
nungslosen Figur der Traudl Junge, mit der sich die Zuschauer/-innen identifi zieren 
mögen, steht die brutale Höllenfi gur in weiblicher Gestalt gegenüber. Wir haben es 
hier mit einer visuellen Exposition des Obszönen zu tun, die anknüpft an bereits Be-
kanntem und zugleich eine Verschiebung auch der Vorstellungsbilder des Grauens 
nationalsozialistischen Terrors ermöglicht: Es sind die unschuldigen Kinder, deren 
Folterung wir zusehen dürfen. In aktuellen Pornografi edebatten können wir immer 
wieder beobachten, wie sich der Fokus des Interesses zunehmend auf ›das Kind‹ 
und dessen Schutz vor ›perversen Neigungen‹ richtet.31 In diesem Kontext gesehen 
steht vielleicht auch die Tötungsszene in Hirschbiegels Film für eine aktualisierte 
Form der Exposition eines »obszönen Nationalsozialismus«.
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Geschlechterdifferenz: eine kritische 

Auseinandersetzung mit historischen 

Analysen zur NS-Täterschaft 

LERKE GRAVENHORST

 
Plädoyer für eine naheliegende 
Perspektiverweiterung

Mit dem Ende der Sowjetunion und der Neuordnung Europas hat ein Umbruch in 
der kollektiven Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus eingesetzt. 
Die NS-Verbrechen werden nun häufi g in den Zusammenhang anderer Großverbre-
chen des zu Ende gegangenen 20. und des begonnenen 21. Jahrhunderts eingebettet. 
Das heißt auch, dass die Erinnerung an das »Dritte Reich«, speziell an den Holo-
caust, globalisiert wird. 

Angesichts dieser Veränderungen fällt auf, dass das Wissen über die Ursachen 
der NS-Verbrechen, das in den großen Debatten der politischen Selbstverständi-
gung in Deutschland repräsentiert war, noch gar nicht die Tragfähigkeit erreicht 
hat, die es haben und mit der es in die neue Phase von Wissen und Gedächtnis 
eingebracht werden könnte. 

Die Frauen- und Geschlechterforschung zum Nationalsozialismus hat zwar 
in den bisherigen großen öffentlichen Debatten nur einen marginalen Status 
innegehabt. Sie hat aber die Aufmerksamkeit dafür geschärft, soziokulturelle 
Geschlechterverhältnisse daraufhin zu überprüfen, in welchem Ausmaß sie als 
wichtige Ursache der NS-Verbrechen anzusehen sind. Diese Aufmerksamkeit für 
die Bedeutung der Geschlechterverhältnisse sollte nicht allein in der Frauen- und 
Geschlechterforschung verbleiben, sondern in die Bereiche der historisch arbei-
tenden Sozialwissenschaften hinein verbreitet werden, die eine große öffentliche 
Resonanz haben. 

Die vorliegenden Überlegungen sollen helfen, den Weg dahin zu ebnen. Sie 
sollen das Interesse daran stärken, die Perspektive auf spezifi sche soziokulturelle 
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Geschlechterdifferenzen als eine wesentliche Perspektive für die Erklärung der 
Kollektivverbrechen des Nationalsozialismus zuzulassen und zu überprüfen.1 

Die Argumente dieses Beitrags werden in vier inhaltlichen Schritten entwi-
ckelt: (1) Es wird davon ausgegangen, dass es in Bezug auf die NS-Verbrechen 
einen Verbund zwischen den Geschlechtern gegeben hat und dass dieser Verbund 
asymmetrisch ausgestaltet war. Die gesellschaftliche Gruppe der Männer war im 
Vergleich zu der der Frauen politisch gesehen deutlich exponierter. (2) In diesem 
Phänomen eines asymmetrischen Verbundes liegt das Potenzial, die NS-Verbrechen 
auf tragfähigere Weise zu erklären, als das bisher geschehen ist. Dieses Potenzial 
ist in den historisch arbeitenden Sozialwissenschaften jenseits der Frauen- und Ge-
schlechterforschung bisher weitgehend unausgeschöpft geblieben. Daher sollte in 
diesen Analysen die überkommene Selbstverständlichkeit beendet werden, mit der 
die Asymmetrie in der Verbrechensbeteiligung der Geschlechter – mit Männern 
als den stärker Beteiligten – oft vorausgesetzt, aber kaum weiter analysiert und auf 
einen Begriff gebracht wird. (3) Es gibt in der Forschung zur Geschichte der NS-
Verbrechen, die in der Öffentlichkeit relativ große Aufmerksamkeit erhält, einige 
Fortschritte, aber mehr noch Schwierigkeiten dabei, die eben benannte überkom-
mene Selbstverständlichkeit aufzulösen, d. h. die von ihr betroffenen Phänomene 
wirklich wahrzunehmen und in Erklärungen einzubinden. Die Gleichzeitigkeit 
von Fortschritten und Verzögerungen bei der Aufl ösung der spezifi schen erkennt-
nishemmenden Selbstverständlichkeit wird an einem Beispiel ausführlich gezeigt 
werden. (4) Es kann davon ausgegangen werden, dass es vor allem männlichkeits-
systemisch induzierte extreme moralische Entgrenzungen waren, die zu den NS-
Verbrechen geführt haben. Diesen Entgrenzungen ist aus dem weiblichkeitssyste-
mischen Kontext allerdings nichts Entscheidendes entgegengesetzt worden. Viel 
eher wurden sie von dort akzeptiert und aktiv unterstützt. Letztlich entstand so ein 
spezifi sches, von beiden Geschlechtern getragenes, zwischen den Geschlechtern 
aber asymmetrisch angeordnetes Gesamtmilieu, das die NS-Verbrechen möglich 
machte.2 

Prinzipiell gilt es, ein die Wirklichkeit verzerrendes Curriculum in großen Tei-
len der Sozialwissenschaften, die sich der Analyse des Zustandekommens der NS-
Verbrechen widmen, zum Vorschein zu bringen. Auf diese Weise kann letztlich das 
Potenzial, zu tragfähigeren und gültigeren Erklärungen zu kommen, noch beträcht-
lich vergrößert werden. Dazu ist es notwendig, die uneingestandenen Konstanten – 

1  |   Vgl. zu diesem Anliegen auch die Beiträge von Lerke Gravenhorst, Habbo Knoch 
und Klaus Theweleit in: Archiv der Arbeiterbewegung (Hg.): Macht und Gesellschaft. Männer 
und Frauen in der NS-Zeit. Eine Perspektive für ein künftiges NS-Dokumentationszentrum 
in München. Tagungsband, München: Eigenverlag 2004, sowie Klaus Theweleit: »Männliche 
Geburtsweisen«, in: Ders., Das Land, das Ausland heißt, München: dtv 1995, S. 40–70, und 
Lerke Gravenhorst: Moral und Geschlecht. Die Aneignung der NS-Erbschaft, Freiburg/Breis-
gau: Kore 1997. 

2  |   Wenn im Folgenden von Männern und Frauen die Rede ist, dann sind sie als Angehö-
rige der Mehrheitsgesellschaft unter dem NS-Regime gemeint, also als Personen, die von dem 
Regime nicht verfolgt wurden. 
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tendenziell: die ungerechtfertigten Biologismen –, die immer noch mit den beiden 
Geschlechtergruppen assoziiert werden, aufzulösen und explizit in stark soziopoli-
tisch durchdrungene Phänomene zu übersetzen. Die nachfolgenden Bemerkungen 
sollen solche Übersetzungsarbeit fördern.

Die NS-Verbrechen: das Wirken eines 
asymmetrischen Geschlechterverbundes 

Trägt man eine Geschlechterperspektive in die Analyse der Ursachen der NS-Ver-
brechen hinein, so drängt sich eine komplexe Konstellation auf. Beide Geschlech-
ter waren direkt und indirekt am Zustandekommen des NS-Systems und damit 
auch der NS-Verbrechen beteiligt. Im Denken und Handeln existierte ein basaler 
Verbund zwischen beiden Geschlechtergruppen bzw. individuellen Männern und 
Frauen. In der Frauen- und Geschlechterforschung zum Nationalsozialismus wird 
dieser Sachverhalt des Zusammenwirkens mit Begriffen wie Handeln als »Ensem-
ble«, »Sozietät« oder »Team« belegt.3 Solche Konzepte kommen manchen in ande-
ren öffentlichen Thematisierungen der NS-Verbrechen gebrauchten sehr nahe – et-
wa wenn gesagt wird, »in Auschwitz arbeitete unsere ganze Gesellschaft mit«4 oder 
»Krieg ist ein Gesellschaftszustand«5. Andererseits aber legt die NS-Wirklichkeit 
auch die Annahme nahe, dass beide Geschlechter keineswegs gleichgewichtig an 
dem Zustandekommen der Verbrechen und ihrer Ausgestaltung beteiligt waren. 
Sogar in Studien, die dazu angetreten sind, NS-Täterinnen und deren Funktion für 
das Gesamtgeschehen der Verbrechen zu beleuchten, wird oft so oder ähnlich resü-
miert: »[…] die verantwortlichen Initiatoren, Entscheidungsträger und Akteure der 
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik [waren] Männer.«6 

3  |   Beispielsweise in Christina Thürmer-Rohr: »Frauen als Täterinnen und Mittäterinnen 
im NS-Deutschland«, in: Viola Schubert-Lehnhardt/Sylvia Korch (Hg.), Frauen als Täterinnen 
und Mittäterinnen im Nationalsozialismus, Halle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
2006, S. 17–36; Gudrun Schwarz: »Eine Frau an seiner Seite«: Ehefrauen in der »SS-Sippen-
gemeinschaft«, Hamburg: Hamburger Edition 1997. 

4  |   Martin Walser: Über Deutschland reden, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1988, S. 24. 
5  |   Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.): Krieg ist ein Gesellschaftszustand, 

Hamburg: Hamburger Edition 1998; Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.): Verbre-
chen der Wehrmacht, Hamburg: Hamburger Edition 2002; Hannes Heer: »Vorbemerkung«, in: 
Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.), Krieg ist ein Gesellschaftszustand, Hamburg: 
Hamburger Edition 1998, S. 7.

6  |   G. Schwarz: »Frau an seiner Seite«, S. 8; Gudrun Schwarz: »Diskussionsbeitrag«, in: 
›Jenseits der Täterschaft?‹ Diskussion am 6. Nov. 1998 im Gasteig, München. Veranstalter: 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München/Offene Akademie der Münchner Volkshochschu-
le. Transkription durch Frauenakademie München, unveröffentlichtes Typoskript 1998; siehe 
u. a. auch Elisabeth Kohlhaas: »Gertrud Slottke – Angestellte im niederländischen Judenreferat 
der Sicherheitspolizei«, in: Mallmann/Paul (Hg.), Karrieren der Gewalt (2004), S. 207–218, 
und Elisabeth Kohlhaas: »›Meine Tätigkeit bestand darin, die Frauen der Juden körperlich zu 
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Der große Anteil an NS-Destruktivität besonderer Gruppen von Männern ist 
aus der damaligen großen Gruppe der Frauen heraus bejaht, gewünscht und unter-
stützt worden. Auf alle Fälle ist ihm von Frauen kaum entgegengearbeitet worden. 
Es lässt sich hier nicht davon absehen, dass Frauen im Prinzip als Gruppe nicht 
mehr Zivilität und Menschenachtung bewusst intendierten, als Männer dies taten; 
höchstens kann bei ihnen ein Mehr an Inaktivität beobachtet werden. 

Nimmt man beide Beobachtungen zusammen, dann muss der Schluss gezogen 
werden, dass die NS-Verbrechen im Rahmen eines Verbundes zwischen den Ge-
schlechtergruppen zustande gekommen sind und begangen wurden, der nach den 
Bedingungen einer Männer exponierenden Asymmetrie strukturiert war. Habbo 
Knoch gehört zu den wenigen Fachleuten, die in diesem inhaltlichen Zusammen-
hang eine vergleichende Perspektive an die beiden Geschlechtergruppen herange-
tragen haben.7 Knoch stellt zu der hier skizzierten asymmetrischen Gemeinsamkeit 
zwischen den Geschlechtern kritisch fest: »Das Interesse an den ›Täterinnen‹ ist 
nicht durch ihre reale Bedeutung für die NS-Verbrechen, sondern vor allem durch 
das implizite Skandalon der Normüberschreitung erklärbar. Es rückt die Gesamt-
ordnung des Nationalsozialismus […] hinter das Extreme zurück. Begriffe wie ›Ge-
meinschaftshandeln‹, ›Verbrechensverbund‹ oder ›asymmetrische Gemeinschaft‹ 
[…] machen zwar sinnvollerweise die Geschlechterkooperation bewusst, tendieren 
aber dazu, die fortbestehende Asymmetrie zugunsten einer kompensatorischen 
Aufwertung von Frauen zu relativieren.«8 

Etwas Selbstverständliches beginnt 
sichtbar zu werden 

Die meisten Forscher/-innen, die historisch oder soziologisch zu den NS-Verbre-
chen arbeiten und dies nicht explizit in einem geschlechteranalytischen Paradigma 
tun, scheinen als gegeben vorauszusetzen, dass Männer an der NS-Destruktion ent-
scheidend größeren Anteil hatten als Frauen. Es scheint für sie selbstverständlich 
zu sein und kaum eine wissenschaftliche Herausforderung zu enthalten, diesen Zu-
sammenhang zu thematisieren und zu problematisieren und eventuell als Anstoß zu 
substanziell verbesserten Erklärungen für die NS-Verbrechen zu nutzen.9 Dennoch 

untersuchen‹. Frauen als Beschäftigte der Gestapo und ihre Handlungsfelder 1933–1945«, in: 
Viola Schubert-Lehnhardt/Sylvia Korch (Hg.), Frauen als Täterinnen und Mittäterinnen im Na-
tionalsozialismus, Halle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2006, S. 144 ff. 

7  |   Habbo Knoch: »Völkische Verantwortung und nationale Kameradschaft. Geschlech-
terverhältnisse und Kameradschaft in der nationalsozialistischen Aufwertungsdiktatur«, in: Ar-
chiv der Arbeiterbewegung (Hg.), (2004), S. 42–60.

8  |   H. Knoch: »Völkische Verantwortung«, a. a. O., S. 44.
9  |   Als auffällige Beispiele hierfür vgl. Hans Safrian: Die Eichmann-Männer, Wien, Zü-

rich: Europa Verlag 1993; Harald Welzer: »Männer der Praxis. Zur Sozialpsychologie des Ver-
waltungsmassenmordes«, in: Ders. (Hg.), Nationalsozialismus und Moderne, Tübingen: edition 
diskord 1993, S. 105–127, und Harald Welzer: Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Mas-
senmörder werden, Frankfurt/Main: S. Fischer 2005. 
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ist nicht zu übersehen, dass in den öffentlich zu größerer Geltung gekommenen 
Analysen zu den NS-Verbrechen auch ein Gegenprozess begonnen hat und dass Er-
kenntnis- und Erklärungssperren beginnen, sich zu lockern. Dafür gibt es eine Rei-
he von Anzeichen. Es scheint, grob gesehen, zwei Formen des Aufbrechens bisher 
als selbstverständlich angesehener und doch vernachlässigter Annahmen zu geben. 
Beide Formen sind mit Annäherungen an die Möglichkeit verbunden, soziokultu-
relle Geschlechterasymmetrien als relevantes Phänomen zur Sprache zu bringen. 

(a) Bei der ersten Form des Aufbrechens werden Gruppen von Menschen, die 
für erklärungsrelevant gehalten werden, nicht mehr automatisch mit Gruppen von 
Männern gleichgesetzt; das Kollektiv derer, die die NS-Untaten begangen haben, 
wird nun häufi ger auch explizit mit Frauen assoziiert. In manchen Beiträgen wer-
den Frauen zwar nur fl üchtig betrachtet, aber immerhin zu den als die eigentlichen 
Täter wahrgenommenen Männern hinzugefügt.10 In anderen Beiträgen werden 
Männer und Frauen in einen begriffl ich-perspektivischen Verweisungszusammen-
hang gestellt.11 In wieder anderen Beiträgen werden einige Täterinnenbiografi en mit 
den zahlenmäßig überwiegenden Täterbiografi en zusammen dokumentiert12 oder 
es wird über die Untaten von Frauen neben den Untaten von Männern berichtet.13 

10  |   Etwa Yehuda Bauer: »Die Historie des NS-Antisemitismus und des Holocaust«, in: 
David Bankier (Hg.), Fragen zum Holocaust, Göttingen: Wallstein 2006, S. 69; Dieter Pohl: 
»Die Ermordung der Juden im Generalgouvernement«, in: Ulrich Herbert (Hg.), Nationalso-
zialistische Vernichtungspolitik 1939–1945, Frankfurt/Main: S. Fischer 2001, S. 108; Harald 
Welzer: »Diskussionsbeitrag«, in: Was heißt ›wissenschaftlicher Umgang mit dem Holocaust‹?, 
Podiumsdiskussion am Fachbereich Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften der 
Universität Hannover, 9. Januar 2001, http//:www.stud.uni-hannover.de/gruppen/fs-sowi/pod-
umgan.htm (29.4.2002), S. 2. 

11  |   Beispielsweise »Editorial«, in: WerkstattGeschichte 12 (1995), S. 4; Entgrenzte Ge-
walt. Täterinnen und Täter im Nationalsozialismus. Beiträge zur Geschichte der nationalso-
zialistischen Verfolgung in Norddeutschland, Heft 7, o. J.; Karin Orth/Michael Wildt: »Über 
offene Fragen und frühe Antworten in der Forschung zu den Konzentrationslagern«, in: Werk-
stattGeschichte 12 (1995), S. 55; Johannes Schwartz: »Geschlechtsspezifi scher Eigensinn von 
NS-Täterinnen am Beispiel der Oberaufseherin Johanna Langefeld«, in: Viola Schubert-Lehn-
hardt (Hg.), Frauen als Täterinnen im Nationalsozialismus, Gerbstedt: Mansfeld-Druck 2006, 
S. 56–82. 

12  |   Etwa Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann (Hg.): Die nationalsozialisti-
schen Konzentrationslager, Bd. 2, Frankfurt/Main: S. Fischer 2002. 

13  |   Etwa Götz Aly: ›Endlösung‹. Völkerverschiebung und der Mord an den europäi-
schen Juden, Frankfurt/Main: S. Fischer 1995; Götz Aly: Macht – Geist – Wahn. Kontinui-
täten deutschen Denkens, Frankfurt/Main: S. Fischer 1999; Götz Aly/Susanne Heim: Vorden-
ker der Vernichtung, Hamburg: Hoffmann & Campe 1991; Daniel Jonah Goldhagen: Hitlers 
willige Vollstrecker, Berlin: Siedler 1996; Ernst Klee: ›Euthanasie‹ im NS-Staat, Frankfurt/
Main: S. Fischer 1985; Ernst Klee: Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer, Frankfurt/Main: 
S. Fischer 1997; Yaacov Lozowick: Hitlers Bürokraten, Zürich, München: Pendo Verlag 2000; 
H. Welzer: Täter. 
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Schließlich werden Frauen zunehmend in die Darstellungen des Zustandekommens 
der NS-Verbrechen aufgenommen.14 

(b) Bei der zweiten Weise des Aufbrechens von bisher als selbstverständlich 
Betrachtetem wird das Handeln männlicher NS-Täter im Hinblick auf Faktoren hin 
analysiert oder kommentiert, die mit soziokulturellen Männlichkeitssystemen zu-
sammenhängen.15 Beispielsweise thematisieren einige Analysen die sexualisierte 
Gewalt gegen Frauen, die von Männern ausgeübt wurde, welche im Rahmen des 
NS-Terrors mit Hoheitsfunktionen des NS-Staates auftraten.16 Dennoch machen die 
bisherigen Darstellungen der Zentralverbrechen des Nationalsozialismus, die die 
große Öffentlichkeit erreichen, kaum ihre Annahmen darüber explizit, in welchem 
Ausmaß die NS-Verbrechen in Systeme historisch spezifi scher Männlichkeiten ein-
gebettet gewesen sind. Die Schwierigkeiten, die den notwendigen Ent-Selbstver-
ständlichungen entgegenstehen, lassen sich an einigen Beispielen zeigen:

 
Es kommt vor, dass einfl ussreiche Historiker den NS-Staat als »Männergesell-• 
schaft« kennzeichnen. Diesen Begriff verwendet z. B. Wolfgang Benz in einem 
kleinen Handbuch zum Nationalsozialismus.17 Benz schlüsselt dort den als män-
nergesellschaftlich apostrophierten NS-Staat trotz solcher Kennzeichnung aber 
nur im Hinblick auf die Gruppe der Frauen und nicht auch auf die Gruppe der 
Männer auf und zieht dann auch keine weiteren, das spezifi sche Handeln von 
Männern spiegelnden begriffl ich-theoretischen Konsequenzen für die Analyse 
der NS-Verbrechen.
Christopher Browning hat mit seinem berühmt gewordenen Buch »Ganz nor-• 
male Männer« die Angehörigen eines Reserve-Polizeibataillons im Einsatz 
während des Krieges gegen Polen nicht nur als Männer apostrophiert, sondern 

14  |   Beispielsweise Omer Bartov: Hitlers Wehrmacht, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
1995; Karin Orth: »Experten des Terrors. Die Konzentrationslager-SS und die Shoah«, in: Paul 
Gerhard (Hg.), Die Täter der Shoah, Göttingen: Wallstein 2003, S. 93–108; Klaus-Michael 
Mallmann/Gerhard Paul (Hg.), Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien, 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2004; Michael Wildt: Generation des Unbe-
dingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg: Hamburger Edition 
2003; Michael Wildt: »Nachwort«, in: Karin Himmler, Die Brüder Himmler, Frankfurt/Main: 
S. Fischer 2005, S. 295–304. 

15  |   Etwa Christopher Browning: Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 
101 und die ›Endlösung‹ in Polen, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1993; Karin Orth: »Die 
Kommandanten der nationalsozialistischen Konzentrationslager«, in: Herbert/Dies./Dieck-
mann (Hg.), Die nationalsozialistischen Konzentrationslager (2002), S. 755–786; Klaus The-
weleit: »Nationalsozialismus – Männerphantasien und Männerhandeln«, in: Archiv der Arbei-
terbewegung (Hg.), Macht und Gesellschaft (2004), S. 10–20. 

16  |   Unter anderem Gerhard Paul: »Von Psychopathen, Technokraten des Terrors und 
›ganz gewöhnlichen‹ Deutschen«, in: Ders. (Hg.), Die Täter der Shoah, Göttingen: Wallstein 
2003, S. 13–90. 

17  |   Wolfgang Benz: Die 101 wichtigsten Fragen. Das Dritte Reich, München: C. H. Beck 
2006, S. 22. 
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sie in einem bestimmten Rahmen auch als Männer analysiert.18 In späteren Ver-
öffentlichungen hat Browning diesen generellen Ansatz aber praktisch wieder 
zurückgenommen. Er ordnet die als relevant erachteten Handelnden zwar noch 
der Gruppe der Männer zu. Aber an diesen Männern interessiert ihn nicht mehr 
eine mögliche Qualität von Männlichkeit, sondern eine mögliche Qualität von 
Deutschsein (bzw. Nichtdeutschsein).19 
Andere Autoren entfernen sich von alten Selbstverständlichkeiten, indem sie • 
nicht nur Männer, sondern auch Frauen als Angehörige des Verbrechenskollek-
tivs wahrnehmen und darstellen. So geschieht dies etwa bei Götz Aly, Rolf Pohl 
oder Gerhard Paul und Klaus-Michael Mallmann.20 Gerhard Paul und Klaus-
Michael Mallmann haben einschlägige Forschungen zusammengestellt und 
sich davon gelöst, den Geschlechtern nach tradiertem Muster Bedeutsamkeit 
als Handelnde zuzuschreiben.21 Das heißt, sie nehmen auch Frauen durchaus als 
Täterinnen wahr. Dabei lösen sie die überkommenen Relevanzmuster aber zu 
sehr auf. Sie übergehen die real existierenden geschlechtsspezifi schen Asym-
metrien in der Teilhabe an den Verbrechen. Sie setzen Männer und Frauen als 
Verbrechensbeteiligte sprachlich gleich. De facto werten sie damit beide Grup-
pen in ihrem Handeln als gleich. Unterschiede qua Geschlechterzugehörigkeit 
scheinen angesichts der Teilhabe an den Verbrechen für diese Autoren ganz und 
gar bedeutungslos geworden zu sein. 
Wiederum andere Autoren bzw. Autorinnen, die sich das Aufklären der NS-• 
Verbrechen zur Aufgabe gemacht haben, wenden nur mit großer Brüchigkeit 
geschlechtertheoretische Ansätze an. Dieses Muster lässt sich z. B. in Veröf-
fentlichungen von Carola Sachse fi nden. Einerseits spricht sie einer geschlech-
tertheoretischen Perspektive eine ausdrückliche Verbindlichkeit für solche in-
haltlichen Bereiche zu, denen eine große Relevanz für die Analyse spezifi scher 
NS-Verbrechen beigemessen werden muss,22 andererseits ist in ihren Veröffent-

18  |   C. Browning: Ganz normale Männer, besonders S. 242. 
19  |   Christopher Browning: »›Ganz normale Männer‹ oder ›ganz normale Deutsche‹?«, 

in: David Bankier (Hg.), Fragen zum Holocaust, Göttingen: Wallstein 2006, besonders S. 92; 
vgl. auch Christopher Browning: »›Erschreckend, wie wenig es braucht‹«, 2004, http//:www.
sonntagszeitung.ch/dyn/news/print/wissen/330548.html (28.4.2004); Christopher Browning: 
Judenmord. NS-Politik, Zwangsarbeit und das Verhalten der Täter, Frankfurt/Main: S. Fischer 
2001.

20  |   Siehe G. Aly: Macht – Geist – Wahn, S. 93–98; Rolf Pohl: »Gewalt und Grausamkeit. 
Sozialpsychologische Anmerkungen zur NS-Täterforschung«, in: Joachim Perels/Ders. (Hg.), 
NS-Täter in der deutschen Gesellschaft, Hannover: Offi zin 2002, S. 69–118; G. Paul/K.-M. 
Mallmann (Hg.): Karrieren der Gewalt.

21  |   Ebd., besonders S. 16 ff. 
22  |   Vgl. Carola Sachse: »Verführungen eines verbrecherischen Systems« (Inter-

view), in: Max-Planck-Forschung 4 (2000), S. 60 f.; Carola Sachse: »Schuldgefühle, Angst, 
Imageverlust?« (Interview), in: ÄrzteZeitung, 7.6.2001, http//:www.aerztezeitung.de/docs/ 
2001/06/07/104a1801.asp (28.4.2007); Carola Sachse: Wissenschaft und Geschlecht im 
20. Jahrhundert. Vorlesungsvorschau der Universität Wien 2004, http//:www.Univie.ac.at/zeit-
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lichungen gerade zu solchen Verbrechen von diesen andernorts nachdrücklich 
eingeführten geschlechterbezogenen Interpretationsansätzen kaum etwas zu 
spüren.23  
Michael Wildt und Karin Orth haben viel beachtete empirische Untersuchungen • 
über Systeme und Kulturen der NS-Gewalt vorgelegt.24 Sie behandeln Ge-
schlecht nicht mehr als einfach vorausgesetztes, nicht zu problematisierendes 
Phänomen.25 Vielmehr gehen sie in ihren empirischen Untersuchungen den be-
sonderen sozialen und kulturellen Formierungen von Gruppen von Männern 
nach, die in ihren Augen vor allem die NS-Exzessgewalt möglich gemacht 
haben. Aber beide ziehen sie in ihren Neujustierungen der Relevanz von Ge-
schlecht auch unnötige Grenzen. So nehmen sie in ihren großen empirischen 
Untersuchungen Frauen aus der Gruppe der zu erforschenden NS-Kriminellen 
aus, obwohl sie Letztere geschlechtsneutral defi niert haben. Entweder hätten 
Frauen dann unter dem zentralen Gesichtspunkt konkreter Teilnahme an den 
NS-Verbrechen zu dem zu erforschenden Verbrechenspersonal dazugezählt 
werden müssen oder aber die in Anspruch genommene Reichweite der konkret 
entwickelten Theorie hätte explizit auf eine bestimmte Gruppe von Männern 
beschränkt werden müssen. Indem weder das eine noch das andere geschehen 
ist, haben Wildt und Orth die Aussage- und Tragfähigkeit der von ihnen jeweils 
entwickelten Theorien beträchtlich geschmälert.

 

geschichte/lehre/p-sacaws04.htm (19.9.2004); Regine Othmer/Carola Sachse: »Einleitung«, 
in: Feministische Studien 1 (2006), S. 3–8; Dagmar Reese/Carola Sachse: »Frauenforschung 
und Nationalsozialismus«, in: Lerke Gravenhorst/Carmen Tatschmurat (Hg.), TöchterFragen 
(1995), S. 73–96. 

23  |   Vgl. Carola Sachse: »Menschenversuche in Auschwitz überleben, erinnern, verant-
worten«, in: Dies. (Hg.), Die Verbindung nach Auschwitz. Biowissenschaften und Menschen-
versuche an Kaiser-Wilhelm-Instituten, Göttingen: Wallstein 2004, S. 7–34; Carola Sachse/Be-
noît Massin: Biowissenschaftliche Forschung in Kaiser-Wilhelm-Instituten und die Verbrechen 
des NS-Regimes. Ergebnisse 3. Vorabdruck aus dem Forschungsprogramm ›Geschichte der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus‹, 2000, http//:www.mpiwg-berlin.mpg.
de/KWG7publications.htm#Ergebnisse (17.3.2007); Carola Sachse/Mark Walker: »Introduc-
tion«, in: Dies. (Hg.), Politics and Science in War Time. Comparative International Perspec-
tives on the Kaiser Wilhelm Institute, Osiris 20, Chicago: University of Chicago Press 2005, 
S. 1–20. 

24  |   Karin Orth: Die Konzentrationslager-SS, Göttingen: Wallstein 2001; Michael Wildt: 
Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg: 
Hamburger Edition 2003. 

25  |   Vgl. dazu besonders K. Orth/M. Wildt: »Über offene Fragen«, a. a. O., S. 55. 
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Erfolge und Schwierigkeiten bei der Aufl ösung 
überkommener Selbstverständlichkeiten: 
ein Fallbeispiel

Am Beispiel der Studie von Michael Wildt zum Reichssicherheitshauptamt (RSHA), 
der Zentrale der NS-Verbrechen, lassen sich die Schwierigkeiten, überkommene 
Selbstverständlichkeiten aufzulösen, noch deutlicher zeigen. Aber auch die erziel-
baren Erfolge werden hier sichtbar.26 Wildts Studie ist von der historischen Zunft 
gewiss zu Recht als bahnbrechend aufgenommen worden. Aus der Perspektive der 
Geschlechterforschung lassen sich jedoch Kritikpunkte formulieren. So macht das 
Buch zwar gelegentlichen Gebrauch von einer geschlechteranalytischen Perspekti-
ve, zieht aber aus ihr keine ausreichenden Konsequenzen für die Analyse des NS-
Staates und seiner Verbrechen. 

Folgt man Wildt, dann verschmolz das RSHA die Prinzipien von Partei und 
Staat, indem es den Sicherheitsdienst der Parteiformation SS und die Sicherheitspo-
lizei des Staates (gebildet aus Kriminalpolizei und Geheimer Staatspolizei) zusam-
menführte.27 Willkür durchdrang und ersetzte nun Normregelungen. Das RSHA 
hatte den Auftrag, als eine so genannte »kämpfende Verwaltung« zu funktionieren. 
In der NS-Wirklichkeit bedeutete das, dass das Führungskorps in den überfallenen 
Ländern das Massenmorden organisierte und durchführte. Das Führungskorps 
stellte die Kerngruppe für den Völkermord dar. Insbesondere führten seine An-
gehörigen die Einsatzgruppen (zusammengestellt aus Männern der Sicherheitspo-
lizei und des Sicherheitsdienstes), also die Mordeinheiten. Bei dieser Kerngruppe 
handelt es sich um ein historisch in spezifi scher Weise geformtes Teilsystem von 
Männern, das seine Denk- und Handlungsweisen zur Gestaltung Deutschlands und 
Europas an extremsten Destruktionszielen ausrichtete. Obwohl die Kerngruppe für 
das Massenmorden eine besondere Gruppe darstellte, hatte sie sehr viele Anschluss-
möglichkeiten an andere Gruppen von mehrheitlich Männern, die das destruktive 
NS-Geschehen gestützt haben. Wildt beschreibt, welche spezifi schen exzessiven 
Entgrenzungen von Gewalt die Angehörigen dieses Führungskorps vorgenommen 
haben. Er beschreibt weiterhin, wie diese Entgrenzungen sich so aufgeschichtet und 
miteinander verschmolzen haben, dass das Handeln des Führungskorps zu einem 
Motor der Praxis der Massenmorde des Nationalsozialismus werden konnte. 

Wildt hat auch Anstrengungen unternommen, Frauen im nahen Umfeld des Füh-
rungskorps in seine Beschreibung und Analyse aufzunehmen. Er verbindet seine 
Ausführungen jedoch nicht begriffl ich-theoretisch mit seinen Darstellungen zu den 
Männern. Die beschriebenen Frauen werden von Wildt als irgendwie in der Welt der 
RSHA-Führung vorhanden gedacht; sie werden von ihm aber aus dem begriffl ich-
theoretischen Abbild, das er von der RSHA-Führung erstellt, ausgeklammert. In 
anderen Worten: Die Frauen sind zwar im empirischen Universum der Untaten, das 
erklärt werden soll, anwesend. Aber sie sind in dem dann aufgebauten Erklärungs-

26  |   M. Wildt: Generation des Unbedingten. 
27  |   Vgl. auch Michael Wildt: Polizei der Volksgemeinschaft. NS-Regime und Polizei 

1933–1945, Vortrag 2000, http//:www.his-online.de/download/wildt_polizei.pdf (28.4.2007). 
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universum abwesend. Die dargestellten Frauen gehören zu zwei Kategorien – ent-
weder (a) zum politisch-berufl ich-institutionellen Umfeld der RSHA-Männer oder 
(b) zur Gruppe ihrer Ehefrauen. 

(a) Wildt skizziert die Leiterin der »Weiblichen Kriminalpolizei«, die die Posi-
tion einer RSHA-Referentin innehatte. Auch sie gehörte zu dem Führungspersonal 
des RSHA. Sie war die einzige Frau in dieser Gruppe (eine neben etwa 400 Män-
nern). Auch sie hat in ihrer Eigenschaft als höhere NS-Polizeibeamtin Verbrechen 
begangen, u. a. war sie verantwortlich für die beiden so genannten Jugendschutz-
lager, die in ihren Abläufen und Wirkungen den KZ sehr nahe kamen. Dennoch 
gehörte sie nicht zu der Gruppe, die Wildt als die Kerngruppe für die NS-Völker-
morde betrachtet. Letztere besteht für ihn nur aus den Männern des RSHA-Füh-
rungspersonals, von ihm »Führungskorps« genannt. Deshalb widmet er dann auch 
dem Handeln dieser RSHA-Führungsfrau keine Aufmerksamkeit mehr in Bezug 
auf ihre Beteiligung an den Verbrechen und den möglichen Gemeinsamkeiten oder 
Unterschieden zu denen der Männer des Führungskorps. Die Wildt’sche Einschät-
zung, dass es das von ihm defi nierte RSHA-Führungskorps ist, das die Kerngruppe 
für das NS-Morden ausmacht, überzeugt durchaus. Die Vernachlässigung der Frau 
im RSHA-Führungspersonal in ihrer Eigenschaft als Verbrechensbeteiligte hat aber 
Folgen für die Theorie, die Wildt dann entwickelt. Die Vernachlässigung führt zum 
einen dazu, dass der Verbrechensbeitrag dieser Führungsfrau nicht ausreichend re-
präsentiert und analysiert wird. Zum anderen führt sie dazu, dass die historisch 
besondere männlichkeitssystemische Formierung des Handelns der führenden 
RSHA-Männer nicht vergleichend herangezogen wird. Es entsteht dann auch kein 
besonderer Nachdruck, die männlichkeitssystemische Formierung des Handelns 
der Männer gezielt zum Thema und zum zentralen Gegenstand der zu entwickeln-
den Theorie zu machen. 

(b) Ehefrauen von Männern des RSHA-Führungskorps werden von Wildt so 
beschrieben, als ob es um ihre eigenständige Beteiligung am NS ginge. Dann aber 
läge doch im Rahmen einer Untersuchung zum Führungskorps der systematische 
Vergleich der NS-Beteiligung der Gruppe der Ehefrauen mit derjenigen der Gruppe 
der Ehemänner, die das RSHA-Führungskorps ausmachten, nahe. Ein solcher Ver-
gleich aber fehlt in der Untersuchung. Sofern es bei der Untersuchung der Ehefrauen 
nicht um ihre eigenständige Beteiligung am Nationalsozialismus geht, wäre es sinn-
voll gewesen, das Handeln der Ehefrauen von Männern des RSHA-Führungskorps 
daraufhin zu untersuchen, welchen Beitrag sie zu den NS-Verbrechen ihrer Männer 
geleistet haben. Hierzu aber gibt es in der Wildt’schen Untersuchung keine kon-
kreten Informationen. 

Wildt misst bei seiner Analyse der NS-Verbrechen den Geschlechterverhältnis-
sen zwar Relevanz bei, folgt dabei aber überkommenen Mustern. Die beiden Ge-
schlechtergruppen werden auch bei ihm noch in parallele Erklärungsuniversen plat-
ziert und nicht in ein einziges, das gleichermaßen für beide Geschlechtergruppen 
gilt und mit dem die verbrechensrelevanten Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
überhaupt erst darstellbar würden. Dennoch scheint die Tatsache, dass Wildt in 
seine Untersuchung Frauen einbezieht und sie so implizit mit dem Zustandekom-
men der Verbrechen verbindet, eine mittelbare Wirkung nicht verfehlt zu haben. 
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Wildt hat auf diese Weise wahrscheinlich viel stärker das Gewicht von Faktoren 
im Handeln der führenden RSHA-Männer wahrgenommen, die als männlichkeits-
systemisch gedeutet werden können, als dies der Fall gewesen wäre, wenn er auf 
eine Analyse der Beteiligung von Frauen am Nationalsozialismus verzichtet hätte. 
Seine Analysen der Führungskorps-Angehörigen und ihrer Wege in die Verbrechen 
können auf alle Fälle so gelesen werden, dass sie voll von Hinweisen auf spezifi sche 
männlichkeitskulturelle Formierungen des Denkens und Handelns dieser Männer 
sind. Wildt hat diese Hinweise leider nicht auf eine begriffl ich-theoretische Ebene 
gehoben. Durch die bloße Tatsache, dass er die einzige Frau im Führungspersonal 
des RSHA nicht zum eigentlichen Führungskorps zählt, macht er aber implizit die 
Zugehörigkeit zu einem spezifi schen Männlichkeitssystem zum tragenden Charak-
teristikum für das Handeln ebendieses Führungskorps. 

Trotz solcher Einschränkungen enthält Wildts Untersuchung einen großen An-
regungsfundus dafür, noch tragfähigere Theorien zu den NS-Verbrechen zu entwi-
ckeln. Die Studie enthält vor allem Darstellungen und Herleitungen des Handelns 
der Führungskorps-Männer, dessen männlichkeitssystemische Formierung gerade-
zu ins Auge springt. So hat Wildt drei große, miteinander verknüpfte Felder von Ur-
sachen für die exzessiv zunehmenden Gewaltentgrenzungen des RSHA-Führungs-
korps ausgemacht. Er nennt sie Generation/Weltanschauung, Institution und Pra-
xis. Er beschreibt, wie die Entgrenzungsursachen sich entlang der Lebensläufe der 
Männer aufgeschichtet haben und wie die Männer aus diesen sich kumulierenden 
Ursachenfeldern heraus ihre äußerste Destruktivdynamik entwickeln konnten. 

Bei dem Entgrenzungsfeld »Generation/Weltanschauung« stechen z. B. die fol-
genden Merkmale hervor: Dieses Entgrenzungsfeld entstand dadurch, dass eine 
Gruppe von jungen Männern eine außerordentliche Verunsicherung im Aufbau ih-
rer Geschlechtsidentität erfuhr. Die Männer hatten als spezifi sche Angehörige der 
Jugendgeneration des Ersten Weltkrieges ihre weiter aufzubauende Geschlechts-
identität anhand von Selbstbildern gescheiterter Soldaten entworfen. Sie setzten auf 
eine zu erreichende Siegstärke eines Großkollektivs (Deutschland), das sie als ihr 
eigenes begriffen. Sie suchten eine solche Siegstärke dadurch zu verwirklichen, 
dass sie absolut rücksichtslos die Austreibung und/oder Auslöschung derjenigen 
Menschen betrieben, die sie als Schädlinge oder als innere und äußere Feinde des 
Großkollektivs defi nierten, das zu gestalten sie sich zum Ziel gesetzt hatten. 

Mit dem Entgrenzungsfeld »Institution« verbindet Wildt den Sachverhalt, dass 
das RSHA die entscheidende Institution der neuen Staatlichkeit des NS-Regimes 
wurde. Die neue Staatlichkeit verwirklichte das NS-Regime derart, dass es jegliche 
Normen eines Rechtsstaates aufl öste, dazu ein »Herrenrassenvolk« defi nierte und 
alle, die nicht dazugehören sollten, ausgrenzte, versklavte oder ermordete. Die völ-
kisch-rassistisch-antisemitischen Ziele des NS-Staates, für deren pure Benennung 
man sich in der Beschreibung Wildts zunächst Männer ebenso wie Frauen denken 
kann, schufen für sich genommen noch nicht das Faktum der Massenmorde. Erst 
große Mordgewalt konnte Massenmord realisieren. Und diese lag im Wirkungsbe-
reich des RSHA Wildts Beschreibung zufolge ganz überwiegend in den Händen 
von Männern. 

Für das Entgrenzungsfeld »Praxis« lässt sich bei Wildt entnehmen, dass Terror 



NS-VERBRECHEN UND ASYMMETRISCHE GESCHLECHTERDIFFERENZ  |  97

und Mord für das Führungskorps des RSHA stets vorhandene und bejahte Hand-
lungsmöglichkeiten waren; zudem, dass das Führungskorps beanspruchte, ein 
Großkollektiv zu gestalten, und diesen großpolitischen Anspruch in die Tat um-
setzte. Die Angehörigen des Führungskorps praktizierten ein Denken und Han-
deln, das von Vorstellungen, körperlich zu überwältigen und körperlich überwältigt 
zu werden, absorbiert war. Das Führungskorps organisierte sich als Männerbund. 
Himmler stülpte den Männern und ihren Ehefrauen aber auch noch die Organisa-
tion einer von ihm so bezeichneten »SS-Sippengemeinschaft« über und band den 
Männerbund auf diese Weise in einen normativen Kontext von Heterosexualität ein. 
Das Führungskorps besaß eine hohe Anschlussfähigkeit an andere Männergruppen 
mit verwandten Denk- und Handlungsmustern.

 
Das Sichtbarwerden von Selbstverständlichem – 
ein Zuwachs an Tragfähigkeit der Analysen zu den 
NS-Verbrechen

Michael Wildts Analyse könnte durch eine etwas andere Lesart als die von ihm 
selbst intendierte eine Schubkraft erhalten, mit der die Ursachen der NS-Verbrechen 
noch stärker aufgeklärt werden könnten. Die Analyse könnte Teil von Anstren-
gungen werden, die eine Ergänzung zu bisherigen Anstrengungen der Frauenfor-
schung zu den NS-Verbrechen darstellen würden. Diesem Bereich der Frauenfor-
schung ging und geht es im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus u. a. da-
rum, ein öffentliches und dauerhaftes Bewusstsein davon zu schaffen, dass Frauen 
im Zusammenhang mit dem Zustandekommen der NS-Verbrechen nicht generell 
als Nichttäterinnen und Nichtbeitragende angesehen werden können, sondern auch 
als Täterinnen und Beitragende betrachtet werden müssen. Die Frauenforschung hat 
bereits viele Anteile von Frauen an den NS-Verbrechen aufdecken können; vieles 
bleibt aber auch noch ungeklärt. Auf alle Fälle ist deutlich geworden, dass es im 
Hinblick auf das verbrechensursächliche Handeln sehr viel mehr Schnittmengen 
zwischen den beiden Geschlechtergruppen gibt als früher gedacht.28 Dennoch löst 
sich durch diese Erkenntnis das komplexe und widersprüchliche Phänomen nicht 
einfach auf, dass es im Nationalsozialismus einen asymmetrischen Verbrechensver-
bund der Geschlechter gegeben hat, in dem die gesellschaftliche Gruppe der Männer 
aufgrund von spezifi schen soziohistorischen Prozessen sehr viel stärker exponiert 
war als die gesellschaftliche Gruppe der Frauen. Die Tatsache dieser Asymmetrie 
kann als Wegweiser zu wichtigen Faktoren dienen, die das Handeln im Bereich der 
NS-Verbrechen weiter aufklären können. 

Aus der bisher in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit dargestellten Empirie 
der NS-Verbrechen kann abgeleitet werden, dass die historisch spezifi sche männer-
bündische Verfasstheit ausschlaggebender Gruppen von Männern, die an den NS-
Verbrechen beteiligt waren, massiv dazu beigetragen hat, dass die NS-Verbrechen 
ihre alle moralischen Grenzen sprengende Extremgestalt angenommen haben. Auch 

28  |   Für eine geschlechtertheoretisch angelegte Analyse einer NS-Täterin vgl. J. Schwartz: 
»Geschlechtsspezifi scher Eigensinn«, a. a. O. 
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Frauen, die sich mit dem NS-Regime identifi zierten und/oder für seine Ziele arbei-
teten, durchliefen in ihrem destruktiven Denken und Handeln Eskalationen und 
Entgrenzungen. Aber Letztere konnten für die Formierung der Untaten des Groß-
kollektivs NS-Deutschland deutlich weniger struktur- und richtungsgebend werden 
als die NS-identifi zierten oder den Nationalsozialismus akzeptierenden Männer. 

Die männerbündischen Gruppierungen und Institutionen intensivierten und 
verschränkten das Denken und Handeln der ihnen zugehörigen Männer im Laufe 
der NS-Zeit immer ausschließlicher nach Maßgaben von Ausgrenzung, Verskla-
vung und Auslöschung. Nicht nur erklärten sie immer mehr Menschengruppen zu 
›Feinden‹ und ›Schädlingen‹, sondern die so defi nierten Gruppen wurden immer 
umgreifender und ausschließlicher als zu Tötende und Auszulöschende gedacht und 
bezeichnet. Die Eskalationen von Brutalisierung und absoluter Rücksichtslosigkeit 
entstanden besonders aus dem Aufeinandertreffen und Zusammenwirken vieler 
männerbündischer (Teil-)Gruppierungen und (Teil-)Institutionen, die im Namen 
und im Interesse des NS-Staates aktiv waren. Ein Beispiel dafür ist das inzwischen 
oft beschriebene wechselseitige Ineinandergreifen, Kumulieren und Bestätigen von 
Tötungsideen, -programmatiken und -praxen von männerbündischen Partialsyste-
men auf den gesellschaftlichen Ebenen von ›oben‹ und ›unten‹.29 Eskalationen an 
Brutalität entstanden auch durch Abschottungen männerbündischer Gruppen nach 
außen. Unter solchen Bedingungen wurden aggressive Handlungsimpulse, -interes-
sen oder -verpfl ichtungen sehr leicht exzessiv.30 

Auch wenn unmittelbare Anlage und Gestaltung der NS-Verbrechen primär 
in historisch besonderen soziokulturellen Maskulinitätssystemen wurzeln, so sind 
doch Motive und Interessen von Frauen, die in korrelierenden, historisch beson-
deren Weiblichkeitssystemen geformt worden sind, darin auf vielschichtige Wei-
se verwoben. Die negativ herausragende Rolle von bestimmten gesellschaftlichen 
Gruppen von Männern und bestimmten dazugehörigen soziokulturellen Männlich-
keitssystemen ist von der Mehrzahl der Frauen akzeptiert, gewollt und unterstützt 
worden. Akzeptanzen und Wünsche von Frauen formten sich wahrscheinlich vor 
allem im Rahmen einer besonderen Akzeptanz- und Wunschstruktur – einer his-
torisch in spezifi scher Weise ausgefüllten heterosexuellen Matrix für eine Welt- 

29  |   Vgl. beispielsweise Götz Aly: »›Judenumsiedlung‹. Überlegungen zur politischen 
Vorgeschichte des Holocaust«, in: Ulrich Herbert (Hg.), Nationalsozialistische Vernichtungs-
politik 1939–1945, Frankfurt/Main: S. Fischer 2001, S. 67–97; Christopher Browning: »Die 
Debatte über die Täter des Holocaust«, in: Ulrich Herbert (Hg.), Nationalsozialistische Ver-
nichtungspolitik 1939–1945, Frankfurt/Main: S. Fischer 2001, S. 148–179; Christopher Brow-
ning: Die Entfesselung der ›Endlösung‹. Nationalsozialistische Judenpolitik 1939–1942, Ber-
lin: Ullstein 2006; Christian Gerlach: »Die Wannsee-Konferenz, das Schicksal der deutschen 
Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung, alle Juden zu ermorden«, in: Werkstatt-
Geschichte 18 (1997), S. 7–57; Klaus-Michael Mallmann: »Die Türöffner der Endlösung«, in: 
Ders./Paul Gerhard (Hg.), Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 2000, S. 437–463; Hans Mommsen: Auschwitz, 17. Juli 1942. Der Weg zur 
europäischen ›Endlösung der Judenfrage‹, München: dtv 2002. 

30  |   Vgl. z. B. H. Welzer: Täter, besonders S. 212 ff. 
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und Selbstdeutung. Man denke in diesem Zusammenhang nur an die Himmler’sche 
›SS-Sippengemeinschaft‹ für familial verbundene Männer und Frauen, die u. a. die 
SS-Kampfgruppe aus Männern abstützen sollte. Offensichtlich gab es in diesem 
Zusammenhang genügend Frauen, die gern und freiwillig »eine Frau an seiner 
Seite«31 wurden. 

Meine hier ausgeführten Überlegungen verstehen sich als Beitrag zu einer spe-
zifi schen Erweiterung des Wissens über die NS-Verbrechen. Der vorgeschlagene 
Bereich substanzieller Wissenserweiterung braucht noch viel zukünftige Arbeit. 
Bisher gehört das hier in den Mittelpunkt gestellte Phänomen des asymmetrischen 
NS-Verbrechensverbundes der Geschlechter zu den wenig thematisierten Komple-
xen der Ursachen der NS-Verbrechen. Ich bin überzeugt, dass die Schwelle erreicht 
ist, von der an das Wissen über das Zustandekommen der NS-Verbrechen sich oh-
ne die beschriebene erkenntnishinderliche Selbstverständlichkeit entfalten kann. 
Das gilt zunächst für den auf Deutschland und Europa bezogenen Wissensrahmen. 
Die hier vertretene Perspektiverweiterung wird dann auch die nun in weltweitem 
Horizont angelegten ›Erzählungen‹ über die NS-Verbrechen sehr viel nachhaltiger 
bereichern können.

Dank

Ich schulde großen Dank meinem engagierten Herausforderer und getreuen Kor-
repetitor auch für diesen Text, Gode Gravenhorst. Sehr dankbar bin ich außerdem 
Irmgard Schmidt für den intellektuell und emotional stärkenden Austausch, vor 
allem angesichts des existenziellen Gewichts, das Fragen wie die hier angespro-
chenen unweigerlich haben.
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»Gestrauchelte Frauen« und »unverbesserliche 

Weibspersonen«: zum Stellenwert der Kategorie 

Geschlecht in der nationalsozialistischen 

Strafrechtspfl ege

THOMAS ROTH

Nachdem sowohl die rechtsgeschichtliche als auch die sozial- und kulturhisto-
rische Forschung zum NS-Regime die Frage nach dem Verhältnis von Strafver-
folgung und Geschlecht lange Zeit weitgehend unbeachtet gelassen hatten, haben 
sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren doch einige Studien darangemacht, 
dieses Defi zit und die vielfach bestehenden ›Berührungsängste‹ zwischen Rechts-
geschichte und Geschichtswissenschaft zu überwinden. Untersuchungen zu den 
so genannten »Kriegerfrauen«, zur Verfolgung von »Rassenschande«1 oder zum 
»verbotenen Umgang mit Kriegsgefangenen«2 haben nicht nur fächerübergreifende 

1  |   Vgl. Birthe Kundrus: Kriegerfrauen. Familienpolitik und Geschlechterverhältnis-
se im Ersten und Zweiten Weltkrieg, Hamburg: Christians 1995, bzw. Birthe Kundrus: 
»›Die Unmoral deutscher Soldatenfrauen‹. Diskurs, Alltagsverhalten und Ahndungspraxis 
1939–1945«, in: Kirsten Heinsohn/Barbara Vogel/Ulrike Weckel (Hg.), Zwischen Karrie-
re und Verfolgung. Handlungsräume von Frauen im nationalsozialistischen Deutschland, 
Frankfurt/Main, New York: Campus 1997, S. 96–170; Alexandra Przyrembel: »Rassen-
schande«. Reinheitsmythos und Vernichtungslegitimation im Nationalsozialismus, Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003; Patricia Szobar: »Telling Sexual Stories in the Nazi 
Courts of Law: Race Defi lement in Germany 1933 to 1945«, in: Journal of the History of 
Sexuality 11 (2002), S. 131–163. 

2  |   Zum »verbotenen Umgang mit Kriegsgefangenen« liegt eine große Zahl von Lo-
kalstudien vor, die sich allerdings mitunter auf Einzelfallschilderungen beschränken, etwa: 
Eckhard Colmorgen/Klaus-Detlev Godau-Schüttke: »›Verbotener Umgang mit Kriegsgefan-
genen‹. Frauen vor dem Schleswig-Holsteinischen Sondergericht (1940–1945)«, in: Demo-
kratische Geschichte 9 (1995), S. 125–150; Gabriella Hauch: »›GV-Verbrechen‹. Verbotene 
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Ansätze und Fragestellungen erprobt, sondern dabei auch zeigen können, wie über 
die Materie des Rechts und die Tätigkeit der Strafjustiz Zugänge zur Sozial- und 
Kulturgeschichte der Geschlechter im »Dritten Reich« gefunden werden können.3 

Die erweiterte Perspektive der jüngeren Studien lässt nicht nur erkennen, wie weit 
der Rechtsstab in die Geschlechterpolitik des Regimes eingebunden war. Sie führt 
auch vor Augen, dass Rechtsprechung eine zentrale Arena für die Reproduktion 
von Weiblichkeits- und Männlichkeitsbildern war, in der die Geschlechterrollen 
innerhalb der NS-Gesellschaft immer wieder verhandelt und stets von Neuem die 
normativen Leitbilder mit sozialer Praxis vermittelt wurden. 

Der vorliegende Beitrag möchte an die jüngeren Untersuchungen und eigene 
Recherchen anknüpfen, wichtige Ergebnisse der bisherigen Forschung skizzieren 

Liebe und Sexualität mit ›Anderen‹ während des Nationalsozialismus am Beispiel Oberdo-
nau«, in: Bericht über den 23. Österreichischen Historikertag in Salzburg, Salzburg: o. V. 2003, 
S. 247–257; Andreas Heusler: Ausländereinsatz. Zwangsarbeit für die Münchner Kriegswirt-
schaft 1939–1945, München: Hugendubel 1996; Andreas Heusler: »›Straftatbestand‹ Liebe. 
Verbotene Kontakte zwischen Münchnerinnen und ausländischen Kriegsgefangenen«, in: Sy-
bille Krafft (Hg.), Zwischen den Fronten. Münchner Frauen in Krieg und Frieden 1900–1950, 
München: Buchendorfer 1995, S. 324–341; Birthe Kundrus: »›Verbotener Umgang‹. Liebesbe-
ziehungen zwischen Ausländern und Deutschen 1939–1945, in: Katharina Hoffmann/Andreas 
Lembeck (Hg.), Nationalsozialismus und Zwangsarbeit in der Region Oldenburg, Oldenburg: 
Universität Oldenburg 1999, S. 149–170, bzw. Birthe Kundrus: »Forbidden Company. Roman-
tic Relationships between Germans and Foreigners, 1939 to 1945«, in: Journal of the History 
of Sexuality 11 (2002), S. 201–222; Wolf-Dieter Mechler: Kriegsalltag an der Heimatfront. 
Das Sondergericht Hannover im Einsatz gegen »Rundfunkverbrecher«, »Schwarzschlächter«, 
»Volksschädlinge« und andere »Straftäter« 1939 bis 1945, Hannover: Hahn 1997, S. 227–250; 
Christiane Rothmaler: »Fall 29«, in: Justizbehörde Hamburg (Hg.), »Von Gewohnheitsverbre-
chern, Volksschädlingen und Asozialen ...«. Hamburger Justizurteile im Nationalsozialismus, 
Hamburg: Ergebnisse 1995, S. 364–379; Eginhald Scharf: »Die Verfolgung pfälzischer Frauen 
wegen ›verbotenen Umgangs‹ mit Ausländern«, in: Hans-Georg Meyer/Hans Berkessel (Hg.), 
»Unser Ziel – die Ewigkeit Deutschlands«, Mainz: Schmidt 2001, S. 79–88; Iris Siemssen: 
»Das Sondergericht und die Nähe: die Rechtsprechung bei ›verbotenem Umgang mit Kriegsge-
fangenen‹ am Beispiel von Fällen aus dem Kreis Plön«, in: Bohn/Danker (Hg.), »Standgericht 
der inneren Front« (1998), S. 233–262.

3  |    Die kaum noch überschaubare rechtshistorische Forschung zum Nationalsozialismus 
hat sich von geschlechtergeschichtlichen Fragestellungen bisher weitgehend ferngehalten. 
Wichtig zum Thema ›Frauen und NS-Recht‹ – wenn auch unter weitgehender Ausblendung des 
Strafrechts – sind: Petra Kannappel: Die Behandlung von Frauen im nationalsozialistischen Fa-
milienrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts sowie 
der Erbgesundheitsgerichte Kassel, Marburg und Hanau, Darmstadt, Marburg: Hessische His-
torische Kommission 1999; Cosima König: Die Frau im Recht des Nationalsozialismus. Eine 
Analyse ihrer familien-, erb- und arbeitsrechtlichen Stellung, Frankfurt/Main: Peter Lang 1988; 
Werner Schubert: »Die Stellung der Frau im Familienrecht und in den familienrechtlichen Re-
formprojekten der NS-Zeit«, in: Ute Gerhard (Hg.), Frauen in der Geschichte des Rechts. Von 
der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, München: C. H. Beck 1997, S. 828–850.
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und einige Interpretationslinien zum Thema nachziehen.4 Dabei ist vorab auf zwei 
Einschränkungen hinzuweisen. Da sich die folgenden Ausführungen auf die natio-
nalsozialistische Strafrechtspfl ege konzentrieren, blenden sie die Arbeit der Polizei, 
und damit die Prostitutionspolitik5 des Regimes sowie die staatspolizeiliche »Geg-
nerbekämpfung« gegenüber »Fremdvölkischen«, aus. Zudem werde ich nur eine 
›halbierte‹ Geschlechtergeschichte präsentieren, da die Forschungsergebnisse zum 
Thema ›Männlichkeit und Strafrecht‹ noch sehr fragmentarisch sind.6

Drei Ansatzpunkte möchte ich wählen, um zu erörtern, welchen Stellenwert 
die Kategorie Geschlecht in der NS-Strafrechtspfl ege hatte. Zunächst werde ich 
kurz auf geschlechtsspezifi sche Normen im nationalsozialistischen Strafrecht ein-
gehen, dann den Blick auf die Rechtsprechung selbst richten, um schließlich kurz 
zu diskutieren, inwieweit die Akten der Strafjustiz helfen können, die Handlungs-
spielräume von Frauen im Nationalsozialismus zu erschließen. Ziel der Ausfüh-
rungen ist es nicht, eine abschließende Bestandsaufnahme durchzuführen, sondern 

4  |   Teile der folgenden Ausführungen beruhen auf Recherchen, die ich für meine Disser-
tation zum Thema »›Verbrechensbekämpfung‹ und soziale Ausgrenzung in Köln 1933–1945. 
Kriminalpolizei, Strafjustiz und Devianz in einer Großstadt des ›Altreichs‹« durchgeführt 
habe. 

5  |   Hierzu einführend Michaela Freund-Widder: Frauen unter Kontrolle. Prostitution 
und ihre staatliche Bekämpfung in Hamburg vom Ende des Kaiserreichs bis zu den Anfän-
gen der Bundesrepublik, Münster: LIT Verlag 2003, S. 106–180; Insa Meinen: Wehrmacht 
und Prostitution während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Frankreich, Bremen: Edition 
Temmen 2002; Christa Schikorra: Kontinuitäten der Ausgrenzung. »Asoziale« Häftlinge im 
Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, Berlin: Metropol 2001, insbesondere S. 33–59; 
Julia Roos: »Backlash against Prostitutes’ Rights: Origins and Dynamics of Nazi Prosti-
tution Policies«, in: Journal of the History of Sexuality 11 (2002), S. 67–94; Christa Paul: 
Zwangsprostitution. Staatlich errichtete Bordelle im Nationalsozialismus, Berlin: Edition 
Hentrich 1994; Annette F. Timm: »Sex with a Purpose: Prostitution, Veneral Disease and 
Militarized Masculinity in the Third Reich«, in: Journal of the History of Sexuality 11 (2002), 
S. 223–255; Robert G. Waite: »Teenage Sexuality in Nazi Germany«, in: Journal of the History 
of Sexuality 8 (1998), S. 434–476.

6  |   Während zur Verfolgung männlicher Homosexueller bereits umfangreiche und dif-
ferenzierte Forschungen vorliegen, ist der übrige Bereich der Strafrechtspfl ege bisher nur in 
Ansätzen auf die dort kursierenden ›Männlichkeits‹-Vorstellungen untersucht worden; das gilt 
auch für Sexualstraftaten von Männern. Einen ersten, eher skizzenhaften Annäherungsversuch 
bietet Silke Schneider: »Sexualdelikte im Nationalsozialismus. Opfer- und Täterbilder«, in: 
Künzel (Hg.), Unzucht – Notzucht – Vergewaltigung (2003), S. 165–186; als Referenzwerk für 
weitere Forschungen kann die Studie von Birgit Beck: Wehrmacht und sexuelle Gewalt. Se-
xualverbrechen vor deutschen Militärgerichten 1939–1945, Paderborn u. a.: Schöningh 2004, 
gelten.
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ein Forschungsterrain zu markieren, das nicht nur weitere Erschließung, sondern 
auch stärkere Beachtung innerhalb der Diskussion über Nationalsozialismus und 
Geschlecht verdient.7 

Die Frau im Strafrecht

Betrachtet man die strafrechtlichen Reformvorhaben des NS-Regimes, so nehmen 
geschlechterpolitische Überlegungen dort keine herausragende Stellung ein. Das 
Regime setzte vor allem in den Bereichen des Familien-, Arbeits- und Sozialrechts 
an, um seine wechselnden Vorstellungen von geregelter Hausarbeit, produktiver 
Mutterschaft, weiblicher Erwerbstätigkeit, bevölkerungspolitisch erwünschter Fort-
pfl anzung und erbbiologischer »Auslese« durchzusetzen,8  während das vom NS-Re-
gime etablierte Feindstrafrecht zunächst von der Figur des männlichen Verbrechers 

7  |   Weiterführende Untersuchungen und substanzielle Erkenntnisse zum Verhältnis von 
nationalsozialistischer Strafrechtspfl ege und Geschlechterpolitik lässt ein derzeit laufendes, an 
der Universität zu Köln angesiedeltes Forschungsprojekt von Michael Löffelsender mit dem 
Titel »Frauen und Jugendliche im Blick der Justiz. Verhaltensnormierung und Verfolgung an 
der nationalsozialistischen ›Heimatfront‹ am Beispiel des Oberlandesgerichtsbezirks Köln« er-
warten; dies gilt ebenfalls für die an der Leibniz-Universität Hannover entstehende Dissertation 
von Karen Parschat über »Frauen im Widerstand – Regimegegnerinnen zwischen Politisierung 
und Entpolitisierung am Beispiel des Hochverratsprozesses gegen die Saefkow-Jacob-Bästlein-
Gruppe vor dem Volksgerichtshof«. Auch das an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen angesiedelte Dissertationsprojekt von Nicole Kramer, »Frauen an der Heimatfront. Die 
NS-Kriegsgesellschaft in geschlechtergeschichtlicher Perspektive«, wird sich mit dem Blick 
der NS-Strafjustiz auf Frauen befassen. 

8  |   Zur Entwicklung einer frauenspezifi schen Arbeits-, Familien- und Sozialpolitik vgl. 
neben den in Anm. 3 genannten Titeln Gisela Bock: Zwangssterilisation im Nationalsozia-
lismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen: Westdeutscher Verlag 1984; 
Gabriele Czarnowski: Das kontrollierte Paar. Ehe- und Sexualpolitik im Nationalsozialismus, 
Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1991, bzw. Gabriele Czarnowski: »›Der Wert der Ehe 
für die Volksgemeinschaft‹. Frauen und Männer in der nationalsozialistischen Ehepolitik«, 
in: Kirsten Heinsohn/Barbara Vogel/Ulrike Weckel (Hg.), Zwischen Karriere und Verfolgung. 
Handlungsräume von Frauen im nationalsozialistischen Deutschland, Frankfurt/Main, New 
York: Campus 1997, S. 78–95; Ute Frevert: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Ver-
besserung und Neuer Weiblichkeit, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1986, S. 209–232; Elizabeth D. 
Heineman: What Difference Does a Husband Make? Women and Marital Status in Nazi and 
Postwar Germany, Berkeley u. a.: University of California Press 1999; Lisa Pine: Nazi Family 
Policy, 1933–1945, Oxford, New York: Berg Publ. 1999; Irmgard Weyrather: Muttertag und 
Mutterkreuz. Der Kult um die »deutsche Mutter« im Nationalsozialismus, Frankfurt/Main: 
S. Fischer 1993; Dörte Winkler: Frauenarbeit im »Dritten Reich«, Hamburg: Hoffmann & 
Campe 1977.
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ausging.9 Freilich sollte auch dem Strafrecht eine wichtige Funktion zukommen, 
wenn es darum ging, geschlechtsrollenkonformes Verhalten zu fördern, den Sank-
tionsdruck auf abweichende Frauen zu erhöhen und die weibliche ›Lebensführung‹ 
auf das »Volkswohl«, sprich die Koordinaten der NS-Rassen- und Bevölkerungspo-
litik, auszurichten. Die zwischen Machtübernahme und Kriegsbeginn entwickelten 
Pläne für eine nationalsozialistische Strafrechtsreform behandelten geschlechterpo-
litische Aspekte und ›frauentypische‹ Delikte wie die Abtreibung denn auch unter 
der Überschrift »Schutz der Volkskraft« als »Angriffe auf Rasse und Erbgut«, »An-
griffe auf die Volksgesundheit« oder »Angriffe auf Ehe und Familie«.10 Nachdem 
die zunächst geplante umfassende Erneuerung des Strafgesetzbuches nicht zustan-
de kam, artikulierte sich die Geschlechterpolitik des Regimes auf strafrechtlichem 
Gebiet in einer losen Folge von einzelnen Gesetzen oder Verordnungen, die zentrale 
Punkte der vorher entwickelten Reform-Agenda11 aufgriffen. Wichtige Wegmarken 
für die strafrechtliche Behandlung von Frauen waren dabei: die Neuregelung des 
Abtreibungsparagrafen, das »Blutschutzgesetz«, die »Wehrkraftschutzverordnung« 
vom November 1939 sowie die auf den 9. März 1943 datierte »Verordnung zum 
Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft«.

Betrachtet man diese Rechtsnormen und die dahinterstehenden Konzepte ge-
nauer, so fallen drei Aspekte ins Auge: 

1. Zunächst wird deutlich, dass dem NS-Strafrecht ein double standard eingeschrie-
ben war. Dies ist besonders an den Bestimmungen zur Verfolgung von Schwan-
gerschaftsabbrüchen erkennbar. Das NS-Regime propagierte im Rahmen seiner 
pronatalistischen Strategie ein scharfes Vorgehen gegen die Abtreibung. Die hier-
zu bereits am 26. Mai 1933 ergangene Gesetzesnovelle12 beschränkte sich jedoch 
darauf, die in der Weimarer Republik aufgehobenen §§ 219 und 220 wiederein-
zuführen und Strafen für das öffentliche Anbieten von Abtreibungsmitteln und 

9  |   Dies wurde in den Strafnormen nicht ausdrücklich so festgehalten. Dass der »gemein-
schaftsfeindliche Verbrecher« oder »Kriegstäter« zunächst als männlich entworfen wurde, 
zeigt sich aber sowohl im rechtswissenschaftlichen Schrifttum als auch in den Verlautbarungen 
der Justizführung. Dies galt besonders für die »Tätertypen« des »Gewohnheits-«, »Gewalt-« 
oder des »jugendlichen Schwerverbrechers«. Etwas anders war dies beim Typus des »Volks-
schädlings« oder des »Kriegsschiebers«, der im Laufe des Krieges auch in ›weiblicher Form‹ 
entwickelt und thematisiert wurde. Zum NS-Feindstrafrecht umfassend Gerhard Werle: Justiz-
Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich, Berlin, New York: W. de 
Gruyter 1989.

10  |   Vgl. Jürgen Regge/Werner Schubert (Hg.): Quellen zur Reform des Straf- und Straf-
prozessrechts, 2. Abt.: NS-Zeit (1933–1939) – Strafgesetzbuch. Bd. 1 und 2, Berlin, New York: 
W. de Gruyter 1988–1994. Als wichtiger Vorläufer: Nationalsozialistisches Strafrecht. Denk-
schrift des Preußischen Justizministers, Berlin 1933.

11  |   Die nationalsozialistischen Reformvorhaben der 1930er Jahre strebten eine Erweite-
rung und Verschärfung sowie eine rechtsdogmatische und gesellschaftspolitische Neubewer-
tung des strafrechtlichen Schutzes von Ehe, Familie und Reproduktion an. 

12  |   Reichsgesetzblatt (RGBl.) I, S. 295.
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-hilfeleistungen anzudrohen, während § 218 zunächst unverändert blieb.13 Zwar er-
höhte man über Gesundheitsämter, Polizei und Justiz den Verfolgungsdruck erheb-
lich. Die im ›Kampf‹ gegen Abtreibung zur Schau gestellte Härte war jedoch mit 
strafrechtlicher Selektivität verbunden. Die Justiz neigte gegenüber dem Großteil 
der unmittelbar betroffenen Frauen, denen man meist eine subjektiv empfundene 
Notlage zugutehielt, zu ›moderaten‹ Sanktionen, während sie mit der ›Schärfe des 
Gesetzes‹ vor allem auf das ›private Gewerbe‹ der professionellen Abtreiber/-innen 
zielte. Selektivität zeigte sich aber noch in anderer Hinsicht: Denn während die 
NS-Justiz Schwangerschaftsabbrüche bei den ›normalen Volksgenossinnen‹ ahnde-
te, entwickelte das Regime gleichzeitig ein System gesundheitspolizeilicher Maß-
nahmen, das Zwangsabtreibungen bei »rassenhygienisch« und anthropologisch 
›unerwünschten‹, als »minderwertig« oder »fremdvölkisch« stigmatisierten Frauen 
organisierte.

Als § 218 schließlich doch noch im März 1943 verschärft wurde, kam es zur 
Festschreibung dieses ›Doppelstandards‹. Während Personen, die durch Abtrei-
bung »die Lebenskraft des deutschen Volkes fortgesetzt beeinträchtigt[en]«, erst-
mals mit der Todesstrafe bedroht wurden,14 konnten nichtdeutsche Frauen, die ihre 

13  |   Zur Verfolgung von Abtreibung im NS-Regime vgl. ausführlicher Dirk von Beh-
ren: Die Geschichte des § 218 StGB, Tübingen: edition diskord 2004; G. Bock: Zwangsste-
rilisation, S. 96 ff. und 158 ff.; Gabriele Czarnowski: »Frauen als Mütter der ›Rasse‹. Ab-
treibungsverfolgung und Zwangseingriff im Nationalsozialismus«, in: Gisela Staupe/Lisa 
Vieth (Hg.), Unter anderen Umständen. Zur Geschichte der Abtreibung, Neuaufl ., Dortmund: 
Edition Ebersbach 1996, S. 58–72, bzw. auch Gabriele Czarnowski: »Women’s Crimes, State 
Crimes: Abortion in Nazi Germany«, in: Arnot/Usborne (Hg.), Gender and Crime in Mod-
ern Europe (1999), S. 238–256; Birgit Kasten: »Untersuchungen zur Abtreibung während der 
NS-Zeit in Leipzig«, in: Susanne Schötz (Hg.), Frauenalltag in Leipzig. Weibliche Lebens-
zusammenhänge im 19. und 20. Jahrhundert, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 1997, S. 271–291; 
Hans-Christian Lassen: »Der Kampf gegen Homosexualität, Abtreibung und ›Rassenschan-
de‹. Sexualdelikte vor Gericht in Hamburg 1933–1939«, in: Justizbehörde Hamburg (Hg.), 
»Für Führer, Volk und Vaterland ...« Hamburger Justiz im Nationalsozialismus, Hamburg: 
Ergebnisse 1992, S. 252 ff.; Robert G. Waite: »›Eine Sonderstellung unter den Straftaten‹: 
die Verfolgung der Abtreibung im Dritten Reich«, in: Alfred Gottwaldt et al. (Hg.), NS-Ge-
waltherrschaft. Beiträge zur historischen Forschung und juristischen Aufarbeitung, Berlin: 
Edition Hentrich 2005, S. 104–117.

14  |   Die Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft vom 9.3.1943 
(RGBl. I, S. 140) bestimmte zudem, dass nun auch gegen »Selbstabtreiberinnen« in beson-
ders schweren Fällen Zuchthaus verhängt werden konnte, gegen »Fremdabtreiber/-innen« 
Zuchthaus nunmehr die Grundstrafe sein sollte, die Beschaffung von Abtreibungsmitteln in 
jedem Fall strafbar war (vorher nur bei »Gewerbsmäßigkeit«) und auch die unautorisierte 
Herstellung sowie der Handel mit Abtreibungs-, Verhütungs- oder Schutzmitteln generell 
bestraft würden. Vgl. zusammenfassend Eduard Kohlrausch/Richard Lange: Strafgesetzbuch 
mit Nebengesetzen und Erläuterungen, 38. Aufl ., Berlin: W. de Gruyter 1944, S. 477 ff., und 
Erhard-Josef Lüken: Der Nationalsozialismus und das materielle Strafrecht. Ein Beitrag zur 
Strafrechtsgeschichte, Dissertation, Göttingen: o. V. 1988, S. 258 ff.
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»Leibesfrucht abtöteten«, nun auch offi ziell von Strafe ausgenommen werden.15 Die 
Sanktionierung des Schwangerschaftsabbruches wurde offen und konsequent auf 
den »Schutz« der – deutschen – »Volkskraft« ausgerichtet. Die vom NS-Regime 
entwickelte »zweigleisige Bevölkerungspolitik« fand ihren Niederschlag in einem 
»ungleichen Strafrecht«.16

2. Ein zweiter Aspekt, der sich in den Gesetzesnovellen der NS-Zeit spiegelt, ist 
die ambivalente Haltung des Regimes im Hinblick auf das kriminal- und bevöl-
kerungspolitische Gefahrenpotenzial ›der Frau‹. Das am 15. September 1935 er-
lassene »Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre«,17 das 
Eheschließungen und »außerehelichen Verkehr zwischen Juden und Staatsange-
hörigen deutschen oder artverwandten Blutes« untersagte, zielte zwar vor allem 
auf die Segregation des als »arisch« und des als »jüdisch« etikettierten Bevölke-
rungsteils. Die Verfolgung der »Rassenschande« war jedoch auch Terrain für ge-
schlechterpolitische Auseinandersetzungen. Dass das Gesetz nur den männlichen 
»Rassenschänder« mit Strafe bedrohte, während die beteiligte Frau keine justizielle 
Sanktion befürchten musste, lässt sich kriminalstrategisch erklären: Man wollte die 
Aussagebereitschaft der Frau fördern, um so eine möglichst effektive Verfolgung 
zu erreichen.18 Der Zuschnitt des Gesetzes verrät jedoch auch eine bestimmte, u. a. 
vom »Führer« selbst vehement vertretene Sichtweise, wonach dem Mann größere 
Aktivität und sexuelle Aggressivität, aber auch größere »sittliche Verantwortung« 
und Möglichkeiten der Selbstbeherrschung zukamen als der als passiv konzipierten 
Frau.19 Diese Auffassung blieb jedoch nicht unbestritten. Während sich die par-
allel zur »Rassenschande«-Verfolgung entwickelte Propaganda auf das Bild der 

15  |   Gleiches galt für Täter/-innen, die »Fremdabtreibungen« bei ausländischen Frauen 
vornahmen. 

16  |   So D. v. Behren: § 218, S. 349 ff. 
17  |   RGBl. I, S. 1146.
18  |   P. Kannappel: Behandlung von Frauen, S. 83, spricht in diesem Zusammenhang von 

einer Art »Kronzeugenregelung«. Zur Frage der strafrechtlichen Schonung von Frauen im 
Rahmen der »Rassenschande«-Verfolgung vgl. im Übrigen Cornelia Essner: Die »Nürnber-
ger Gesetze« oder die Verwaltung des Rassenwahns 1933–1945, Paderborn u. a.: Schöningh 
2002, S. 228 ff.; Lothar Gruchmann: Justiz im Dritten Reich. Anpassung und Unterwerfung 
in der Ära Gürtner, München: Oldenbourg 1988, S. 881 ff., bzw. Lothar Gruchmann: »›Blut-
schutzgesetz‹ und Justiz. Zur Entstehung und Auswirkung des Nürnberger Gesetzes vom 
15. September 1935«, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 31 (1983), S. 437 ff.; A. Przy-
rembel: »Rassenschande«, S. 172 ff.; Herbert Schmidt: »Rassenschande« vor Düsseldorfer 
Gerichten 1933–1944. Eine Dokumentation, Essen: Klartext 2003, S. 58 f.

19  |   So die Äußerungen des damaligen Staatssekretärs im Reichsjustizministerium Ro-
land Freisler (vgl. Roland Freisler: »Ein Jahr Blutschutzrechtsprechung in Deutschland. Er-
fahrungen und Lehren«, in: Deutsches Strafrecht [1936], S. 385–397, hier S. 393). Die von 
Freisler vertretene Auffassung klingt auch im Kommentar zum Gesetz von Wilhelm Stuckart/
Hans Globke: Kommentare zur deutschen Rassengesetzgebung, Bd. 1, München u. a.: Beck 
1936, S. 122, an.
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schützenswerten und von Übergriffen bedrohten ›reinen deutschen Frau‹ – und den 
komplementären antisemitischen Topos des ›jüdischen Verführers‹ und ›Verge-
waltigers‹ – konzentrierte, bemühten sich Teile der Justizverwaltung und einzelne 
Gerichte darum, auch die Bestrafung der an »Rassenschande« beteiligten Frauen 
sicherzustellen, indem man diese wegen Anstiftung, Beihilfe oder Begünstigung 
belangte. Dahinter mögen auch taktische oder rechtsdogmatische Erwägungen ge-
standen haben, nicht zuletzt aber die Ansicht, dass man den Beitrag ›der Frau‹ als 
›Anstifterin‹ oder ›Verführerin‹ berücksichtigen und ihre Mitverantwortung für die 
»rassischen« Grenzziehungen strafrechtlich ›würdigen‹ müsse. 

Anders als bei der Gestapo, die in »Rassenschande« involvierte Frauen häufi g, 
die beteiligten Jüdinnen fast immer in »Schutzhaft« nahm, konnte sich diese Po-
sition in der justiziellen »Rassenschande«-Verfolgung nicht richtig durchsetzen.20 
Dem Anliegen von Juristen, auch Frauen wegen der Überschreitung bevölkerungs-
politischer Barrieren vor Gericht zu stellen, wurde jedoch wenige Jahre später im 
Zusammenhang mit der »Wehrkraftschutzverordnung« entsprochen. Die Verord-
nung vom 25. November 1939, die den »Umgang« zwischen Deutschen und aus-
ländischen Kriegsgefangenen unter Strafe stellte, war zwar ›geschlechtsneutral‹ 
formuliert,21 bald prägte aber der verbotene, häufi g intime Umgang von deutschen 
Frauen und ausländischen Männern die Strafverfolgung und die juristischen Debat-
ten.22 Die »Auffassung Hitlers von der sexuellen Schuldunfähigkeit der Frau« stand 
zwar weiterhin im Raum,23 dass man die mit Kriegsgefangenen in Kontakt stehen-
den Frauen generell strafl os stellen solle, wurde jedoch nicht mehr ernsthaft er-
wogen. Der »verbotene Umgang« mit Kriegsgefangenen entwickelte sich vielmehr 
zu einem zentralen Ansatzpunkt für die Kriminalisierung von Frauen und bot den 
nationalsozialistischen Instanzen beständig Anlass, die allgemeinen gesellschafts-
politischen Gefahren zu betonen, die von ›weiblicher Devianz‹ ausgingen. Dabei 
bewegte man sich zunächst im Rahmen eines traditionellen Kriegsnationalismus: 
Im persönlichen Umgang mit dem Feind sah die nationalsozialistische Führung ei-
nen Nährboden für Fluchtversuche, Spionage oder Sabotage, einen »Verrat an der 
Front« sowie den Ausdruck einer »Ehr- und Würdelosigkeit«, die das deutsche »Volk 

20  |   Die Diskussion über die strafrechtliche Erfassung der an »Rassenschande« beteiligten 
Frauen wegen Begünstigung wurde durch ein Machtwort des »Führers« beendet: Am 16. Feb-
ruar 1940 stellte das Reichsjustizministerium per Verordnung klar, dass für das Verbrechen der 
»Rassenschande« allein »der Mann verantwortlich« zu machen sei und die beteiligte Frau nicht 
wegen Teilnahme oder Begünstigung belangt werden könne (RGBl. I, S. 394).

21  |   Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des deut-
schen Volkes (§ 4: »Wer vorsätzlich gegen eine zur Regelung des Umgangs mit Kriegsgefan-
genen erlassene Vorschrift verstößt oder sonst mit Kriegsgefangenen in einer Weise Umgang 
pfl egt, die das gesunde Volksempfi nden gröblich verletzt, wird mit Gefängnis, in schweren 
Fällen mit Zuchthaus bestraft«, RGBl. I, S. 2319), ergänzt am 11.5.1940 durch die Verordnung 
über den Umgang mit Kriegsgefangenen (RGBl. I, S. 769).

22  |   Vgl. die Hinweise in Anm. 2.
23  |   Siehe Ralph Angermund: Deutsche Richterschaft 1919–1945: Krisenerfahrung, Il-

lusion, politische Rechtsprechung, Frankfurt/Main: S. Fischer 1990, S. 238 f., Zitat S. 239.
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und Vaterland« herabsetze.24 Daneben existierte jedoch auch eine rassenpolitische 
Betrachtungsweise, die im Laufe des Krieges wachsenden Einfl uss erhielt25 und die 
vor allem die Kontakte deutscher Frauen zu osteuropäischen Kriegsgefangenen mit 
»volkstumspolitischen« Bedrohungsszenarien verband.26 Aus dieser Perspektive 
bargen die Beziehungen zwischen ›einheimischen‹ Frauen und den im Reichsgebiet 
lebenden Ausländern nicht nur sicherheitspolitische Risiken, sondern auch die Ge-
fahr einer »blutlichen Unterwanderung des deutschen Volkes«.27 

3. Aus Sicht der Behörden störte der »verbotene Umgang« jedoch nicht nur die 
äußere Grenzziehung, sondern auch die innere Ordnung der »Volksgemeinschaft«. 
Damit verwies er auf ein noch viel weiter greifendes Problem. Die Kontakte deut-

24  |   Vgl. die entsprechenden Äußerungen Hitlers vom August 1942, die Richtlinien des 
Reichsjustizministeriums für Strafverfahren wegen »verbotenen Umgangs mit Kriegsgefange-
nen« vom 14.1.1943 (ausführlich referiert bei E. Colmorgen/K. D. Godau-Schüttke: »Verbote-
ner Umgang«, a. a. O., S. 130 ff., und Herbert Schmidt: »Beabsichtige ich die Todesstrafe zu 
beantragen ...«. Die nationalsozialistische Sondergerichtsbarkeit im Oberlandesgerichtsbezirk 
Düsseldorf 1933 bis 1945, Essen: Klartext 1998, S. 128 f.) sowie die Ausführungen in dem 
vom Reichsjustizministerium herausgegebenen Richterbrief vom 1.3.1943 (Heinz Boberach 
[Hg.]: Richterbriefe: Dokumente zur Beeinfl ussung der deutschen Rechtsprechung 1942–1944, 
Boppard: Boldt 1975, S. 87 ff.). Zur zeitgenössischen Kommentarliteratur vgl. Gerd Weckbe-
cker: Zwischen Freispruch und Todesstrafe. Die Rechtsprechung der nationalsozialistischen 
Sondergerichte Frankfurt/Main und Bromberg, Baden-Baden: Nomos 1998, S. 198; G. Werle: 
Justiz-Strafrecht, S. 281 f.

25  |   Die Richtlinien des Reichsjustizministeriums für Strafverfahren wegen »verbotenen 
Umgangs mit Kriegsgefangenen« vom 14.1.1943 hielten fest, dass »[der] Verkehr mit Angehö-
rigen von Völkern, die […] dem deutschen Volke rassisch ferner stehen (z. B. feindliche Ost-
völker, britische und amerikanische Hilfsvölker), ihm kulturell erheblich unterlegen sind oder 
sich politisch besonders unversöhnlich zeigen, […] besonders verwerfl ich [ist]« (zitiert nach 
E. Colmorgen/K. D. Godau-Schüttke: »Verbotener Umgang«, a. a. O., S. 132). Der Richterbrief 
vom 1.3.1943 nahm diese Formulierung auf, der Richterbrief vom 1.5.1943 wies überdies auf 
die »Gefahren für die Reinheit der Rasse, Sippe und des Volkstums« hin, die durch Kontak-
te zwischen »Kriegerfrauen« und Ausländern drohten (H. Boberach: Richterbriefe, S. 91 und 
116). »Volkstums-« oder »rassenpolitische« Erörterungen durchziehen auch die Berichte des 
SD zum Thema; vgl. Heinz Boberach (Hg.): Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lage-
berichte des Sicherheitsdienstes der SS, 17 Bde., Herrsching: Pawlak 1984, Bd. 9, S. 3200 ff., 
Bd. 10, S. 3761, Bd. 11, S. 4316 f., Bd. 14, S. 5337 ff., Bd. 15, S. 6139 ff. Ähnliche Hinweise 
bei M. Freund-Widder: Frauen unter Kontrolle, S. 172; B. Kundrus: »Verbotener Umgang«, 
a. a. O., S. 156 f.; A. Przyrembel: »Rassenschande«, S. 407, sowie Ulrich Herbert: Fremdar-
beiter. Politik und Praxis des Ausländer-Einsatzes in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, 
2. Aufl ., Berlin, Bonn: J. H. W. Dietz 1986, S. 79.

26  |   Derartige Bedrohungsszenarien betrafen auch den Umgang deutscher Frauen mit ost-
europäischen Zwangsarbeitern. Dieser wurde allerdings polizeilich verfolgt und war der Justiz 
entzogen.

27  |   H. Boberach: Meldungen aus dem Reich, Bd. 9, S. 3201.
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scher Frauen zu ausländischen Kriegsgefangenen wurden als Teil eines Phänomens 
gesehen, das die nationalsozialistischen Behörden vor dem Hintergrund des Ersten 
Weltkrieges bereits 1939 lebhaft diskutiert hatten, das während der 1940er Jahre 
aber immer dramatischer wahrgenommen und schließlich als Gefahr für die Stabili-
tät der »Heimatfront« und die »Moral« der »kämpfenden Truppe« eingestuft wurde: 
die »sittliche Verwahrlosung« der weiblichen Bevölkerung. Auf diesen Befund, den 
die NS-Instanzen vor allem aus wechselnden Männerkontakten und außerehelichem 
Geschlechtsverkehr sowie der demonstrativen Infragestellung von Hausfrauen- und 
Mutterrolle durch »Soldaten-« oder »Kriegerfrauen« ableiteten, reagierte das Re-
gime nicht nur mit sozialpolitischen Interventionen und neuen eherechtlichen Rege-
lungen.28 Auch das strafrechtliche Instrumentarium sollte geschärft und erweitert 
werden, um die Geschlechterordnung an der »Heimatfront« zu stabilisieren. 

Die Justizführung drängte nicht allein auf eine entschlossene Anwendung der 
»Wehrkraftschutzverordnung«, sondern forcierte mit Fortschreiten des Krieges 
auch Pläne für eine Erweiterung des strafrechtlichen Schutzes von Ehe und Fami-
lie. Dabei knüpfte man an Reformentwürfe der Vorkriegszeit und Gedanken aus 
der Weimarer Republik an,29 die freilich unter den Bedingungen des Krieges eine 
neue Interpretation und Ausprägung erfuhren. So befasste man sich im Reichsjus-
tizministerium und in der Wehrmachtsführung mit einer gesetzlichen Sonderrege-
lung zum »Kriegsehebruch«. Ziel der Überlegungen war es, die rechtlichen Hürden 
für die Bestrafung ehebrecherischen Verhaltens abzusenken30 und eine Ahndung 
vor allem in jenen Fällen sicherzustellen, in denen ein Dritter die Abwesenheit des 
an der Front eingesetzten Gatten ausnutzte, um eine ehebrecherische Beziehung 
zu einer »Soldatenfrau« zu knüpfen.31 Worum es ging, war demnach nicht nur der 

28  |   Vgl. M. Freund-Widder: Frauen unter Kontrolle, S. 159 ff.; B. Kundrus: Kriegerfrau-
en; B. Kundrus: »Unmoral deutscher Soldatenfrauen«, a. a. O., S. 106 ff.; zum Diskurs über die 
»sittliche Verwahrlosung« von Frauen und Mädchen überdies die Hinweise in Anm. 5.

29  |   Vgl. Markus Brezina: Ehre und Ehrenschutz im nationalsozialistischen Recht, Augs-
burg: AV-Verlag 1987, S. 102 f.; E.-J. Lüken: Materielles Strafrecht, S. 253, 255 f.; G. Werle: 
Justiz-Strafrecht, S. 419 f.

30  |   Nach § 172 RStGB konnte der Ehebruch mit Gefängnis bis zu sechs Monaten be-
straft werden, allerdings nur auf Antrag und lediglich dann, wenn die betroffene Ehe vorher 
geschieden worden war, nicht also, wenn der Partner die Tat verziehen hatte oder eine Schei-
dung ablehnte. Allerdings bestand die Möglichkeit, ehebrecherisches Verhalten nach § 185 als 
Beleidigung des betrogenen Ehemannes (!) zu ahnden. Diese Rechtsanwendung war jedoch 
nicht unumstritten. Zudem musste, da § 63 RStGB die Unteilbarkeit des Strafantrages fest-
legte, ein Strafantrag wegen Beleidigung stets beide Ehebrecher treffen; die Strafe bedrohte 
also nicht nur den ›Dritten‹, sondern auch den eigenen Ehepartner (vgl. M. Brezina: Ehre und 
Ehrenschutz, S. 72 ff. und 76). 

31  |   Vgl. ebd., S. 74, sowie E. Colmorgen/K. D. Godau-Schüttke: »Verbotener Umgang«, 
a. a. O., S. 132; Cornelia Essner/Édouard Conte: »›Fernehe‹, ›Leichentrauung‹ und ›Totenschei-
dung‹. Metamorphosen des Eherechts im Dritten Reich«, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
44 (1996), S. 201–227, hier S. 216; B. Kundrus: Kriegerfrauen, S. 385 f., bzw. B. Kundrus: 
»Unmoral deutscher Soldatenfrauen«, a. a. O., S. 104 ff. 
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allgemeine Schutz von »Ehe- und Volksgemeinschaft«. Das Strafrecht sollte vor 
allem die »Ehre der Soldaten« verteidigen32 und durch Sanktionsdrohungen ge-
gen Ehebrecher und ›untreue‹ Partnerinnen gewährleisten, dass die »Arbeits- und 
Kampfkraft«33 der an der Front eingesetzten Wehrmachtsangehörigen nicht durch 
Beziehungskonfl ikte litt. Das in Aussicht gestellte Gesetz zum »Kriegsehebruch« 
wurde zwar nicht verabschiedet, Grundgedanken der geplanten Novelle setzten sich 
aber im Rahmen einer immer fl exibler operierenden Rechtsprechung nach und nach 
durch.34 

Während die Überlegungen zum »Kriegsehebruch« vor allem auf den Mann 
als ›Opfer‹ sowie als potenziellen Verursacher zielten, nahm die 1943 verabschie-
dete »Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft« stärker die von 
den Normen ›geregelter Lebensführung‹ abweichenden Frauen ins Visier. Die Ver-
ordnung drohte nicht nur harte Sanktionen für Abtreibungen an, sondern stellte 
auch schärfere Strafen für das »böswillige oder eigennützige Beiseiteschaffen der 
Familienhabe«, die »Unterhaltsverweigerung« oder die »Kindesgefährdung« durch 
»gröbliche Vernachlässigung der Erziehungs- und Fürsorgepfl ichten« in Aussicht.35 
Einen wichtigen Hintergrund für die neuen strafrechtlichen Bestimmungen bil-
deten offenbar alarmistische Meldungen über die wiederholte »Verletzung der Ob-
hutspfl icht gegenüber Kindern durch pfl ichtvergessene Mütter«36 und behördliche 
Mutmaßungen darüber, dass ›fremdgegangene‹ Frauen ihre außerehelichen Bezie-
hungen durch Abtreibungen zu verschleiern versuchten. Zwar scheint die »Verord-

32  |   C. Essner/E. Conte: »Metamorphosen«, a. a. O., S. 216.
33  |   Begriffl ichkeit nach H. Boberach: Richterbriefe, S. 115 (Richterbrief vom 

1.5.1943). 
34  |   Bereits in der ersten Kriegshälfte gab es Vorstöße einzelner Gerichte, den Anwen-

dungsbereich der bestehenden Gesetze (vgl. Anm. 30) so zu erweitern, dass Ehebrecher auch 
dann bestraft werden konnten, wenn keine Ehescheidung vorlag, die betroffenen Ehemänner 
auf einen Strafantrag verzichtet hatten oder staatlicherseits kein Interesse bestand, die am 
Ehebruch beteiligten Frauen zu belangen. Das Reichsgericht wies derartige Vorstöße zu-
nächst zurück, ermöglichte aber ab der zweiten Kriegshälfte eine fl exiblere Rechtsprechung. 
In ähnliche Richtung wirkte das Reichsjustizministerium, das im Mai 1943 auch § 63 RStGB 
aufhob. Für die von der ordentlichen Gerichtsbarkeit getrennte SS- und Polizeigerichtsbar-
keit schuf Himmler bereits Anfang 1940 eine Sonderregelung. Vgl. neben den in Anm. 31 
genannten Titeln H. Boberach: Richterbriefe, S. 117 ff. (Richterbrief vom 1.5.1943); H. Bo-
berach: Meldungen aus dem Reich, Bd. 5, S. 1541 f.; Bianca Vieregge: Die Gerichtsbarkeit 
einer »Elite«. Nationalsozialistische Rechtsprechung am Beispiel der SS- und Polizei-Ge-
richtsbarkeit, Baden-Baden: Nomos 2002, S. 122 ff.

35  |   Die Begriffl ichkeit lehnt sich an die Formulierungen der Verordnung zum Schutz von 
Ehe, Familie und Mutterschaft an; vgl. genauer E.-J. Lüken: Materielles Strafrecht, S. 250 ff.; 
G. Werle: Justiz-Strafrecht, S. 420 f. Neben den genannten Tatbeständen stellte die Verordnung 
auch das Verlassen Schwangerer unter Strafe.

36  |   Vgl. H. Boberach: Meldungen aus dem Reich, Bd. 10, S. 3900 ff. In dem auf den 
2.7.1942 datierten Bericht wird auch eine Erweiterung des strafrechtlichen Instrumentariums 
angeregt.
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nung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft« in der Praxis keine breite 
Anwendung mehr gefunden zu haben.37 Sie gab dem seit Kriegsbeginn geführten 
›Verwahrlosungsdiskurs‹ jedoch eine symbolpolitische Zuspitzung38 und bot eine 
Plattform, um wenigstens exemplarisch gegen einzelne »Kriegerfrauen« vorzuge-
hen, die »gewissenlos« die »Wartung und Nahrung ihrer Kinder vernachlässig[en]«, 
um »sich mit anderen Männern in Wirtschaften und Kinos herumzutreiben«.39

Das weibliche Geschlecht im Alltag 
nationalsozialistischer Rechtsprechung

Fragt man nach dem Stellenwert der Kategorie Geschlecht in der Strafrechtspraxis 
und nimmt dabei nicht nur die geschlechtsspezifi sch angelegten Rechtsnormen in 
den Blick, so erkennt man, dass Frauen im Feld der Kriminalität deutlich unterre-
präsentiert waren. Den amtlichen Kriminalstatistiken zufolge pendelte der Anteil 
von Frauen an den verurteilten Personen im »Dritten Reich« um 15 Prozent. Dabei 
lassen sich allerdings große zeitliche, örtliche und deliktspezifi sche Varianzen aus-
machen. Während der Frauenanteil auf dem Feld der Gewaltdelikte in der Regel un-
ter zehn Prozent betrug, lag er bei Verstößen gegen das so genannte Kriegsstrafrecht 
zum Teil wesentlich höher: im Bereich der »Rundfunkverbrechen« um 16 Prozent, 
im Falle von »Volksschädlingsdelikten« bei durchschnittlich knapp 18 Prozent, bei 
Verstößen gegen die »Kriegswirtschaftsverordnung« bei rund 26 Prozent und beim 
»verbotenen Umgang mit Kriegsgefangenen« sogar nahe 70 Prozent.40

37  |   In Köln scheint es kaum mehr zu Verurteilungen wegen »Kindesgefährdung« gekom-
men zu sein. Die durch die Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft eben-
falls eingeführte Todesstrafe wegen Abtreibung wurde im Reich gelegentlich ausgesprochen, 
für Kölner Gerichte liegen bislang jedoch keine derartigen Belege vor.

38  |   So auch B. Kundrus: Kriegerfrauen, S. 387.
39  |   So ein Bericht der Kölner Oberstaatsanwaltschaft vom 15.5.1944, Landesarchiv 

(LA) NRW, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStA D), Ger., Rep. 231, Nr. 979. Zur gerichtlichen 
Brandmarkung von »gewissenlosen Kriegerfrauen« im Kölner Fall vgl. Urteil des Landge-
richts Köln vom 18.11.1943, LA NRW, HStA D, Ger., Rep. 11, Nr. 1819; LA NRW, HStA 
D, Ger., Rep. 112, Nr. 4268, sowie Urteil des Landgerichts Köln vom 14.3.1944, LA NRW, 
HStA D, Ger., Rep. 287, Nr. 1818, und Christiane Rothmaler: »›Prognose: Zweifelhaft‹. Die 
kriminalbiologische Untersuchungs- und Sammelstelle der Hamburgischen Gefangenenanstal-
ten 1926–1945«, in: Justizministerium des Landes NRW (Hg.), Kriminalbiologie, Düsseldorf: 
Justizministerium des Landes NRW 1997, S. 107–150, hier S. 148.

40  |   Diese Näherungswerte nach Bruno Blau: »Die Kriminalität in Deutschland während 
des Zweiten Weltkrieges«, in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 64 (1952), 
S. 31–91, der die amtlichen zeitgenössischen Statistiken auswertet. Ähnliche Tendenzen las-
sen sich Lokalstudien zur nationalsozialistischen Strafrechtsprechung entnehmen; vgl. etwa 
Can Bozyakali: Das Sondergericht am Hanseatischen Oberlandesgericht. Eine Untersuchung 
der NS-Sondergerichte unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung der Verordnung 
gegen Volksschädlinge, Frankfurt/Main: Peter Lang 2005, S. 245 f., 276 f.; Uwe Danker: »Der 
Schutz der ›Volksgemeinschaft‹. Zur Arbeit des schleswig-holsteinischen Sondergerichts in 
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Diese Zahlen verweisen auf die besonderen Sozialisationsmuster, Rollen und 
gesellschaftlichen Spielräume von Frauen in der NS-Gesellschaft, können aber 
bis zu einem gewissen Grade auch als Beleg für die Selektivität sozialer Kontrol-
le verstanden werden – eine Selektivität, die sich nicht nur im Vorfeld der Straf-
verfolgung, bei der Anzeigeerstattung, zeigte, sondern auch bei der Polizei, der 
Staatsanwaltschaft und vor Gericht. Diese Annahme wird noch plausibler, wenn 
man den Anteil von Frauen auf den verschiedenen Stufen des Strafverfolgungs-
systems bestimmt. So hat Eric Johnson für den Kölner Oberlandesgerichtsbezirk 
eine von unten nach oben abnehmende Zahlenreihe ermittelt: Nahmen Frauen unter 
den Beschuldigten noch 18 Prozent ein, so sank ihr Anteil an den Verurteilten auf 
13 Prozent, während unter den Hingerichteten sogar lediglich vier Prozent weib-
lichen Geschlechts waren.41 

Natürlich sind derartige Zahlen, die durch andere Lokalstudien tendenziell be-
stätigt werden, nicht so zu deuten, dass weibliche Beschuldigte auf jeder Stufe des 
Sanktionssystems systematisch und pauschal, gewissermaßen ›mechanisch‹ bevor-
zugt wurden. Sie legen jedoch die Vermutung nahe, dass Frauen in der Rechtspre-

statistischer Hinsicht sowie an den Beispielen Rundfunk- und Volksschädlingsverordnung«, 
in: Bohn/Ders. (Hg.), »Standgericht der inneren Front« (1998), S. 39–87, hier S. 43 f., 61; 
Bernward Dörner: »Heimtücke«: das Gesetz als Waffe. Kontrolle, Abschreckung und Ver-
folgung in Deutschland 1933–1945, Paderborn u. a.: Schöningh 1998, S. 86, 91; Wolfgang 
Form: »Politische Strafjustiz in Hessen – Verfahren des Reichsgerichts und des Volksge-
richtshofs sowie der Oberlandesgerichte Darmstadt und Kassel während des NS-Regimes«, 
in: Ders./Theo Schiller (Hg.), Politische NS-Justiz in Hessen. Die Verfahren des Volksge-
richtshofs, der politischen Senate der Oberlandesgerichte Darmstadt und Kassel 1933–1945 
sowie Sondergerichtsprozesse in Darmstadt und Frankfurt/Main (1933/34), Marburg: Elwert 
2005, Bd. 1, S. 55–786, hier S. 183 f., 254, 342, 378, 547; Michael P. Hensle: Rundfunkverbre-
chen. Das Hören von »Feindsendern« im Nationalsozialismus, Berlin: Metropol 2003, S. 163; 
Hans-Ulrich Ludewig/Dietrich Kuessner: »Es sei also jeder gewarnt«. Das Sondergericht 
Braunschweig 1933–1945, Braunschweig: Braunschweigischer Geschichtsverein 2000, S. 41; 
Christiane Oehler: Die Rechtsprechung des Sondergerichts Mannheim 1933–1945, Berlin: 
Duncker & Humblot 1997, S. 173 f.; Rudolf Schlögl: »Die ›Volksgemeinschaft‹ zwischen An-
passung und Widerstand. Zur Soziographie der Delinquenz vor den Sondergerichten Dort-
mund und Bielefeld 1933 bis 1945«, in: Ders./Hans-Ulrich Thamer (Hg.), Soziale Konfl ikte 
und politische Repression während der NS-Herrschaft in Westfalen, Münster: Aschendorff 
1996, S. 151; Holger Schlüter: »... für die Menschlichkeit im Strafmaß bekannt ...«. Das Son-
dergericht Litzmannstadt und sein Vorsitzender Richter, Düsseldorf: Justizministerium des 
Landes NRW 2006, S. 68; H. Schmidt: NS-Sondergerichtsbarkeit, S. 116, 154.

41  |   Vgl. Eric A. Johnson: »German Women and Nazi Justice: Their Role in the Process 
from Denunciation to Death«, in: Historische Sozialforschung 20 (1995), S. 33–69, hier S. 43. 
Einen geringen Anteil weiblicher Beschuldigter an den zum Tode Verurteilten bestätigen 
auch andere Lokalstudien; vgl. neben den in Anm. 40 genannten Untersuchungen Andreas 
Seeger: »Hinrichtungen in Hamburg und Altona 1933–1945«, in: Angelika Ebbinghaus/Kars-
ten Linne (Hg.), Kein abgeschlossenes Kapitel. Hamburg im 3. Reich, Hamburg: Europäische 
Verlagsanstalt 1997, S. 319–348, hier S. 331.
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chung häufi ger als Männer von nachsichtigen Beurteilungen und strafmildernden 
Stereotypen profi tieren konnten. Dies entsprach den Leitlinien der Justizführung, 
ist aber nicht allein auf Anweisungen ›von oben‹ zurückzuführen. Es existierten 
zwar Vorgaben dafür, welcher Fall vor dem Sondergericht verhandelt, welche Be-
schuldigten als »Volksschädlinge« oder »Kriegsschieber« erfasst werden, welche 
Kriterien die Strafbemessung leiten sollten und wann gemeinhin die Todesstrafe 
zu verhängen war. Bei der konkreten Umsetzung – der Zuschreibung bestimmter 
Tatbestände, »Tätertypen« und Sanktionen – verfügten die lokalen Instanzen jedoch 
über nicht zu unterschätzende Spielräume. Die Entscheidungen der Richter und Staats-
anwälte waren also nicht allein vom fi rst code materiell- und verfahrensrechtlicher 
Bestimmungen, sondern auch von einem second code geprägt, der sich aus gesell-
schaftlichen Leitbildern, Vorurteilen und Alltagstheorien speiste und nicht nur al-
ters- und schicht-, sondern auch geschlechtsspezifi sch wirksam wurde.42

Wie das von mir gesichtete Kölner Material und andere empirische Studien zei-
gen, war die justizielle Wahrnehmung weiblicher Kriminalität erkennbar von vor-
gängigen Annahmen über die ›weibliche Psyche‹ oder den Frauenkörper geprägt – 
wobei sich hierbei neben alltagskulturellen Stereotypen auch der kriminalwissen-
schaftliche, speziell medizinisch-psychiatrische Diskurs bemerkbar machte.43 In 
der Wahrnehmung der Richter und Staatsanwälte erschienen Frauen häufi g von 
somatischen Vorgängen geprägt, emotional labil, affektiv und impulsiv. Insbeson-
dere die Beeinträchtigung des weiblichen ›Stimmungshaushaltes‹ durch Regel und 
Schwangerschaft wurde von den Juristen als Erklärung für abweichendes Verhalten 
zugelassen – so dass sich unter der Hand eine geschlechtsspezifi sche Variante vor-
übergehend leicht verminderter Zurechnungsfähigkeit ergab. Mitunter sah die Justiz 

42  |   Zu diesem Konzept einführend Peter MacNaughton-Smith: »Der zweite Code. Auf 
dem Weg zu einer (oder hinweg von einer) empirisch begründeten Theorie über Verbrechen und 
Kriminalität«, in: Klaus Lüderssen/Fritz Sack (Hg.), Seminar: Abweichendes Verhalten. II: Die 
gesellschaftliche Reaktion auf Kriminalität, Bd. 1: Strafgesetzgebung und Strafrechtsdogmatik, 
Frankfurt/Main: Suhrkamp 1975, S. 197–212. Weitere Ausführungen hierzu bei T. Roth: Ver-
brechensbekämpfung, S. 323 ff.

43  |   Vgl. hierzu vor allem Karsten Uhl: Das »verbrecherische Weib«. Geschlecht, Ver-
brechen und Strafen im kriminologischen Diskurs 1800–1945, Münster: LIT Verlag 2003 
(mit weiteren Nachweisen), sowie Thomas Kailer: »›Intelligent, aber leichtsinnig‹. Weibliche 
Strafgefangene in der kriminalbiologischen Untersuchung, 1924–1945«, in: Désirée Schauz/
Sabine Freitag (Hg.), Verbrecher im Visier der Experten. Kriminalpolitik zwischen Wissen-
schaft und Praxis im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2007, 
S. 117–137; Christian Müller: Verbrechensbekämpfung im Anstaltsstaat. Psychiatrie, Krimi-
nologie und Strafrechtsreform in Deutschland 1871–1933, Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht 2004, S. 58 ff.; Hania Siebenpfeiffer: »Böse Lust«. Gewaltverbrechen in Diskursen der 
Weimarer Republik, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2005, insbesondere S. 69 ff., 95 ff., 150 ff.; 
mit Blick auf Frauen als Opfer und Zeuginnen von Straftaten auch Tanja Hommen: Sittlich-
keitsverbrechen. Sexuelle Gewalt im Kaiserreich, Frankfurt/Main, New York: Campus 1999, 
S. 87 ff. Auf eine genauere Rekonstruktion des kriminalwissenschaftlichen Diskurses über 
›Frauen‹ und ›Kriminalität‹ muss ich an dieser Stelle verzichten.
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bei weiblichen Angeklagten von einer besonders schweren Strafe, der Etikettierung 
als »Volksschädling« oder der Verurteilung wegen Mordes ab, da man davon aus-
ging, dass die Beschuldigten aufgrund einer Schwangerschaft »dem Einfl uss ihres 
Mannes erlegen«, durch die »Einwirkung« der Periode in besonderes seelisches Un-
gleichgewicht oder durch ihre »körperlichen und seelischen Beschwerden infolge der 
Wechseljahre« in einen Zustand besonderer Niedergeschlagenheit geraten seien.44 
Die von der Justiz bediente Vorstellung von der in ihrer Willensfreiheit beeinträch-
tigten Frau bezog sich jedoch nicht nur auf ›körperliche Zustände‹, sondern auch 
auf soziale Kontexte. Das Bild der ›schwachen Frau‹, die leicht beeinfl ussbar und 
anfällig gegenüber äußerem Druck in kriminelles Handeln ›verstrickt‹ werde, fand 
seine Konkretisierung darin, dass Frauen etwa bei »Kriegswirtschaftsverbrechen« 
häufi ger als Gelegenheitstäterinnen oder ›Mitläuferinnen‹ eingeschätzt wurden.45 
Ein ebenso populärer Topos sprach weiblichen Beschuldigten das Bewusstsein für 
die Tragweite und Konsequenzen ihres Tuns ab. Bei der Verfolgung von »Heimtü-
cke« und »Wehrkraftzersetzung« konnten Frauen bevorzugt von der Annahme pro-
fi tieren, ihre Äußerungen gingen vor allem auf »Schwatzhaftigkeit« und politische 
Unbedarftheit zurück.46 Nachsichtiger beurteilt wurden Straftäterinnen schließlich 
dann, wenn sie glaubhaft machten, sie hätten aus Mitleid oder sozialer Verantwor-
tung gehandelt. Zwar wurden derart idealistische Motive vereinzelt auch Männern 
zugebilligt; das ›Verbrechen‹ aus familiärer Verantwortung scheint aber weitgehend 
weibliche Domäne gewesen zu sein. So trifft man in der Rechtsprechung wiederholt 
auf das Motiv der ›verdienten‹ Mutter und ›fürsorglichen Frau‹, die aufgrund ihrer 
Verantwortung für die Kinder und ihrer Sorge um das Familienwohl von den Rich-
tern eine Strafmilderung gewährt bekam.47 

44  |   Vgl. Anklageschrift vom 6.1.1939 und Urteil der 4. gr. Strafkammer vom 8.2.1939, 
LA NRW, HStA D, Ger., Rep. 21, Nr. 242; LA NRW, HStA D, Ger., Rep. 112, Nr. 17435, bzw. 
Ger., Rep. 21, Nr. 224, insbesondere Anklageschrift vom 25.5.1942 und Urteil des Sonderge-
richts Köln vom 9.6.1942; Anklageschrift vom 13.10.1939 und Urteil des Sondergerichts Köln 
vom 10.1.1940, LA NRW, HStA D, Ger., Rep. 21, Nr. 246 (danach auch das letzte Zitat). Vgl. 
auch den Hinweis bei A. Heusler: Ausländereinsatz, S. 417.

45  |   Vgl. T. Roth: Verbrechensbekämpfung, S. 347 (mit weiteren Nachweisen). Detaillier-
te Ausführungen zu diesem Aspekt demnächst bei Löffelsender (wie Anm. 7).

46  |   Vgl. die Hinweise bei B. Dörner: »Heimtücke«, S. 169; W. Form: »Politische 
Strafjus tiz«, a. a. O., S. 186 ff., 384, 561 f.; Kay-Uwe Ingwersen: »Das Sondergericht als 
›Maulkorb des kleinen Mannes‹ (II): Verfahren wegen Wehrkraftzersetzung«, in: Bohn/Dan-
ker (Hg.), »Standgericht der inneren Front« (1998), S. 210–232, hier S. 222.

47  |   Vgl. Urteil des Sondergerichts Köln vom 23.10.1943, LA NRW, HStA D, Ger., 
Rep. 21, Nr. 281, bzw. Schreiben der Justizpressestelle an den Oberlandesgerichtspräsidenten 
Köln vom 10.9.1943 und 23.12.1943, LA NRW, HStA D, Ger., Rep. 11, Nr. 1823; Anklage-
schrift vom 28.11.1944, Urteil des Amtsgerichts Köln vom 13.3.1944 und Urteil des Sonderge-
richts Köln vom 3.1.1945, LA NRW, HStA D, Ger., Rep. 21, Nr. 378; Urteil des Sondergerichts 
Köln vom 2.7.1942, LA NRW, HStA D, Ger., Rep. 21, Nr. 224; Urteil des Sondergerichts Köln 
vom 30.9.1944, LA NRW, HStA D, Ger., Rep. 21, Nr. 433. Vgl. hierzu ebenfalls Stefanie Rei-
chelt: »›… Feiglinge mit dem Scheuerlappen an die Front zu hauen!‹ Münchner Frauen im 
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Innerhalb der Kriminalpolitik des Regimes galt der einmalige Rechtsbruch 
aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen, sozialer Not oder gefühlsbedingten 
Kontrollverlusts meist als vorübergehendes »Straucheln«, als Folge »menschlicher 
Schwäche« und »Unzulänglichkeit«,48 als Verhalten also, das staatliche Intervention 
nötig, eine dauerhafte Ausstoßung der Rechtsbrecherin jedoch nicht erforderlich 
machte. Nach einer ›fühlbaren‹, abschreckenden und ›belehrenden‹ Strafe, so die 
gängige Auffassung, könne die ›Wiedereingliederung‹ der Täterin ins Auge gefasst 
werden. Die gerichtliche Sanktion war diesem Verständnis nach ein Mittel repres-
siver Inklusion für die vom ›rechten Pfad‹ abgewichenen, prinzipiell aber ›besse-
rungsfähigen‹ Normbrecherinnen.

Freilich wäre es falsch, von der Vorstellung auszugehen, alle weiblichen Be-
schuldigten hätten von derart patriarchal erscheinenden Gesten profi tieren können.49 
So war der Alltag der Rechtsprechung von zahlreichen unauffälligen Verfahren 
geprägt, in denen geschlechtsspezifi sche Argumentationen keine besondere Rolle 
spielten – besonders im Falle kleinformatiger Vergehen, welche die Strafverfol-
gungsbehörden meist formelhaft abhandelten. Vor allem aber wurden richterliche 
Konzessionen und Strafnachlässe nicht voraussetzungslos gewährt. Wie sich aus 
Studien zur Sozialpolitik des NS-Regimes ergibt, waren staatliche Begünstigungen 
an ein spezifi sches Wohlverhaltensmodell gebunden, dessen nachhaltige Missach-
tung mit einer Politik der Exklusion beantwortet wurde.50 Dass dies tendenziell 
auch für das Strafrecht des Regimes gilt, hat Isabel Richter in einer Studie zu den 
Hochverratsprozessen des Volksgerichtshofs zeigen können.51 Richter argumentiert, 
dass weibliche Beschuldigte zwar auch in diesem Feld von geschlechtsspezifi schen 
Mustern profi tierten – etwa, wenn die Juristen ihnen zugutehielten, sie hätten aus 
allgemein-menschlichen Motiven, emotionaler Verbundenheit oder innerer Abhän-
gigkeit von einem männlichen Lebenspartner gehandelt. Frauen, die aufgrund ihrer 
politischen Tätigkeit und ihres Aussageverhaltens als ›Überzeugungstäterinnen‹ 
erschienen, konnten jedoch nicht auf Nachsicht zählen. Die Kategorie des »Staats-
feindes« hob die Geschlechterpolaritäten auf und unterwarf Männer wie Frauen 
einem gemeinsamen Zuschreibungsrepertoire, das Aktivität, Fanatismus und Un-

Konfl ikt mit Wehrmachts- und Sondergerichtsbarkeit«, in: Sybille Krafft (Hg.), Zwischen den 
Fronten. Münchner Frauen in Krieg und Frieden 1900–1950, München: Buchendorfer 1995, 
S. 342–359, hier S. 345, 347.

48  |   Zum Umgang der NS-Justiz mit »Gestrauchelten« vgl. die weiteren Nachweise bei 
T. Roth: Verbrechensbekämpfung, S. 325 ff. Die Formulierungen folgen den Richterbriefen 
vom 1.3.1943 bzw. 1.5.1943 (H. Boberach: Richterbriefe, S. 88, 116).

49  |   Mit der lange Zeit in der kriminologischen Forschung vertretenen und mittlerweile in 
Frage gestellten »Ritterlichkeitsthese«, die davon ausgeht, dass die Strafverfolgungsbehörden 
generell eine geringere Kriminalisierungsneigung gegenüber Frauen haben, lässt sich also auch 
die Strafrechtsprechung des »Dritten Reiches« nur begrenzt erfassen.

50  |   Vgl. auch den Beitrag von Brigitte Halbmayr in diesem Band.
51  |   Isabel Richter: Hochverratsprozesse als Herrschaftspraxis im Nationalsozialismus. 

Männer und Frauen vor dem Volksgerichtshof 1934–1939, Münster: Westfälisches Dampfboot 
2001.
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belehrbarkeit betonte.52 Diese Befunde hat Wolfgang Form jüngst in einer Untersu-
chung zur politischen NS-Justiz in Hessen ergänzt. Form stellte fest, dass politisch 
verfolgte Frauen durchaus mit einem ›Bonus‹ rechnen konnten, jene Angeklagten 
jedoch, die das Frauenbild der Richter stark in Frage stellten, mitunter sogar härter 
beurteilt wurden als Männer mit einem vergleichbaren Delikthintergrund. Aus dem 
Bonus wurde in diesen Fällen ein Malus.53

Dieser Mechanismus lässt sich auch in der Rechtsprechung zu nicht politischen 
Delikten erkennen. Frauen, denen die Verweigerung der Mutterrolle oder Nachläs-
sigkeiten bei der Beaufsichtigung der Kinder, Promiskuität oder sittliche »Haltlo-
sigkeit« zugeschrieben werden konnten, mussten mit Invektiven, Strafaufschlägen 
und scharfen Typisierungen rechnen und unterlagen – ähnlich wie in der Sterilisati-
onspolitik – der Gefahr, als »unverbesserlich« und »erbbiologisch« belastet stigma-
tisiert zu werden.54 Wie wichtig die allgemeine Lebensführung für die Stellung der 
Frau in der Arena des Rechts war, tritt auch dann hervor, wenn man die Perspektive 
erweitert. So hatten Opfer sexueller Gewalt, die nicht dem ›Ideal‹ zurückgezogener 
Hausfrauenexistenz und außerehelicher Enthaltsamkeit entsprochen hatten, auch 
im NS-Regime nur geringe Chancen, ihre Sichtweise gegen Behörden und Täter 
durchzusetzen.55

Das frauenbezogene Bias der Rechtsprechung war jedoch nicht nur an eine 
bürgerlich grundierte und nationalsozialistisch überformte Tugendlehre gebun-
den, sondern wurde auch durch den anthropologischen Rassismus des NS-Regimes 
gebrochen. So unterlagen »fremdvölkische« Frauen, die straffällig geworden wa-
ren, auch bei sonstigem äußerlichen ›Wohlverhalten‹ grundlegend anderen Beur-
teilungsmaßstäben und Sanktionen. Jüdinnen oder polnische Fremdarbeiterinnen 

52  |   Vgl. ebd., S. 135, 137 ff., 143, 146 ff., 160, 190. Vgl. auch Isabel Richter: »Das 
Andere hat kein Geschlecht: politische Gerichtsprozesse in der Weimarer Republik und im 
Nationalsozialismus«, in: Ulrike Weckel/Edgar Wolfrum (Hg.), »Bestien« und »Befehlsemp-
fänger«. Frauen und Männer in NS-Prozessen nach 1945, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
2003, S. 175–193.

53  |   Vgl. W. Form: Politische Strafjustiz, S. 186–192, 381 ff., 783 ff. – Ein ähnliches Mus-
ter stellt auch Kathrin Meyer im Zusammenhang mit der Einstufung von NS-belasteten Frauen 
während der alliierten Internierung und Entnazifi zierung fest: Vor dem Hintergrund spezifi scher 
Rollenerwartungen wurden NS-Aktivistinnen, die sich geschlechtsuntypisch verhalten hatten, 
besonders negativ beurteilt; vgl. Kathrin Meyer: Entnazifi zierung von Frauen. Die Internie-
rungslager der US-Zone Deutschlands 1945–1952, Berlin: Metropol 2004, S. 200 ff., 237 ff., 
bzw. Kathrin Meyer: »›Die Frau ist der Frieden der Welt‹. Von Nutzen und Lasten eines Weib-
lichkeitsstereotyps in Spruchkammerentscheidungen gegen Frauen«, in: Ulrike Weckel/Edgar 
Wolfrum (Hg.), »Bestien« und »Befehlsempfänger«. Frauen und Männer in NS-Prozessen nach 
1945, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003, S. 117–138.

54  |   Vgl. T. Roth: Verbrechensbekämpfung, S. 346, und die Fallbeispiele bei E. Col-
morgen/K. D. Godau-Schüttke: »Verbotener Umgang«, a. a. O., S. 136 ff.; W.-D. Mechler: 
Kriegsalltag, S. 241 f.; C. Rothmaler: »Fall 29«, a. a. O., S. 373 f., 376.

55  |   Vgl. T. Roth: Verbrechensbekämpfung, S. 483 ff., sowie mit Blick auf die Militärjus-
tiz B. Beck: Wehrmacht und sexuelle Gewalt, S. 186 ff., 197 ff., 241 ff.
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mussten bei ›Fehlverhalten‹ mit pauschalen Strafaufschlägen rechnen, waren mit 
besonderen polizeilichen Normen und Verfolgungsmaßnahmen konfrontiert und 
wurden im Laufe des NS-Regimes fast vollständig den Prozeduren der Rechtspre-
chung entzogen. Sie befanden sich schließlich in einem ›extralegalen‹ Raum, ganz 
dem Terror der Gestapo unterworfen.56

Gegen Ende der NS-Herrschaft eskalierte allerdings auch die Kontrollpolitik 
gegenüber Angehörigen der »Volksgemeinschaft«. Die soziale Chaotisierung infol-
ge des Bombenkrieges und die Furcht vor Aufl ösungserscheinungen an der »in-
neren Front« führten nicht nur zu einer verschärften behördlichen Wahrnehmung 
weiblicher Devianz. Die Justiz praktizierte nun auch eine Rechtsprechung, die zu-
nehmend gegen »arische« und sozial unauffällige Frauen mit exemplarischer Härte 
und offen zur Schau gestellter Rücksichtslosigkeit vorging. Dahinter stand die Auf-
fassung, man könne durch drakonische Strafen gegen einzelne Rechtsbrecherinnen 
die übrigen »Volksgenossinnen« von einem »Ausscheren« aus der »Kriegsgemein-
schaft« abschrecken und die »Heimatfront« durch demonstrativen Gewalteinsatz 
stabilisieren.57 Ihren Ausdruck fand diese Strategie nicht nur in den immer zahl-
reicher werdenden Zuchthausstrafen wegen Kontakten mit Kriegsgefangenen58 oder 
der 1942 einsetzenden Reihe von Todesurteilen gegen weibliche »Plünderer« und 
»Feldpostdiebe«, sondern auch in propagandistischen Porträts von »Volksschäd-
lingen« und »Verbrecherinnen«, die nun über die Gerichtsberichterstattung in den 
Bilderhaushalt des Regimes eingespeist wurden. 

56  |   Bereits in den 1930er Jahren hatte die Gestapo ein eigenes Sanktionssystem für 
»Fremdvölkische« neben der Justiz aufgebaut. Im Laufe der 1940er Jahre setzte sie dann eine 
umfassende polizeiliche Zuständigkeit für Straftaten und Normbrüche von Menschen jüdischer, 
sowjetrussischer oder polnischer Herkunft durch. Zwar unterlagen auch deutsche Frauen dem 
Sanktionssystem der Gestapo, jedoch nicht im gleichen Ausmaß. Die Strafjustiz war für sie 
noch Regelinstanz.

57  |   Vgl. dazu T. Roth: Verbrechensbekämpfung, S. 275 ff., 281, 366 ff. (mit weiteren 
Nachweisen), zum Abschreckungsterror der Strafjustiz allgemein G. Werle: Justiz-Strafrecht, 
S. 707 f.

58  |   Gesetzlich war Gefängnis als Regelstrafe vorgesehen, während die Zuchthausstrafe 
schweren Fällen vorbehalten bleiben sollte. Wie auch vom Reichsjustizministerium angeregt, 
verhängten die Gerichte bald regelmäßig Zuchthaus gegen Frauen, die geschlechtliche Kon-
takte mit Kriegsgefangenen gehabt oder bei Fluchtversuchen geholfen hatten; besonders galt 
dies für »untreu« gewordene Ehefrauen und Mütter. Vgl. H. Boberach: Richterbriefe, S. 92 ff. 
(Richterbrief vom 1.3.1943); H. Boberach: Meldungen aus dem Reich, Bd. 15, S. 6144 f.; Karl-
Heinz Keldungs: Das Duisburger Sondergericht 1942–1945, Baden-Baden: Nomos 1998, 
S. 68 ff.; B. Kundrus: »Verbotener Umgang«, a. a. O., S. 167 ff.; W.-D. Mechler: Kriegsalltag, 
S. 240 f.; E. Scharf: Verfolgung pfälzischer Frauen, S. 83; I. Siemssen: »Sondergericht und 
Nähe«, a. a. O., S. 254; G. Weckbecker: Zwischen Freispruch und Todesstrafe, S. 203 f.; 
G. Werle: Justiz-Strafrecht, S. 283.
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Das Verhalten von Frauen aus der Perspektive 
der Strafrechtsprechung

Ändert man die Blickrichtung ein weiteres Mal und fragt, wie über die Unterlagen 
der Strafjustiz die »Handlungsräume«59 von Frauen im Nationalsozialismus erfasst 
werden können, so ist zunächst mit einer quellenkritischen Einschränkung zu be-
ginnen. Sind schon die Statistiken und behördlichen Berichte von den Bedrohungs-
szenarien und Verfolgungsschwerpunkten der NS-Instanzen gekennzeichnet, so 
gilt dies mindestens ebenso sehr für die Prozessakten selbst.60 Die sozialen Prak-
tiken, die Stimmen der Beschuldigten oder Zeuginnen und Zeugen werden durch 
sie nur gebrochen wiedergeben, gerahmt von allgemeinen Diskursen, ideologisch 
geprägten Begriffen, rechtlichen Schemata und Verfahrensregeln, bestimmt durch 
die Verhörführung und Darstellungsinteressen der Polizei- und Justizbeamten. 
Gleichwohl lassen sich die Akten der NS-Strafjustiz, wenn man diese Limitie-
rungen refl ektiert, durchaus nutzen, um das Verhalten von Frauen in der NS-Ge-
sellschaft zu sondieren.

Eine sozialgeschichtliche Lesart der Akten lässt die wechselnden gesellschaft-
lichen Spielräume von Frauen erkennen. Eine besonders dynamische und dicht 
dokumentierte Phase stellt in diesem Zusammenhang der Zweite Weltkrieg dar. 
Kriminalstatistisch zeichnen sich die 1940er Jahre durch einen deutlichen Anstieg 
des durchschnittlichen Frauenanteils auf über 30 Prozent aus, mit besonders ho-
hen Zuwachsraten bei leichteren Eigentums-, Kriegswirtschafts- und Versorgungs-
delikten.61 Frauen wurden nicht nur eine Größe in der Kriminalstatistik, sondern 
tauchten zunehmend vor den Sondergerichten auf und veranlassten das Regime, 
die Grenze zwischen weiblicher Konformität und Abweichung, dem noch tolerier-
baren, nachsichtig zu ahndenden und strikt zu bestrafenden Fehlverhalten stets neu 
zu verhandeln. 

59  |   Vgl. Birthe Kundrus: »Handlungsräume. Zur Geschlechtergeschichte des National-
sozialismus«, in: Jana Leichsenring (Hg.), Frauen und Widerstand, Münster: LIT Verlag 2003, 
S. 14–25.

60  |   Genauere Ausführungen und Literaturnachweise zur quellenkritischen Betrachtung 
von NS-Statistiken und NS-Justizakten bei T. Roth: Verbrechensbekämpfung, S. 34 f., 147 ff., 
470 f.

61  |   Vgl. generell die Ausführungen bei B. Blau: »Kriminalität in Deutschland«, a. a. O., 
S. 43 ff.; aus lokalhistorischer Sicht ebenso C. Bozyakali: Sondergericht am Hanseatischen 
Oberlandesgericht, S. 245, 277; U. Danker: »Schutz der ›Volksgemeinschaft‹«, a. a. O., S. 44; 
H.-U. Ludewig/D. Kuessner: Sondergericht Braunschweig, S. 41, 119 ff.; C. Oehler: Sonder-
gericht Mannheim, S. 175; R. Schlögl: »Soziographie der Delinquenz«, a. a. O., S. 151 f.; 
H. Schlüter: Sondergericht Litzmannstadt, S. 68; für Köln: Eric A. Johnson: Nazi Terror. The 
Gestapo, Jews, and Ordinary Germans, New York: Basic Books 1999, S. 360. Dass der Anteil 
der Frauen an der Gesamtkriminalität anstieg, hatte zwar auch damit zu tun, dass ein Großteil 
der Männer zur Wehrmacht eingezogen und der kriminalstatistischen Erfassung entzogen war; 
allerdings nahm auch die »Kriminalitätsbelastung« des weiblichen Bevölkerungsteils selbst 
deutlich zu. 
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Was die Akten der Gerichte und Staatsanwaltschaften festhalten, sind nicht nur 
wachsende Unmutsäußerungen über den Kriegsverlauf oder die Versorgungslage, 
sondern auch vielfältige Versuche, von den ›Segnungen‹ der jenseits des staatlichen 
Bewirtschaftungssystems entstandenen ›zweiten‹ Ökonomie zu profi tieren – sei 
es durch den Aufkauf gestohlener Lebensmittel und Schuhe, durch die Verarbei-
tung schwarzgeschlachteten Fleisches oder die Beteiligung am expandierenden 
Schwarzmarkt. Sichtbar werden nicht nur Frauen, die, aufgrund der Personalknapp-
heit bei Reichspost und städtischen Ämtern einberufen, die dortigen Gelegenheiten 
nutzten, um Postpakete oder Lebensmittelmarken zu entwenden, sondern auch sol-
che, die nach einem Fliegerangriff das Kriegsschädenamt zu betrügen versuchten, 
indem sie überzogene Angaben über ihr zerstörtes Eigentum machten. Die Akten 
dokumentieren Arbeitsvertragsbrüche, die Unterstützung Fahnenfl üchtiger durch 
Angehörige und Partner,62 Sympathiebekundungen gegenüber Ausländern oder 
Liebesbeziehungen, die nicht nur das Leitbild einer auf Soldatentum und Nation be-
zogenen weiblichen ›Treue‹ unterliefen, sondern auch die herrschende Vorstellung 
einer säuberlichen »rassischen« Segregation.63

Was die Überlieferung der NS-Strafjustiz abbildet, ist somit nicht nur, dass – 
wie sich in Anlehnung an Birthe Kundrus formulieren lässt – Frauen mit der 
kriegsbedingten »Übernahme traditionell männlicher Aufgaben« auch die damit 

62  |   Vgl. hierzu auch die Fallschilderungen bei Maren Büttner: »›Wehrkraftzersetzerin-
nen‹. Frauen im Konfl ikt mit der NS-Militärjustiz 1939–1945«, in: Helmut Kramer/Wolfram 
Wette (Hg.), Recht ist, was den Waffen nützt. Justiz und Pazifi smus im 20. Jahrhundert, Berlin: 
Aufbau Verlag 2004, S. 112–125; Ludwig Eiber: »Liebe und Tod. Frauen und Deserteure«, 
in: Marlis Buchholz/Claus Füllberg-Stolberg/Hans-Dieter Schmid (Hg.), Nationalsozialismus 
und Region. Festschrift für Herbert Obenaus zum 65. Geburtstag, 2. Aufl ., Bielefeld: Verlag 
für Regionalgeschichte 1997, S. 241–257; S. Reichelt: »Münchner Frauen«, a. a. O.; Christi-
ane Rothmaler: »›... weil ich Angst hatte, daß er erschossen würde‹. Frauen und Deserteure«, 
in: Angelika Ebbinghaus/Karsten Linne (Hg.), Kein abgeschlossenes Kapitel. Hamburg im 
3. Reich, Hamburg: Europäische Verlagsanstalt 1997, S. 461–486; mit weiteren Nachweisen 
aus der Deserteursforschung: Benjamin Ziemann: »Fluchten aus dem Konsens zum Durchhal-
ten. Ergebnisse und Perspektiven der Erforschung soldatischer Verweigerungsformen in der 
Wehrmacht 1939–1945«, in: Rolf-Dieter Müller/Hans-Erich Volkmann (Hg.), Die Wehrmacht. 
Mythos und Realität, München: Oldenbourg 1999, S. 589–613, hier S. 598. 

63  |   Vgl. die in Anm. 2 genannte Literatur sowie Robert Gellately: Hingeschaut und weg-
gesehen. Hitler und sein Volk, Stuttgart, München: DVA 2002, S. 236 ff.; U. Herbert: Fremdar-
beiter, S. 122 ff., 247; Beatrix Herlemann: Der Bauer klebt am Hergebrachten. Bäuerliche Ver-
haltensweisen unterm Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Landes Niedersachsen, 
Hannover: Hahn 1993, S. 275 ff.; Jill Stephenson: Hitler’s Home Front. Württemberg under 
the Nazis, London, New York: Continuum International Publishing Group, 2006, S. 281 ff., 
und den Beitrag von Patrice Arnaud in diesem Band. Besonders häufi g kam es zu Beziehungen 
zwischen deutschen Frauen und französischen Kriegsgefangenen oder west- und nordeuropä-
ischen Zivilarbeitern.
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verbundenen Freiheiten nutzten.64 Sie erschließt auch das, was mit Christl Wickert 
»Alltagsdissens« genannt werden kann, eine soziale Praxis, die sich vom Pfl ichten-
kanon der »Volksgemeinschaft« löst, an populären Gerechtigkeitsvorstellungen und 
individuellen Bedürfnissen orientiert und sich als Teil einer aufs ›Improvisieren‹ 
und ›Durchkommen‹ gerichteten ›Überlebensarbeit‹ versteht.65 Die Akten eröff-
nen somit auch eine geschlechtergeschichtliche Perspektive auf die in den letzten 
Kriegsjahren feststellbare Erosion der »Volksgemeinschaft«,66 ohne dabei freilich 
Material für eine ›weibliche‹ Widerstandslegende oder eine Wiederbelebung des 
frauengeschichtlichen Opferdiskurses zu liefern – zu verstreut, punktuell und sozial 
ungleich verteilt waren die registrierten Abweichungen.67

Betrachtet man die Akten der Rechtspfl ege aus einem kulturgeschichtlichen 
Blickwinkel, so stellt sich die Frage, inwieweit Frauen auch als Akteurinnen im 
Prozess der Strafverfolgung sichtbar werden. Natürlich lässt sich in Bezug auf das 
»Dritte Reich« die rechtsanthropologische und interaktionistische Idealvorstellung 
von Rechtsprechung als Aushandlungsprozess68 kaum halten. Isabel Richter ist je-
doch zuzustimmen, dass auch die im NS-Regime Verfolgten nicht als bloße Objekte 

64  |   Siehe B. Kundrus: »Unmoral deutscher Soldatenfrauen«, a. a. O., S. 101; dort heißt 
es, »daß Ehefrauen von Soldaten mit der Übernahme traditionell männlicher Aufgaben zugleich 
auch männliche Freiheiten nutzten«.

65  |   Vgl. Christl Wickert: »Frauenwiderstand und Dissens im Kriegsalltag«, in: Peter 
Steinbach/Johannes Tuchel (Hg.), Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Berlin: Aka-
demie Verlag 1994, S. 411–425, hier S. 421 ff., bzw. Christl Wickert: »Widerstand und Dissens 
von Frauen – ein Überblick«, in: Dies. (Hg.), Frauen gegen die Diktatur – Widerstand und 
Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland, Berlin: Edition Hentrich 1995, S. 18–31, 
hier S. 23 f. – Aus erfahrungsgeschichtlicher Sicht aufschlussreich: Margarete Dörr: »Wer 
die Zeit nicht miterlebt hat ...«. Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren 
danach, Bd. 2: Kriegsalltag, Frankfurt/Main, New York: Campus 1998. 

66  |   Paradigmatisch für diese Perspektive sind die jüngeren Studien zur Großstadt Ham-
burg: Frank Bajohr: »Hamburg – der Zerfall der ›Volksgemeinschaft‹«, in: Ulrich Herbert/Axel 
Schildt (Hg.), Kriegsende in Europa. Vom Beginn des deutschen Machtzerfalls bis zur Stabili-
sierung der Nachkriegsordnung 1944–1948, Essen: Klartext 1998, S. 318–336; Joachim Szo-
drzynski: »Die ›Heimatfront‹ zwischen Stalingrad und Kriegsende«, in: Forschungsstelle für 
Zeitgeschichte (Hg.), Hamburg im »Dritten Reich«, Göttingen: Wallstein 2005, S. 633–685.

67  |   Die unterschiedliche Intensität und Dauer sowie die verschiedenen kulturellen, sozi-
alen, ökonomischen oder politischen Hintergründe dieser Abweichungen genauer auszuloten, 
wäre eine Aufgabe weiterer Forschung. – Zur Diskussion über die Rolle von Frauen als Opfer 
des NS-Regimes kritisch resümierend Christina Herkommer: Frauen im Nationalsozialismus – 
Opfer oder Täterinnen? Eine Kontroverse der Frauenforschung im Spiegel feministischer Theo-
riebildung und der allgemeinen historischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, München: 
Meidenbauer 2005.

68  |   Vgl. die Anmerkungen bei Rebekka Habermas: »Von Anselm von Feuerbach zu Jack 
the Ripper. Recht und Kriminalität im 19. Jahrhundert. Ein Literaturbericht«, in: Rechtsge-
schichte 3 (2003), S. 128–163, hier S. 132 ff.; zur neueren Forschung: Gabi Löschper: Baustei-
ne für eine psychologische Theorie richterlichen Urteilens, Baden-Baden: Nomos 1999.
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betrachtet werden sollten. Vielmehr lohnt es, ihre Handlungen und Äußerungen 
genauer zu beleuchten, um verschiedene Verhaltens- und Deutungsvarianten, alter-
native Rollenvorstellungen und Sinngebungen sichtbar zu machen.69

Einen wichtigen Schlüssel für derartige Untersuchungen bietet die Auseinander-
setzung der Betroffenen mit den behördlichen Zuschreibungen. Wie eine Auswer-
tung von Vernehmungsprotokollen, Eingaben und Gnadengesuchen in Akten der 
Kölner Strafjustiz zeigt, war es allerdings nur eine Minderzahl, die offen gegen die 
auferlegten Tatvorwürfe und Bilder von Täterinnen und Tätern opponierte. Weitaus 
häufi ger wurde Übereinstimmung mit den herrschenden Verfahren und Normen 
demonstriert, allerdings mit dem erkennbaren Interesse, auf diese Weise eine indi-
viduelle Strafmilderung zu erzielen.70 So bedienten viele Beschuldigte, vor allem 
aber auch die als Angehörige um Gnade bittenden Frauen die hegemonialen Weib-
lichkeitsbilder: Sie gaben an, von Ehemann oder Partner angestiftet worden zu sein, 
erklärten ›böswillige Eingriffe‹ in die »Kriegswirtschaft« mit der Sorge um Kinder 
und Mann, strichen ihre Verdienste und Pfl ichten als staatlich ausgezeichnete Müt-
ter heraus oder forderten männliche Hilfe für die Führung des ansonsten vom Ruin 
bedrohten Geschäfts. Die ›Schutzbedürftigkeit‹ der Frau und das ›natürliche Recht‹ 
der Mutter wurden so – unter dem Label des ›gesunden Volksempfi ndens‹ – gegen 
starre Rechtsanwendung und repressive Volksgemeinschaftsideologie in Stellung 
gebracht.71 Hier zeigt sich ein auch strategischer, möglicherweise subversiver Um-
gang mit der geschlechterpolitischen Agenda des Regimes, der punktuelle Erfolge 
bringen konnte, an der strukturellen Ohnmacht gegenüber den NS-Instanzen aber 
kaum etwas änderte.

Schluss: historische Kontextualisierung

Versucht man die bisherigen Bemerkungen zum Stellenwert der Kategorie Ge-
schlecht in der NS-Strafrechtspfl ege abschließend historisch einzubetten, so ergibt 
sich ein vielschichtiges Bild. Zum einen, weil angesichts der Dynamik des Regimes, 
der verschiedenen Politikfelder und der Vielzahl der Akteure von einem stringent 
entwickelten »Frauensanktionsrecht«72 kaum gesprochen werden kann. Zum ande-
ren aber auch, weil die Benennung spezifi sch nationalsozialistischer Elemente nicht 
einfach ist. Betrachtet man die diskursive Konstruktion weiblichen Fehlverhaltens 
und die damit entworfenen Normbiografi en, die Selektionsprozesse und Sanktions-

69  |   Vgl. I. Richter: Hochverratsprozesse, S. 15, 25, 122–129, 191, 195.
70  |   Vgl. auch die entsprechenden Hinweise im Beitrag von Claudia Schoppmann in die-

sem Band.
71  |   Vgl. T. Roth: Verbrechensbekämpfung, S. 502, 508, 511; ähnlich in den Befunden 

I. Richter: Hochverratsprozesse, S. 167 f., 170 ff., 186, sowie S. Reichelt: »Münchner Frauen«, 
a. a. O, S. 355 (dort auch die Formulierung: »›natürliches‹ Recht«); C. Rothmaler: »Frauen 
und Deserteure«, a. a. O., S. 475 f., 477; für das Verhalten von Frauen in »Rassenschande«-
Verfahren P. Szobar: »Telling Sexual Stories«, a. a. O., S. 154.

72  |   So der von P. Kannappel: Nationalsozialistisches Familienrecht, S. 217 f., geprägte 
Begriff.
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muster vor Gericht und den dahinterstehenden Anspruch, zwischen »gestrauchel-
ten Frauen« und »unverbesserlichen Weibspersonen« zu unterscheiden, so lassen 
sich zahlreiche Anschlüsse zur historischen Kriminalitätsforschung oder zu neue-
ren Studien über die Kriminalwissenschaften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
herstellen.73 Auch der Blick auf die aktuelle kriminalsoziologische Forschung lässt 
Übereinstimmungen erkennen – etwa, was die Verknüpfung von geschlechtskon-
formem Verhalten, Glaubwürdigkeit und Tatbeurteilung oder weibliche Täterinnen- 
und Opferbilder angeht.74

Kontinuitätsannahmen werden auch durch den Anteil von Frauen an der Ge-
samtkriminalität gestützt, der im »Dritten Reich« zunächst nicht deutlich von den 
historischen Verlaufskurven abwich.75 Selbst die rasch ansteigende Frauenkrimi-
nalität der letzten Kriegsjahre lässt sich nicht ohne weiteres als singulär begreifen, 

73  |   Vgl. die in Anm. 43 genannten Titel sowie die Hinweise bei Margaret L. Arnot/Cor-
nelie Usborne (Hg.): Gender and Crime in Mordern Europe, London: Taylor & Francis Group. 
Für die historische Kriminalitätsforschung und die vielfach ähnlichen, wenngleich stärker dif-
ferenzierten und weniger polarisierten Geschlechterbilder im Strafrecht der Frühen Neuzeit/
Vormoderne vgl. einführend Gerd Schwerhoff: Aktenkundig und gerichtsnotorisch. Einführung 
in die historische Kriminalitätsforschung, Tübingen: edition diskord 1999, S. 149 ff.; And-
rea Griesebner/Monika Mommertz: »Fragile Liebschaften? Methodologische Anmerkungen 
zum Verhältnis zwischen historischer Kriminalitätsforschung und Geschlechtergeschichte«, 
in: Andreas Blauert/Gerd Schwerhoff (Hg.), Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und 
Kulturgeschichte der Vormoderne, Konstanz: Universitätsverlag 2000, S. 205–232; Claudia Ul-
brich: »›Kriminalität‹ und ›Weiblichkeit‹ in der Frühen Neuzeit. Kritische Bemerkungen zum 
Forschungsstand«, in: Althoff/Kappel (Hg.), Geschlechterverhältnis und Kriminologie (1995), 
S. 208–220; Otto Ulbricht (Hg.): Von Huren und Rabenmüttern. Weibliche Kriminalität in der 
frühen Neuzeit, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 1995.

74  |   Vgl. die Hinweise bei Martina Althoff/Sibylle Kappel (Hg.): Geschlechterverhältnis 
und Kriminologie, Weinheim: Juventa 1995; Anina Mischau: Frauenforschung und feminis-
tische Ansätze in der Kriminologie. Dargestellt am Beispiel kriminologischer Theorien zur 
Kriminalität und Kriminalisierung von Frauen, Pfaffenweiler: Centaurus 1997; Monika 
Raab: Männliche Richter – weibliche Angeklagte. Einstellungen und Alltagstheo rien von 
Strafrichtern, Bonn: Forum Verlag 1993. – Besonders auffällig sind die strukturellen Ähn-
lichkeiten auch in Bezug auf sexuelle Gewalt und Frauen als »Verbrechensopfer«: Maria 
Henriette Abel: »Vergewaltigung – Stereotype in der Rechtsprechung. Empirische Befunde«, 
in: Uta Krüger (Hg.), Kriminologie: eine feministische Perspektive, Pfaffenweiler: Centau-
rus 1992, S. 70–110; B. Beck: Wehrmacht und sexuelle Gewalt, S. 202 ff., 215 f.; Christine 
Künzel (Hg.): Unzucht – Notzucht – Vergewaltigung. Defi nitionen und Deutungen sexueller 
Gewalt von der Aufklärung bis heute, Frankfurt/Main, New York: Campus 2003.

75  |   Vgl. Günther Kaiser: Kriminologie. Eine Einführung in die Grundlagen, Heidelberg: 
C. F. Müller 1997, S. 270 ff.; Andrea Lindner: 100 Jahre Frauenkriminalität. Die quantitative 
und qualitative Entwicklung der weiblichen Delinquenz von 1902 bis 2002, Frankfurt/Main: 
Peter Lang 2006; Johannes Feest: »Frauenkriminalität«, in: Günther Kaiser et al. (Hg.), Kleines 
Kriminologisches Wörterbuch, Heidelberg: C. F. Müller 1993, S. 142–146; aus Sicht der histo-
rischen Kriminalitätsforschung G. Schwerhoff: Aktenkundig und gerichtsnotorisch, S. 153.



132  |  THOMAS ROTH

sondern muss vor dem Hintergrund anderer historischer Krisen, insbesondere des 
Ersten Weltkrieges, betrachtet werden.76

Was einer ›Einebnung‹ der NS-Epoche entgegensteht, ist jedoch die dichte 
Verknüpfung von weiblicher Devianz und staatspolitischen oder rassistischen Be-
drohungsszenarien sowie die besondere Dynamik des Regimes, die speziell in den 
Kriegsjahren zu einer folgenreichen Radikalisierung der Grenzziehungen, Selekti-
onsmechanismen und Ausschließungstechniken führte.77 Somit ergibt sich für zu-
künftige Untersuchungen eine doppelte Herausforderung: der NS-Strafrechtspfl ege 
gegenüber Frauen einen Ort in der Kriminal- und Geschlechterpolitik der Moderne 
zuzuweisen, ohne ihre historische Besonderheit auszublenden.
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Sexualisierte Gewalt gegen Frauen 

während der NS-Verfolgung

BRIGITTE HALBMAYR

Sexualisierte Gewalt1 ist innerhalb der Forschung über Terror und Verfolgung wäh-
rend des Nationalsozialismus erst im Zuge feministischer Ansätze und Fragestel-
lungen zu einem öffentlichen Thema geworden. Steigendes Interesse an geschlechts-
spezifi schen Aspekten von KZ-Erfahrungen und eine verstärkte Berücksichtigung 
von Lebenserinnerungen weiblicher Überlebender öffneten neue Blickwinkel auf 
Lagererfahrungen wie auch deren spätere biografi sche Verarbeitung. 

Zwar waren im »Dritten Reich« nicht nur Frauen von sexualisierten Gewalt-
anwendungen betroffen, sie waren hiervon jedoch auf andere und vielschichtigere 
Weise bedroht als Männer. In den Konzentrationslagern wurden weibliche Häft-
linge primär von weiblichem SS-Personal überwacht, dennoch waren sie immer 
wieder auch mit männlichen SS-Angehörigen konfrontiert – etwa beim Transport 
in die Konzentrationslager, beim Weg zur Zwangsarbeit oder am Ort der Zwangsar-
beitsverrichtung. Überall trafen die Häftlingsfrauen auf Männer, welche – waren sie 
SS-Personal – die Macht in einem Konzentrationslager personifi zierten. Wolfgang 
Sofsky nennt die Binnenstruktur der Täter, das Verhältnis der Täter zu den Opfern 
und die Methoden der Gewalttätigkeit als wesentliche Faktoren, die Art und Verlauf 
einer Gewaltanwendung im Konzentrationslager bestimmten.2 Gerade im Zusam-

1  |   Bei sexualisierter Gewalt geht es nicht um Sexualität im eigentlichen Sinn, sondern 
um Formen der Gewaltausübung, die auf die Überschreitung der Körper-, Persönlichkeits-, 
Integritäts- und Schamgrenzen abzielen. Damit wird Gewalt als sexualisiert erlebt. Ich begreife 
sexualisierte Gewalt weniger als Ausdruck aggressiver (brutaler) Sexualität als vielmehr als 
sexuell konnotierte Form von Aggression und Machtausübung. Vgl. zu diesem Begriffsver-
ständnis auch Susanne Feigl: Frauenratgeberin, Bundesministerium für Frauenangelegenheiten 
und Verbraucherschutz (Hg.), Wien: Büro der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten im 
Bundeskanzleramt 1997, S. 177 f.

2  |   Wolfgang Sofsky: Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager, Frankfurt/Main: 
S. Fischer 1997, S. 258.
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menhang mit sexualisierter Gewalt ist jedoch auch die Geschlechterdifferenz von 
Täterinnen, Tätern und Opfern – hier im Konkreten von männlichen Tätern und 
weiblichen Opfern – als weiterer entscheidender Faktor für Form und Ausmaß der 
Gewalt zu nennen. Dennoch waren auch Frauen gegenüber Frauen Täterinnen – 
und nicht alle weiblichen Opfer waren gleichermaßen Opfer. Die Diskussion über 
die Rolle der Frau im Nationalsozialismus als Täterin, Mitläuferin, Gegnerin oder 
Opfer birgt die Gefahr, Frauen in ihrer jeweiligen Gruppenzugehörigkeit zu homo-
genisieren. Oft wird übersehen, dass Frauen auch als Verfolgte und in diesem Sinne 
als ›Opfer‹ unterschiedlichen Gefährdungen und Bedrohungen ausgesetzt waren. 
Dies lässt sich am Beispiel sexualisierter Gewalt zeigen: Die Formen sexualisierter 
Gewalt wurden – so die These – nicht nur von Sexismus, sondern auch von rassis-
tischen, antisemitischen, homophoben und eugenischen Ideologemen bestimmt.

Dieser Beitrag wird im Folgenden insbesondere auf die rassistisch motivierten 
Gewaltformen gegenüber Frauen während ihrer KZ-Haft und auf die Bedeutung 
der Verknüpfung von Sexismus und Rassismus eingehen. Beginnend mit einer 
Begriffsdefi nition von sexualisierter Gewalt werde ich einige spezifi sche Gewalt-
formen analysieren, um dann eine Differenzierung sexualisierter Gewalt anhand 
ideologischer Verknüpfungen vorzunehmen. Primäre Quelle und Bezugspunkt 
nachstehender Ausführungen sind biografi sche Interviews mit österreichischen 
Überlebenden des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück.3 Dabei beziehen sich 
die ausgewählten Beispiele zu den Gewaltformen nicht nur auf Ravensbrück, sehr 
wohl aber auf die Erfahrungen in der KZ-Haft.

Sexualisierte Gewalt: Begriffsdefi nition

Ausgehend von der Defi nition des Friedensforschers Johan Galtung, der Gewalt dann 
gegeben sieht, »wenn Menschen so beeinfl ußt werden, daß ihre aktuelle somatische 
und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung«,4 wird 
hier Gewaltausübung dann als sexualisierte Gewalt5 verstanden, wenn sie sich ge-
gen den intimsten Bereich eines Menschen und damit gegen dessen psychische, 
physische und geistige Integrität richtet. Hervorzuheben ist, dass das Ziel sexuali-
sierter Gewalt die Demonstration von Macht und Überlegenheit durch die Erniedri-
gung und Entwürdigung des Anderen ist. 

Mit dieser Begriffsdefi nition werden direkte, körperliche Ausprägungen von 
Gewalt erfasst, die einen physischen Übergriff, ein unerlaubtes Überschreiten von 

3  |   Diese Interviews wurden ab 1998 am Institut für Konfl iktforschung in erster Linie 
von Helga Amesberger und mir durchgeführt. Vgl. dazu: Helga Amesberger/Brigitte Halbmayr: 
Vom Leben und Überleben – Wege nach Ravensbrück. Das Frauenkonzentrationslager in der 
Erinnerung, Bd. 1: Dokumentation und Analyse, Bd. 2: Lebensgeschichten, Wien: Promedia 
2001.

4  |   Johan Galtung: Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedensforschung, Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt 1975, S. 9.

5  |   Helga Amesberger/Katrin Auer/Brigitte Halbmayr: Sexualisierte Gewalt. Weibliche 
Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern, Wien: Mandelbaum 2004.
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Körpergrenzen darstellen. Sie reichen von sexuellen Handgreifl ichkeiten bis hin zu 
Vergewaltigung, in unserem Zusammenhang umfassen sie auch Sex-Zwangsarbeit 
und Zwangssterilisation bzw. -abtreibungen. 

Diese Defi nition sexualisierter Gewalt erlaubt es jedoch auch, die Formen indi-
rekter und struktureller Gewalt, denen die Frauen ausgesetzt waren, einzubinden – 
wie das erzwungene Nacktsein, die Verletzung des Schamgefühls, die fehlende 
Intimsphäre, katastrophale Hygienebedingungen, demütigende Blicke und anzüg-
liche Beschimpfungen, erniedrigende Untersuchungsmethoden bis hin zur perma-
nenten Gefahr, Opfer von sexuellen Übergriffen durch die SS zu werden. Das heißt, 
dass es neben schweren physischen Formen sexualisierter Gewalt auch zahlreiche 
psychische, indirekte und latente sexualisierte Gewaltausübungen gab. 

Formen sexualisierter Gewalt

Zur Verdeutlichung meiner These, der zufolge sexualisierte Gewalt je nach Ver-
knüpfung mit ideologischen Motivlagen unterschiedliche Formen und Betroffen-
heiten nach sich zog, wird im Folgenden in der Darlegung und Analyse zwischen je-
nen Formen, die alle Frauen mehr oder weniger gleichermaßen betrafen, und jenen 
Formen, die primär oder nahezu ausschließlich gegenüber bestimmten Häftlings-
gruppen angewandt wurden, unterschieden. Werden erstere nur kursorisch aufge-
griffen, so sollen bei den zuletzt genannten deren Spezifi ka verdeutlicht werden. 

Erzwungene Nacktheit

Zu den für alle KZ-Häftlinge unumgänglichen sexualisierten Gewalterfahrungen 
gehörte die erzwungene Nacktheit, eine Erfahrung, die die Menschen bereits wäh-
rend der Aufnahmeprozedur machten. Egal wie kurz die Schilderungen oder wie 
lückenhaft die Erinnerungen an die Ankunft im KZ und die Aufnahmeprozedur 
sind, nahezu jede Frau erwähnt in einem lebensgeschichtlichen Interview, dass sie 
sich nackt ausziehen musste. Dabei sind in den Erzählungen die männlichen SS-
Angehörigen dominant, ein Hinweis darauf, dass vor allem deren Gegenwart als 
unangenehm bis schockierend wahrgenommen wurde. Hier zeigt sich die Relevanz 
des Geschlechterverhältnisses zwischen weiblichen Opfern und männlichen Tätern 
im Kontext NS-Verfolgung und KZ-Haft auf ganz besondere Weise. Immer wieder 
wird auch von verbalen Demütigungen und ordinären Beschimpfungen berichtet, 
von Schlägen und intimen Berührungen. 

Die Demütigung der erzwungenen Nacktheit erfuhren die weiblichen Häftlinge 
nicht nur während der Aufnahmeprozedur, sondern beispielsweise auch bei der im 
Frauen-KZ Ravensbrück üblichen Prügelstrafe auf das nackte Gesäß. Nacktheit 
wurde zudem als zusätzliche Strafverschärfung beim Appellstehen eingesetzt, ins-
besondere im Winter, oder als zusätzliche Erniedrigung bei den Selektionen; auch 
das Verrichten der Notdurft in den Latrinen vor den Augen von SS-Männern wird 
immer wieder als besonders entwürdigende Erfahrung erwähnt. 
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Ausbleiben der Regelblutung

Eine weitere Ausprägung sexualisierter Gewalt, von der nahezu alle Frauen betrof-
fen waren, war das Ausbleiben der Regelblutung. Die wahrscheinlichste Erklärung 
für die weite Verbreitung der Amenorrhö bildeten die katastrophalen Lebensbedin-
gungen im KZ (Mangelernährung, Schwerarbeit, extreme psychische Belastung), 
welche die Körperfunktionen auf die überlebensnotwendigen Vorgänge reduzierten. 
Viele Frauen waren anfangs darüber beunruhigt und befürchteten Unfruchtbarkeit 
als Folgeschädigung.6 Sie waren jedoch auch erleichtert, unter den Hygienebedin-
gungen des Lagers keine monatliche Blutung zu haben. 

KZ-systemimmanente Erniedrigungen

Unter dem Begriff ›KZ-systemimmanente Erniedrigungen‹ lassen sich all jene For-
men sexualisierter Gewalterfahrungen subsumieren, die sich aus dem KZ-Alltag 
ergaben: Zustände extremer Überfüllung, Mangelernährung, fehlende Hygiene und 
Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft. Durch permanentes Überschreiten der 
Schamgrenzen, hemmungslosen Voyeurismus oder verbale Erniedrigungen wurde 
die Integrität der Menschen verletzt und deren Intimität negiert. 

Während oben genannte Gewaltformen gegen alle Frauen bzw. die Frau als 
Individuum gerichtet waren, sind nachstehende Gewaltausprägungen dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie sich gegen bestimmte Gruppen richteten.

Scheren des Kopfhaares

Die Ankunft im Konzentrationslager und die dortige Aufnahmeprozedur bedeu-
teten für alle Frauen ein enormes Schockerlebnis. Vor allem die Rasur des Kopf-
haares7 war für manche Frauen, wie Marta Kos in ihrer noch in den 1940er Jahren 
durchgeführten Untersuchung über die psychischen Auswirkungen der Lagerhaft 
schreibt, »überhaupt der tiefste Eindruck während des gesamten Aufenthaltes im 
KZ«.8 Für Frauen sind Haare ein Symbol für Weiblichkeit. Der Rasur des Kopf-
haares kam daher als einer Form der Verletzung der körperlichen Integrität und als 
Negierung der individuellen und geschlechtsspezifi schen Identität eine wesentliche 

6  |   Daher wird das Ausbleiben der Menstruation hier auch als eine Folge sexualisierter Ge-
walt thematisiert. Nicht wenige Frauen berichteten, dass sie nach ihrer Befreiung Tumore und 
andere Wucherungen in der Gebärmutter hatten. Einige führten auch Fehlgeburten auf die KZ-
Haft zurück; vgl. H. Amesberger/B. Halbmayr: Vom Leben und Überleben, Bd. 1, S. 227 f.

7  |   Neu ankommenden Häftlingen wurden meist nicht nur die Kopf-, sondern auch 
die Achsel- und Schamhaare geschoren, was selten in den Überlebendenberichten benannt 
wird; erwähnt wird jedoch der Schock, nahe Verwandte oder gute Freundinnen, eben-
falls kahlgeschoren, nicht mehr wiedererkannt zu haben (vgl. die Interviewausschnitte in 
H. Amesberger/K. Auer/B. Halbmayr: Sexualisierte Gewalt, S. 81–83).

8  |   Marta Kos: Frauenschicksale in Konzentrationslagern, Wien: Passagen 1998, S. 65.
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Bedeutung zu.9 Für das Scheren des Haares wurden primär hygienische Gründe, 
etwa die Bekämpfung von Körperläusen, angeführt. Dass es sich hierbei um ein 
Scheinargument handelte, beweist jedoch die selektive Handhabung. Bestimmte 
Gruppen von Frauen waren, unabhängig von tatsächlichem Läusebefall, besonders 
von der Maßnahme betroffen. Dazu zählten Jüdinnen, Russinnen, Polinnen und 
Frauen, die wegen einer intimen Beziehung zu einem Zwangsarbeiter inhaftiert wa-
ren. Jüdinnen und die so genannten »Bettpolitischen« rasierte man im Laufe der 
Lagerhaft mehrmals,10 hier war das Scheren der Haare ein Mittel der Bestrafung 
und symbolischen Stigmatisierung. 

Zwangssterilisation

Im Rahmen (pseudo)wissenschaftlicher Versuche wurden an Tausenden und Aber-
tausenden von Frauen Zwangssterilisationen11 durchgeführt. Bereits 1941 hatte 
die SS unter Heinrich Himmler nach Verfahren der medikamentösen Sterilisati-
on gesucht, die es ermöglichen würden, »in denkbar kürzester Zeit auf denkbar 
einfachstem Wege unbegrenzte Menschenmassen« ohne das Wissen der Opfer un-
fruchtbar zu machen.12 Belegt sind Zwangssterilisationen mittels Bestrahlungen, 
Einspritzverfahren und operativer Eingriffe. 

Die Opfer waren größtenteils Roma- und Sinti-Frauen sowie Jüdinnen, darunter 
auch Kinder, bis hin zu erst Achtjährigen. Die Zwangssterilisationen sind daher als 
rassistische Maßnahme zu bezeichnen.13 Die Eingriffe geschahen ohne Narkose, 
nur wenige überlebten diese unvorstellbaren Qualen. Anja Lundholm berichtete aus 
Auschwitz von über tausend Sterilisierungen täglich.14 

9  |   Helga Embacher: »Frauen in Konzentrations- und Vernichtungslagern – weibliche 
Überlebensstrategien in Extremsituationen«, in: Robert Streibel/Hans Schafranek (Hg.), Strate-
gie des Überlebens. Häftlingsgesellschaften in KZ und Gulag, Wien: Picus 1996, S. 145–167, 
hier S. 154.

10  |   IKF-Rav-Int. 7_1, S. 18, vgl. H. Amesberger/K. Auer/B. Halbmayr: Sexualisierte 
Gewalt, S. 81.

11  |   Vgl. im Folgenden Janet Anschütz/Kerstin Meier/Sanja Obajdin: »›... dieses leere 
Gefühl, und die Blicke der anderen ...‹. Sexuelle Gewalt gegen Frauen«, in: Claus Füllberg-
Stollberg et al. (Hg.), Frauen in Konzentrationslagern: Bergen-Belsen, Ravensbrück, Bremen: 
Edition Temmen 1994, S. 123–133, hier S. 128 ff.

12  |   Gauhauptstellenleiter Dr. Fehringer, zitiert nach J. Anschütz/K. Meier/S. Obajdin: 
»Dieses leere Gefühl«, a. a. O., S. 128. 

13  |   Dabei kam es oft vor, dass Sinti- und Roma-Frauen eine Einverständniserklärung un-
terschreiben mussten, ohne über die Bedeutung einer Sterilisation überhaupt Bescheid zu wis-
sen. Viele von ihnen waren auch Analphabetinnen, so dass es vorkam, dass Mütter unwillentlich 
die Sterilisation ihrer minderjährigen Töchter erlaubten (vgl. J. Anschütz/K. Meier/S. Obajdin: 
»Dieses leere Gefühl«, a. a. O., S. 129 f.).

14  |   Vgl. Anja Lundholm: Das Höllentor. Bericht einer Überlebenden, Reinbek bei Ham-
burg: Rowohlt 1988, S. 182 f. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das – freilich nie 
eingehaltene – Versprechen der SS, bei »freiwilliger Meldung« zur Sterilisation nach erfolgtem 
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Die eugenische Motivation wird auch bei den Zwangssterilisationen außerhalb 
der KZ-Mauern deutlich. Auf Grundlage des »Gesetzes zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses«, welches in Deutschland seit Jahresbeginn 1934, in Österreich seit 
1940 in Kraft war, wurden an rund 400.000 Menschen, bei denen so genannter 
›Schwachsinn‹, Schizophrenie, (manische) Depression, Fallsucht, Blindheit, Taub-
heit, schwere körperliche Missbildungen oder schwerer Alkoholismus diagnosti-
ziert wurden, Zwangssterilisierungen durchgeführt. Unter den geschätzten 5.000 
Todesfällen aufgrund dieses Eingriffes waren 90 Prozent Frauen.15 

Medizinische Versuche

Unter der Bezeichnung »Kaninchen« gingen 74 Polinnen in eines der grausamsten 
Kapitel der Geschichte des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück ein. Die Ex-
perimente des SS-Arztes Gebhardt, nahezu ausschließlich an polnischen Frauen 
durchgeführt, dienten der Erforschung von Sulfonamiden16 sowie der Knochen-, 
Muskel- und Nerventransplantation und -regeneration.17 Dabei wurden den Frauen, 
die jüngste war 16, die älteste 45 Jahre alt, lange Schnitte an den Hinterseiten der 
Ober- und/oder Unterschenkel zugefügt und chemische Substanzen, aber auch 
Glassplitter oder Operationsnadeln mit Faden und dergleichen in die Wunden ge-
legt, manchen von ihnen wurden Knochenteile entfernt. 

Eine der Betroffenen, Eugenia Mikulska-Turowska, berichtet: 

»Ich sah [vom Knie] bis zur Ferse den Knochen völlig freiliegen und zu beiden Seiten zwei 
Rollen grünen, mit stinkendem Eiter bedeckten Fleisches. Auf der Außenseite war dann noch 

Eingriff aus der Lagerhaft entlassen zu werden. Im Unterschied zur Sex-Zwangsarbeit fand im 
Kontext der Zwangssterilisation jedoch der Mythos der »freiwilligen Meldung« keinen Eingang 
in die Erzähltradition und in die moralische Bewertung der von Zwangssterilisation betroffenen 
Frauen (vgl. J. Anschütz/K. Meier/S. Obajdin: »Dieses leere Gefühl«, a. a. O., S. 129 f.).

15  |   Wolfgang Neugebauer: »Unser Gewissen verbietet uns, in dieser Aktion mitzuwir-
ken.« Der NS-Massenmord an geistig und körperlich Behinderten und der Widerstand der 
Sr. Anna Bertha Königsegg, http://www.doew.at/thema_alt/wuv/euthwid/koenigsegg.html 
(27.9.2002).

16  |   Erste Antibiotika, welche noch vor dem Penicillin entdeckt wurden. Gebhardt woll-
te deren Unwirksamkeit beweisen, nachdem er nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich bei 
dessen Behandlung den Einsatz von Sulfonamiden abgelehnt hatte und Heydrich an den Folgen 
der Verletzungen gestorben war. Vgl. Annette Leo: »Ravensbrück – Stammlager«, in: Wolfgang 
Benz/Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzen-
trationslager, Bd. 4: Flossenbürg – Mauthausen – Ravensbrück, München: C. H. Beck 2006, 
S. 473–520, hier S. 506. 

17  |   Vgl. hierzu im Folgenden Dunja Martin: »Menschenversuche im Krankenrevier des 
KZ Ravensbrück«, in: Claus Füllberg-Stollberg et al. (Hg.), Frauen in Konzentrationslagern: 
Bergen-Belsen, Ravensbrück, Bremen: Edition Temmen 1994, S. 99–122, hier S. 116 ff. 
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eine Wunde, vom Knöchel bis zum Knie, mit mehreren Nähten. Der Anblick war so schreck-
lich, dass mir schwach wurde. Ich konnte nicht begreifen, daß dies mein Bein war.«18

13 der Frauen überlebten die Prozedur nicht, sechs von ihnen wurden im Lager er-
schossen. Die Überlebenden litten auch Jahrzehnte nach der Befreiung noch unter 
starken psychischen und somatischen Folgeerscheinungen.19 

Die selektive Auswahl von Polinnen für diese grausamen Versuche ist augen-
fällig und als rassistisch motiviert zu interpretieren. Dass die Operationen an den 
Beinen der Polinnen hier in die Reihe sexualisierter Gewaltformen aufgenommen 
wurden, nimmt auf die gewaltsame Überschreitung von Körpergrenzen Bezug so-
wie auf den Umstand, dass die Operationen – neben der Grausamkeit und Brutalität 
des Vorgehens – auch als Angriff auf die weibliche Schönheit der Opfer wahrge-
nommen wurden.20

Unterkühlungs- bzw. Aufwärmversuche

Des Weiteren sind die so genannten Unterkühlungs- bzw. Aufwärmversuche zu er-
wähnen, wie sie im Konzentrationslager Dachau unter der Leitung des SS-Arztes 
Dr. Sigmund Rascher durchgeführt wurden. Dabei wurde die Körpertemperatur 
männlicher russischer KZ-Häftlinge lebensbedrohend abgesenkt; die Körperwär-
me nackter Frauen sollte die Wiedererwärmung der männlichen Körper beschleuni-
gen helfen. Diese Experimente lagen im Interesse der Luftwaffe für die Behandlung 
unterkühlter Piloten. Als Dr. Rascher, der für diese Versuche vier Roma-Frauen 
aus dem KZ Ravensbrück bestellt hatte, nicht die gewünschten Personen erhielt, 
beschwerte er sich über die Zuweisung, insbesondere einer Frau mit, so Rascher, 
»einwandfrei nordische[n] Rassenmerkmale[n]: blondes Haar, blaue Augen, ent-
sprechende Kopfform und Körperbau 21¾ Jahre«. Rascher erklärte weiter: »Es 
widerstrebt meinem rassischen Empfi nden, ein Mädchen, das dem Äußeren nach 
rein nordisch ist und durch einen entsprechenden Arbeitseinsatz vielleicht auf den 

18  |   Bericht Eugenia Mikulska-Turowska, in: Symonowicz (1970), S. 132 f., zitiert nach 
D. Martin: »Menschenversuche«, a. a. O., S. 118. 

19  |   Dazu zählen schwere Depressionen aufgrund der an den Häftlingen vollzogenen 
Experimente sowie der Entstellungen ihrer Körper. Außerdem Schmerzen an den operierten 
Beinen, Lähmungserscheinungen, Bewegungsprobleme, Nervenschmerzen, rheumatische Be-
schwerden, Rückgratverkrümmungen aufgrund der Entnahme von Muskelkomplexen, perio-
disch auftretende Eiterungen und Entzündungen der Hautoberfl äche. Vgl. D. Martin: »Men-
schenversuche«, a. a. O., S. 121.

20  |   »Polinnen, ja. Mein Gott, so schöne Frauen. Das waren so schöne Frauen, bildhüb-
sche Frauen waren das. Und da hab ich, irgendwo steht’s so drin, daß sie s’ sogar beobachtet 
haben, jene, die schöne Füß [Beine] gehabt haben, denen haben s’ das angetan« (IKF-Rav-
Int_13/1, 16).
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rechten Weg geführt werden könnte, als Bordellmädchen rassisch minderwertigen 
KL-Elementen zu überlassen.«21 

Für Versuche mit »rassisch minderwertigen Elementen« sollten also nur »ras-
sisch Minderwertige« herangezogen werden, jedenfalls keine Personen, denen man 
ihre Zugehörigkeit zu den »Ariern« ›ansah‹.

Sexuelle Ausbeutung durch Sex-Zwangsarbeit

Eine weitere schwere – sowohl psychisch als auch physisch äußerst belastende – 
Form sexualisierter Gewalt war die Sex-Zwangsarbeit für privilegierte männliche 
Häftlinge in Konzentrationslagern.22 Diese Gewaltform gehört zugleich zu den über 
Jahrzehnte am stärksten tabuisierten Gegebenheiten eines KZ-Alltags; erst in den 
letzten Jahren gewann dieses Thema an Aktualität.23 

Die Auswahl der Frauen für Sex-Zwangsarbeit folgte ebenfalls rassistischen 
Kriterien: Es sollten nur Reichsdeutsche in Bordelle selektiert werden, also keine 
Angehörigen »minderer Rassen«, und unter Ersteren wiederum nur als »asozial« 
stigmatisierte Frauen, Frauen die, so Himmler, »nach Vorleben und Haltung für ein 
späteres geordnetes Leben nicht mehr zu gewinnen sind. [...] Wir sollten uns also bei 
strengster Prüfung niemals den Vorwurf machen müssen, einen für das deutsche 
Volk noch zu rettenden Menschen verdorben zu haben.«24 Realiter wurden diese 
Ansprüche aber nicht eingehalten.25 Auch Roma und Sinti, Polinnen und Ukraine-

21  |   MGR-Archiv (Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück), Bd. 26/416, aus einem Me-
morandum Dr. Raschers vom 5.11.1942.

22  |   Die beiden ersten Bordelle, »Sonderbau« genannt, wurden im Sommer 1942 in Maut-
hausen und Gusen eröffnet, weitere Häftlingsbordelle befanden sich in den Konzentrationsla-
gern Auschwitz-Stammlager, Buchenwald, Flossenbürg, Neuengamme, Dachau, Sachsenhau-
sen, Mittelbau-Dora und Auschwitz-Monowitz. 

23  |   Zu sämtlichen im Folgenden nur kurz angerissenen Aspekten der Sex-Zwangsarbeit 
in NS-Konzentrationslagern vgl. ausführlich: Brigitte Halbmayr: »Arbeitskommando ›Son-
derbau‹. Zur Bedeutung und Funktion von Bordellen im KZ«, in: Dachauer Hefte. Studien 
und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager 21 (2005), 
S. 217–236.

24  |   Himmler in einem Brief an Pohl, zitiert nach Christa Paul: Zwangsprostitution. Staat-
lich errichtete Bordelle im Nationalsozialismus, Berlin: Edition Hentrich 1994, S. 31.

25  |   Eine Aufl istung der Dachauer Bordellfrauen vom November 1944 zeigt, dass zu die-
sem Zeitpunkt die Mehrheit der Sex-Zwangsarbeiterinnen einen roten Winkel hatte. Von den 
13 »Reichsdeutschen« (eine weitere Frau war Polin) waren vier als »Asoziale«, acht als »Politi-
sche« und eine mit grünem Winkel (»Kriminelle«) registriert. Vgl. Kerstin Engelhardt: »Frauen 
im Konzentrationslager Dachau«, in: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte 
der nationalsozialistischen Konzentrationslager 14 (1998), S. 218–244, hier S. 225. Die hohe 
Anzahl »politischer« Häftlinge unter den Sex-Zwangsarbeiterinnen mag damit zusammenhän-
gen, dass die SS auch bevorzugt unter den so genannten »Bettpolitischen«, also Frauen, die auf-
grund »verbotenen Umgangs« mit Ausländern inhaftiert waren und daher ebenfalls einen roten 
Winkel trugen, zur Bordellarbeit rekrutierte. Vgl. H. Amesberger/K. Auer/B. Halbmayr: Sexua-
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rinnen sowie politische Häftlinge und als »Kriminelle« Inhaftierte wurden in Bor-
delle geschickt. Es gibt auch Hinweise, dass lesbische Frauen dort zur so genannten 
»Umpolung« eingesetzt wurden.26

Rassistische Vorgaben galten auch für die männlichen Bordellgänger: Hans 
Maršálek27 berichtet für Mauthausen, dass anfangs nur Reichsdeutsche ins Bordell 
gehen durften, später auch Männer anderer Nationen, nie jedoch Russen oder Ju-
den.28 

»Rassenschande« und »verbotener Umgang«

Deutlich zeigt sich eine Differenzierung sexualisierter Gewalt nach rassistischen 
Kriterien im unterschiedlichen Umgang mit jenen Häftlingen, die aufgrund eines 
»Sexualdelikts«, nämlich »Rassenschande« bzw. »verbotenen Umgangs«, verfolgt 
wurden. 

Unter »Rassenschande« fi elen Verbindungen zwischen jüdischen und nicht-
jüdischen Menschen, verboten im »Blutschutzgesetz« vom 15. September 1935.29 
Unter »verbotenen Umgang« waren Beziehungen zwischen deutschen Frauen und 
Männern mit ausländischen Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeitern und Kriegsge-
fangenen subsumiert, geregelt bzw. unterbunden in erster Linie in der »Wehrkraft-
schutzverordnung« vom 25. November 1939.30 

lisierte Gewalt, S. 118. Sommer listet für die Bordelle in Auschwitz und Auschwitz-Monowitz 
65 Zwangsarbeiterinnen auf, von denen 40 »Reichsdeutsche«, die anderen Polinnen und Uk-
rainerinnen waren. Vgl. Robert Sommer: »Die Häftlingsbordelle im KZ-Komplex Auschwitz-
Birkenau. Sexzwangsarbeit im Spannungsfeld der NS-›Rassenpolitik‹ und der Bekämpfung 
von Geschlechtskrankheiten«, in: Akim Jah et al. (Hg.), Nationalsozialistische Lager. Neue 
Beiträge zur NS-Verfolgungs- und Vernichtungspolitik und zur Gedenkstättenpädagogik, Ulm: 
Klemm & Oelschläger 2006, S. 81–103, hier S. 94.

26  |   Claudia Schoppmann: Zeit der Maskierung. Lebensgeschichten lesbischer Frauen im 
»Dritten Reich«, Frankfurt/Main: S. Fischer 1998, S. 22 f.

27  |   Interview mit Hans Maršálek 2003, AMM (Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthau-
sen) OH/ZP1/572_2, S. 14 ff.

28  |   In Auschwitz war der Bordellgang deutschen, polnischen und ukrainischen Häftlin-
gen vorbehalten, wobei ein deutscher Häftling nur zu einer deutschen Frau und ein slawischer 
nur zu einer Slawin durfte. Juden, Russen, Sinti und Roma war der Bordellbesuch verboten. 
Vgl. R. Sommer: »Häftlingsbordelle«, a. a. O., S. 95 f.

29  |   Paragraf 1: »Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder 
artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie 
zur Umgehung dieses Gesetzes im Ausland geschlossen sind.« Paragraf 2: »Außerehelicher 
Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist ver-
boten.«

30  |   Bei der Wehrkraftschutzverordnung handelte es sich um eine ergänzende Verordnung 
zu den Strafvorschriften zum »Schutz der Wehrkraft des Deutschen Volkes« aus dem Jahr 1939. 
In der Beurteilung der Kontakte zu Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen stellte »das gesun-
de Volksempfi nden« einen wichtigen Maßstab dar.
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Auf die Datenbank zur namentlichen Erfassung der ehemaligen österreichischen 
Inhaftierten im Konzentrationslager Ravensbrück zurückgreifend31 zeigt sich hin-
sichtlich des Delikts »Rassenschande«, dass Jüdinnen in den ersten Kriegsjahren 
(1939–1942) verfolgt und in Konzentrationslager deportiert wurden, Nichtjüdinnen 
erst ab 1943. Zudem ist ein deutlicher Unterschied in der Sterberate festzustellen: 
Mehr als 80 Prozent der Jüdinnen überlebten nicht, wohingegen 90 Prozent der 
Nichtjüdinnen überlebten. Das bedeutet, dass ein bereits rassistisch motiviertes Ge-
setz in seinem Vollzug nochmals rassistisch differenzierte und so die »rassische« 
Zugehörigkeit hinsichtlich der Überlebenschancen mehrfach ins Gewicht fi el.

Ähnlich gravierende Unterschiede, die ebenfalls als rassistisch motiviert zu 
interpretieren sind, lassen sich in der Ahndung des »verbotenen Umgangs« nach-
zeichnen.32 So wurden etwa Frauen mit einem Verhältnis zu einem französischen 
Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangenen deutlich geringer bestraft und seltener mit 
KZ-Haft belegt33 als jene mit Verhältnissen zu so genannten »Ostarbeitern«.34 Diese 
Frauen wurden nicht nur im KZ weiteren spezifi schen Demütigungen ausgesetzt, 
sondern bereits in ihrer Heimatgemeinde öffentlich gedemütigt.35 Noch deutlicher 

31  |   Vgl. dazu Helga Amesberger/Brigitte Halbmayr: »Namentliche Erfassung der ehe-
mals inhaftierten Österreicher/innen im Konzentrationslager Ravensbrück«, in: Dokumentati-
onsarchiv des österreichischen Widerstands (Hg.), Jahrbuch 2007. Schwerpunkt Namentliche 
Erfassung von NS-Opfern, Münster: LIT Verlag 2007, S. 64–83. Das Projekt ist noch nicht 
abgeschlossen, die obigen Angaben sind daher nur vorläufi ge Ergebnisse.

32  |   Vgl. Gabriella Hauch: »›... das gesunde Volksempfi nden gröblich verletzt.‹ Verbote-
ner Geschlechtsverkehr mit ›Anderen‹ während des Nationalsozialismus«, in: Gabriella Hauch 
(Hg.), Frauen im Reichsgau Oberdonau. Geschlechtsspezifi sche Bruchlinien im Nationalsozia-
lismus, Linz: Oberösterreichisches Landesarchiv 2006, S. 245-270; Josef Waldner, »Verbotener 
Umgang mit Kriegsgefangenen« in Tirol. Die Akten des Sondergerichts beim Landgericht Inns-
bruck 1939–1945, Diplomarbeit an der Universität Innsbruck, unveröffentlicht, 1994.

33  |   So ist etwa aus dem Bundesland Tirol keine Frau, die des »verbotenen Umgangs« 
beschuldigt wurde, in ein Konzentrationslager deportiert worden, ein Umstand, der nicht nur, 
aber primär damit zu erklären ist, dass diese meist mit ›westlichen‹, nämlich französischen 
Männern Kontakt hatten.

34  |   Neben Polen, Tschechen, Ukrainern etc. waren rund eine Viertelmillion sowjetischer 
Zivilistinnen und Zivilisten während des Zweiten Weltkrieges auf dem Gebiet des heutigen 
Österreich als Zwangsarbeiter/-innen im Einsatz, von den Nationalsozialisten »Ostarbeiter« 
genannt; vgl. Gedenkdienst 4/00: NS-Zwangsarbeit – inmitten der Gesellschaft, in voller Öf-
fentlichkeit.

35  |   Eine Frau aus Oberösterreich berichtet, dass ihr das Haar geschoren wurde und sie 
eine Tafel umgehängt bekam, auf der geschrieben stand: »Während unsere Männer ihr Blut an 
der Front verlieren, besudle ich mein deutsches Blut mit einem Tschechen.« Mit dieser Tafel 
umgehängt musste sie in der Straßenbahn fahren, damit alle es sehen konnten (vgl. IKF-Rav-
Int_12/1, 49).
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zeigt sich dieser rassistisch motivierte Unterschied bei den Geliebten dieser Frauen, 
die Franzosen beispielsweise wurden nur geringfügig bestraft, die Ukrainer, Polen 
oder Russen hingegen meist gehängt.36

Differenzierung sexualisierter Gewalt anhand 
ideologischer Verknüpfungen

Obige Analyse zeigt, dass eine Differenzierung der sexualisierten Gewaltformen 
nach ihren ideologischen Motivationsstrukturen notwendig ist. Deutlich wird da-
bei, dass sexualisierte Gewalt gegen Frauen nicht ausschließlich als Ausdruck von 
Misogynie begriffen werden kann. Die Tatsache, dass bestimmte Gewalttaten nur 
an bestimmten Gruppen von Frauen ausgeübt wurden, verweist auf die ideologische 
Verknüpfung von Frauenfeindlichkeit mit Rassismus, Antisemitismus, Antiziganis-
mus, Heterosexismus und Eugenik, um die wesentlichsten Überschneidungen zu 
nennen. 

Folgende Gewaltformen lassen sich unterscheiden:
Die sexualisiert-frauenfeindliche Gewalt richtete sich gegen die Identität der 

Frauen, gegen ihre sexuelle Integrität sowie gegen ihre freie Entscheidungs- und 
Verfügungsgewalt über den eigenen Körper und die individuellen Reprodukti-
onswünsche. Sie ist damit primär Ausdruck von Frauenfeindlichkeit (Misogynie). 
Durch die generell lebensfeindlichen Regeln in Konzentrationslagern, die den 
Frauen Nacktheit, mangelnde Hygiene, Überschreitung der Schamgrenzen, hem-
mungslosen Voyeurismus etc. zumuteten, waren alle Frauen von ihr betroffen.

Die sexualisiert-antisemitische und -rassistische Gewalt zielte gegen Frauen als 
Repräsentantinnen ihrer Verfolgtengruppen. Gegen sie wurde sexualisierte Gewalt 
als Frau und Jüdin, als Frau und Romni bzw. Sintezza eingesetzt. Dies manifes-
tiert sich etwa am Scheren des Haares dieser Frauen oder bei Vergewaltigungen 
von Frauen jener Gruppen, die als »minderrassig« und »lebensunwert« eingestuft 
wurden. Auch in der Verfolgung von Frauen, die sich der rassistischen Bevölke-
rungspolitik widersetzten, zeigt sich die rassistische Komponente sexualisierter 
Gewalt, wie auch in der verschärften Verfolgung von sexuellen Beziehungen mit 
»Ostarbeitern«. Deutlich wird in der Fokussierung bzw. Differenzierung auch, dass 
insbesondere (pseudo)wissenschaftliche Versuche ausschließlich an »rassisch Min-
derwertigen« vollzogen wurden, wie dies die Sterilisationen von Jüdinnen, Roma 
und Sinti, die Operationen an den Beinen von Polinnen oder die Aufwärmversuche 
in Dachau zeigen. 

36  |   Wie stark die Ahndung einer freundschaftlichen bzw. sexuellen Beziehung zu einer 
»Reichsdeutschen« von der Nationalität des Mannes abhing, zeigt ein Vergleich zweier Fälle 
von Ravensbrück-Überlebenden aus der oberösterreichischen Gemeinde Molln, wie in der Da-
tenbank zur namentlichen Erfassung der österreichischen Ravensbrücker/-innen dokumentiert 
(vgl. Anm. 31): Während der Freund der einen, ein französischer Kriegsgefangener, nach dem 
Krieg nach Frankreich zurückkehren und später auch die Frau ihm nachreisen konnte, wurde 
der Freund der anderen, ein ukrainischer Zwangsarbeiter, in der Nähe von Molln gehängt und 
alle in der Gegend befi ndlichen Ukrainer mussten sich den Gehängten ansehen. 
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Sexualisiert-eugenische Gewalt als weitere Gewaltform viktimisierte mittels 
medizinischer Zwangseingriffe in die Sexualität und Reproduktionsfähigkeit be-
stimmte Bevölkerungs- und Verfolgtengruppen. Insbesondere waren davon Men-
schen mit Behinderungen und so genannte »Asoziale« betroffen, an denen Zwangs-
sterilisationen vorgenommen wurden – eine Überschneidung mit rassistischen Mo-
tivlagen ist bei der eugenischen Gewalt augenscheinlich.

Die Verfolgung homosexueller Frauen und Männer verweist auf eine sexua-
lisiert-heterosexistische Grundstruktur des Nationalsozialismus.37 Sie machte all 
jene Menschen zu Verfolgten und Opfern, die nicht den moralischen und sexuellen 
Normen der nationalsozialistischen Ideologie gemäß lebten.38 

Die Interdependenz von Sexismus und Rassismus kann, wie oben gezeigt wur-
de, an vielen Beispielen nachgewiesen werden und scheint äußerst brutale Gewalt-
formen ermöglicht zu haben. Wesentlich war dafür die im Nationalsozialismus spe-
zifi sche Verbindung von Sexualpolitik und Bevölkerungspolitik, welche auf einem 
patriarchal geprägten Frauenbild aufbaute: Die Sexualität und Reproduktionsfä-
higkeit der Frau wurde dem rassistischen Paradigma der Generierung und Bewah-
rung der »arischen Rasse« bzw. der »deutschen Volksgemeinschaft« unterworfen. 
Die »reine, arische« Frau war dazu bestimmt, das »Tausendjährige Reich« unter 
deutscher Herrschaft zu symbolisieren. Wer dieser Bestimmung nicht entsprechen 
wollte oder aufgrund rassistischer Gesetze von vornherein nicht konnte, war von 
Verfolgung bedroht. 

Für die Umsetzung dieser rassistischen bevölkerungspolitischen Zielvorstel-
lungen war die Kontrolle der Sexualität angestrebt. Wie Dagmar Herzog39 zeigt, 
stand den rigiden Sexualeinschränkungen, die für die »rassisch Minderwertigen«, 
insbesondere im Hinblick auf Beziehungen zu »Arierinnen und Ariern« galten, ei-
ne nicht nur geduldete, sondern auch geförderte sexuelle Freizügigkeit zwischen 
»arischen« heterosexuellen Sexualpartnern gegenüber. Vor- und außereheliche 
Kontakte – nicht nur zum Zwecke der Fortpfl anzung, sondern auch zur Lustbefrie-
digung – wurden von NS-Seite gefördert.40 Vielen Frauen eröffneten sich dadurch 
neue Möglichkeiten sexueller Freiheiten (etwa im Kriegsdiensteinsatz). Parallel da-
zu gab es jedoch eine immer wieder sehr breit gefasste Auslegung von verfolgungs-
würdiger »Asozialität« von Frauen. Einschränkungen des Selbstbestimmungs-
rechtes über den eigenen Körper erfolgten etwa gegenüber beiden Gruppen von 

37  |   Homosexuelle Frauen waren während des Nationalsozialismus in geringerem Aus-
maß Repressionen ausgesetzt als homosexuelle Männer. Waren Erstere als »Asoziale« im 
Konzen trationslager stigmatisiert und daher einer großen Verfolgtengruppe untergereiht, so 
wurden homosexuelle Männer als eigene Gruppe mit einem »rosa Winkel« gekennzeichnet und 
als solche auch spezifi schen Gewaltformen wie etwa »Abkehrprüfungen« oder Operationen 
ausgesetzt. 

38  |   Zu den hier kurz umrissenen Gewaltformen siehe die ausführlichere Darlegung in 
H. Amesberger/K. Auer/B. Halbmayr: Sexualisierte Gewalt, S. 326–334.

39  |   Dagmar Herzog: Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte 
des 20. Jahrhunderts, München: Siedler 2005.

40  |   Ebd., S. 80.
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Frauen – sowohl den der ›deutschen Rasse‹ nicht Zugehörigen als auch den als zuge-
hörig Defi nierten – mit Hilfe des § 218. Das Bestreben nach Kontrolle der Sexualität 
zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Biopolitik zeigte sich mehrfach: etwa 
an der Überwachung der Prostitution, die zum einen in der Öffentlichkeit starken 
Einschränkungen unterlag, zum anderen aber durch einen Staat, der sich selbst als 
Zuhälter hervortat, was die zahlreichen Bordelle der Wehrmacht, für Zwangsar-
beiter und in Konzentrationslagern zeigen. Bezüglich der Wehrmachtsbordelle war 
das Unterbinden der Homosexualität und der Ausbreitung von Geschlechtskrank-
heiten wesentliche Motivation für deren Errichtung, ausschlaggebend war dabei 
aber auch die »Reinhaltung des deutschen Blutes«. Insbesondere die Bordelle für 
ausländische Zwangsarbeiter müssen unter einem »rassenhygienischen« Aspekt ge-
sehen werden.41 Die Kontrolle der Sexualität unter dem Aspekt der »Reinhaltung« 
der »Herrenrasse« lässt sich auch, wie oben ausgeführt, an den Bestrafungen von 
»verbotenem Umgang« und »Rassenschande« nachzeichnen. Damit wird abermals 
die Verknüpfung von Sexismus und Staatsrassismus offensichtlich. 

Auch in den Gewaltkontexten von Konzentrationslagern und nationalsozialis-
tischer Verfolgung gilt demnach: Frau war und ist nicht gleich Frau – hier wurde vor 
allem eine wesentliche Differenzierung nach rassistischen Kriterien vorgenommen. 
Sexualisierte Gewalt im Konzentrationslager umfasst nur einen kleinen Ausschnitt 
der Repression gegenüber Frauen im »Dritten Reich«, sie verdeutlicht jedoch die 
Notwendigkeit, von einem differenzierten Subjekt Frau in der Forschung über den 
Nationalsozialismus auszugehen. 

41  |   Da auch durch drakonische Strafen Kontakte zwischen »reichsdeutschen«, »ari-
schen« Frauen und ausländischen Männern nicht zu unterbinden waren, wurden eigene Bordel-
le für ausländische Zwangsarbeiter eingerichtet. Bis Ende 1943 existierten in Deutschland rund 
60 derartige Bordelle mit etwa 600 Frauen, welche dort Sexarbeit leisten mussten, weitere 50 
Bordelle für »fremdvölkische Arbeitskräfte« waren im Bau befi ndlich (Karl Fallend: »Zwangs-
arbeit – Sklavenarbeit in den Reichswerken Hermann Göring am Standort Linz«, in: Oliver 
Rathkolb [Hg.], NS-Zwangsarbeit: der Standort Linz der Reichswerke Hermann Göring AG 
Berlin, 1938–1945, Bd. 2, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2001, S. 105). Die genaue Herkunft 
der Frauen ist nicht bekannt, sehr wahrscheinlich ist aber, dass es sich um ausländische Frauen 
handelte, da im Sinne der »Reinhaltung des Blutes« nach dem Prinzip »Volkstum zu Volkstum« 
Frauen in die Zwangsarbeiterbordelle verschickt wurden. Vgl. Sommer, »Häftlingsbordelle«, 
a. a. O., S. 86. So wurde im Pachtvertrag für das Bordell der Hermann-Göring-Werke fest-
gehalten, »dass kein deutschblütiges Mädchen eingestellt werden darf. Die Kriminalpolizei 
wird nur die Einstellung nicht deutschblütiger Insassinnen arischer Abstammung dulden« (ebd., 
S. 108).
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Maskulinität und sexuelle Ausbeutung: 

Bordellgänger in Konzentrationslagern 

ROBERT SOMMER

Viele Jahre lang war die Thematik ›Bordelle in NS-Konzentrationslagern‹ ein Ta-
bu. Erst in der letzten Zeit begannen Forscherinnen und Forscher verschiedener 
Disziplinen sich mit ihr auseinanderzusetzen und den Fokus auf die Opfer und die 
Struktur sexueller Ausbeutung zu richten.1 Zu den männlichen Besuchern der La-
gerbordelle gibt es jedoch nach wie vor wenige Untersuchungen. Im vorliegenden 
Beitrag möchte ich dieses Thema aufgreifen und nach der Bedeutung von Lager-
bordellen für die Sexualität männlicher KZ-Häftlinge und den damit verbundenen 
Konstruktionen von Männlichkeit fragen. Dabei untersuche ich soziale und indivi-

1  |   Vgl. u. a. Christa Paul: Zwangsprostitution. Staatlich errichtete Bordelle im Natio-
nalsozialismus, Berlin: Edition Hentrich 1994; Christa Schikorra: »Prostitution weiblicher 
Häftlinge als Zwangsarbeit. Zur Situation ›asozialer‹ Häftlinge im Frauen-KZ Ravensbrück«, 
in: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Kon-
zentrationslager 16 (2000), S. 112–124; Christl Wickert: »Tabu Lagerbordell. Vom Umgang 
mit der Zwangsprostitution nach 1945«, in: Insa Eschebach/Sigrid Jacobeit/Silke Wenk (Hg.), 
Gedächtnis und Geschlecht. Deutungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen Ge-
nozids, Frankfurt/Main, New York: Campus 2002, S. 41–58; Robert Sommer: Der Sonderbau. 
Die Errichtung von Bordellen in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern, Morris ville: 
Lulu.com 2006; Helga Amesberger/Katrin Auer/Brigitte Halbmayr: Sexualisierte Gewalt. 
Weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern, Wien: Mandelbaum 2004; Brigitte Halb-
mayr: »Arbeitskommando ›Sonderbau‹. Zur Bedeutung und Funktion von Bordellen im KZ«, 
in: Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Kon-
zentrationslager 21 (2005), S. 217–236; Robert Sommer: »Die Häftlingsbordelle im KZ-Kom-
plex Auschwitz-Birkenau. Sexzwangsarbeit im Spannungsfeld von NS-›Rassenpolitik‹ und der 
Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten«, in: Akim Jah et al. (Hg.), Nationalsozialistische 
Lager, Ulm: Klemm & Oelschläger 2006, S. 83–103; Baris Alakus/Katharina Kniefacz/Robert 
Vorberg (Hg.): Sex-Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, Wien: Man-
delbaum 2006.
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duelle Motive für Bordellbesuche und analysiere, in welchem Verhältnis diese zu 
der von der SS konstruierten ›Bordellsituation‹ standen.

Zu Beginn möchte ich auf die Probleme hinweisen, die meine Untersuchung 
aufwirft. Zunächst entsteht durch die Fokussierung auf die ›Täterseite‹ die Gefahr 
der Unterrepräsentanz der Opferseite, nämlich der Sex-Zwangsarbeiterinnen, die 
mehrfach Opfer der sexuellen Ausbeutung wurden.2 Weitere Schwierigkeiten liegen 
sowohl in der schlechten Quellenlage als auch in der Validität der Quellen zu La-
gerbordellen, insbesondere der Aussagen ehemaliger Bordellbesucher. Allgemein 
sprechen Männer aufgrund der verbreiteten gesellschaftlichen Tabuisierung von 
Prostitution nur sehr wenig über ihre Erfahrungen mit der Sexarbeit. Zur Freier-
forschung wurden in Deutschland bislang nur wenige Arbeiten veröffentlicht. Als 
wichtige Beiträge sind hier die Arbeiten von Sabine Grenz und Dieter Kleiber/Doris 
Velten zu nennen, in denen männliche Freier über ihre Besuche bei weiblichen Pro-
stituierten befragt wurden.3 Insbesondere in der Arbeit von Kleiber/Velten wurde 
das Problem der Validität von Aussagen explizit benannt. Es zeigte sich, dass die 
subjektive Aktualität bzw. Relevanz sowie Aspekte von Selbstzensur und Erinne-
rungsfi lter die Aussagen der Freier verzerren. Die Diskrepanz zwischen dem se-
xuellen Selbstbild und bestimmten sexuellen Erlebnissen führt zu einer bewussten 
oder unbewussten Regulierung der Erzählungen.4

Das Problem der verzerrten Aussagen stellt sich bei der Untersuchung von Bor-
dellbesuchern im KZ in noch stärkerer Form dar. Nicht nur ist die zeitliche Distanz 
zum Ereignis weitaus größer als bei heutigen Freiern, auch ist anzunehmen, dass 
die Mechanismen der Selbstzensur in den Aussagen aufgrund des Zwangscha-
rakters der ›Sexarbeit im KZ‹ ebenso wie die traumatisierenden Erfahrungen des 
Konzentrationslagers allgemein die Darstellung bedeutend beeinfl ussen. Ehema-
lige Häftlinge erinnern sich an den Besuch des Lagerbordells eher als periphere 
Erscheinung in der Gesamtheit ihrer KZ-Erfahrung. Dabei erinnern sich die Über-
lebenden an bestimmte markante Punkte dieses Besuchs. Details verschwinden fast 
vollkommen oder werden dazugedichtet. Der Besuch eines KZ-Bordells war bei 
vielen Häftlingen aufgrund moralischer Bedenken und politischer Vorstellungen 
verpönt, was ebenfalls die Eigenzensur oder gar das Verschweigen der Erfahrungen 

2  |   Mein Fokus muss im generellen Kontext meiner Forschungsarbeit verstanden wer-
den, in dem die Täterforschung kein isoliertes Forschungsfeld ist, sondern integrativer Teil 
einer Gesamtuntersuchung zum Phänomen Lagerbordelle. Vgl. dazu meine Dissertation mit 
dem Arbeitstitel »Das KZ-Bordell. Die Rolle der ›Sonderbauten‹ in den nationalsozialistischen 
Konzentrationslagern«. Darin werden Themen wie die Selektionen von Frauen für Lagerbor-
delle, Lebensbedingungen von Frauen in Bordellkommandos, Ambivalenzen im Umgang von 
Häftlingen mit Sex-Zwangsarbeiterinnen und dem Phänomen Lagerbordelle ausführlicher dis-
kutiert.

3  |   Vgl. Sabine Grenz: (Un)heimliche Lust. Über den Konsum sexueller Dienstleistungen, 
Wiesbaden: VS 2005; Dieter Kleiber/Doris Velten: Prostitutionskunden. Eine Untersuchung 
über soziale und psychologische Charakteristika von Besuchern weiblicher Prostituierter in 
Zeiten von AIDS, Baden-Baden: Nomos 1994.

4  |   Vgl. D. Kleiber/D. Velten: Prostitutionskunden, S. 40 f.
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im Lagerbordell in Zeitzeugenerinnerungen vorantrieb. Die meisten Bordellbesu-
cher schwiegen nach dem Krieg über ihre Erfahrungen in einem KZ-Bordell oder 
zensierten diese im besonderen Maße.5

Viele Jahre lang waren keine Aussagen von Bordellbesuchern in NS-Konzentra-
tionslagern bekannt. Erst 1994 veröffentlichte Christa Paul ein Interview mit einem 
polnischen Überlebenden des KZ Auschwitz, der zugab, ein Lagerbordell besucht 
zu haben.6 Im Zuge der verstärkten Thematisierung von Sex-Zwangsarbeit in den 
KZ konnten verschiedene männliche Überlebende interviewt werden, die bereit 
waren, über den Besuch im Lagerbordell zu sprechen.7 Mitunter berichteten die 
Befragten über solche Besuche mit überraschender Offenheit.8 Die Berichte sind 
wichtige Quellen bei der Erforschung der Thematik der Lagerbordelle, jedoch ex-
kludieren die Befragten oft Fragen von Gewalt und Zwang. Insbesondere zeigt sich, 
dass die ehemaligen Bordellbesucher sich nicht als Täter verstehen, was möglicher-
weise eine der Ursachen für das relativ offene Schildern der eigenen Bordellbesuche 
ist.9 Dieses Selbstverständnis der eigenen Unschuld konnte insbesondere entstehen, 

5  |   Wie u. a. aus Buchenwald bekannt ist, wurden Kommunisten, die das Lagerbordell 
besuchten, von ihren Kameraden dafür kritisiert und an ihrem Tun gehindert. Nach dem Krieg 
erfolgten seitens der deutschen KP sogar disziplinarische Bestrafungen in Form von Rügen 
gegen ehemalige Bordellgänger. Vgl. Lutz Niethammer (Hg.): Der »gesäuberte« Antifaschis-
mus. Die SED und die roten Kapos von Buchenwald, Berlin: Akademie Verlag 1994, S. 48 f. 
Der ehemalige Lagerschreiber von Mauthausen, Hans Maršálek, erinnerte sich, dass einem 
Tschechen, der in das Bordell in Mauthausen ging, dies noch jahrzehntelang nach dem Krieg 
vorgeworfen wurde. Vgl. Video-Interview mit H. Maršálek, in: Institut für Konfl iktforschung 
(Wien), Video-Int. 2, S. 14–19. Ausführlich zum Widerstand der »Politischen« gegen das La-
gerbordell und dessen Besucher vgl. Robert Sommer: »›Sonderbau‹ und Lagergesellschaft. 
Die Bedeutung von Bordellen in den KZ«, in: Theresienstädter Studien und Dokumente 2006, 
S. 288–339, hier S. 315–319.

6  |   Vgl. Christa Paul: Zwangsprostitution, S. 76–78. Im Folgenden beziehe ich mich auf 
die Originaltranskription von Christa Paul. Für deren Bereitstellung möchte ich mich bei ihr 
recht herzlich bedanken.

7  |   Neben den von mir durchgeführten Interviews existieren Interviews mit ehemaligen 
spanischen Häftlingen. Sie wurden von dem Historiker David W. Pike durchgeführt, allerdings 
nicht verschriftlicht (vgl. E-Mail Pike an Sommer vom 28.7.2007).

8  |   Diese Erfahrung machte Pike in seinen Interviews mit ehemaligen Bordellbesuchern 
in Mauthausen (vgl. ebd.). Ein besonderes Beispiel ist der ehemalige Häftling Albert van Dijk, 
der über Jahre hinweg immer wieder ausführlich über seine Besuche im Lagerbordell Buchen-
wald berichtete. Vgl. Aussage Albert van Dijk, in: Rosemarie Mieder/Gislinde Schwarz: Alles 
für zwei Mark, Manuskript, http://www.mdr.de/DL/4051258.pdf (6.5.2007). 

9  |   So antwortete Romek Dubitzki (Pseudonym) auf die Frage, warum er über das Bordell 
rede, dass es keinen Grund gebe, darüber nicht zu reden, schließlich sei er kein Kapo gewesen 
und habe auch niemanden umgebracht. Vgl. Interv. Sommer 2004-04-06 D., pt. 1, 00.04.00.
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weil die SS explizit die Konstruktion des Mythos der Freiwilligkeit vorantrieb.10 
So rekrutierte sie bewusst ehemalige Prostituierte für die Lagerbordelle und führte 
darüber hinaus indirekte Selektionen, so genannte »freiwillige Meldungen«, durch, 
in denen sich Frauen, die unter besonders schrecklichen Bedingungen im KZ lebten 
und meist dem Tode nahe waren, für ein Lagerbordell melden ›durften‹.11

Bei der folgenden Untersuchung greife ich auf von mir geführte Interviews mit 
etwa 30 ehemaligen Häftlingen zurück, die ich zum Themenfeld ›Lagerbordelle, 
Sexualität und das Prämiensystem im KZ‹ geführt habe. Vier der befragten Über-
lebenden haben zugegeben, ein KZ-Bordell besucht zu haben, und berichteten über 
ihre Erfahrungen. Darüber hinaus ziehe ich nicht veröffentlichte Interviews ande-
rer Wissenschaftler wie auch veröffentlichte oder archivierte Berichte über Bor-
dellbesucher seitens anderer Zeitzeugen hinzu.12 Dies sind vor allem Aussagen von 
ehemaligen Sex-Zwangsarbeiterinnen, männlichen und weiblichen Mithäftlingen 

10  |   So schreibt der Dachauer Überlebende Kupfer-Koberwitz: »Heute sprach ich mit 
einem älteren Manne, der mir die Frauen dort [im Häftlingsbordell] lobte, sie seien jung und 
fesch. – Die, welche er gehabt hatte, sei vier Jahre im Lager Ravensbrück gewesen, als Arbeits-
scheue, also mit einem schwarzen Winkel. – Es sei ihnen versprochen worden, nach sechs Mo-
naten, die sie hier im Bordell seien, frei zu gehen. – Ich sagte ihm, daß es dann eine Gemeinheit 
sei, wenn ein Häftling so von des anderen Schwäche profi tiere. – Er antwortete: ›Ach, das hat 
die draußen sicherlich auch gemacht.‹« Edgar Kupfer-Koberwitz: Dachauer Tagebücher. Die 
Aufzeichnungen des Häftlings 24814, München: Kindler 1997, S. 294.  

11  |   Vgl. zum Mythos der freiwilligen Meldung R. Sommer: Sonderbau, S. 65–83; H. Ames-
berger/K. Auer/B. Halbmayr: Gewalt, S. 107–114. Allerdings war vielen Häftlingen auch be-
wusst, dass es sich bei den Frauen nicht um »Freiwillige« handelte oder Frauen mit falschen 
Versprechen in ein Bordellkommando gelockt wurden. Dies war insbesondere einer der Gründe 
für »politische« Häftlinge, den Besuch des Lagerbordells abzulehnen. Der ehemalige Häftling 
von Buchenwald und Kommunist Fred Löwenberg sagte deutlich: »Und das Wichtigste aber, 
warum die Genossen der KPD und der SPD eine solche Position hatten [d. h. den Besuch 
des Lagerbordells ablehnten] und uns Jüngeren vermittelt haben, war ihr Standpunkt, dass die 
Frauen keine Ware sind, das war ihr politischer Standpunkt, sind keine Ware. Und zweitens 
und vor allem, dass diese Frauen zum größten Teil ja selbst Kameradinnen von uns waren, die 
unter Druck in die Bordelle gegangen sind, mit Versprechungen« (Interv. Sommer 2004-04-06 
Löwenberg, 00.08:00).

12  |   Die Interviews habe ich im Zeitraum von 2002 bis 2007 geführt. Zentraler Inhalt der 
Befragungen waren Themen wie Sex-Zwangsarbeit, Lagerbordelle, das Prämiensystem und 
Sexualität im KZ. Darüber hinaus verwende ich nicht veröffentlichte Interviews, die von an-
deren Wissenschaftlern durchgeführt wurden, wie etwa von Brigitte Halbmayr, Christa Paul 
und David W. Pike. Bei ihnen möchte ich mich recht herzlich für die Unterstützung bedanken. 
Ich greife auch auf archivierte Zeitzeugenberichte, wie etwa aus dem Archiv des Staatlichen 
Museums Auschwitz, zurück wie auch auf veröffentlichte Berichte, wie die von Eugen Kogon 
und Herman Langbein. Vgl. Hermann Langbein: Menschen in Auschwitz, Wien, München: Eu-
ropaverlag 1997; Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, 
München: Heyne 1988, S. 214 f.
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sowie SS-Männern.13 Hervorzuheben ist auch die Verwendung von Akten aus NS-
Beständen, mit deren Hilfe sich die Aussagen ergänzen und teilweise verifi zieren 
lassen.14 

Die Einrichtung von Lagerbordellen

Im Frühsommer 1941 besuchte der Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, das nahe 
Linz gelegene KZ Mauthausen und dessen Steinbrüche. Im Anschluss daran befahl 
er, dort und im Außenlager Gusen jeweils ein Bordell für Häftlinge einzurichten.15 
Ihm war die Idee gekommen, dass die totale Ausbeutung der männlichen Häftlinge 
durch die Genehmigung eines Bordellbesuches als Prämie und Anreiz noch weiter 
forciert werden könne. Nachdem in den frühen Jahren in den Konzentrationslagern 
Häftlinge zu sinnlosen Arbeiten herangezogen worden waren, baute die SS bereits 
seit Mitte der 1930er Jahre die KZ systematisch zu Produktionsstätten aus. Die 
Häftlinge sollten Einrichtungsgegenstände und Uniformen für die SS produzieren, 
Hitlers megalomane Bauprojekte, wie »Germania« und das Reichsparteitagsgelän-
de in Nürnberg, mit Baumaterial versorgen, aber auch ein Heer von Bauarbeitern 
zur Errichtung von Siedlungen bei der »Germanisierung des Ostens« bilden. Mit 
dem Beginn des Krieges wurden sie besonders in der Rüstungsproduktion einge-
setzt. Allerdings waren die Häftlinge in den KZ permanenter Gewalt ausgesetzt, 
litten unter Hunger und den katastrophalen hygienischen Zuständen. So blieb die 
Arbeitsproduktivität gering – besonders weil intensives Arbeiten radikal der Über-
lebenslogik der Häftlinge widersprach, die lautete, sich so wenig wie möglich zu 
bewegen.16

13  |   Im Konkreten sind dies die Aussagen von Magdalena Walter und Linda Bachmann 
(beides Pseudonyme) wie auch die Aussagen des SS-Mannes Max Beulig vor dem Military 
Government Court am 24. April 1947, veröffentlichte und unveröffentlichte Aussagen von 
Überlebenden über Bordellbesucher und in Interviews mit mir. Vgl. Archiv des United States 
Holocaust Memorial Museum (fortan USHMM), RG.06.005.05M, Reel 1, US Army Cases not 
Tried, S. 5; Interview M. W., in: Werkstatt der Erinnerung Hamburg (fortan WdE), Sig. 295; 
Interview L. B., in: WdE, Sign. 294T.

14  |   Es hat sich gezeigt, dass es unumgänglich ist, Aussagen von Überlebenden mit ande-
ren Quellen zu vergleichen. Deutlich zeigt dies der Fall von Frau B., deren Aussage über eine 
Verschleppung in ein vermeintliches Bordell für deutsche SS-Männer im KZ Buchenwald zur 
zentralen Quelle für das Überleben in Bordellen für SS-Männer wurde, auf die sich Forscher 
immer wieder bezogen (u. a. H. Amesberger/K. Auer/B. Halbmayr: Gewalt, S. 139 f.). Die 
Sichtung von Akten der Wohlfahrtsbehörde Hamburg hat aber gezeigt, dass Frau B. nicht zu 
der angegebenen Zeit in Buchenwald war. Vgl. Christa Paul/Robert Sommer: »SS-Bordelle und 
Oral History. Problematische Quellen und die Existenz von Bordellen für die SS in Konzentra-
tionslagern«, in: BIOS 1 (2006), S. 124–142.

15  |   Vgl. Eidesstattliche Erklärung Dr. med. Gerhard Schiedlausky vom 4.3.1947, in: Do-
kumente zum Nürnberger Prozess: Dokument Nr. NO–2332, S. 4.

16  |   Vgl. R. Sommer: »Lagergesellschaft«, a. a. O.
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gang Sofsky eindringlich beschreibt.32 In diesem Zusammenhang muss auch ihre 
Sexualität gesehen werden. Aufgrund der leichteren Arbeit und der ausreichenden 
Versorgung mit Lebensmitteln traten sexuelle Triebe wieder in Erscheinung. Darü-
ber hinaus hatte das Ausleben von Sexualität aber auch soziale Gründe. Das Protzen 
mit Sexualität war im Lager ein Signum der hohen Position. Der Bordellbesuch 
wurde von diesen Häftlingen als ein weiteres Kriterium der Abgrenzung von der 
Masse der Häftlinge gesehen.33 So schreibt Eugen Kogon: 

»Und neben den Tausenden von Jammergestalten, die immer auf der Grenzlinie zwischen 
Leben und Tod wandelten, gab es kraftstrotzende Gestalten genug, die zu allem aufreizenden 
Überfl uß hinzu noch die Sexualprotzen spielten und tagsüber in ihren Vorzugskommandos 
ausführlich von dem erzählten, was sie am Abend vorher wirklich oder angeblich erlebt 
hatten.«34 

Aus Akten der SS geht hervor, dass die in dem Bordellbuch verzeichneten 13 Häft-
linge, die das Lagerbordell oft frequentierten, auch zu dieser Oberschicht des La-
gers gehörten.35

Neben den Häftlingen der »Lageraristokratie« gab es den weitaus größeren Teil 
der im Bordellbuch erfassten Häftlinge, die einmaligen oder sporadischen Besu-
cher.36 Diese Männer, die nicht zur dünnen Oberschicht des Lagers gehörten, hatten 
Motive für den Bordellbesuch, die sich von den sozialen Motiven wie Prestige und 
der Demonstration der eigenen Machtposition unterschieden. Dies werde ich im 
Folgenden anhand von Berichten ehemaliger Bordellbesucher wie auch der ehe-
maligen Sex-Zwangsarbeiterinnen zeigen. Der polnische Auschwitz-Überlebende 

32  |   Zur Häftlingsaristokratie vgl. W. Sofsky: Ordnung, S.169–177.
33  |   Zu Prestige und Körperkraft bei Angehörigen der »Lageraristokratie« vgl. W. Sofsky: 

Ordnung, S. 172 f. Deutlich zeigt sich die Verbindung zwischen der Machtposition im KZ und 
dem Besuch des Lagerbordells an einem konkreten Fall im KZ Mauthausen. So schreibt der 
Historiker David W. Pike, dass die Zulassung von spanischen Häftlingen für das Bordell in 
Mauthausen ein besonderes Zeichen des wachsenden Prestiges der Spanier im Lager war. Vgl. 
D. W. Pike: Spaniards, S. 73.

34  |   E. Kogon: SS-Staat, S. 214 f.
35  |   Sie unterhielten Kapofunktionen in verschiedenen Kommandos, wie dem SS-Gara-

gen-Kommando oder dem Desinfektionskommando. Ein Häftling war Koch in der Häftlings-
küche, einer wurde für die Reinigung der Kommandantur eingesetzt, ein anderer war Block-
schreiber. Vgl. Liste der Häftlinge, die in Mauthausen eine Uhr tragen durften, in: AMM, L/7/2; 
Häftlingspersonalkarten von Mauthausen, in: AMM (ohne Signatur); Auszüge aus dem Häft-
lingszugangsbuch, in: AMM, Y/44.

36  |   Kogon schreibt, dass es auch Häftlinge gab, »die ihre letzten körperlichen Reserven 
daransetzten, den Pestzeit-Spruch des Lieben Augustin zu verwirklichen: ›A Freud’ muß der 
Mensch haben, und wenn er ka Freud’ hat, muß er a Mensch haben!‹« (E. Kogon, SS-Staat, 
S. 215); Heinz Heger beschreibt dies in ähnlicher Weise, so dass anzunehmen ist, dass er sich 
hierbei auf Kogon bezieht. Vgl. Heinz Heger: Wir Männer mit dem rosa Winkel, Vasdorf: Mer-
lin-Verlag 2001, S. 139.
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Daneben berichten auch Häftlinge, dass sie zu einer Sex-Zwangsarbeiterin ei-
ne persönliche sexuelle Beziehung aufgebaut oder sich in sie verliebt hatten. Der 
niederländische Buchenwald-Überlebende Albert van Dijk berichtet, dass er im 
Alter von 18 Jahren zu Putzarbeiten im Lager eingesetzt wurde und so eines Ta-
ges auch im Lagerbordell arbeiten musste. Dabei traf er auf Frieda, eine der Sex-
Zwangsarbeiterinnen. Diese Begegnung hatte für ihn eine erotische Bedeutung. Er 
wollte sie wiedersehen, ließ sich von seiner Mutter Geld schicken und ging mehrere 
Male zu ihr.44 Der ehemalige polnische Auschwitz-Häftling Stephan Szymanski45 
wurde als Jugendlicher in das KZ verschleppt und hatte das Glück, Kapo in der 
Lagerfeuerwehr zu werden. In einem Interview erklärte er, dass er bis zu diesem 
Zeitpunkt ebenfalls noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hatte. Szymanski 
erinnert sich, dass er aus Neugier in das Lagerbordell ging und sich dort in eine 
junge polnische Sex-Zwangsarbeiterin verliebte. Er berichtet, dass er diese Frau 
mehrere Male besuchte, sowohl während der offi ziellen Öffnungszeiten des Lager-
bordells als auch nachts unter Einsatz seines Lebens. Diese Verbindung war unter 
den polnischen Häftlingen im Stammlager Auschwitz bekannt.46 Die überlieferten 
Aussagen lassen den Schluss zu, dass es sich bei dieser Verbindung um eine per-
sönliche Beziehung handelte, wahrscheinlich sogar eine Liebesbeziehung, die auf 
Gegenseitigkeit beruhte und sich auch nach dem Ende des NS-Regimes fortsetzte.47 
Eine ähnliche Geschichte ist aus dem KZ Neuengamme überliefert. Dort heiratete 
eine ehemalige Sex-Zwangsarbeiterin einen Häftling, den sie im Lagerbordell ken-
nen gelernt hatte.48

Die hier dargestellten Berichte stammen von Überlebenden, die meist sehr jung 
in ein KZ verschleppt wurden. Sie hatten nach eigenen Aussagen kaum sexuelle 
Erfahrungen oder der Besuch im Lagerbordell stellte die erste sexuelle Erfahrung 
überhaupt dar. Neben der Neugier, die offensichtlich durch die Todesnähe begüns-
tigt wurde, lassen sich die Motive, das Lagerbordell zu besuchen, als individuelle 
beschreiben. Es fällt auf, dass in einigen Fällen versucht wurde, durch den Kon-
takt zu einer Frau eine eigene sexuelle Identität wiederherzustellen. Dabei legten 
die beschriebenen männlichen Bordellbesucher einen Habitus an den Tag, der sich 

44  |   Vgl. Aussage van Dijk, in: R. Mieder/G. Schwarz: Mark, S. 12–18. In den Abrech-
nungsbögen des Lagerbordells, auf denen die Namen der Sex-Zwangsarbeiterinnen verzeichnet 
sind, fi ndet sich auch der Name »Elfriede«. Es ist anzunehmen, dass es sich hier um die be-
schriebene Frau handelt.

45  |   Der Name ist ein Pseudonym.
46  |   Aussage Piecha (Pseudonym), in: Interv. Sommer 2003-03-30 P. 1, S. 4; Aussage 

Dubitzki (Pseudonym), in: Interv. Sommer 2004-04-06 D., S. 4 f.
47  |   Indizien dafür sind, dass sie ihm ein Halsband mit eingravierten Initialen und ein 

illegal in Auschwitz aufgenommenes Foto von sich schenkte. Vgl. Interv. Sommer 2005-01-28 
S., pt. 1, 00.20.00, 00.30.00 bis 00.36.00, 00.52.00, 01.05.00 bis 01.08.00; pt. 2, 00.18.00.

48  |   Auskunft Christl Wickert, 4.3.2002. Die Geschichten von männlichen Häftlingen, 
die nach einem ersten Besuch im Lagerbordell den Wunsch verspürten, die Frau wiederzuse-
hen, sind keine Einzelfälle. Vgl. beispielsweise Aussage Romek Dubitzki (Pseudonym), Interv. 
Sommer 2004-04-06 D.
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dären Geschlechtsmerkmale verloren.54 Am Ende waren die Menschen nicht mehr 
nur »nacktes Leben« (Giorgio Agamben), sondern wandelnde Skelette.55

Obwohl die Psychologie des Häftlings verlangte, physische Kräfte so weit wie 
möglich zu sparen und alle Kräfte auf den täglichen Überlebenskampf zu kon-
zentrieren, war das Festhalten an einer individuellen Identität für den psychischen 
Selbsterhalt von zentraler Bedeutung. Neben den Rückbesinnungen auf kulturelle, 
religiöse und politische Identitäten war die Rekonstruktion einer sexuellen Iden-
tität von großer Bedeutung für den Kampf gegen die Todesmaschinerie des La-
gers. Durch die Revitalisierung von Sexualität versuchten manche Häftlinge im 
KZ der ›Dehumanisierung‹ entgegenzuwirken. Dies konnte in verschiedener Weise 
geschehen. Liana Millu beschreibt, wie Frauen in der Extremsituation Birkenaus 
in Schönheitsartikeln und betont zeitgenössisch-weiblichen Handlungsformen Zu-
fl ucht suchten und sehr stark auf ihr Äußeres achteten. Sie schmierten sich sogar ei-
ne wertvolle Margarineration in das Gesicht, um sich vor Falten zu schützen. Zwar 
steigerte dies den Hunger, aber es gab ihnen auf andere Weise Widerstandskraft.56 

Eine medizinische Untersuchung zu männlicher Sexualität im KZ, die die beiden 
polnischen Sexualwissenschaftler Giza und Morasiewicz im Jahr 1973 veröffent-
lichten, zeigt, dass Sexualität im KZ Auschwitz für männliche Häftlinge ebenfalls 
im Kontext der Rückbesinnung auf eine körperliche Identität zu verstehen ist. Und 
zwar sollte hier durch die Revitalisierung von Sexualität dem Verlust der eigenen 
Männlichkeit, der »Demaskulinisierung«,57 entgegengewirkt werden, was ebenso 
als Strategie der ›Rehumanisierung‹ verstanden werden kann. Deutlich zeigt dies 
ein Ergebnis der Giza/Morasiewicz-Studie zur Onanie männlicher Häftlinge im KZ 
Auschwitz. So stellten die beiden Ärzte fest, dass die untersuchten Überlebenden 
im KZ sich nur äußerst selten im Lager selbst befriedigten, nämlich etwa einmal in 
zwei oder drei Monaten. Dies taten sie laut der Studie nicht, weil sie das sexuelle 

54  |   Vgl. Aussage Dracjan Fijalkowski, in: Janet Anschütz/Kerstin Meier/Sanja Obajdin: 
»›... dieses leere Gefühl, und die Blicke der anderen ...‹. Sexuelle Gewalt gegen Frauen«, in: 
Claus Füllberg-Stollberg et al. (Hg.), Frauen in Konzentrationslagern: Bergen-Belsen, Ravens-
brück, Bremen: Edition Temmen 1994, S. 123–133, hier S. 126; Frankl: Psycholog, S. 43 f.

55  |   Vgl. W. Sofsky: Ordnung, S. 229–236.
56  |   Vgl. Gudrun Jäger: »›Was für ein schönes Seidenhemd ich hatte!‹ Liana Millu über 

die ›Umwertung der Werte‹«, in: WerkstattGeschichte 20 (1998), S. 95–103, hier S. 99.  
57  |   Der Begriff der ›Demaskulinisierung‹ beschreibt im sexologischen Vokabular die 

chirurgische oder medikamentöse Kastration. Vgl. Preben Hertoft: Sexologisches Wörterbuch, 
Köln: Deutscher Ärzte Verlag 1993, S. 40.
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in denen die »V2«-Raketen produziert wurden. Ein SS-Mann hielt das Kommando 
an und befahl ihnen, in das Bordell zu gehen: 

»The men were stupefi ed. There they were marching in ranks towards the barrack which had 
been transformed into a house of ill-repute. The poor fellows were drunk with fatigue and 
only wanted to sleep after twelve hours of work. The fi rst line was put one in front of each 
door and commanded to drop their trousers. The doors were still closed. The girls must have 
been inside. The second order was given: ›Enter!‹ They went in, trousers lowered, feeling as 
much like making love as an ailing octogenarian. Delarouche found himself face to face with 
a woman who was waiting. He was worried and blushing with confusion.«69

Zwangseinweisungen in das Bordell hatten verschiedene Funktionen. Einerseits be-
lohnte die SS Häftlinge für ihre gewollte oder ungewollte Kollaboration. Sie nutzte 
den Akt der öffentlichen Einweisung in das Bordell aber auch, um Machtverhält-
nisse deutlich zur Schau zu stellen. Sie gestattete die Auslebung sexueller Triebe als 
›Privileg‹ bestimmten Häftlingen, demonstrierte dabei die Nähe des Häftlings zur 
Macht, zeichnete aber auch die selbst konstruierte rassistische Hierarchie im Lager 
auf. Deutlich zeigt dies das Beispiel der Eröffnung des Lagerbordells im KZ Sach-
senhausen. Dort befahl der Lagerführer zunächst den 40 Blockältesten des Lagers, 
das Bordell zu besuchen, am Tag darauf wurde das Bordell für ›normale deutsche 
Häftlinge‹ eröffnet, dann für dort inhaftierte Skandinavier.70 Die SS machte die 
auserwählten Privilegierten durch die Zwangseinweisungen zu Mittätern und zeigte 
unmissverständlich, dass sie nicht nur Herr über Leben und Tod, sondern auch über 
Sexualität war: Sie gewährte sie nicht nur, sie konnte sie darüber hinaus auch befeh-
len. Damit zwang sie männliche Häftlinge nicht nur in die Mittäterschaft, sondern 
konnte ihnen zugleich die eigene Demaskulinisierung vorführen, wie das Beispiel 
der erschöpften Häftlinge aus Dora zeigte.

Die Konstruktion von Geschlechterrollen 
im Lagerbordell

Die SS beanspruchte die totale Kontrolle über das Lagerbordell. Sie selektierte die 
Frauen für Sex-Zwangsarbeit, isolierte sie in der Bordellbaracke und überwachte 
jeglichen Kontakt der Frauen mit anderen Häftlingen. Sie legte fest, wer wann und 
wie das Bordell besuchte. Sie bestimmte, zu welcher Frau der Häftling ging.71 Aus 
Aussagen von Zeitzeugen geht hervor, dass, wenn ein männlicher Häftling das 
Lagerbordell besuchen wollte, er einen offi ziellen Antrag an den Lagerkomman-

69  |   Jean Michel: Dora. The Nazi Concentration Camp where Modern Space Technology 
Was Born and 30 000 Prisoners Died, New York: Holt, Rinehart and Winston 1979, S. 156 f.

70  |   Vgl. R. Sommer: Sonderbau, S. 96.
71  |   Ausführlich hierzu in: Robert Sommer: »Camp Brothels: Forced Sex Labour in Nazi 

Concentration Camps«, in: Dagmar Herzog/Henrik Lundtofte/Anette Warring (Hg.), Brutality 
and Desire: War and Sexuality in Europe’s Twentieth Century, New York: Palgrave Macmillan 
(im Erscheinen).
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Viertelstunde einläuteten.81 Dann musste der männliche Häftling sich oft noch eine 
weitere Spritze abholen und wurde auf seinen Block entlassen. Die Frau musste sich 
spülen und den Nächsten empfangen.82

Das Lagerbordell funktionierte wie ein Fließband. So beschreibt eine ehemalige 
Sex-Zwangsarbeiterin den Ablauf im Lagerbordell des KZ Buchenwald: »Rein zu 
der Frau, raus von der Frau, rein ins Arztzimmer, raus aus dem Sonderbau.«83 Ein 
belgischer Besucher des Lagerbordells im KZ Flossenbürg schildert dies in ähn-
licher Weise: »So viel Zeit. [...] Die Zeitspanne, in die du da reinkommst und wo 
der die Pomade rauf und du dann wieder ... nicht. Das an sich, das geht fast alles 
im Laufschritt. Fast alles im Laufschritt.«84 Der Ablauf und der Zeitrahmen – alles 
war vorgeschrieben, alles verlief nach einem Schema, nach militärischer Ordnung. 
Räume für individuelle Entscheidungen und persönliche Beziehungen wollte die 
SS komplett eliminieren. Der Mann konnte sich für keine Frau entscheiden, sie ihn 
nicht ablehnen, es gab keine Kontaktsituation, keine Verhandlungen über den Preis 
der sexuellen Dienstleistung.85

Im Lagerbordell wies die SS sowohl den Sex-Zwangsarbeiterinnen als auch den 
männlichen Häftlingen ihre eigens defi nierten Geschlechterrollen zu. Auf der einen 
Seite wurde nicht mehr nur die weibliche Sexualität in den Dienst der nationalso-
zialistischen Gemeinschaft gestellt, sondern die Existenz einiger Häftlingsfrauen 
von der SS auf die Befriedigung männlicher Häftlinge reduziert. Sie hatten kaum 
eine Möglichkeit des Widerstandes gegen dieses sexuelle Ausbeutungsverhältnis. 
Auf der anderen Seite konstruierte die SS durch die Einrichtung von Lagerbor-
dellen das Bild potenter Männlichkeit – auch bei Häftlingen – und defi nierte diese 
als dominant, hegemonial und ausbeuterisch. Sie durften einen Trieb befriedigen, 
einen Trieb, den sie laut der SS zu haben hatten. Der männliche Häftling wurde als 
vermeintlich viriler Mann konstruiert und zum Mittäter gemacht.

Die Auslebung der zugeschriebenen heterosexuell-maskulinen Sexualität er-
folgte in einem rassenideologischen Rahmen, militärisch organisiert und gemäß 
den rigorosen Regeln des Konzentrationslagers.86 Dabei vermischte sich das virile 

81  |   Vgl. Theo Fischer: Das Lager Mittelbau-Dora, Manuskript, S. 5, Archiv der Gedenk-
stätte Mittelbau-Dora, DMD- EB/HT-81.

82  |   Vgl. Interv. Sommer 2004-04-06 D., pt. 2, 00.41.00; Interv. Sommer 2003-07-19 De-
keyser, S. 8; Interview Paul/Kassing mit M. W., in: WdE, Sig. 295, S. 25.

83  |   Aussage M. W. vom 15.11.1988, in: WdE, Sig. 295, S. 11.
84  |   Interv. Sommer 2003-07-19 Dekeyser, S. 8.
85  |   Zur Defi nition von Sex-Zwangsarbeit vgl. Halbmayr: »Arbeitskommando«, a. a. O., 

S. 220 f.; zur Kritik an Halbmayrs Konzept des Zwanges vgl. R. Sommer: »Lagergesellschaft«, 
a. a. O., S. 320.

86  |   Immer wieder tauchen Aussagen von Überlebenden auf, die in der Errichtung der 
Bordelle eine Strategie der SS gegen Lagerhomosexualität verstanden. In diesem Sinne könnte 
das Lagerbordell auch als Institution zur Durchsetzung von Heterosexualität verstanden wer-
den. Allerdings gibt es in keiner überlieferten Aussage von NS-Tätern eine verlässliche Bestäti-
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Dogma des Nationalsozialismus87 mit den absurd anmutenden Vorstellungen des 
Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, wonach der Besuch eines Lagerbordells ge-
wissermaßen »Antriebsmittel für höhere Leistungen«88 sein sollte und der Sexual-
trieb des Mannes als Motor der Selbstausbeutung verstanden wurde. Dieses Postu-
lat einer virilen Sexualität galt jedoch lediglich für einen verschwindend geringen 
Teil der Häftlinge, es entsprach kaum der allgemeinen Wirklichkeit im Lager, die 
vom Sterben und dem täglichen Überlebenskampf geprägt war. 

Einige Bordellbesucher aus den Reihen der Oberschicht der Häftlinge nahmen 
das Angebot der SS an, demonstrierten ihr vermeintliches sexuelles Potenzial und 
markierten dadurch die gehobene Stellung in der inneren Hierarchie des Lagers so-
wie ihre Nähe zur SS. Der weitaus größere Teil der Bordellbesucher scheint den zur 
Verfügung stehenden und hier ausgewerteten Aussagen zufolge andere Intentionen 
gehabt zu haben. Der Besuch einer Frau im Lagerbordell war neben der Flucht aus 
der Lagerrealität auch der Versuch der Rekonstruktion einer individuellen Sexua-
lität und ist als Teil eines Prozesses der ›Rehumanisierung‹ zu verstehen. Hierbei 
dominierten eigene Erfahrungen und Konzeptionen von Männlichkeit, die von he-
gemonialen Männlichkeitsvorstellungen bis hin zum Wunsch nach Nähe zu einer 
Frau oder Emotionen reichen konnten. 

Sowohl Aussagen ehemaliger Bordellbesucher wie auch die verschiedener 
Sex-Zwangsarbeiterinnen zeigen, dass viele Männer gar nicht in der Lage zum 
Geschlechtsverkehr waren. Ihre individuellen Motive für den Bordellbesuch schei-
nen damit komplett außerhalb des von der SS vorgezeichneten Rahmens und des 
damit verbundenen virilen Männlichkeitsbildes gelegen zu haben.89 Der Versuch 
des Aufbaus von persönlichen Kontakten zu den Frauen90 wie auch der Besuch des 

gung für diese Annahme. Rudolf Höss selbst spricht zwar in seiner Autobiografi e von Lagerho-
mosexualität, stellt aber keinen Zusammenhang zu dem Bordell her. Vgl. Martin Broszat (Hg.): 
Höss, Rudolf: Kommandant in Auschwitz, München: dtv 1958.

87  |   Vgl. Marc Dupont: Sexualwissenschaft im »Dritten Reich«: eine Inhaltsanalyse me-
dizinischer Zeitschriften, Med. Dissertation, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/
Main 1996, S. 29.

88  |   Brief Himmler an Pohl vom 5.3.1943, IfZ, MA 304/0812.
89  |   Die Diskrepanz zwischen sexuellen Wunschvorstellungen und der Realität des La-

gerbordells wird auch deutlich in einer Aussage eines ehemaligen Dachauer Häftlings: »Im stil-
len hatte ich auch den Wunsch, ins Lagerbordell zu gehen. Die Begleitumstände eines solchen 
Besuchs haben mich jedoch davon abgehalten. Die SS-Führer oder Führerinnen schauten dem 
Koitierenden oft zu und stießen mit den Stiefeln an die Tür, wenn es ihnen zu lange dauerte« 
(P. Matussek: Konzentrationslagerhaft, S. 29).

90  |   Diese konnten auch den Charakter »rationaler Beziehungen« annehmen. Der Tausch-
handel von sexuellen Dienstleistungen gegen Lebensmittel oder Protektion war in Lagern und 
Ghettos, in denen der Kontakt zwischen Männern und Frauen möglich war, eine weit verbrei-
tete Überlebensstrategie. Zu »rationalen Beziehungen« vgl. Anna Hájková: »Strukturen weib-
lichen Verhaltens in Theresienstadt«, in: Gisela Bock (Hg.), Genozid und Geschlecht. Jüdische 
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Lagerbordells außerhalb der Öffnungszeiten und der Kontrolle der SS zeigen, dass 
die Motive für Bordellbesuche bisweilen stark von dem von der SS konstruierten 
Modell der ausbeuterischen Auslebung sexueller Triebe abwichen.

Resümee

In diesem Beitrag habe ich versucht, einen Einblick in die Motive männlicher Häft-
linge zu geben, die ein Lagerbordell besuchten. Dabei ließ sich die enge Verqui-
ckung von Sexualität und Macht im KZ zeigen. Die SS als absoluter Machthaber 
entschied, welchem Häftling der Gang in das Bordell gestattet wurde. Sie vergab 
die Auslebung von Sexualität als besonderes ›Privileg‹ an nach rassistischen Kri-
terien ausgesuchte Männer, schrieb dadurch eine bestimmte Form der Sexualität 
fest und defi nierte Maskulinität. Die Motive für die Bordellbesuche waren sowohl 
individueller als auch sozialer Natur und ließen sich aus der speziellen Situation im 
KZ erklären, aus den Gesetzen des Lebens am Rande des Todes. 

Es zeigte sich deutlich die Ambivalenz der Sexualität im Lager. Das demonstra-
tive Ausleben der Sexualität und die damit verbundene Demonstration von Virilität 
waren ein Zeichen der Macht. Andererseits aber bedeutete Sexualität auch Leben, 
weil sie die menschliche Identität stärkte und somit eine Form des Widerstandes 
gegen die Politik der Entmenschlichung der SS sein konnte. Allerdings ließ das per-
fi de Machtsystem des KZ die Konstruktion von individuellen Gender-Identitäten 
kaum zu. Um zu überleben – und das war das grausame Gesetz des KZ –, musste 
sich ein Häftling zu einem gewissen Grad der SS annähern und das gewalttätige 
und ausbeuterische System mittragen. Dies galt auch für das System der sexuellen 
Zwangsarbeit. Für den Kontakt zu einer Frau musste ein männlicher Häftling in den 
meisten KZ in ein Lagerbordell gehen und sich damit der sexuellen Ausbeutung 
mitschuldig machen. 

Die Regeln für sexuelle Kontakte defi nierte die SS. Dabei wurden im Rahmen 
der Himmler’schen Vorstellung von »Natürlichkeit« weibliche Häftlinge zur Sex-
Zwangsarbeit gezwungen, während ausgesuchte männliche Häftlinge zum Zwecke 
der Maximierung der Selbstausbeutung ein von der SS kontrolliertes Bordell besu-
chen durften. Die einzige Möglichkeit, das Dilemma zu lösen, lag darin, sich der 
Ausführung des Sexualaktes zu widersetzen und lediglich mit der Frau zu reden. 
Es zeigte sich, dass zumindest einige Bordellbesucher von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machten und sich den Frauen nicht sexuell näherten.

Frauen im nationalsozialistischen Lagersystem, Frankfurt/Main, New York: Campus 2005, 
S. 202–229. Zu sexueller Ausbeutung in Auschwitz-Birkenau vgl. N. Shik: »Erfahrungen«, 
a. a. O., S. 137.
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Die deutsch-französischen Liebesbeziehungen 

der französischen Zwangsarbeiter und 

beurlaubten Kriegsgefangenen im »Dritten 

Reich«: vom Mythos des verführerischen 

Franzosen zur Umkehrung der Geschlechterrolle

PATRICE ARNAUD

In seinem grundlegenden Werk »La France ›virile‹. Des femmes tondues à la Libé-
ration« zeigt Fabrice Virgili den sexuellen Charakter des Kahlscherens des Kopfes 
als einer Bestrafung, der insbesondere die Geliebten von Kriegsgefangenen und 
Feinden ausgesetzt waren. Er betont, dass die deutschen Frauen, die von Kriegsge-
fangenen nach Frankreich mitgebracht wurden, oft das gleiche Schicksal erlitten 
wie die Französinnen, die der »horizontalen Kollaboration« beschuldigt wurden. 
Dies rückt »[…] die Frage des Unterschieds in der Behandlung und Aufnahme der 
männlichen und der weiblichen Sexualität […] in das Zentrum der Betrachtungen 
und zwingt dazu, sich zu fragen, was jenseits der Kollaboration mit dem Feind be-
straft wurde«.1 Insbesondere die Liebesbeziehungen der französischen Zivilisten, 
die auf deutschem Territorium zur Zwangsarbeit verpfl ichtet worden waren, gera-
ten dabei in den Blickpunkt. Wie beschreiben diese Männer aus der Perspektive 
der Nachkriegszeit die Beziehungen, die sie mit deutschen Frauen hatten? Meine 
Forschungen beruhen auf 15 Interviews, rund 30 Fragebögen und 130 Schriften 
ehemaliger Zivilarbeiter, die entweder im Eigenverlag erschienen sind oder unver-
öffentlicht blieben. Die Lektüre dieser Quellen habe ich durch die Einsicht von Ar-
chivmaterial aus der Justiz (Sondergerichte, Oberlandesgerichte und Amtsgerichte) 
und der Würzburger Gestapo ergänzt. Im vorliegenden Aufsatz beschränke ich mich 

1  |   Fabrice Virgili: La France »virile«. Des femmes tondues à la Libération, Paris: Payot 
2000, S. 264. Sämtliche Zitate aus dem Französischen habe ich mit Hilfe Dr. Roger Niemanns 
übersetzt. 
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auf die Untersuchung von Fällen, in denen ein französischer Zwangsarbeiter oder 
beurlaubter Kriegsgefangener ein Liebesverhältnis mit einer deutschen Frau einge-
gangen ist. Leider muss ich meine Untersuchung weitgehend auf die männliche Per-
spektive beschränken, da ich kaum Quellen gefunden habe, in denen aus weiblicher 
Perspektive eine Liebesbeziehung zu einem Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangenen 
beschrieben wurde. Es wäre nötig, solche Erzählungen, falls sie existieren, zu ana-
lysieren, um den männlichen Standpunkt zu nuancieren. 

Folgende Fragen stehen im Zentrum meiner Untersuchung: Welche Gefahren 
hatten die Franzosen von der NS-Gesellschaft zu befürchten? War der Krieg eine 
Zeit der sexuellen Emanzipation der deutschen Frauen, die eine Umkehr der se-
xuellen Identitäten einleitete, oder hat er im Gegenteil eine konservative Sicht der 
Geschlechterverhältnisse bestätigt?

 
Die unerwünschten Liebesbeziehungen: 
Nachkriegsphantasien ehemaliger französischer 
Zwangsarbeiter über die polizeiliche Repression 
im »Dritten Reich«

Einige französische Zwangsarbeiter und beurlaubte Kriegsgefangene haben im 
Nachhinein eine heroische Sicht der Eroberungen entwickelt, die sie bei der weib-
lichen deutschen Bevölkerung gemacht hatten. Um die Gefährlichkeit dieser Lieb-
schaften zu zeigen, versuchten sie zu beweisen, dass Beziehungen mit deutschen 
Frauen die schlimmsten Strafen hatten nach sich ziehen können. Nach Ansicht von 
Robert Deneri, einem Absolventen der »École polytechnique«, stand das ausdrück-
liche Verbot, mit einer deutschen Frau zu verkehren, auf einem Formular, das bei 
der Ankunft ausgehändigt wurde.2 Louis Le Bonniec erklärt, dass er sich eine Rede 
der Gestapo habe anhören müssen, in der die Arbeiter vor »jeder Verbrüderung 
mit den deutschen Fräuleins gewarnt wurden, da eine solche Verbrüderung Strafen 
nach sich zöge, die in manchen Fällen bis zu lebenslänglicher Festungshaft führen 
könnten«.3 Schlesierinnen seien ermahnt worden, keine Beziehungen mit Franzosen 
einzugehen, »einer verkommenen, von Negern und Juden abstammenden Rasse, die 
von Alkohol und Genüssen verblödet sei«. Guy d’Arcangues benutzt sogar fälsch-
licherweise für den Geschlechtsverkehr deutscher Frauen mit »Westarbeitern« den 
Ausdruck »Rassenschande«.4 Henri Perrin erwähnt den Fall eines Arbeiters, der in 
ein Konzentrationslager gekommen sei, weil er mit einer geschiedenen Deutschen 
verkehrt habe, die er nach dem Krieg habe heiraten wollen,5 während Robert G. Rif-
fé behauptet, dass auch die Frau in ein Konzentrationslager deportiert worden sei.6 
Die Beschreibung von Repressionen erreicht manchmal Höhepunkte wie bei Pierre 

2  |   Gespräch zwischen Patrice Arnaud und Robert Deneri vom 6.3.1998. Deneri war Ab-
solvent der »École polytechnique«, er wurde nach Sachsenhausen und Flössenburg deportiert.

3  |   Louis Le Bonniec: Dans le vent de l’est, Rennes: Louis Le Bonniec 1947, S. 121 f.
4  |   Guy d’Arcangues: Le Silésien, Paris: Grasset 1968, S. 291. 
5  |   Henri Perrin: Journal d’un prêtre-ouvrier en Allemagne, Paris: Seuil 1945, S. 233.  
6  |   Robert G. Riffé: STO 1943/1945, Nice: Eigenverlag 2000, S. 136.
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Bohin, der sich an einen Fall erinnert, in dem ein Arbeiter, der dabei überrascht 
wurde, wie er einer jungen Frau seine Aufwartung machte, erhängt worden sein 
soll.7 Georges Gandon drückt sich noch drastischer aus: »Es war gänzlich verboten. 
Wenn die Deutsche unverheiratet war, bedeutete es KZ, und wenn der Ehemann 
in Russland war, wurde man durch das Fallbeil hingerichtet. Da kannte man kein 
Pardon.«8

Eine solche Darstellungsweise scheint jedoch nicht den Tatsachen zu entspre-
chen. Die Gestapo erreichte es trotz ihrer Bemühungen nicht, ein Verbot des Ge-
schlechtsverkehrs zwischen deutschen Frauen und westeuropäischen Arbeitskräften 
durchzusetzen. Trotz eines ›besorgniserregenden Berichts‹ vom Januar 1942 über 
die Zunahme der Kinder aus gemischten Paaren9 musste die Gestapo im Juli 1942 
ihre örtlichen Dienststellen darum bitten, von der Möglichkeit der strafrechtlichen 
Verfolgung des Geschlechtsverkehrs zwischen deutschen Frauen und Kriegsgefan-
genen abzusehen: 

»Aus volkstumspolitischen Gründen wäre selbstverständlich zwischen Deutschen und 
fremdvölkischen Arbeitskräften ein Verbot des Geschlechtsverkehrs erwünscht. Unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, daß fremdvölkische Arbeitskräfte vielfach den mit uns verbün-
deten Nationen angehören, läßt sich jedoch aus außenpolitischen Gründen ein Verbot des 
Geschlechtsverkehrs nicht durchführen [...]. Generell wird mit staatspolizeilichen Mitteln 
in diesen Fällen nicht einzuschreiten sein. Wo aus den Begleitumständen des Einzelfalles 
(Erregung öffentlichen Ärgernisses, Gefährdung der örtlichen Moral usw.) besondere Ge-
sichtspunkte auftreten, kann in Einzelfällen eingeschritten werden. Die Begründung darf 
jedoch dann nicht mit einem Verbot des Geschlechtsverkehrs erfolgen, muß vielmehr aus den 
besonderen Begleitumständen genommen werden.«10

Am 10. Juni 1943 veröffentlichte der Sicherheitsdienst (SD) einen Bericht über die 
Zunahme der deutsch-französischen Beziehungen, die nach Ansicht der Polizei 
durch die gemischten Arbeitsplätze entstanden waren. Die Polizei prangerte das 
Verhalten eines jungen Mädchens an, das vom »südländischen Typ« eines Fran-
zosen angezogen worden sei. Der Bericht enthält Phantasien, wie sie in damaligen 
Aussagen von Männern verbreitet waren:

»Es handelt sich in diesem Falle um ein junges Mädchen von noch nicht 18 Jahren. Sie war 
Hausgehilfi n [...]. Ein Soldat sagt dazu folgendes aus [...]: ›Wir sagten ihr, ob es denn unbe-
dingt Franzosen sein müßten, die mit ihr geschlechtlich verkehrten. Auch wir würden den 
Akt genauso gut wie [sie] ausführen.‹ Nun sagte das Mädchen, für heute könnte sie nichts 
versprechen, sie erwarte, daß der Franzose sie in allen Stellen ausgiebig mausen werde und 

7  |   Pierre Bohin: Il y a cinquante ans, Gournay-en-Braye: P. Bohin 1995, S. 40 f.
8  |   Gespräch zwischen Patrice Arnaud und Georges Gandon vom 10.3.1998. Gandon wur-

de nach Sachsenhausen deportiert. 
9  |   Meldung aus dem Reich, Nr. 253 vom 22.1.1942, Bundesarchiv, 58R168. 
10  |   Geschlechtsverkehr zwischen ausländischen Arbeitern und Deutschen, 16.7.1942, 

Staatsarchiv Düsseldorf, RW 37-25. 
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sie ihre volle Befriedigung erwarte. Auch den widernatürlichen Geschlechtsverkehr wolle 
sie probieren.«11

Der Gestapo zufolge waren die Frauen, die sich auf Beziehungen mit Kriegsgefan-
genen einließen, Personen »mit stark ausgeprägter Sexualität«: 

»[...] Es handelt sich [auch] sehr oft um sehr junge Mädchen, die sich über ihren Umgang 
mit Fremdstämmigen keinerlei Gedanken machen und in ihrer jugendlichen Unerfahrenheit 
handeln.«12 

Bei den Franzosen, die beim Umgang mit deutschen Frauen ertappt wurden, ist 
die Bestrafung sehr unterschiedlich ausgefallen, wie elf Fälle aus Duisburger und 
Würzburger Gestapoakten verdeutlichen. Vier Fälle endeten lediglich mit einer 
Verwarnung, ein anderer Fall mit der erzwungenen Entfernung des Liebhabers, ein 
weiterer mit einer Ausweisung, die mit einer Gonorrhö gerechtfertigt wurde. Zwei 
Zwangsarbeiter, die mit 16- und 17-jährigen Mädchen in einer Gaststätte getanzt 
hatten, wurden zu einer Woche Gefängnis verurteilt.13 Ein anderer Zwangsarbeiter, 
der eine junge Deutsche geschwängert hatte, erhielt wegen ungenügender Arbeits-
leistung 15 Tage Gefängnis. Dies erfolgte auf Verlangen des Arbeitgebers, der er-
klärte, dass er, seitdem er mit dieser Deutschen verkehre, erschöpft am Arbeitsplatz 
erscheine.14 Nur ein einziger Fall wurde der Justiz weitergeleitet. Es handelte sich 
um den freiwilligen Arbeiter Émile R., »der über 50-mal mit der Frau eines Solda-
ten, Hildegard E., Mutter von zwei Kindern, geschlafen« hatte. Das Düsseldorfer 
Amtsgericht verurteilte Émile R. wegen Fluchthilfe für Kriegsgefangene und Ehe-
bruch in einer Soldatenehe15 zu einem Jahr Gefängnis. Während Arnaud Boulligny 
drei Fälle nennt, in denen Franzosen wegen Beziehungen mit deutschen Frauen16 
ins Konzentrationslager Sachsenhausen gekommen seien, bestätigen die Archive 
solche harten Bestrafungen nicht.17 

Beurlaubte Kriegsgefangene, die vom Sommer 1943 an dem Zivilleben zurück-
gegeben wurden, mussten einen Vertrag unterzeichnen, dessen Artikel 5 verlangte, 
dass sie sich verpfl ichteten, selbst auf freundschaftlicher Basis nicht mit deutschen 

11  |   SD-Bericht zu Inlandsfragen vom 10.6.1943, Bundesarchiv, 58R185. 
12  |   Meldung aus dem Reich, Nr. 253 vom 22.1.1942, Bundesarchiv, 58R168.
13  |   Akte von Erika F., geboren 1926, Staatsarchiv Würzburg, GW 6821. Sie wurde ver-

warnt, weil sie mit zwei Franzosen getanzt hatte.
14  |   Akte von Étienne M., geboren1922, Staatsarchiv Würzburg, GW 8062429. 
15  |   Befragung von Émile R., Ende Juli 1943, Bureau des Archives du Monde Combat-

tant – Caen, Gestapo Düsseldorf. 
16  |   Arnaud Boulligny: Les déportés de France arrêtés en Europe nazie (hors la France de 

1939), unveröffentlichte Diplomarbeit (DEA), Universität Caen 2004.
17  |   Einige Sexualdelinquenten haben den Grund ihrer Verhaftung verheimlichen können, 

indem sie behaupteten, sie seien wegen Geschlechtsverkehrs mit einer Deutschen inhaftiert 
worden, während sie in Wirklichkeit aufgrund von Homosexualität, Pädophilie oder Vergewal-
tigung verhaftet worden waren. 



184  |  PATRICE ARNAUD

Frauen zu verkehren.18 Bei Zuwiderhandlungen sollten sie in ihr Stammlager19 zu-
rückgeführt und der Militärjustiz überantwortet werden, die in Artikel 92 für »Un-
gehorsam« Gefängnisstrafen von zehn Jahren Zwangsarbeit und sogar in besonders 
schweren Fällen die Todesstrafe vorsah. Dem Rechtsanwalt Stéphane Delattre ge-
lang es allerdings, in 14 von 20 Prozessen gegen ehemalige Kriegsgefangene einen 
Freispruch zu erreichen.20 In fünf Fällen wurden Gefängnisstrafen zwischen 18 Mo-
naten und drei Jahren verhängt, ein einziger Kriegsgefangener wurde zu 17 Mona-
ten Zuchthausarbeit verurteilt. Diese Strafen waren viel weniger hart als diejenigen, 
die Kriegsgefangene erwarteten, die nicht beurlaubt waren. Für ähnliche Delikte 
wurden sie oft zu bis zu drei Jahren Zuchthausarbeit verurteilt. 

Die Heroisierung der deutsch-französischen 
Liebesbeziehungen: vom Mythos des französischen 
Charmes zur sieghaften Vergewaltigung?

Im Gegensatz zu einem französischen Artilleristen, der im Ersten Weltkrieg in 
einem Brief schrieb: »[…] ich würde zu viel Angst haben, mich am Kontakt dieser 
prächtigen Gretchen schmutzig zu machen, sie sollen alle Flachshaare und Kal-
daunen haben und sauer riechen«,21 behauptet Régina Wallet einen Krieg später: 
»Die deutschen Frauen haben seit dem letzten Krieg Gewicht verloren. Man sieht 
keine dicken Taillen oder prallen Hüften mehr.«22 Um ihre Verführungskünste nicht 
herabzusetzen, bemühten sich manche Zwangsarbeiter, wie der Berliner Arbeiter 
Maurice Georges, das in Frankreich immer noch lebendige Klischee der schwachen 
Attraktivität der deutschen Frauen aufzuheben: 

»In Frankreich wird allgemein behauptet, dass die Deutschen dick, steif, reizlos sind, eine 
Brille und Zöpfe tragen. Es ist völlig falsch. Heutzutage fehlt es nicht an Mädchen ohne Bril-
le, ohne Zöpfe und wohlgestaltet.«23 

Solche Bemerkungen fi nden sich auch in damaligen Briefen verheirateter Männer. 
Die Art und Weise, wie André C. mit viel Liebenswürdigkeit seine Frau über die 

18  |   Rundschreiben des Chefs der Sipo vom 31.8.1943, zitiert von Andreas Heusler: 
Ausländereinsatz – Zwangsarbeit für die Münchner Kriegswirtschaft 1939–1945, München: 
Hugen dubel 1996, S. 410. 

19  |   Von fünf ehemaligen Kriegsgefangenen, die in Würzburg wegen Beziehungen mit ei-
ner deutschen Frau verhaftet worden waren, wurden nur drei in ihr Stammlager zurückgeführt. 
Der vierte Kriegsgefangene erhielt eine Mahnung, der letzte wurde 14 Tage eingesperrt.

20  |   Vgl. Stéphane Delattre: Ma guerre sans fusil, La Rochelle: Rumeur des Âges 1991, 
S. 142–155.

21  |   Stéphane Audoin-Rouzeau: L’enfant de l’ennemi 1914–1918, Paris: Aubier 1995, 
S. 82. 

22  |   Régina Wallet: J’aimais un prisonnier, Paris: André Bonne 1953, S. 167.
23  |   Maurice Georges: Le temps des armes sans armes – une tranche d’histoire à Berlin, 

Beaugency: Elvire 1990, S. 91. 
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Attraktivität der deutschen Frauen aufklärt, zeigt, dass die Französinnen überzeugt 
waren, die reizlosen Deutschen könnten mit ihnen nicht konkurrieren: »Glaube es 
nicht! Die Hamburgerinnen sind keine ›hässlichen Enten‹. Wenn die Armen Deinen 
Brief lesen würden, wären sie ganz schön gekränkt. Ich sage es Dir ohne jegliche 
Absicht und Geheimniskrämerei: Ich betrachte gern, was hübsch ist, ohne mich 
weiter vorzuwagen.«24

Da es in Deutschland immer weniger junge, kräftige Männer gab, wurden man-
che Zwangsarbeiter zum Flirten mit deutschen Frauen ermuntert. Sie dachten, dass 
die Gefühlseinsamkeit den Frauen lästig sei, und scheuten sich nicht, sie auf der 
Straße zu belästigen, wie ein SD-Bericht vom 28. Mai 1942 festhielt.25 Diese Hal-
tung wird von Pierre Destenay bestätigt, der beschreibt, wie französische Jugendli-
che in Hannover den Frauen hinterherpfi ffen.26 Selbst die gröbsten Liebesstrategien 
schienen gerechtfertigt, wie René Hahn verdeutlichte: »Hier ist allerhand Arbeit zu 
leisten [...]. Es ist eine Vergeudung, diese Frauen allein zu lassen.«27

Einige Franzosen konnten sich dank des in der Fabrik erlernten Kauderwelschs, 
das sie mit Gesten unterstrichen, im Kino »auf die Jagd« machen.28 Die Schwierig-
keit, sich in Goethes Sprache zu unterhalten, zog jedoch Enttäuschungen nach sich, 
insbesondere für diejenigen, die sich mit einem »Fick Fick« begnügten, einem Aus-
druck, der auch interessierte Frauen abstieß.29 Manche Zwangsarbeiter versuchten 
auch, ihre frauenfeindlichen Einstellungen im Feindesland auszuleben. Ein solches 
Verhalten wurde vom Priester Henri Perrin getadelt: »Am traurigsten ist noch die 
Einstellung des Franzosen [...]. Es gibt nichts Schrecklicheres, als zu hören, dass 
er seine deutsche Freundin nicht liebt, sondern nur sein Vergnügen sucht.«30 Je an 
Couasse war über die anzüglichen Reden von drei Mitbewohnern entsetzt, die 
»untereinander die Vorzüge ihrer jeweiligen Geliebten mit der gleichen Gelassen-
heit hervorheben, als würde es sich um das Decken von Ziegen oder von Stuten 

24  |   Postkarte von André C. an seine Frau vom 18.6.1944, der Briefwechsel wurde mir 
freundlicherweise von Frau Darracq zur Verfügung gestellt. 

25  |   »Sie johlen nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße herum, belästigen Frauen 
und Mädchen mit unfl ätigen Redensarten«, Meldung aus dem Reich, Nr. 287 vom 28.5.1942, 
Bundesarchiv, 58R172.  

26  |   Pierre Destenay: Babel Germanique, Nancy: Berger-Levrault 1948, S. 6.
27  |   Alexandre Billaud: Les malheurs de Centio, Steenvorde: Kulturzentrum von Hout-

land, S. 304. 
28  |   Henri Baudon: J’étais le déporté du travail n° 6219, Typoskript, o. J. [ca. 1980], 

S. 53. 
29  |   »Ein Gretchen hatte D. [...] einen verliebten Blick zugeworfen [...]. Unser Don Ju-

an kannte jedoch kein einziges galantes Wort in Werthers Sprache außer dem Ausdruck ›Fick 
Fick‹, der volkstümlich eher als vulgär gilt und im Falle eines Mädchens aus gutem Haus unbe-
dingt vermieden werden sollte« (Pierre Destenay: Babel Germanique, Nancy: Berger-Levrault 
1948, S. 40). 

30  |   H. Perrin: Journal, S. 232 f. 
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handeln«.31 Die mangelnde Achtung vor dem weiblichen Geschlecht äußerte sich 
besonders drastisch, wenn auch die Frau mehrere Liebhaber hatte. So heißt es etwa 
in den Erinnerungen Henri Baudons: 

»Ich hatte auch eine gewisse Angela ausfi ndig gemacht. Sie war eine Garage. Was liegt daran! 
In der Not frisst der Teufel Fliegen, auch wenn’s Brummer sind [...]. Ein Pariser, ehemaliger 
Kriegsgefangener, befreite mich von dieser ›Klette‹.«32

Der ehemalige Zwangsarbeiter rühmte sich der stummen Erfolge, die er mit sei-
nen ›suchenden Fingern‹ in Gaststätten oder Lichtspielhäusern verzeichnete. Er 
erklärte, dass die deutschen Frauen körperlich unter ihrer Einsamkeit gelitten hät-
ten.33 Dieser Mythos der ›liebeshungrigen Frau‹, der jedes grobe und respektlose 
Verhalten zu rechtfertigen schien, war bei manchen Zwangsarbeitern noch ausge-
prägter, die nicht davor zurückschreckten, deutsche Frauen auf der Straße anzu-
sprechen oder ihnen hinterherzupfeifen.34 Andere wählten einen noch robusteren 
Weg. Constant Guimault beschreibt die Methode des ›In-den-Hintern-Kneifens‹ als 
eine Übung, die es ihm während der langen Wartestunden in den Luftschutzkellern 
erlaubte, jene männliche Verführungskunst unter Beweis zu stellen, die den Ruf 
der Franzosen bei den »Fräuleins«35 ausmachte. Der Ausdruck »mehr oder weniger 
damit einverstanden« förderte die Umkehr der Rollen zwischen dem Besiegten, der 
»ungestüme Angriffe« lieferte, und dem Sieger, der wortlos mit »viel Bitterkeit« 
zusah. Der Wert der ›Beute‹ hing von der sozialen Stellung des Beraubten ab. Wer 
einen Offi zier in seinem Haus vertrat, wurde von seinen Kumpanen am meisten 
respektiert oder beneidet.36

Doch viele dieser Berichte scheinen sehr konstruiert zu sein und nicht immer 
den Tatsachen zu entsprechen. Selbst Frauen erzählen wenig wahrscheinliche An-
ekdoten. Régina Wallet beschreibt das »Schlaraffenleben«, das ein plumper Bauer 
aus der Normandie als Hausmeister angeblich führte. In einem Gasthof hätte er 
die sexuellen Gelüste zahlreicher höherer Töchter des deutschen Adels befriedigt. 
Durch diese Erzählung, in der ein französischer Bauernlümmel mit Töchtern von 
Botschaftern schläft, die sich mit Lebensmitteln erkenntlich zeigen und sich auf 
unwahrscheinliche Weise erniedrigen, seine Strümpfe zu stopfen, sollte der Feind 

31  |   Vgl. Jean Couasse: Les Dix. Dans la galère du STO, Paris: La Bruyère 1997, S. 82 
und 85. 

32  |   H. Baudon: J’étais le déporté, S. 71. 
33  |   Ebd., S. 62 f. 
34  |   »Am Sonntag [...] sieht man bald eine salopp gekleidete Jugend mit der Baskenmütze 

schief auf dem Ohr [...], die [...] den Fräuleins hinterherpfeift« (P. Destenay: Babel, S. 6). 
35  |   Constant Guimault: Pourquoi es-tu venu à Lockaer?, Sable: Coconier 1986, S. 126. 
36  |   »Ein Freiwilliger [...] kümmerte sich um das Haus eines Oberst der Wehrmacht, der 

an der Ostfront kämpfte, und er war insgeheim der Geliebte der Frau des Oberst. Das war schon 
eine Leistung!« (Antwort von Gabriel Vasseux an Patrice Arnaud vom 14.9.1998, S. 5). 
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gedemütigt werden.37 Das gleiche Anliegen fi ndet sich bei jungen Absolventen der 
»École polytechnique«. Im Gedicht »Mitteldeutschlandsidylle« phantasiert Pierre 
T., innerhalb einer Woche eine junge Bürosekretärin der Junkers Werke zu erobern. 
Die Verwendung eines kriegerischen Wortschatzes zeigt in humoristischer Hülle, 
dass der Liebeswunsch einen Herrschaftstraum verbirgt: 

»Am Donnerstag berührte er kühn die Brust [...], am Sonnabend zog er siegreich in die Fes-
tung ein. Am Sonntagmorgen lag sie ermattet in den muskulösen Armen des südländischen 
Eroberers, und beim Aufwachen versprach der Mann dem Mädchen: Entweder verlasse ich 
dich für eine andere Dirn oder du stopfst schon ab heute Abend meine Strümpfe.«38 

Selbst der Rechtsanwalt Stéphane Delattre teilt diese Auffassung, wenn er behauptet, 
es sei »patriotischer, mit den Töchtern des Feindes zu schäkern« – auf Französisch 
deutet das Verb »butiner« auf »butin« (Beute) hin –, als ihm zu erlauben, »die uns-
rigen zu nehmen, die, wie mir scheint, sich besser zu verteidigen wissen«.39 Auch 
Victor Dufaut setzt die deutsche Frau in seinen Erinnerungen mit einer Eroberung 
gleich, die es dem im Exil lebenden Zwangsarbeiter erlaubt habe, wieder ein Mann 
zu sein. Die soziale Stellung seiner Geliebten, einer Lagerführerin, der er angeblich 
ein Dokument entwendete, unterstreicht das Heroische noch:

»Ich fand belustigend, an Ort und Stelle das eroberte Terrain zu untersuchen [...]. Mein vom 
Kampf noch erhitzter Blick streifte über den prächtigen besiegten Körper [...]. Sie blieb liegen 
mit geschlossenen Augen, sie war in diesem Augenblick wie vernichtet, so sehr hatte sie sich 
hingegeben. Ich betrat den Waschraum, um mich zu erfrischen und völlig unbefangen meine 
wiedergefundene Männlichkeit zu bewundern.«40 

Auf die Spitze getrieben, führte diese Logik dazu, die ›Vergewaltigung im Krieg‹ zu 
rechtfertigen. Diesbezüglich gibt es kaum einen Unterschied zwischen den Zwangs-
arbeitern und den Soldaten des Ersten Weltkrieges, die zwischen 1917 und 1918 
von dem Augenblick träumten, in dem sie die Deutschen vergewaltigen könnten.41 
Ein Kamerad des Schriftstellers Cavanna rühmte sich der Vergewaltigung, die er 
gerade in einem Keller an einer Deutschen ›vollbracht‹ hatte. Geschickt deutet er 

37  |   »Renius, ein grobschlächtiger Sohn der Normandie, [...] erzählte uns: ›Nachts kom-
men die ›Kleinen‹ heimlich [...]. Jeden Abend bringt die eine zwei Eier, ein Stück Schinken, 
eine andere Obst [...]. Ich soll den Ruf der Franzosen aufrechterhalten [...], und hinterher stop-
fen sie noch meine Strümpfe. Stellen Sie sich vor, Töchter von Botschaftern …« (R. Wallet, 
J’aimais un prisonnier, S. 212 f.). 

38  |   La Quille, Schrift der »Cocons de Schönebeck«, Nr. 28, 30.9.1944, Abdruck freund-
licherweise von Pierre T. zur Verfügung gestellt.

39  |   S. Delattre: Ma guerre sans fusil, S. 95. 
40  |   Victor Dufaut: La vie vient de l’ouest, Paris: Promotion et Édition 1969, S. 115.
41  |   »Zwar lehnt man einstimmig diese Vergewaltigungen ab, aber auch, um mit einem 

breiten Lachen gleiche Repressalien vorzuschlagen: eine hundertprozentige Vergeltung. Ihre 
Gretchen sollten sich hüten, wird gesagt« (S. Audoin-Rouzeau, L‘enfant, S. 83). 
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sein Verbrechen in eine frei gewählte Tat um, bei der die Feindin sich zuletzt ihrem 
Sieger hingibt, nicht ohne ihren Spaß dabei zu haben:

»Diese Angst! [...] Sie brüllte [...] völlig hysterisch [...]. Ich fasse sie an die Schultern [...]. 
Sofort fange ich an Lust zu empfi nden. Ich nehme ihre Hand, damit sie nachfühlt [...]. Die 
Tränen fl ießen wieder in Strömen [...]. Sie drückt sich an mich [...]. Ich habe mir gesagt: Du 
Luder, du wirst dran glauben müssen [...]. Ich habe sie etwas geschlagen, sie hatte so sehr 
Angst, mich loszulassen, dass sie zuletzt alles mit sich geschehen ließ [...]. Sie ist auch auf 
ihre Kosten gekommen! [...] Zuletzt brüllte sie nicht mehr vor Angst.«42

Doch legen die Archive der Justizbehörden die außerordentliche Seltenheit sexuel-
ler Delikte französischer Kriegsgefangener während des »Dritten Reiches« nahe.43 
Unter mehr als 30 Prozessen der Sonder- und Landgerichte sind nur zwei Fälle von 
Vergewaltigung zu fi nden. Ein junger Landarbeiter, 1924 geboren, der als Kind 
von seinem Vater, einem Alkoholiker, geschlagen worden war, versuchte im Juli 
1944 seine Arbeitgeberin zu vergewaltigen. Er verzichtete auf sein Vorhaben, denn 
die Deutsche wehrte sich.44 Der Freiwillige Jean V., ein Korse, 1918 geboren, der 
von Diebstählen und Überfällen lebte, vergewaltigte dagegen die Frau eines Sol-
daten, der er gefolgt war und gedroht hatte, sie zu töten, falls sie schreien würde.45 
Die historischen Fakten legen die Annahme nahe, dass es sich bei vielen Aussagen 
französischer Zwangsarbeiter und beurlaubter Kriegsgefangener, in denen die Er-
niedrigung deutscher Frauen beschrieben wird, um Wunschvorstellungen handelt, 
die sich nicht realisieren ließen.

42  |   François Cavanna: Les Russkoffs, Paris: Livre de poche 1979, S. 270.
43  |   Bei 441 Verurteilungen von Franzosen durch die örtlichen Gerichte der französischen 

Besatzungszone, die in den »Archives Nationales« aufbewahrt sind, fi ndet man nur drei sexu-
elle Delikte, d. h. 0,68 Prozent!

44  |   Urteil des Tübinger Landgerichts vom 14.11.1944 gegen Léon Z., AN 40AJ1559. 
45  |   Anklageschrift des Landgerichts Frankfurt/Main vom 11.11.1944 gegen Jean V., AN 

40AJ1558. 
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Von der klassischen Fiktion der verführerischen 
Frau bis zum Zugeständnis der geschlechtlichen 
Umkehrung: Bankrott der männlichen Identität 
im Exil?

Viele Zwangsarbeiter waren darüber erstaunt, dass ihnen von deutschen Frauen 
Avancen gemacht wurden, besonders von verheirateten oder verwitweten Frauen.46 
Selbst junge Mädchen, wie »jene hübschen jungen Sekretärinnen in der Fabrik«, 
fragten die Franzosen, ob sie sie begleiten dürften.47 Einige Männer wollten diese 
Wandlung der geschlechtlichen Rollen nicht zugeben, wie Jean Satanil, der nur ne-
benbei schreibt: »Wir Franzosen erhalten von den hiesigen Frauen, was wir kaum 
zu erbitten brauchen.« Er zog es vor, die »Lüsternheit« der Berlinerinnen anzupran-
gern, neben denen »die Pariserin ein Unschuldslamm« sei.48 Pierre Bohin gab zu, 
dass »es oft die Mädchen sind, die die Initiative ergreifen«. Da dieses Geständnis 
die gesellschaftliche Hierarchie der Geschlechter in Frage stellte, schränkte er seine 
Behauptung jedoch sogleich wieder ein: »Es soll betont werden, dass sie nicht un-
zugänglich sind und dass die Franzosen vorgezogen werden. Seit jeher haben wir 
einen ausgezeichneten Ruf, den es auf dem Gebiet der Galanterie zu verteidigen 
gilt.«49 Selbst Victor Dufaut gibt die prosaischere Wirklichkeit seines Liebesver-
hältnisses, nämlich die einer sexuellen Aufklärung durch eine verheiratete Frau, zu: 
»Ich behielt eine schwer zu ertragende Unberührtheit. Trotz meines Alters war ich 
also bereit, sie der ersten gutwilligen verheirateten Frau nicht vorzuenthalten [...]. 
Die Lagerführerin entsprach meinen Wünschen. Meine erste Eroberung! Vielmehr 
meine Besiegerin.«50 Der Priester Henri Perrin verurteilte diese »Tierarztmoral«, 
die von der Frau eine oberfl ächliche Moral verlangte, von der sich der Mann befreit 
hatte.51 Er war allerdings ebenfalls nicht frei von Übertreibungen, wenn er die Un-
sittlichkeit der deutschen Frauen anprangerte, so z. B. jenes »blonden Panthers« von 
20 Jahren, der von 120 Franzosen des Arbeitskommandos 65 »gekannt« worden sei. 
Er beschreibt Nazi-Deutschland als das neue Sündenbabel, in dem ein junger Mann 
zwei verheiratete Frauen besuche, bevor er zu seiner Freundin gehe, und ein Student 
im Durchschnitt viermal am Tag »belästigt« werde.52 

Bildete die Figur der verführerischen Frau ein Leitmotiv der Literatur und der 
kirchlichen Predigt, so war die Wandlung der Frau in ein aktives Individuum, das 
von sich aus Liebesbeziehungen knüpft und löst, etwas Neues. Einige Männer fan-
den sich sehr gut damit ab, wie Alexandre Billaud, der in einer Nacht die »unglaub-

46  |   »Bei einigen älteren Frauen, deren Männer an der Ostfront vermisst werden, kann ein 
gewisses ›Entgegenkommen‹ festgestellt werden« (J. Couasse: Les Dix, S. 51). 

47  |   Robert Lesaffre: Des bruyères d’Auvergne aux ronces du STO, Paris: Les Lettres 
Li bres 1986, S. 143. 

48  |   Jean Satanil: René Marie – journal d’un déporté, Paris: Calmann-Kévy 1946, S. 35. 
49  |   P. Bohin: Cinquante ans, S. 36. 
50  |   V. Dufaut: La vie, S. 109. 
51  |   H. Perrin: Journal, S. 229 f. 
52  |   Ebd., S. 232. 
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liche« Überraschung erlebte, dass sich eine deutsche Krankenschwester in sein Bett 
legte.53 In der Aussage einer Französin fi ndet man die Umkehrung der Geschlech-
terrollen am besten offengelegt: »Der Mann ist schüchtern, die Frau aber geht zum 
Angriff über! Mit einem Kondom in ihrer Geldbörse holt sie ein. Ihr Leitsatz: Man 
kann nie wissen!«54 Wie Yves Bertho berichtet, waren es selbst in den Gaststätten 
nicht die Männer, sondern die Frauen und vor allem »die Witwen«, die quer durch 
die Lokale einen freien Mann suchten.55 Selbst verheiratete Männer bekannten ih-
ren Frauen, dass die Vorzüge der Männlichkeit ihnen vorenthalten seien, wie André 
C., der in dem ersten Brief an seine Frau die Existenz von Freudenhäusern erwähnt. 
Er »beruhigt« sie jedoch, indem er behauptet, dass die »Umstände« ihm »jegliche 
Neigung dazu zerstört« hätten.56

Welche Mittel verblieben dem seiner Männlichkeit beraubten Franzosen, um 
einen Anschein von Selbständigkeit und Entscheidungsfreiheit zurückzuerhalten? 
Interessanterweise schien für ihn die einzige Möglichkeit, die Initiative zu ergrei-
fen, darin zu bestehen, dass er, wie sonst im klassischen Schema die Frau, der Lust 
entsagte und sich der Partnerin verweigerte. Solches berichtet Jean-Louis Quereil-
lahc 1958:

»Rya [...] hat oft am Fabriktor auf mich gewartet, um sicher zu sein, mich zu treffen. Ich habe 
sie immer gemieden [...]. [Sie] nahm mir die Hand: Ich hatte eine so große Liebe [...]. Aber 
ihre Liebe ist mir wurscht! Ich will davon nichts wissen … Überhaupt nichts. Ich will [...] von 
wilder Ehe nichts wissen, in der ich nach und nach zum Ganoven werden könnte und schnell 
das mir verbliebene bisschen Mut und Willen einbüßen würde.«57

Ein ähnliches Verhalten fand sich bei den französischen Studenten, die nach An-
sicht von Antoine Blondin darauf stolz waren, dem Drängen der jungen Deutschen 
nicht nachzugeben: 

»Die Studenten schienen im Gegenteil in einer quälenden Absonderung zu verharren. Allzu 
sehr damit beschäftigt, ihre ersten Wunden zu heilen, kamen sie nur zögernd den Bitten der 
Mädchen nach [...]. Die französischen Studenten sind traurig und stolz.«58 

Auch José Cabanis versuchte einer Deutschen aus dem Weg zu gehen. Als sie sah, 
dass er »Trost bei Goethe« las, fragte sie ihn, ob er darin etwas Tröstliches fi nde. 

53  |   A. Billaud: Les malheurs, S. 335–338. 
54  |   Philippe Randa: Une Française dans la tourmente – Berlin 1944–1945, Paris: Dual-

pha 2000, S. 84 f. 
55  |   Yves Bertho: Ingrid, Paris: Gallimard 1976, S. 83. 
56  |   Brief von André C. an seine Frau vom 20.3.1943, der Briefwechsel wurde mir von 

Frau Darracq freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 
57  |   Jean-Louis Quereillahc: J’étais STO, Paris: France Empire 1958, S. 160. 
58  |   Antoine Blondin: L’Europe buissonnière, Paris: Folio 1991 (1. Aufl . 1949), S. 380 f.
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Kurz angebunden antwortete er, dass er keinen Trost brauche.59 Die Absolventen der 
»École polytechnique« verhielten sich unnahbar, wie sich Robert Deneri erinnert:

»Es gab viele Zeichnerinnen. Und da sie zu wenige männliche Freunde hatten, versuchten sie 
mit einem Franzosen Bekanntschaft zu schließen. Das stand hoch im Kurs [...]. Ein Mädchen 
fragte uns, ob wir nicht am Sonntag mit ihr ins Kino gehen wollten, dann versuchte sie mit 
einem belegten Brot unser Vertrauen zu gewinnen [...]. Wir machten uns zum Spaß wichtig, 
indem wir ablehnten: ›Wir nehmen von den Deutschen nichts an‹, sagten wir.«60 

Diese Aussage enthält einen wichtigen Aspekt, den der Verführung durch materielle 
Hilfe. In Deutschland waren die Frauen demnach nicht nur bereit, den ersten Schritt 
zu machen, sondern erkauften sich die Liebe der Franzosen regelrecht. Das erste 
Geschenk, das Yves Clavel von Liddy im Jahr 1943 bekam, war ein Paket, das eine 
vollständige Kleidergarnitur und einen dicken Kuchen61 enthielt. Die Erinnerungen 
(»J’étais STO« – »Ich war Zwangsarbeiter«) von Jean-Louis Quereillahc bezeugen 
die ambivalente Haltung der Zwangsarbeiter solchem Verhalten gegenüber:

»– Diese Luder haben überhaupt keine Scham. Sie werfen einem Blicke zu, zeigen sich ge-
rührt und schmachtend. Eine große Schwarzhaarige griff sogar nach meinem Arm. Es ist 
eine Schweinerei [...]. 
– Nicht alle sind deiner Meinung, mein Lieber [...].
– Wenn ich denke, dass sich ihre Ehemänner in Italien oder an der Ostfront die Köpfe ein-
schlagen lassen … oder dass einige vielleicht seit einer Woche Witwen sind … Ich fi nde es 
schrecklich widerlich [...]. 
– Ich für mein Teil glaube, dass die Kumpel, die darauf eingehen, vor allem das Leben satt-
haben, das wir seit beinahe zwei Jahren wie Bekloppte führen. Sie fi nden wieder einen Tisch 
zum Essen vor [...], ein Waschbecken zum Waschen.«62

In Duisburg denunzierte ein französischer Zivilist seine ehemalige Geliebte gar bei 
der Gestapo. Er warf ihr vor, eine schlechte Mutter und untreue Ehefrau zu sein: 

»Ich habe es heute erst erfahren, dass der Mann von Margaret K. [...] an der Ostfront ist. Ich 
verlasse sie, denn sie hat lauter Liebhaber und scheut nicht davor zurück, vor ihren beiden 
kleinen Mädchen mit einem Mann zu schlafen. Unter diesen Umständen würden einige Jahre 
Gefängnis ihr guttun, und vor allem sollte man ihr die Kinder wegnehmen, was besser für 
den Vater und insbesondere für die Kleinen wäre. Und ich bedaure nur, dass ich seit über 
einem Monat mit ihr und in ihrem Haus geschlafen habe.«63

59  |   José Cabanis: Lettres de la Forêt-Noire 1943–1998, Paris: Gallimard 2000, S. 20. 
60  |   Gespräch zwischen Patrice Arnaud und Robert Deneri vom 6.3.1998.
61  |   Yves Clavel: Les amants de guerre. Odyssée d’un Français à Berlin, Paris: Promotion 

1967, S. 22. 
62  |   J.-L. Quereillahc: J’étais STO, S. 162.  
63  |   Brief von Gaston T. vom 8.6.1944 an die Duisburger Gestapo, Staatsarchiv Düssel-

dorf, RW 58-37042.



192  |  PATRICE ARNAUD

Der Priester Henri Perrin tadelte das Verhalten der deutschen Frauen, die den Fran-
zosen »Zigaretten anbieten, ihre Wäsche waschen und für sie kochen«. Sie würden 
ihre Geliebten sogar »mit den Schuhen, der Kleidung, dem Mantel des Ehemanns, 
der in Russland kämpft«,64 versorgen. Viele Zwangsarbeiter profi tierten mit einem 
gewissen Zynismus von diesen Aufmerksamkeiten. So heißt es bei Henri Baudon:

»Die verheirateten Frauen waren am vorteilhaftesten, denn sie brachten den Liebhaber in ihre 
Wohnung und gaben ihm etwas zu essen. Sich mit Kuchen vollzustopfen und anschließend in 
ein gutes Bett zu schlüpfen, war besser, als ›Mensch, ärgere dich nicht‹ zu spielen. Jeder hat 
je nach den Umständen getan, was er konnte. Ein beurlaubter Kriegsgefangener ›vernaschte‹ 
Frau Hunger, die Frau des Kantinenwirts der Fabrik [...]. Man kann sich leicht vorstellen, 
warum der Franzose dieser beleibten Frau seine Aufwartung machte.«65 

Der zugrunde liegende Zynismus erscheint als eine von den Umständen diktierte 
Haltung, welche für den Mann die Schmach erträglich machte, sich von einer Frau 
aushalten zu lassen. Gabriel Vasseux gibt nicht ohne eine gewisse Verlegenheit zu, 
dass die Franzosen Ende 1944 in den Toiletten gern dem Drängen der Siemens-
Arbeiterinnen nachgaben, die ihnen für ihre sexuellen Leistungen »Brotmarken 
und Zigaretten«66 zusteckten. Charles-Henri-Guy Bazin bestätigt die Rolle der 
»niedrigen materiellen« Motivationen, denn »ein Kuss im Schutz einer gewaltigen 
Maschine wurde oft mit einem Stück Weißbrot bezahlt«.67 Wenn der junge Lehrer 
schreibt: »Wir waren auf die Liebeseroberungen unserer Herren nicht eifersüch-
tig«, gibt er in patriotischer und sexueller Hinsicht einen doppelten Bankrott der 
Zwangsarbeiter zu, die den deutschen Frauen auf ähnliche Weise unterlegen waren 
wie die Französinnen, die sich den deutschen Besatzungssoldaten hingaben. Einige 
Tatsachen erlauben, diese Hypothese zu bekräftigen, wie z. B. der Altersunterschied 
zwischen den deutschen Frauen und den französischen Kriegsgefangenen. Unter 21 
von der Würzburger Gestapo verhafteten Frauen waren acht ungefähr gleichaltrig 
wie der Franzose, drei jünger, aber elf älter. Vier deutsche Frauen im Alter von 34 
bis 46 Jahren hatten obendrein ein Verhältnis mit einem Liebhaber, der acht, elf und 
sogar 18 Jahre jünger68 war. In den Verhören ließen sich diese Frauen nicht immer 
von der Gestapo erniedrigen. Einige hatten den Mut, sich vor wenig nachsichtigen 
Polizeibeamten zu ihrem Liebesverhältnis zu bekennen. Cäcilie W., 1909 geboren, 
gab zu, dass sie einen beurlaubten Kriegsgefangenen mit pomadisiertem Haar ge-

64  |   H. Perrin: Journal, S. 231. 
65  |   H. Baudon: J’étais le déporté, S. 53.
66  |   Antwort von Gabriel Vasseux auf meinen Fragebogen vom 27.8.1998, S. 5.
67  |   »Acht Zellen hintereinander [...]. In einem Winkel trafen wir einige deutsche Frauen. 

Sie schweißten Auspufftöpfe. Wir kauften ihnen Lebensmittelmarken und Zigaretten ab. Gegen 
Ende 1944 hatten wir mit ihnen auf die Schnelle Geschlechtsverkehr. Einige dieser Damen 
hatten ein Bedürfnis danach und zögerten nicht, die Verbote zu übertreten« (ebd., S. 23).

68  |   Gestapoakten aus dem Staatsarchiv Würzburg. 
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fragt hatte, ob er ihr französisches Parfüm beschaffen könne.69 Elisabeth P., 1898 
geboren, erklärte, dass der junge Franzose, 1916 geboren, mit dem sie verhaftet 
wurde, ihr gefalle und dass sie mit ihm habe schlafen wollen.70 Margarethe S. kon-
terte sogar ziemlich heftig. Es sei ihr völlig egal, ob ein ehebrecherischer Umgang 
ihr verboten sei oder nicht, da sie sich immer mit ihrem Mann gestritten habe.71

Abschließend kann die These aufgestellt werden, dass die Umkehrung der Ge-
schlechterrollen im Augenblick der Befreiung wieder aufgehoben wurde. Die Wie-
derherstellung des klassischen Schemas betraf jedoch weniger die französischen 
Zivilisten als die alliierten Soldaten. Die einzige Art und Weise für Zwangsarbeiter, 
ihre Männlichkeit ›wiederzufi nden‹, bestand darin, in die Rolle des beschützenden 
Mannes zu fl üchten. Die Nachbarinnen des Absolventen der »École polytechnique« 
Jean-Pierre Liot und seiner Kameraden baten diese z. B., zur Sicherheit der Frauen 
in ihrer Wohnung zu übernachten, was sich als nicht überfl üssig erwies, denn ihre 
Gegenwart hinderte betrunkene GIs daran, mitten in der Nacht bei ihnen einzudrin-
gen.72 In Aussig sollen ebenfalls Frauen abends im französischen Lager Zufl ucht 
gesucht haben, um nicht allein vor russischen Soldaten zu stehen.73 Einige Franzo-
sen hätten sogar die Lage ausgenutzt, insbesondere wenn Mütter ihnen ihre Töchter 
anvertrauten, damit sie diese in die amerikanische Zone brächten.74 Henri Baudon 
bezeugt: »Wir sahen viele Frauen um uns herum [...]. Jeder hätte mit einem Harem 
nach Frankreich zurückkehren können.«75

69  |   »Ich erinnere mich daran, daß mir sein geöltes Haar aufgefallen ist und ich ihn gefragt 
habe, ob er noch sehr viel Haaröl habe [...]. Etwa Mitte Oktober waren wir zuletzt beisammen, 
bei dieser Gelegenheit ist es zum Kuschelwechsel zwischen uns gekommen. Geschlechtsver-
kehr haben wir nicht gehabt, und ich glaube auch nicht, daß es soweit gekommen wäre. Ich ha-
be ihn zwar gut leiden können, aber es stand immer zwischen uns die Tatsache, daß er Franzose 
ist« (Verhör von Cäcilie W., Staatsarchiv Würzburg, GW 9199). 

70  |   »Es ist möglich, daß es bei weiteren Zusammentreffen zu Geschlechtsverkehr ge-
kommen wäre [...]. Es war kein Liebesverhältnis [...], [sondern] nur eine gewisse Sympathie 
und eigentlich war ich nur aus einem gewissen Mitleid freundlich zu ihm [...]. Ich habe immer 
schon innerlich ein gewisses Widerstreben gespürt und habe eben mitgemacht, weil ich es von 
der Frau Winter gesehen habe« (Verhör von Elisabeth P., Staatsarchiv Würzburg, GW 9199). 

71  |   »Bei diesem Umgang habe ich an nichts gedacht. Ich machte mir keine Sorgen, ob 
dieser Umgang verboten war oder nicht« (Aussage von Margarete S., Ende März 1944, Staats-
archiv Düsseldorf, RW 58-27357). 

72  |   Jean Raibaud: Témoins de la fi n du IIIe Reich. Des polytechniciens racontent, Paris: 
L’Harmattan 2004, S. 99. 

73  |   Henri Court: Le petit carnet, Paris: L’Harmattan 1998, S. 129 f. 
74  |   »Ihre Mütter hatten [sie] uns anvertraut unter der Bedingung, dass wir sie aus der 

sowjetischen Zone herausholten; sie glaubten wohl, dass sie mit Franzosen nichts riskierten … 
oder nicht allzu viel« (Jean Daures: Nos vingt ans volés, Rodez: Association départementale 
des déportés du travail et réfractaires de l’Aveyron 1993, S. 237 f.).

75  |   H. Baudon: J’étais le déporté, S. 121 f. 
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Die Befreiung bedeutete auch Ekel vor den Vergewaltigungen76 durch russische 
Soldaten oder Eifersucht auf die Erfolge der amerikanischen Soldaten. Diese nei-
dische Einstellung ging einher mit einer Art Minderwertigkeitsgefühl des Zivilisten 
dem ruhmvollen Soldaten gegenüber. André Michel notiert, dass die Amerikaner 
mit den deutschen Frauen im Park sehr beschäftigt gewesen seien, und war empört 
darüber, dass sie sogar die Französinnen seines Lagers ausspannten.77 Victor Du-
faut, der »den Komplex der Zwangsarbeiter gegenüber den amerikanischen Sol-
daten zerstören« wollte, folgert, dass sie nicht Widerstand geleistet hätten, »nur 
um das Vergnügen zu erleben, einen Exgangster aus Chicago in den Armen einer 
ukrainischen Bäuerin vor Aufregung keuchen zu sehen«.78 Als die Befreiung eine 
Rückkehr zu tradierten Geschlechterverhältnissen ankündigte, waren viele ehema-
lige französische Zwangsarbeiter und beurlaubte Kriegsgefangene erleichtert. So 
heißt es bei Gabriel Vasseux: »Ja, es ist wahr, dass einige deutsche Frauen eine 
kurze Umarmung, um ihre Sinne zu beruhigen oder eine Phantasie zu befriedigen, 
mit Zigaretten oder Brotmarken ›bezahlt‹ haben. Es sind vielleicht dieselben, die 
sich nach der Niederlage für einige Zigaretten oder einen Riegel Schokolade den 
Siegern anboten.«79
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Medialisierungen





Mediale Inszenierungen von »Volk und Führer«: 

Akustik – Bild – Skulptur

ELKE FRIETSCH

Ein bekanntes Propagandaplakat aus der Zeit des Nationalsozialismus mit der Bot-
schaft »Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger« zeigt eine 
große Ansammlung von Menschen, in deren Mitte ein Radiogerät schwebt (Abb. 1). 
Das Radio ist ein deutliches Symbol für den »Führer«, der, selbst unsichtbar, vom 
Volk gehört wird und dieses zusammenschweißt. An den Personen im Vordergrund 
sind Einzelheiten erkennbar. Hüte, Frisuren und Accessoires zeichnen sie als Män-
ner und Frauen aus. Doch im Hintergrund verschwinden die Individuen in einer 
anonymen Menge. Bilder wie das hier beschriebene haben in der Forschung mög-
licherweise lange Zeit zu der Annahme beigetragen, mediale Inszenierungen des 
»Dritten Reiches« geschlechtsneutral analysieren zu können. Bestätigt das Plakat 
doch auf den ersten Blick die verbreitete These, der Nationalsozialismus habe Un-
terschiede zwischen Männern und Frauen letztlich eingeebnet, indem er »nur noch 
geschlechtslose ›Einsatzträger‹« kannte.1

Mittlerweile liegen aus den Kunst-, Kommunikations- und Filmwissenschaften 
vielschichtige Untersuchungen vor, welche die Bedeutung der Kategorie Geschlecht 
für die mediale Inszenierung der NS-Weltanschauung aufzeigen. Allerdings ar-
beiten die Medienwissenschaften zum »Dritten Reich« nach wie vor meist inner-
halb der engen Grenzen ihrer eigenen Disziplinen. Interdisziplinäre Arbeiten, die 
unterschiedliche mediale Inszenierungen des Nationalsozialismus unter Bezug-
nahme auf die Kategorie Geschlecht analysieren, bleiben die Ausnahme.2 Darüber 
hinaus fällt auf, dass Männlichkeits- und Weiblichkeitsimaginationen weitgehend 

1  |   Joachim C. Fest: Das Gesicht des Dritten Reiches. Profi le einer totalitären Herrschaft, 
München: Piper [1963] 2004, S. 371.

2  |   Vgl. etwa Barbara Schrödl: Das Bild des Künstlers und seiner Frauen. Beziehungen 
zwischen Kunstgeschichte und Populärkultur in Spielfi lmen des Nationalsozialismus und der 
Nachkriegszeit, Marburg: Jonas Verlag 2004.



200  |  ELKE FRIETSCH

getrennt untersucht werden.3 Damit wird ein wichtiges Untersuchungsfeld ver-
schenkt, denn die Absicht des »Dritten Reiches«, den Staat als »Gesamtkunstwerk« 
zu errichten, zeigt sich sowohl in der theoretischen und praktischen Kombination 
akustischer und visueller Inszenierungen als auch darin, dass Männlichkeit und 
Weiblichkeit als einander ergänzende Kategorien gesehen und inszeniert wurden. 
Dem Nationalsozialismus lag bei aller Vielfalt von Bildern und Imaginationen ein 
stereotyper Kanon von immer wiederkehrenden Themen und Bildtypen zugrunde, 
der das kollektive Gedächtnis prägen und eine Vorstellung von »Volk und Führer« 
schaffen sollte. Der vorliegende Aufsatz stellt den Versuch dar, anhand einiger Bei-

3  |   Ich selbst habe mich in meiner Dissertation weitgehend auf die Analyse von Weiblich-
keitsbildern in der Kunst des Nationalsozialismus beschränkt. Elke Frietsch: »Kulturproblem 
Frau«. Weiblichkeitsbilder in der Kunst des Nationalsozialismus, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 
2006. Der vorliegende Aufsatz stellt den Versuch dar, Thesen, die ich hier entwickelt habe, auf 
Männlichkeitsbilder des »Dritten Reiches« auszuweiten.

Abb. 1: Propagandaplakat, 1936.
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spiele bestimmte Charakteristika unterschiedlicher medialer Darstellungsformen 
wie auch ihre Geschlechtsspezifi k herauszuarbeiten. Im Zentrum stehen dabei die 
Inszenierungen von »Volk und Führer« und ihre Negativbilder.

Auf der Suche nach dem verlorenen Gesicht

Die gesamte Weltanschauung des »Dritten Reiches« kreiste um den »Führer«. Der 
»Führer« galt als Verkörperung nationalsozialistischer Ideale. Er sollte sein Volk 
leiten und erwecken. Zu einer der Hauptschwierigkeiten gehörte es, den »Führer« 
angemessen zu repräsentieren. Abstrakte Darstellungen, wie sie in Italien von Mus-
solini existierten, wären in Deutschland von Hitler aufgrund der hier propagierten 
abbildhaften Rassenideologie nicht möglich gewesen.4 Undenkbar etwa wäre es ge-
wesen, Hitler wie Mussolini als künstlerisch abstrahierte Form darzustellen.5 Der 
Zwang zur Abbildhaftigkeit stellte die Künstler vor große Probleme, da das Antlitz 
des »Führers« der vorherrschenden Rassenideologie nicht entsprach. Das Plakat 
»Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger« (Abb. 1) stellt einen 
Versuch dar, diesem Problem zu begegnen: Hitler wird unsichtbar. 

Claudia Schmölders hat verdeutlicht, dass Hitler in den ersten Jahren seiner 
politischen Karriere buchstäblich hinter seiner Stimme verschwand.6 Er erinnerte 
selbst daran auf dem Parteitag 1936 mit den Worten: »Ihr habt einst die Stimme 
eines Mannes vernommen, und sie schlug an eure Herzen, sie hat euch geweckt, 
und ihr seid dieser Stimme gefolgt. Ihr seid ihr jahrelang nachgegangen, ohne den 
Träger der Stimme auch nur gesehen zu haben; ihr habt nur eine Stimme gehört und 
seid ihr gefolgt.«7 Der Zeitzeuge Konrad Heiden berichtet, dass Hitler auf den ersten 
Parteitagen Fotografi en verbieten ließ: 

»Adolf Hitler hatte verboten, daß man ihn photographierte. In seinen Versammlungen ver-
stand er es, durch raffi nierte Beleuchtungstricks halb unsichtbar zu bleiben. Wenn er den Saal 

4  |   Gemeint ist hier die nationalsozialistische Gleichsetzung von Bild und Realität, wie sie 
etwa bei Schultze-Naumburg zum Einsatz kam (Paul Schultze-Naumburg: Kunst und Rasse, 
Berlin: J. F. Lehmanns [1928] 1942). Schultze-Naumburg setzte die Körperbilder der Expres-
sionisten mit Fotografi en körperlich und psychisch kranker Menschen gleich. Die Nationalso-
zialisten wandten sich gegen die Moderne und forderten einen Realismus in der Darstellung. 
Wie ich im Folgenden zeigen werde, wandten sie sich aber auch bisweilen vom abbildhaften 
Realismus der Fotografi e ab und forderten, dass die Kunst Ideale zum Ausdruck bringen müsse. 
Hierzu auch ausführlich Kapitel III und IV in E. Frietsch: Kulturproblem.

5  |   Vgl. hier beispielsweise das »Rundprofi l des Duce« von Renato Bertelli aus dem Jahr 
1933. Abb. in Hans-Jörg Czech/Nikola Doll (Hg.): Kunst und Propaganda im Streit der Nati-
onen 1930–1945, Ausstellungskatalog Deutsches Historisches Museum, Dresden: Sandstein 
2006, S. 15.

6  |   Claudia Schmölders: »›Die Stimme des Bösen‹. Zur Klanggestalt des Dritten Rei-
ches«, in: Merkur 581 (1997), S. 681–693; Claudia Schmölders: Hitlers Gesicht. Eine physio-
gnomische Biographie, München: C. H. Beck 2000.

7  |   Zitiert nach Joachim C. Fest: Hitler. Eine Biographie, Berlin: Ullstein 1973, S. 706.
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betrat, ging er rasch durch eine von SA gebildete Gasse und blieb für die meisten Besucher 
ein hastig vorüberwehender, sofort verwischter Eindruck. Stand er erst einmal oben, dann 
gewahrte man durch das rauchige, fahle Licht eine hagere, oft nach vornüber schnellende 
Gestalt im schwarzen Gehrock gestikulieren; das Gesicht war durch einen dunkelblonden 
Schnurrbart halb verdeckt.«8 

Presseleute hielten das Verbot, Hitler zu fotografi eren, für einen Propagandatrick, 
mit dem es dem »Führer« gelang, sich zu mystifi zieren.9 Die Mystifi kation durch 
die Stimme traf auf Vorstellungen der Zeit, die sich vom Begreifen, verstanden 
als Ausgeburt des wissenschaftlichen Zeitalters, abgrenzten und demgegenüber 
den Hörsinn aufwerteten. Dieses Anliegen einte avantgardistische wie konserva-
tive Strömungen. Politische wie unpolitische Abhandlungen versuchten, den Hör-
sinn wieder in sein ›Recht‹ zu setzen. Ein Beispiel für die unpolitische Variante 
dieses Anliegens ist Hans Kaysers Buch »Der hörende Mensch. Elemente eines 
akustischen Weltbildes« aus dem Jahr 1930. Kayser klagte hier, dass das »nur be-
greifende Denken« »alle Idealismen und Utopismen« abgeschüttelt habe.10 Das 
gegenwärtige Weltbild sei »haptisch infi ziert«.11 Um sich aus der aktuellen Armut 
sinnlichen Erlebens zu befreien, müsse die Akustik eine gesellschaftliche Auf-
wertung erfahren. Solche Wünsche nach größerer Bedeutung des Hörsinnes, zum 
Zwecke eines umfangreicheren sinnlichen Erlebens, trafen in politischen Kreisen 
auf die Annahme, das Volk müsse durch Befehle geleitet und zur Ordnung geführt 
werden. So heißt es etwa bei Ernst Jünger: »Gehorsam, das ist die Kunst zu hören, 
und die Ordnung ist die Bereitschaft für das Wort, die Bereitschaft für den Befehl, 
der wie ein Blitzstrahl vom Gipfel bis in die Wurzeln fährt. Jeder und jedes steht in 
der Lebensordnung, und der Führer wird daran erkannt, daß er der erste Diener, der 
erste Soldat, der erste Arbeiter ist.«12 

Schmölders weist anhand zahlreicher Beispiele aus der Literatur nach, dass der 
Rekurs auf die innere Stimme, die Deutschland retten sollte, männlich gedacht wur-
de. Die Stimme des ›Gewissens‹ wurde mit der Stimme der ›Väter‹ gleichgesetzt.13 
Nationalistisch untermauerte Auseinandersetzungen über den Hör- und Befehlssinn 
propagierten, dass Deutschland im Ersten Weltkrieg zu Unrecht das Gesicht verlo-
ren habe. Dieses Denken ging Hand in Hand mit dem Wunsch nach Eroberung von 

8  |   Konrad Heiden: Adolf Hitler. Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Eine Biogra-
phie, Bd. 1, Zürich: Europaverlag 1936.

9  |   C. Schmölders: Hitlers Gesicht, S. 55.
10  |   Hans Kayser: Der hörende Mensch. Elemente eines akustischen Weltbildes, Berlin: 

Lambert Schneider 1930, S. 15.
11  |   Ebd., S. 39.
12  |   Ernst Jünger: Der Arbeiter: Herrschaft und Gestalt, Hamburg: Hanseatische Verlags-

Anstalt 1932, S. 13.
13  |   C. Schmölders: Hitlers Gesicht, S. 54.
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»Lebensraum«.14 Garantiert werden sollte die Erfüllung dieses Wunsches über das 
Sendungsbewusstsein eines männlichen »Führers«. Schmölders verdeutlicht, dass 
Hitler, nachdem er sich über seine Stimme Bekanntheit verschafft hatte, vermehrt 
visuelle Produktionen von sich in Umlauf brachte. Die erste Porträtsitzung bei 
Heinrich Hoffmann, der zu Hitlers Leibfotografen werden sollte, fand 1923 statt.15 
Alsbald entwickelte sich ein Bilderkult um die Figur des »Führers«. Produziert 
wurden Bücher, Postkartenserien und Porträts für die Haushalte.16 Die meisten der 
Porträts zeigen Hitler als ›kleinen Mann‹ aus dem Volk, wobei die Darstellungen 
bisweilen sakralisiert sind.17 Hitler versuchte, als das Bild aller Deutschen gelten 
zu können.18 Die Fotos aus den Porträtsitzungen bei dem Leibfotografen Heinrich 
Hoffmann gerieten in die allgemeine Publizistik, die politische Propaganda, die 
privaten Haushalte und in die Hände der Künstler.19 

Nach der Machtübernahme wurden freiwillig oder auf Parteiempfehlung 
Hausaltäre mit Hitlers Bildnis eingerichtet, alle repräsentativen Amtsräume mit 
Hitlerporträts ausgestattet. Hitler erhielt sein »Führerporträt« in der Öffentlich-
keit. Die stetige Zunahme an Visualisierungen des »Führers« fand eine Parallele 
in der weitreichenden Institutionalisierung der Kunst durch die seit 1937 jährlich 
stattfi ndenden »Großen Deutschen Kunstausstellungen«, die den Staat als »Ge-
samtkunstwerk« zeigen sollten.20 Im Juli 1937 wurde die erste »Große Deutsche 
Kunstausstellung« eröffnet, begleitet von der »Schandausstellung Entartete Kunst«. 

14  |   Ebd., S. 54–73. Dem verbreiteten Wunsch nach Aufwertung des Hör- und Sehsinnes 
begegneten die Nationalsozialisten mit dem Ausbau des Rundfunks und der Medien. Moni-
ka Pater: »Rundfunkangebote«, in: Inge Marßolek/Adelheit von Saldern (Hg.), Zuhören und 
Gehörtwerden I. Radio im Nationalsozialismus zwischen Lenkung und Ablenkung, Tübingen: 
edition diskord 1998, S. 129–241; Clemens Zimmermann: Medien im Nationalsozialismus. 
Deutschland, Italien und Spanien in den 1930er und 1940er Jahren, Köln, Weimar, Wien: Böh-
lau 2007.

15  |   C. Schmölders: Hitlers Gesicht, S. 58.
16  |   Ebd.
17  |   Zahlreiche Beispiele bei Rudolf Herz: Hoffmann & Hitler. Fotografi e als Medium 

des Führer-Mythos, München: Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum 1994; Martin Loiper-
dinger/Rudolf Herz/Ulrich Pohlmann (Hg.): Führerbilder. Hitler, Mussolini, Roosevelt, Stalin 
in Fotografi e und Film, München: Piper 1995; C. Schmölders, Hitlers Gesicht. Zum Phänomen 
der Sakralisierung Hitlers auch Saul Friedländer: Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazis-
mus, München: dtv 1986.

18  |   Den Bildern des ›kleinen Mannes‹, die von Hitler in Umlauf kamen, entsprachen 
auch die zahleichen Buchveröffentlichungen, die den »Führer« als Mann aus dem Volk dar-
stellten. Hans Christoph Kaergel: Der Volkskanzler. Das Leben des Führers Adolf Hitler für 
Jugend und Volk erzählt, Berlin, Leipzig: Beltz 1934; Georg Schott: Das Volksbuch vom Hitler, 
München: Eher 1933.

19  |   Vgl. hier die zahlreichen Abbildungen in R. Herz: Hoffmann & Hitler.
20  |   So Hitler in seiner Eröffnungsrede zur »Großen Deutschen Kunstausstellung« 1937. 

Adolf Hitler: »Die Große Deutsche Kunstausstellung«, in: Die Kunst im Dritten Reich, Juli/
August 1937, S. 47–61.
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Die »Großen Deutschen Kunstausstellungen« fanden nun jährlich statt und sollten 
einen Überblick über das deutsche Kulturschaffen geben, im Zentrum stand ›der 
Mensch‹.21 Vier Jahre hatte man gewartet, bis man die neuen Kunstproduktionen in 
einer Gesamtschau zeigte – gemessen an der Schnelligkeit, mit der nationalsozialis-
tische Gesetze erlassen wurden, eine lange Zeit.22 Doch die Kunsthistoriker waren 
nicht völlig zufrieden mit dem »Führerporträt«, wie es hier und andernorts präsen-
tiert wurde – offenbar erhoffte man sich mehr. Die Unvollkommenheit der »Führer-
porträts« wurde oft durch die vermeintliche Unzulänglichkeit fotografi scher Ver-
fahren erklärt. So schrieb etwa die Bildhauerin Hedwig Maria Ley über ihre Arbeit 
an einer »Hitler-Büste«, die der »Führer selbst als eine der besten bezeichnet[e], die 
bislang geschaffen wurden«:23

»Es war meine schwerste Arbeit. Seit vielen Jahren kannte ich Adolf Hitler, ich war in einer 
seiner ersten Versammlungen, ich bin ihm hundertmal auf der Straße begegnet, habe ihm 
oft gegenübergesessen – er sah jedesmal anders aus. Sprach er, dann leuchteten seine hellen 
Augen, die ein loderndes Temperament ahnen ließen, in einem Feuer; dann war die ganze 
Erscheinung groß und bedeutend. Darin liegt es, daß so viele ungleiche Bilder vom Führer 
vorhanden und die meisten schlecht oder unzulänglich sind. Jeden Augenblick wechselt sein 
Ausdruck, die Photoplatte gibt nur einen fl üchtigen Eindruck wieder.«24

Repräsentativ für diese Argumentationsweise ist ein weiterer Aufsatz aus dem Jahr 
1940 mit dem Titel »Wie sehen die Künstler den Führer?«. Der Autor erklärte: 

»In jedem Deutschen ist schon eine bildliche Vorstellung Adolf Hitlers lebendig. Es wäre 
ein großer Gewinn, wenn es unseren Malern und Bildhauern gelänge, diese im Volk lebende 
Vorstellung so zum künstlerischen Bilde zu formen, daß es in höherer Bedeutung und Gültig-
keit auch in späterer Zukunft, also in der kommenden Vergangenheit, fortbestände und den 
Nachlebenden zeigte, wie Deutschland den Führer mit dem äußeren, aber auch dem inneren 
Auge gesehen hat.«25 

Weiter hieß es: 

21  |   Kathrin Hoffmann-Curtius: »Die Inszenierung ›Entarteter Kunst‹«, in: Eugen Blume/
Dieter Scholz (Hg.), Überbrückt. Ästhetische Moderne und Nationalsozialismus, Kunsthistori-
ker und Künstler 1925–1937, Köln: König 1999, S. 237–246.

22  |   Die Entwicklung Deutschlands zum totalitären Staat war schon im August 1934 
durch Aufhebung der Verfassung abgeschlossen. Sie fand ihren Höhepunkt in der Vereinigung 
der Ämter des Reichspräsidenten und Reichskanzlers am 1. August 1934: Hitler wurde »Führer 
und Kanzler«.

23  |   Hedwig Maria Ley: »Eine Bildhauerin schildert ihre Eindrücke«, in: Illustrierter Be-
obachter: Adolf Hitler ein Mann und sein Volk, München 1936, S. 44 f.

24  |   Ebd.
25  |   Hellwag, Fritz: »Wie sehen die Künstler den Führer?«, in: Der Türmer, April 1940, 

S. 301–304, hier S. 301.
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»Das technische Wunder des Radioapparates, aus dem jedermann so oft die Stimme Adolf 
Hitlers hat vernehmen können, ist noch weit überboten worden durch den Kinematographen, 
der dem gehörten Wort nicht nur die anschauliche Photographie, sondern auch deren na-
turgetreue Bewegung hinzufügte. So hat das deutsche Volk den Führer fi gürlich und in der 
körperlichen Haltung bei verschiedensten Gelegenheiten zu erkennen und beobachten in 
sehr ausgedehntem Maß Gelegenheit gehabt; es hat sich ihm ein intensiv bewegtes Bild ins 
Gedächtnis eingeprägt [...]. Darüber hinaus werden Führerbilder noch in ungezählten Zu-
fallsaufnahmen durch Postkarten und illustrierte Blätter vermittelt, bei denen es weniger auf 
eine vom Verfertiger durchdachte Form der Darbietung als auch hier auf die ›Naturtreue‹ 
und bewegte Verstärkung des Eindrucks angekommen ist. Das gilt auch für die Mitwirkung 
der Postkarten-›Künstler‹, die über krasse Naturalistik oder Romantik nur ganz selten hin-
ausstreben. [...] Solcher Uebersättigung mit ›Wirklichkeit‹ müsste nun die vereinfachende 
›Wahrheit‹ der bildenden Kunst sich gegenüberstellen und das Bild des Führers ihrerseits aus 
einer höheren Sphäre darbieten.«26

Die Kritik an der »Uebersättigung mit Wirklichkeit«, die hier geäußert wurde, war 
im Nationalsozialismus in einen breiten Diskurs eingebettet. Unzählig waren die 
Artikel, die sich vom abbildhaften Realismus der Fotografi e abwandten und be-
tonten, dass die Kunst Ideale wiedergeben müsse.27 Diesen Auseinandersetzungen 
lag das Wissen zugrunde, dass der »Führer« dem propagierten »Rassenideal« äu-
ßerlich nicht entsprach, wie ein Großteil der Deutschen. In dem obigen Artikel ging 
es aber auch um die generelle Frage, wie ein oberster Machthaber angemessen re-
präsentiert werden könne. Der Autor führte ein historisches Beispiel an:

»Und als Napoleon als kommender Mann sich in den Vordergrund drängte, da gerieten die 
Künstler ihm gegenüber in Verlegenheit, wie sie seine doch eine sehr realistische Macht ver-
körpernde Person darzustellen hätten. Napoleon selbst gab den Ausschlag, und weil er ein 
Mäzen der damals lebenden Künstler sein wollte, ließ er es sich, ein großer Schauspieler, der 
er war, gefallen, statuenhaft und mit kalten, glatten Gesichtszügen und das Haupt mit Lor-
beer umwunden, als römischer Imperator dargestellt zu werden. [...] Chaudet behing die Ge-
stalt Napoleons mit der Toga, und Canova stellte ihn, nach dem Vorbild des ›Ares Borghese‹, 
ganz nackt hin. [...] Der künstlerische Kern war gut, die Schale jedoch vergänglich; es ist sehr 
bezeichnend, daß später Gros auf Befehl in seinem großen Plafondgemälde im Pantheon die 
Figur des Cäsar-Napoleon durch den dickbäuchigen Ludwig XVIII einfach ersetzen konnte, 
nachdem ein anderer Poseur die Macht übernehmen konnte.«28

Hier wurde ein Problem der Herrscherikonografi e in der Neuzeit und Moder-
ne angesprochen, das die Kunstgeschichtsschreibung in Auseinandersetzung mit 

26  |   Ebd., S. 303.
27  |   Vgl. Gustav Stolze: »Fragment und Torso – Aufbruch zum Ganzen«, in: Kunst für 

Alle, Oktober 1936, S. 23–27, hier S. 23; Ulrich Christoffel: »Das Bild im Bilde«, in: Kunst für 
Alle, Juni 1938, S. 193.

28  |   F. Hellwag: »Künstler«, a. a. O., S. 302.
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der mittelalterlichen Staatstheorie Ernst Kantorowicz’ zum Thema gemacht hat.29 
Bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde Politik zumeist mit dem Bild des jeweiligen 
Herrschers symbolisiert. Der Herrscherkörper war das höchste Zeichen staatlicher 
Repräsentation. Ernst Kantorowicz zeigt, dass sich die Herrschaft des Königs in 
der mittelalterlichen Staatstheorie über die legitimatorischen Instanzen des corpus 
politicum und corpus mysticum ableiten ließ.30 Der König bezog seine Legitimität 
sowohl von Gottes Gnaden als auch aus der herrschaftlichen Genealogie. Bis ins 
18. Jahrhundert hinein verwendete das nachmittelalterliche Königtum bevorzugt 
das Bild des Herrschers als höchstes Zeichen staatlicher Macht. Mit dem Untergang 
des Gottesgnadentums und der Ausrufung der Volkssouveränität 1789 wurde die 
tradierte Legitimation der königlichen Macht fundamental hinterfragt und damit 
änderten sich auch die visuellen Zeichen der Macht. »Der künstlerische Kern war 
gut, die Schale jedoch vergänglich.« Der Körper des Herrschers hatte seine Ewig-
keit verloren – es mussten neue Formen der Idealisierung gefunden werden. Starke 
Symbole, die es politischen Gegnern schwer machten, sie außer Kraft zu setzen. 

Die feministische Kunstgeschichtsschreibung hat verdeutlicht, dass das imagi-
näre Gemeinwesen nun häufi g durch weibliche Allegorien dargestellt wurde.31 Das 
Bild des Weiblichen als des ›Anderen‹ der von Männern beherrschten Staatsmacht 
wurde für die Idealisierung und Naturalisierung von Werten eingesetzt, die über 
den Körper des Herrschers nur noch eingeschränkt repräsentiert werden konnten.32 

Freilich erhielt das Bild des »Führers« im totalitären Staat eine ernorme Be-
deutung: Über Sakralisierungen wurde versucht, ihm den Anschein des Ewigen zu 
geben.33 Doch die Betonung des Körperlichen mit ihrem Rückbezug auf scheinbar 
›ewige Werte‹, wie sie der NS-Ideologie inhärent war, war über das Bild des »Füh-
rers« nur eingeschränkt symbolisierbar. Die Repräsentation des ›Ewigen‹ wurde im 
Nationalsozialismus auf Inszenierungen nackter männlicher und weiblicher Körper 
verschoben, die »Volk und Führer« repräsentieren oder auch eine Vermittlerfi gur 
zwischen beiden bilden sollten: Es gab männliche Skulpturen und Aktbilder, die 
pars-pro-toto-Figuren für den »Führer« und den nationalsozialistischen Staat bil-
deten, es gab männliche Skulpturen und Aktbilder, die staatliche Werte oder deren 
Verteidigung darstellten, es gab weibliche Allegorien, welche die Natürlichkeit der 
Ideale verkörperten. In manchen Inszenierungen schienen »Volk und Führer« mit-
einander zu verschmelzen, in anderen war zwischen beiden eine deutliche Hier-
archie angelegt. Letztlich waren die Grenzen zwischen den einzelnen Darstellungs-

29  |   Lynn Hunt: Symbole der Macht, Macht der Symbole. Die Französische Revolution 
und der Entwurf einer politischen Kultur, Frankfurt/Main: S. Fischer 1989.

30  |   Ernst Kantorowicz: Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theolo-
gie des Mittelalters, München: dtv 1990.

31  |   Vgl. etwa La France, Marianne und Germania, La Liberté etc. Kathrin Hoffmann-
Curtius: »Feminisierung des Faschismus«, in: Claudia Keller/LiteraturWERKstatt Berlin (Hg.), 
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag. Antifaschismus: Geschichte und 
Neubewertung, Berlin: Aufbau Verlag 1996, S. 45–69, hier S. 48.

32  |   Ebd., S. 48.
33  |   S. Friedländer: Kitsch und Tod; C. Schmölders: Hitlers Gesicht, S. 92–103.
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formen nicht immer eindeutig, sie gingen bisweilen ineinander über oder bedingten 
einander. 

Der Autor des oben zitierten Artikels führte einige Beispiele von Hitlerporträts 
an, die er für relativ gelungen hielt.34 Ein Beispiel war ein Gemälde von Fritz Erler, 
das Hitler vor der Skulptur eines bewaffneten, nackten männlichen Helden zeigt 
(Abb. 2). Hitler trägt eine Uniform; das Eiserne Kreuz und die Hakenkreuzbinde 
zeichnen ihn als militärischen und nationalsozialistischen Führer aus. Im Vorder-
grund liegen Hammer und Meißel sowie einige unbearbeitete Steine. Hinter der 
Skulptur wird der Blick auf Säulenarchitektur und Industrie eröffnet. Damit er-
scheint Hitler deutlich als Erbauer des »Volkskörpers«. Er scheint »die deutsche 
Rasse« erbaut zu haben, die durch den idealisierten männlichen Krieger verkörpert 
wird, er scheint den »Lebensraum« geschaffen zu haben, der durch die Architek-
tur symbolisiert wird. Die Skulptur in der Bildmitte nimmt eine Mittlerfunktion 
zwischen Hitler und dem »Reich« ein. Die Aktfi gur bildet eine Personifi kation für 
»Reich« und »Rasse«, wo der reale »Führerkörper« an seine symbolischen Grenzen 
gelangen würde. Solche Symbolfunktionen wurden nicht allein durch männliche 
Personifi kationen übernommen. Sie wurden in deutlich verteilten Geschlechterrol-
len übermittelt. Ein Beispiel hierfür ist die Präsentation von Erlers Gemälde auf 

34  |   Allerdings sah er auch sie nicht frei von Kritik. F. Hellwag, »Künstler«, a. a. O., 
S. 304.

Abb. 2: Fritz Erler, »Hitler«, vor 1940.
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der »Großen Deutschen Kunstausstellung« 1939. Es wurde von einer weiblichen 
Aktskulptur von Paul Scheurle und einer männlichen Aktskulptur von Alfred Sachs 
fl ankiert (Abb. 3). Beide Skulpturen sind mit einem Speer bewaffnet und erhalten 
damit staatstragende Symbolfunktion. Die Ähnlichkeit der weiblichen und männ-
lichen Figur kann mit dem Anspruch des Nationalsozialismus erklärt werden, der 
Frau zu gleichem Ansehen wie dem Mann verholfen zu haben.35 Allerdings war 
dieses Ansehen bei aller Annäherung und partieller weiblicher Emanzipation, ins-
besondere während der Kriegsjahre, stets mit deutlich polarisierten Geschlechter-
rollen verbunden. Auch in der Präsentation von Erlers Gemälde auf der »Großen 
Deutschen Kunstausstellung« 1939 mit den Skulpturen von Paul Scheurle und Al-
fred Sachs wird dies deutlich. So wirkt die weibliche Figur durch ihre entspannte 
Körperhaltung weniger kampfbereit als ihr männliches Pendant. Sie erscheint als 
in sich ruhend. Die Spitze ihres Speeres ist nicht erhoben, sondern ruht auf dem 
Boden, fast so, als halte die Frauengestalt einen Hirtenstab in der Hand. Auf diese 
Weise erscheint die weibliche Figur als bewahrend, die männliche als wehrhaft.

35  |   E. Frietsch: Kulturproblem, S. 43–56; E. Frietsch: »Bilder des Weiblichen als Zei-
chen für den ›Aufstieg und Verfall‹ von Kultur. Antimisogynie im Nationalsozialismus«, in: 
Andrea Geier/Ursula Kocher (Hg.), Wider die Frau. Zu Geschichte und Funktion misogyner 
Rede, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2008, S. 149–181.

Abb. 3: Fritz Erler, »Hitler«, fl ankiert von Plastiken von Paul Scheurle und Alfred 
Sachs, Große Deutsche Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst in Mün-
chen, 1939.
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Der männliche Akt als Personifi kation 
der Staatsmacht

Ein Beispiel für eine spezifi sch männlich codierte Form der Personifi kation staatli-
cher und ideologischer Zusammenhänge sind die Skulpturen »Partei« und »Wehr-
macht« von Arno Breker, die 1939 im »Ehrenhof der Neuen Reichskanzlei« auf-
gestellt wurden (Abb. 4 und 5).36 Die beiden Skulpturen stellen mit der »Partei« 
und der »Wehrmacht« die beiden wesentlichen Träger der Staatsmacht neben dem 
»Führer« dar. Real bekamen die meisten Mitglieder der »Volksgemeinschaft« die 
Skulpturen nicht zu sehen. Den Ehrenhof betraten mit wenigen Ausnahmen nur 
Hitler und hohe Staatsgäste. Doch die Verbreitung in den Printmedien war immens. 
In Form von Postkarten, Abbildungen in Illustrierten und auf Briefmarken wurden 
die Skulpturen zu einem Teil des kollektiven Bewusstseins gemacht. 

Die »Partei« zeigt einen stehenden männlichen Akt auf einem Sockel. Die rech-
te Hand des ausgestreckten Armes hält eine Fackel. Der linke, leicht angewinkelte 
Arm ist wie zum Gruß erhoben. Die Augen sind halb geschlossen, nach innen ge-
kehrt. Das Gesicht ist kantig, die Lippen sind schmal. Der Körper ist sehr muskulös. 
Die »Wehrmacht« wird wie die »Partei« in Gestalt eines nackten Jünglings verkör-
pert. Sie wirkt zwillingshaft im Aussehen, auch die Haltung ist ähnlich, sie verhält 
sich spiegelbildlich zur Haltung der »Partei«. Doch einige Details sind anders: Die 
Rechte ist zur Faust geballt, die Linke hält ein Schwert. Das Schwert zeigt nach 
unten, so dass deutlich wird, dass der Kampf beendet ist, der Sieg scheint davon-
getragen. Über den beiden Figuren schwebte der Reichsadler mit dem Hakenkreuz 
in den Fängen. Vereint mit dem Reichsadler bildeten die Skulpturen im Ehrenhof 
der Reichskanzlei das symbolische Zentrum der Macht. Eingebunden in die Staats-
architektur kam ihnen »eine Mittlerfunktion zwischen der staatlichen Macht und 
den Volksgenossen zu, die sich über die Statuen ins Verhältnis zum Staat setzen 
[konnten].«37 

»Partei« und »Wehrmacht« wurden 1939 als Zeichnung in der Sondernummer 
der »Berliner Illustrirten Zeitung« zum 50. Geburtstag Adolf Hitlers wiedergege-
ben.38 Der Untertitel des Bildes »Der Schöpfer Großdeutschlands« weist die männ-
lichen Akte als Personifi kationen Hitlers und pars-pro-toto-Figuren für den natio-
nalsozialistischen Staat aus und zeigt sie mit dem Rücken zueinander in einer Land-
schaft mit bäuerlichem Leben, Hafen, einer Kirche, Industrie und Andeutungen 
einer antiken Tempelruine. Über diesem Pantheon schweben sie nun gleichsam 
übermenschenhaft, während über ihren Köpfen Militärfl ugzeuge vorbeiziehen wie 
Vogelschwärme. Die ideologische Einordnung wurde in der Berliner Illustrirten 
Zeitung mitgeliefert: »Die Flamme der Idee, getragen von der Partei, das deutsche 

36  |   Eine detaillierte Beschreibung der Skulpturen fi ndet sich bei Frank Wagner/Gudrun 
Linke: »Mächtige Körper. Staatsskulptur und Herrschaftsarchitektur«, in: NGBK (Hg.), Insze-
nierung der Macht (1987), S. 63–78.

37  |   Ebd., S. 71.
38  |   Abbildung in E. Frietsch: Kulturproblem, Abb. 56.
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Schwert, in der Hand der Wehrmacht – gemeinsam wachen sie über die deutschen 
Lande und die friedliche Arbeit der deutschen Menschen.«

Neben der Partei und Wehrmacht gab es zahlreiche Institutionen und Werte, 
deren Personifi kation männlichen Figuren vorbehalten war. In männlicher Gestalt 
etwa trat meist die Verteidigung staatlicher Werte in Erscheinung. Die dargestellten 
Helden konnten sowohl für den »Führer« stehen, der sein Reich verteidigt, als auch 
für jeden einzelnen Volksgenossen, der zur Verteidigung der Heimat aufgerufen 
wurde. Insbesondere während des Krieges entstanden unzählige Heldenbilder und 
-skulpturen – zahlreich waren die Kriegsbilder von Elk Eber und die oft mythisch 
konnotierten Skulpturen von Joseph Thorak oder Arno Breker. Waren die Bilder 
Elk Ebers, die Helden vor Panzern im Feld zeigen, unmittelbar auf das Kriegsge-
schehen bezogen, so hatten Brekers und Thoraks Skulpturen mit Titeln wie »Pro-
metheus«, »Berufung« oder »Die Tat« vor allen Dingen übergeordnete symbolische 
Funktion. Hier ging es nicht nur um Darstellung des Kriegsgeschehens, sondern 
auch um dessen symbolische Überhöhung in Form der Darstellung ideeller Werte. 
Der Rückbezug auf tradierte Vorstellungen, etwa im Bildungsgut ›Antike‹, konnte 
die Werte als überzeitlich und damit ewig legitimieren. 

Wolfgang Fritz Haug hat den männerbündischen Charakter dieser Inszenie-
rungen herausgearbeitet.39 Die Kriegsbilder, die Männer an Panzerzügen zeigen 
oder männliche Helden, die ihre toten oder verwundeten Kameraden wegtragen, 

39  |   Wolfgang Fritz Haug: »Ästhetik der Normalität – Vor-Stellung und Vorbild«, in: 
NGBK (Hg.), Inszenierung der Macht (1987), S. 79–102.

Abb. 4 und 5: Arno Breker, »Die Partei« (links) und »Die Wehrmacht« (rechts), 
Ehrenhof der Neuen Reichskanzlei, Berlin, 1939.
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scheinen ohne Darstellungen des Weiblichen auszukommen. Ihr exklusiver hero-
ischer Charakter fand seine Entsprechung in dem Ausschluss von Frauen aus vielen 
hohen Ämtern des Nationalsozialismus.

Der weibliche Akt als Allegorie der Natur

Doch Bilder des Weiblichen wurden für die Repräsentation politischer Zielset-
zungen des Nationalsozialismus ebenfalls eingesetzt. Weibliche Allegorien nahmen 
in Form von Bildern und Skulpturen vielfältige Aufgaben ein.40 In den Printmedien 
waren den Bildern männlicher Helden oft weibliche Allegorien, etwa für die zu 
verteidigende Heimat, beigeordnet. Charakteristisch hierfür ist ein in der »Berliner 
Illustrirten Zeitung« erschienener Bericht von der »Großen Deutschen Kunstaus-
stellung« 1941.41 Auf einer Doppelseite sind männliche Helden sowie weibliche Al-
legorien von ›Wahrheit, Schönheit und Ewigkeit‹ gezeigt. In der oberen Reihe sind 
Joseph Thoraks »Zwei Menschen«, »Die Berufung« von Arno Breker sowie ein 
Kriegsbild von Paul Padua zu sehen. In der unteren Bildreihe sticht die Gegenüber-
stellung des »Aktbildes einer jungen Tänzerin« mit dem Landschaftsbild »Abend 
an der Taurach« hervor. Der liegende weibliche Akt wird gleichsam zur Heimat, die 
verteidigt und erobert werden soll. Die nach vorn stürmenden Soldaten, die ober-
halb des Landschaftsgemäldes in Gestalt eines Ölbildes eingeblendet sind, scheinen 
den bevorstehenden Sieg des Nationalsozialismus anzukündigen. 

Künstlerische Darstellungen, in denen das Weibliche für den Sieg (Abb. 6), die 
›befreite Nation‹ (Abb. 7) oder die ›Art‹ (Abb. 8) stand, fanden sich im Nationalso-
zialismus zuhauf. Wie Silke Wenk und Kathrin Hoffmann-Curtius gezeigt haben, 
konnte hier auf die lange ikonografi sche Tradition insbesondere seit der Franzö-
sischen Revolution zurückgegriffen werden, in der dem Weiblichen die Reprä-
sentation wesenhafter Werte wie ›Wahrheit, Natürlichkeit, Ewigkeit‹ zugestanden 
wurde.42 Vor diesem Hintergrund lässt sich die Präsentation des Hitlerbildes von 

40  |   Zu den Formen der staatlichen Repräsentation siehe u. a. Kathrin Hoffmann-Cur-
tius: »Die Frau in ihrem Element. Adolf Zieglers Triptychon der ›Naturgesetzlichkeit‹«, in: 
Leonore Siegele-Wenschkewitz/Gerda Stuchlik (Hg.), Frauen und Faschismus in Europa. Der 
faschistische Körper, Pfaffenweiler: Centaurus 1990, S. 151–180; Silke Wenk: »Aufgerichtete 
weibliche Körper. Zur allegorischen Skulptur im deutschen Faschismus«, in: NGBK (Hg.), 
Inszenierung der Macht (1987), S. 103–118; E. Frietsch: Kulturproblem.

41  |   Abbildung in E. Frietsch: Kulturproblem, Abb. 62.
42  |   Kathrin Hoffmann-Curtius: »Opfermodelle am Altar des Vaterlandes seit der Franzö-

sischen Revolution«, in: Gudrun Kohn-Wächter (Hg.), Schrift der Flammen. Opfermythen und 
Weiblichkeitsentwürfe im 20. Jahrhundert, Berlin: Orlanda Frauenverlag 1991, S. 57–92; Silke 
Wenk: »Götter-Lieben. Zur Repräsentation des NS-Staates in steinernen Bildern des Weibli-
chen«, in: Leonore Siegele-Wenschkewitz/Gerda Stuchlik (Hg.), Frauen und Faschismus in 
Europa. Der faschistische Körper, Pfaffenweiler: Centaurus 1990, S. 181–210. Im Anschluss 
daran siehe Elke Frietsch: »Unsterblichkeitsphantasmen in der Kunst des NS-Regimes während 
der Kriegsjahre«, in: Paula Diehl (Hg.), Körper im Nationalsozialismus. Bilder und Praxen, 
München: Fink 2006, und Elke Frietsch: »Die Wiederkehr des Helden. Politische Religion, 
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Fritz Erler mit einer weiblichen und einer männlichen Aktskulptur (Abb. 3) noch 
besser verstehen. Weiblichkeit und Männlichkeit scheinen hier die beiden symbo-
lischen Säulen des Staates zu bilden, der durch das »Führerporträt« repräsentiert 
wird. Männliche Akte personifi zierten im Nationalsozialismus die Tat, die Macht. 
Dargestellt mit muskulösen, makellosen Sportlerkörpern standen sie auch für die 
»Rasse«. Doch all diese Verkörperungen waren zwingend auf weibliche Allegorien 
angewiesen. Der Grund hierfür lag keineswegs nur in der weiblichen Gebärfähig-
keit, welche die Frau für die Nationalsozialisten zur »Hüterin der Art« machte. Die 
Bedeutung weiblicher Allegorien ging weit hierüber hinaus. Wurde das Männliche 
traditionell mit Kultur assoziiert, so galt das Weibliche als Verkörperung von Na-
tur. Dementsprechend konnten Bilder des Weiblichen gut als Naturalisierungen von 
Werten und Zuständen verwendet werden. Über die Tradition, mit dem Weiblichen 
den Zustand einer Kultur anzeigen zu können, waren sich die Nationalsozialisten 
im Klaren. Unzählig waren die Aussprüche nationalsozialistischer Theoretiker, in 
denen erklärt wurde, dass das Erscheinungsbild der Frau besonders geeignet sei, 
Werte und Ideale einer Gesellschaft widerzuspiegeln.43 Stand das Männliche im Na-
tionalsozialismus also für die Verteidigung bestimmter Werte, so verkörperte das 
Weibliche deren ›Wahrheit‹. Ähnliches lässt sich für die Repräsentation der Feind-
bilder sagen: Stand ›der Jude‹ hier für den Verbrecher, so verkörperte die ›verführte 
Deutsche‹ die »Blutschande«.

Macht, Herrschaft und Gewalt in künstlerischen Inszenierungen seit der Französischen Revo-
lution«, in: Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Halbjahreszeitschrift für Theologie und 
Geschichtswissenschaft 21 (2007), Heft 2, S. 355–380.

43  |   Vgl. hierzu die Einführung von Christina Herkommer und mir in diesem Band sowie 
E. Frietsch: Kulturproblem.

Abb. 6 (links): Arno Breker, »Siegerin vor dem Haus des Deutschen Sports«, 
Berlin, 1937.
Abb. 7 (Mitte): Richard Scheibe, »Die Befreiung (Saarlandbefreiungsdenkmal 
Höchst am Rhein)«, 1936.
Abb. 8 (rechts): Georg Kolbe, »Die Hüterin«, 1938.
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Die Naturalisierung des »Volkskörpers«

Die Inszenierung von Feindbildern bedeutete eine wesentliche Stütze für die Ver-
körperung der NS-Weltanschauung. Die Repräsentation des ›Eigenen‹ war maß-
geblich auf die Abgrenzung und Legitimierung durch das ›Andere‹ angewiesen. 
Da die eigene Lehre bisweilen widersprüchlich war, benötigte man anschauliche 
Feindbilder umso dringender. 

Das ›Andere‹ war insbesondere durch die Figur ›des Juden‹ repräsentiert, der 
als Sexualstraftäter und »Rassenschänder« inszeniert wurde. In den Imaginationen 
enthalten war das Bild der ›blonden arischen Frau‹, Symbol für die deutsche Nation, 
die vom Juden vergewaltigt wird.44 ›Verbrecherphysiognomien‹ wurden zumeist in 
männlicher Gestalt visualisiert (Abb. 9).45 Die weiblichen Feindbilder waren längst 
nicht so detailliert, wie die Herausarbeitung männlicher Verbrechertypen. Hier 
wurde vielmehr gegen bestimmte Wesensformen polemisiert: Im Zentrum der Pole-
mik standen die Feministin, die Intellektuelle oder das ausländische »Flintenweib«; 
auch das Bild der »degenerierten Jüdin« kam vor.46 Abbildung 10 ist der Zeitung der 
SS, dem »Schwarzen Korps« von 1936, entnommen. Gezeigt sind Negativbilder von 
»Amazonen vor 25 Jahren«, denen das positive Bild des »Sportmädels von heute« 
(links unten) gegenübergestellt wird. Die Illustration veranschaulicht die im Na-
tionalsozialismus beständig artikulierte Behauptung, dass die »Emanzipation der 
Frau von der Frauenemanzipation« erreicht werden müsse. Feministin, Intellektu-
elle, ausländisches »Flintenweib« und »degenerierte Jüdin« wurden als Beispiele 
für den Verfall von Werten angeführt. Die alte Vorstellung, dass sich am Bild des 
Weiblichen der Zustand einer Kultur oder Nation ablesen lasse, kam hier zur vollen 
Blüte. 

Der Einsatz visueller Tricks bei der Konstruktion 
der eigenen Identität

Die künstlerischen Bilder idealer männlicher und weiblicher Körper führten die 
Existenz des »Volks- und Rassekörpers« vor Augen. Künstlerische Bilder wurden 
nicht nur auf Ausstellungen oder im öffentlichen Raum gezeigt, sondern massen-
haft in den Printmedien verbreitet. Selbst in der Tagespresse gehörte die Abbildung 
künstlerischer Bilder zum Alltag. Sie führten hier den ›idealen Körper‹ vor Augen. 
Der einzelne Volkgenosse konnte sich über diese Bilder als ein Teil des »Gesamt-
kunstwerks Staat« betrachten. Begleitet wurden die Bilder von einer beständigen 

44  |   Christina von Braun: »Und der Feind ist Fleisch geworden. Der rassistische Anti-
semitismus«, in: Dies./Ludger Heid (Hg.), Der ewige Judenhaß: Christlicher Antijudaismus, 
Deutschnationale Judenfeindlichkeit, Rassistischer Antisemitismus, Berlin, Wien: Philo 2000, 
S. 149–213.

45  |   Hier zeigt sich eine Parallele zur nationalsozialistischen Rechtsprechung, die von 
der Figur des ›männlichen Verbrechers‹ ausging. Vgl. hierzu den Beitrag von Thomas Roth in 
diesem Band.

46  |   Bildbeispiele in E. Frietsch: Kulturproblem.
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ideologischen Einordnung. Wesentlich war dabei ein Diskurs zur »Rasse«. Auch 
bei diesem ideologischen Diskurs kam der Geschlechterideologie wesentliche Be-
deutung zu.

Auch wenn eine Vielzahl idealisierter künstlerischer Bilder die Existenz des 
nationalsozialistischen »Volkskörpers« suggerierten und eine Vielzahl von Bildern 
des »hässlichen Juden« und der »vergewaltigten deutschen Frau« dessen Bedrohung 
vorführten, blieb die Unmöglichkeit des nationalsozialistischen »Volkskörpers« auf 
theoretischer Ebene offensichtlich. Diesem Problem widmeten sich renommierte 
Philosophen, nationalsozialistische Rassentheoretiker, Kulturzeitschriften für ein 
breites Leser(innen)publikum, aber auch die Tagespresse. Das Problem, der pro-
pagierten rassischen Norm nicht zu entsprechen, betraf nicht nur den »Führer«, 
sondern auch sein Volk. Die theoretischen Angebote, die die Philosophen bezüg-
lich dieses Problems machten, waren bisweilen unterschiedlich,47 die Antwort der 
offi ziellen Rassenideologie, die sich überall in der Propaganda fand, hingegen 
relativ einheitlich. Die Vertreter der NS-Rassenideologie wandten eine beständig 

47  |   Vgl. hierzu George Leaman: »Deutsche Philosophen und das ›Amt Rosenberg‹«, 
in: Ilse Korotin (Hg.), »Die besten Geister der Nation«. Philosophie und Nationalsozialismus, 
Wien: Picus 1994, S. 41–65.

Abb. 9: aus: Das Schwarze Korps, 1938.






































































































































































































































































































































































































































































































